
Stadt Ratzeburg  
Ratzeburg, 12.08.2021 

 
- Finanzausschuss -  
 
 
Hiermit werden Sie 

 
zur 19. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 24.08.2021, 18:30 Uhr, 

in die Aula der Lauenburgsichen Gelehrtenschule, Bahnhofsallee 22, 23909 Ratzeburg 
 

eingeladen. 
 
 
Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie 
verhindert sind. 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
 
Öffentlicher Sitzungsteil 
 
Punkt 1 Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und 

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit  
 

 

Punkt 2 Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die 
Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten  
 

 

Punkt 3 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 
03.06.2021  
 

 

Punkt 4 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse  
 

SR/BerVoSr/295/2021 

Punkt 5 Bericht der Verwaltung   
Punkt 5.1  hier: Haushaltsbericht 2021  SR/BerVoSr/297/2021 
Punkt 5.2  hier: Haushaltskonsolidierungserlass vom 05.07.2021  

 

SR/BerVoSr/298/2021 

Punkt 6 Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen  
und Einwohnern  
 

 

Punkt 7 Anträge  
 

 

Punkt 8 Anfragen und Mitteilungen   
 
Voraussichtlich nichtöffentlicher Sitzungsteil (Vorschlag der Verwaltung) 
 
Punkt 9 Pachtangelegenheiten; hier: Bericht der Verwaltung  

 

SR/BerVoSr/296/2021 

Punkt 10 Pachtangelegenheiten; hier: Abschluss eines 
Pachtvertrages "Zittschower Weg"  
 

SR/BeVoSr/479/2021 

Punkt 11 Pachtangelegenheiten; hier: Abschluss von 
Erbbaurechtsverträgen "Ortelsburger Straße"  

SR/BeVoSr/480/2021 

 

 
gez. 
Marion Wisbar 
Vorsitzende 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 10.08.2021 
 SR/BerVoSr/295/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Finanzausschuss 24.08.2021 Ö 
 
 
Verfasser:   Herr Axel Koop  FB/Az: 2/20 00 14 
 
 

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 
 
Zusammenfassung: 
 
In jeder Sitzung ist über den Ausführungsstand der Beschlüsse der vorherigen Sitzungen zu 
berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschließend bearbeitet ist, ist der Bericht 
kontinuierlich fortzuführen und ggf. Hinderungsgründe anzugeben. 
 
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 10.08.2021 
Koop, Axel am 09.08.2021 
 

 
Sachverhalt: 
 
Der Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorvergangenen Sitzungen ist 
als Anlage beigefügt. Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten. 
 
 
 
 

Ö  4Ö  4



Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Beschluss- zust.
Nr. Datum TOP Bezeichnung Sachstand Status FB/FD

1 01.06.2004 12 neues Haushaltsrecht Die Landtag hat am 19.06.2020 das Gesetz zur Harmonisierung der Haushaltswirtschaft 
der Kommunen (Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz) beschlossen. Zwischenbericht 2

18.05.2010 7.3 Fahrplan für die Umstellung des Kernpunkt der Gesetzesänderung ist die verpflichtende Einführung der Doppik für alle 
Rechnungswesens auf betriebs- Kommunen im Lande und damit die Abschaffung des Wahlrechts zwischen kameraler

20.05.2014 9 wirtschaftliche Rechnungslegung und doppelter Buchführung (§ 75 Abs. 4 GO). Das Gesetz sieht vor, dass alle Ämter und
Gemeinden bis zum Haushaltsjahr 2024 auf die Doppik umstellen müssen.

22.10.2019 7 Abschluss einer Rahmen-
vereinbarung für die Einführung der Im Vergleich zur kameralen Haushaltswirtschaft muss mit einmaligen Kosten (Fort-
Doppik bildung der Beschäftigten, Software, Erfassung und Bewertung des restlichen Ver-

mögens, beratende Unterstützung) und höheren laufenden Kosten gerechnet werden.

Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22.10.2019 für den Abschluss
einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik im Geleitzugverfahren 
mit weiteren Kommunen/Ämtern ausgeprochen. Die Beschlussfassung über die
Auftragsvergabe erfolgte in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2019. Ein erstes
Auftaktgespräch mit dem Auftraggeber fand am 10.02.2020 statt. 

In Folge der Corona-Pandemie fand das erste Treffen aller am Geleitzug teilnehmenden 
Kommunen erst am 25.08.2020 im Amt Hohe Elbgeest statt; ein zweites Treffen der
Projektarbeitsgruppe fand am 27.10.2020 im Ratsaal des Rathauses statt. Weitere 
Projektarbeitsgruppensitzungen fanden wegen der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen
nicht statt; die nächste PAG-Sitzung soll am 19.10.2021 in Ratzeburg stattfinden.
Die Mitarbeiter:innen werden für die Vermögenserfassung und -bewertung des Anlage-
vermögens geschult. Ein enormer Aufwand verursacht zurzeit die Bewertung sämtlicher
Grund- bzw. Flurstücke anhand des im Schleswig-Holstein geltenden Prinzips für die
Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Entsprechend wurden seitens
des Fachbereiches Finanzen personelle und organisatorische Veränderungen einge-
fordert.

2 20.08.2019 10 Verkauf eines Grundstückes an das Der Hauptausschuss ist der Empfehlung des Finanzausschusses gefolgt. Die Ver- Zwischenbericht 6
THW waltung hat die Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 

aufgenommen und alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Das von der BImA an die
GMSH beauftragte K1-Gutachten (Standortgutachten) wurde Ende Dezember fertig-
gestellt. Damit können die bei der Zentrale der BImA eingereichten Unterlagen zum 
vorzeitigen Grunderwerb vervollständigt werden. Die Unterzeichnung des Grundstücks-
kaufvertrages ist noch nicht erfolgt.
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Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Beschluss- zust.
Nr. Datum TOP Bezeichnung Sachstand Status FB/FD

3 17.05.2021 8 Feuerwehrangelegenheiten; Der vom Finanzausschuss zur Beschlussfassung empfohlene Einnahme- und Ausgabe- Abschlussbericht 2/3
hier: Einnahme- und Ausgabeplan plan für die Kameradschaftskasse der Frewilligen Feuerwehr Ratzeburg wurde gleich-
für das Haushaltsjahr 2021 lautend in den Sitzungen des Hauptausschusses am 31.05.2021 sowie in der Stadtver-

tretung am 14.06.2021 beschlossen. 

4 17.05.2021/ 12 Prüfung der Jahresrechnung der Das vom Finanzausschuss in seiner Funktion als Rechnungsprüfungsausschuss stich- Abschlussbericht 2
03.06.2021 8 Stadt Ratzeburg für das Haushalts- probenartig geprüfte Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 wurde in 

jahr 2020 der Sitzung der Stadtvertretung am 14.06.2021 abschließend festgestellt. Der Prüfbericht
mit den Stellungnahmen ist nochmals als Anlage dieser Berichtsvorlage beigefügt.
Ergänzend ist die vom Finanzausschuss erbetene Stellungnahme des Fachbereiches 
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften zu Ziffer 2f) des Prüfberichts beigefügt. 



Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Ratzeburg 
zur Jahresrechnung 2020 

_________________________________________________________________________________________ 

Die Jahresrechnung 2020 mit allen Anlagen und Zahlungsbelegen wurde am 17.05.2021 und 
03.06.2021 im Rathaus der Stadt Ratzeburg durchgesehen und stichprobenartig geprüft. 

Folgende Anmerkungen und/oder Beanstandungen sind zu notieren: 

1. Die Jahresrechnung schließt im Verwaltungshaushalt  mit bereinigten Soll-Einnahmen
in Höhe von 31.723.847,65  €  sowie                             mit bereinigten Soll-Ausgaben
in Höhe von 31.723.847,65 € ab,
weist somit keinen Fehlbetrag aus und ist damit ausgeglichen.

Neben der Mindest-/Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen in
Höhe von rd. 856 T€ konnte dem Vermögenshaushalt ein weiterer Betrag in Höhe des
verbleibenden Soll-Überschusses in Höhe von rd. 1.828 T€ (ohne Stiftungen) zugeführt
werden.

Der Vermögenshaushalt schließt  mit bereinigten Soll-Einnahmen
in Höhe von 5.230.863,41 €     und  mit bereinigten Soll-Ausgaben
in Höhe von 5.230.863,41 €     ab,
weist somit keinen Fehlbetrag aus und ist damit ausgeglichen.

Durch die erhöhte Zuführung vom Verwaltungshaushalt konnten sämtliche Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen finanziert werden. Die planmäßig vorgesehene
Kreditaufnahme in Höhe von 1.271.700,00 € war nicht erforderlich und konnte gänzlich
eingespart werden.

2. Aus der Belegprüfung ergeben sich folgende Prüfungsfeststellungen:

a) HHSt. 000.5803 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe

Abweichend von der bisherigen Praxis der vergangenen Jahre hat der Wirtschafts-
förderungsverein Inselstadt Ratzeburg e. V. (W.I.R.) sich nicht an den Kosten für die
Durchführung des traditionellen Neujahrsempfangs am 03.01.2020 beteiligt. Eine
Rechnungslegung bzw. Kostenanforderung ist noch nicht erfolgt. Es wird empfohlen, zur
Fortführung der Veranstaltung in Eigenregie (ohne Kostenbeteiligung) einen Beschluss des
Hauptausschusses einzuholen.

Dem Hauptausschuss wurde zu seiner Sitzung am 31.05.2021 eine entsprechende Be-
schlussvorlage vorgelegt (siehe Anhang); eine Beschlussfassung wurde jedoch zunächst
zurückgestellt. Der Fachbereich Zentrale Steuerung wird die ausstehenden Forderungen
vereinbarungsgemäß beim W.I.R. anfordern.

  Anlage zu lfd. Nr. 4 des Berichts 



b) HHSt. 020.6541 Wegstreckenentschädigung 
 

Bei der Abrechnung von Wegstreckenentschädigung mangelt es teilweise an der Doku-
mentation bzw. an dem Nachweis der gefahrenen Kilometer, z. B. Kopien des jeweiligen 
Fahrtenbuches oder die Bestätigung der mittelbewirtschaftenden Dienststelle, dass die An-
gaben der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters mit den tatsächlichen Belegen über-
einstimmen.  
 
Bei zwei von zehn Buchungen wurde versäumt, eine Kopie des Fahrtenbuches beizufügen. 
Es wird bestätigt, dass das jeweilige Fahrtenbuch vorgelegen hat und ordnungsgemäß ab-
gerechnet worden ist. 
 

c) HHSt. 020.6540 Reisekosten  
 

Bei der Anordnungs-Nr. 20028191 handelt es sich um eine Reise-/Fahrtkostenerstattung in 
Höhe von 136,40 € für eine Dienstreise nach Ulm. Der beiliegende Dienstreiseantrag sieht 
jedoch ein voraussichtliches Kostenvolumen in Höhe von 1.700 € vor (Kosten für einen 
Flug etc.). Weitere Abrechnungsbelege für diese Dienstreise sind nicht vorliegend. Es wird 
um entsprechende Erläuterungen zur Notwendigkeit der Dienstreise und deren Kostenab-
rechnung gebeten. Kritisiert wird die die Durchführung der Dienstreise mit dem Flugzeug. 
Vor diesem Hintergrund wird die Verwaltung darauf hingewiesen, künftig entsprechende 
Kostenvergleiche durchzuführen. 
 
Nach erfolgter Aufstellung eines Leistungsverzeichnisses, Ausschreibung und 
Auftragserteilung fand vom 14. - 16.01.2020 eine Baubesprechung für das zukünftige 
Löschgruppenfahrzeug 20/40 der Feuerwehr beim Auftragnehmer in Ulm statt. Die 
Dienstreise wurde im Haushaltsjahr 2021 mit 136,40 € abgerechnet (Tagegeld, 
Parkgebühren und Kilometergeld Flughafen). Die Kosten für den Flug (979,84 €) sowie für 
die Unterkunft (608,00 €) mussten bereits im Voraus bezahlt werden und wurden daher 
bereits im Haushaltsjahr 2019 abgerechnet. Insgesamt beziffern sich die Kosten für die 
Dienstreise (4 Personen) auf 1.724,24 €. 
 
Die endgültige Abnahme sowie die Einweisung in die feuerwehrtechnische Beladung mit 
der anschließenden Überführung des Fahrzeuges nach Ratzeburg erfolgte kürzlich in der 
21. Kalenderwoche des lfd. Jahres. 
 

d) HHSt. 020.6610 Mitgliedsbeiträge 
 
Der Bürgermeister ist gemäß Aufnahmeantrag vom 11.09.2019 der Vereinigung der haupt-
amtlichen Bürgermeister und Landräte Schleswig-Holstein e. V. (VHBL) beigetreten. Es 
handelt sich um eine Vereinigung, die u. a. berufsständische Belange ihrer Mitglieder ver-
tritt. Eine klare Differenzierung zwischen den Personalien des Bürgermeisters und des 
Dienstherrn ergibt sich zudem aus dem Aufnahmeantrag selbst. Der Mitgliedsbeitrag in 
Höhe von 50,00 €/Jahr wurde jedoch von der Stadt Ratzeburg entrichtet. Es wird um Vor-
lage der aktuellen Vereinssatzung gebeten. Die in der Vergangenheit von der Stadtkasse 
geleisteten Mitgliedsbeiträge 2019 bis 2021 (= 150,00 €) sind vom Bürgermeister einzu-
fordern. Ebenso ist dieser Sachverhalt der Kommunalaufsicht anzuzeigen.  
 
Die im Internet einsehbare aktuelle Vereinssatzung sowie der Muster-Aufnahmeantrag sind 
als Anlagen beigefügt.  
 
 



e) HHSt. 560.5913 Kosten für Leistungen Bauhof, Sportplatz Riemannstraße 
 
Der Haushaltsansatz der o. a. Haushaltsstelle beläuft sich auf 76.000 €. Für die Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit wird um Vorlage des entsprechenden Jahresleistungsvertrages, ins-
besondere um Darstellung der zu erbringenden Leistungen bzw. eines Aufgabenver-
zeichnisses und der darauf aufbauenden Personalbemessung und Sachausstattung, ge-
beten.  
 
Der entsprechende Jahresleistungsvertrag Nr. 12 (Unterhaltung Riemannsportplatz) ist als 
Anlage beigefügt. Um diese Arbeiten durchzuführen, wird in der Hauptsaison, vom 01.04 
bis 31.10 eines Jahres, ein Mitarbeiter ganzzeitlich für die Durchführung der 
entsprechenden Arbeiten vorgehalten, nebst Gerätschaften, sowie in der Nebensaison 
temporär zur Durchführung allgemeiner Unterhaltungsarbeiten, wie z. B. Müllbeseitigung, 
Heckenschnitt, Baumpflege etc. 
 
Die zu pflegenden Flächen summieren sich nachfolgend auf (Stand Kataster 2015): 
 

 Platz 1:  Sportplatz                               7.300,00 m² 
 Rasennebenfläche                2.590,00 m² 

                               Kugelstoßanlage                       380,00 m²  
                               Weitsprunggrube                       75,00 m²  
                               Laufbahn (Weitsprung)                160,00 m²  
 

 Platz 2:  Kunstrasenplatz                    5.030,00 m² 
 
 Platz 3:  Sportplatz                                 6.700,00 m² 
 
 Platz 4:  Bolzplatz                                   2.790,00 m² 
 
 Platz 5:  Kleinfeld                                   2.200,00 m² 
 
 Platz 6:  Trainingsfläche                          220,00 m² 
 
 sowie Gesamtunterhaltung: 
 
 Rasennebenflächen  13.000,00 m²  
 Hecken:                 390,00 m   
 Sträucher & Büsche:   1.753,00 m   
 Tribüne:                                                    560,00 m²  
 Befestigte Flächen:                     ca. 4.600,00 m² 

 Bäume:                                                            189 Stk. 
 

Dem gegenüber stehen die Kosten, im Kalenderjahr 2020 von: 
 

Platz 1 (Hauptplatz):       10.994,27 € 
Platz 2 (Kunstrasen):       5.874,70 € 
Platz 3:                              5.644,36 € 
Platz 4 & 5:                        7.088,45 € 
Leichtathletik:                     1.333,26 € 
Gesamtunterhaltung:    31.592,17 € 
Summe:                           73.643,48 € 



f) HHSt. 630.5115 Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Aus dieser Haushaltsstelle wurde nicht ordnungsgemäß eine investive Maßnahme, die
Erneuerung der Treppenanlage „Oelmannsallee/Am Mühlengraben“, abgewickelt. Es
wurde gegen diverse Vorschriften des Kommunalhaushaltsrechts verstoßen. Nach den
Veranschlagungsprinzipien der Gemeindehaushaltsverordnung handelt es sich um eine in-
vestive Maßnahme, die im Rahmen des Grundsatzes der Einzelveranschlagung im Ver-
mögenshaushalt separat ausgewiesen hätte werden müssen. Die Stadtvertretung hätte
zudem abschließend im Rahmen der Haushaltsberatungen über die Bereitstellung von
Haushaltsmitteln beraten und entscheiden müssen. Folglich liegt ein Verstoß gegen das
Etatrecht der Stadtvertretung vor. Kritisiert wird zudem die Auftragserteilung unter Berück-
sichtigung der vom Bürgermeister nach § 27 GemHVO-Kameral verfügten haushaltswirt-
schaftlichen Sperre. Es besteht die Notwendigkeit, für die technische, verwaltungsmäßige
und haushaltsrechtliche Abwicklung von Investitionsmaßnahmen klare Vorgaben zu er-
arbeiten bzw. vorhandene zu ersetzen.

Diesbezüglich wird auf die Beantwortung des Fragenkatalogs (Top 5.3) in der 14. Sitzung
des Hauptausschusses am 22.03.2021 verwiesen (siehe Protokollauszug). Die Maßnahme
wurde in der Anlagebuchhaltung mit den aktivierungspflichtigen Gesamtkosten in Höhe von
91.953,09 € nacherfasst und wird nunmehr über die Nutzungsdauer von 30 Jahren
abgeschrieben.

Gleichwohl gelten für die technische, verwaltungsmäßige und haushaltsrechtliche Abwick-
lung von Investitionsmaßnahmen die Vorgaben zur Abgrenzung von Herstellungskosten
(investiv) und Erhaltungsaufwand (lfd. Unterhaltung). Wenngleich das Wort „Erneuerung“
weder in der Gemeindehaushaltsverordnung noch im Kommunalabgabengesetz normiert
wird, handelt es sich nach der Rechtsprechung um eine „nachmalige“ bzw. „nochmalige“
Herstellung. Gemeint ist damit generell der Ersatz einer abgenutzten Anlage durch eine
neue Anlage. In diesen Fällen ist die Gesamtmaßnahme in der Anlagenbuchhaltung neu zu
aktivieren und abzuschreiben. Ähnlich ist bei Erweiterungen oder wesentlichen Ver-
besserungen der bestehenden Infrastruktur zu verfahren.

g) Reaktivierung eines vorzeitig pensionierten Beamten

Es wird festgestellt, dass im Haushaltsjahr 2020 ohne Vorliegen eines politischen Be-
schlusses ein ehemaliger Beamter wiedereingestellt worden ist. Der Beamte war temporär
vom 24.08.2020 bis zum 01.12.2020 bei der Stadt Ratzeburg tätig und wurde entsprechend
seiner bisherigen Beamtenbesoldung bezahlt. Es werden formelle Fehler im Verfahren
festgestellt; insbesondere wurden Zuständigkeitsregelungen missachtet (vgl. TOP 15 in der
Niederschrift über die Sitzung des Hauptausschusses am 16.09.2020 sowie Beschluss
über Einwendungen zur Niederschrift in der Sitzung am 30.11.2020). Die politischen
Gremien hätten im Rahmen der Nachtragshaushaltsberatungen vorab über die Einrichtung
einer Stelle im Stellenplan und damit über die erneute Berufung in das Beamtenverhältnis
befinden müssen.

3. Mit Ausnahme der vorstehenden Beanstandungen und Prüfungsfeststellungen kann ab-
schließend festgehalten werden, dass der Haushaltsplan, soweit geprüft, eingehalten
wurde, die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig be-
gründet sind und bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist.



Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
Datum: 19.05.2021 
SR/BeVoSr/454/2021 

Gremium Datum Behandlung 
Hauptausschuss 31.05.2021 Ö 

Verfasser: Jakubczak, Lutz FB/Aktenzeichen: 

Durchführung des Neujahrsempfangs der Stadt Ratzeburg; 
Empfehlung des Finanzausschusses 
Zielsetzung: 
Durchführung des jährlichen Neujahrsempfangs der Stadt Ratzeburg 

 Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss beschließt, die Durchführung des städtischen  
Neujahrsempfangs zukünftig wieder in eigener Regie und eigener Finanzierung 
durchzuführen. 

___________________ __________________    
      Bürgermeister      Verfasser 

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koech, Gunnar, Bürgermeister am 19.05.2021 
Jakubczak, Lutz am 19.05.2021 

Sachverhalt: 

Im Jahre 1996 hat der Ältestenrat beschlossen, auf der Basis einer Vereinbarung 
zwischen Stadt, W.I.R. und dem Gaststättenverband zukünftig einen gemeinsamen 
Neujahrsempfang zu veranstalten. Im Rahmen seiner Sitzung am 17.05.2021 hat der 
Finanzausschuss festgestellt, dass abweichend von der bisherigen Praxis der 
vergangenen Jahre der Wirtschaftsförderungsverein Inselstadt Ratzeburg e. V. 
(W.I.R.) sich nicht an den Kosten für die Durchführung des traditionellen 
Neujahrsempfangs am 03.01.2020 beteiligt hat. Eine Rechnungslegung bzw. 
Kostenanforderung ist noch nicht erfolgt. Es wurde empfohlen, zur Fortführung der 
Veranstaltung in Eigenregie (ohne Kostenbeteiligung) einen Beschluss des 
Hauptausschusses herbeizuführen. 

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2a)

koop
Hervorheben



Seite 2 von 2             zur Vorlage vom 28.05.21 

Finanzielle Auswirkungen: 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: Mehrkosten für die Veranstaltung in Höhe von rd. 
600,00 € bis 800,00 €  

Anlagenverzeichnis: 

mitgezeichnet haben: 



Satzung 
§ 1 Name, Sitz

(1) Der Verein führt den Namen "Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in
Schleswig-Holstein e.V." (VHBL SH) Er soll unter diesem Namen in das Vereinsregister eingetragen
werden.

(2) Sitz des Vereines ist Kiel.

§ 2 Zweck

(1) Die Vereinigung nimmt die berufsständischen, rechtlichen, kulturellen und sozialen Belange ihrer
Mitglieder wahr. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Die Wahrnehmung der gemeinsamen oder allgemeinen berufsständischen Interessen ihrer
Mitglieder gegenüber dem Landtag, der Landesregierung und anderen öffentlichen oder privaten
Einrichtungen, Verbänden und Vereinen.

2. Die Beratung, die Vermittlung berufsständischer Information, die Pflege des Gedanken- und
Erfahrungsaustausches sowie die Förderung der fachlichen Weiterbildung ihrer Mitglieder.

3. Die Förderung des Verständnisses für die beruflichen Aufgaben und Probleme der kommunalen
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten in der Politik und der Öffentlichkeit.

(2) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wird die Vereinigung mit den kommunalen Landesverbänden eng
zusammenarbeiten. Dies gilt vor allem für die Abgabe von Stellungnahmen zu berufsständischen
Fragen gegenüber dem Landtag und der Landesregierung.

(3) Die Verfolgung parteipolitischer, religiöser oder wirtschaftlicher Zweck ist ausgeschlossen.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft steht allen hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten im
aktiven Dienst und im Ruhestand offen, soweit sie in Schleswig-Holstein tätig sind oder gewesen sind.

(2) Die Mitgliederversammlung kann Personen, die sich um den Berufsstand besonders verdient
gemacht haben, auf Antrag des Vorstands als Mitglieder aufnehmen.

§ 4 Pflichten der Mitglieder

Durch den Beitritt verpflichtet sich das Mitglied

(a) die Bestrebungen der Vereinigung nach besten Kräften zu unterstützen und an den
Mitgliedsversammlungen teilzunehmen und

(b) die festgesetzten Jahresbeiträge zu entrichten.

§ 5 Beginn und Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Aufnahme in die Vereinigung ist schriftlich zu beantragen. Sie erfolgt zum Beginn des
nachfolgenden Monats. Über die Aufnahme entscheidet die oder der Vorsitzende, über eine
Ablehnung der Vorstand der Vereinigung.

(2) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, durch Tod oder Ausschluss. Der Austritt ist nur mit einer
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres möglich; er ist dem Vorstand
gegenüber schriftlich zu erklären.

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2d)
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(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt bei

(a) schwerwiegendem Verstoß gegen die Satzung oder die Bestrebungen der Vereinigung oder

(b) bei Nichtzahlung der Mitgliedsbeiträge trotz zweimaliger Mahnung.

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung des Mitglieds.

§ 6 Organe, Abstimmungen

(1) Die Organe der Vereinigung sind

(a) die Mitgliederversammlung

(b) der Vorstand

Die Mitarbeit in den Organen erfolgt ehrenamtlich.

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie rechtzeitig eingeladen worden ist. Dies gilt
auch, wenn nach der Tagesordnung eine Satzungsänderung beschlossen werden soll.

(3) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit die Satzung nichts anderes
bestimmt. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegeben. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt.

(4) Wahlen finden geheim statt, wenn einer offenen Abstimmung widersprochen wird. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 7 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung soll einmal jährlich stattfinden. Ort und Zeit bestimmt, soweit die
Mitgliederversammlung nichts anderes festlegt, der Vorstand. Die oder der Vorsitzende lädt
wenigstens drei Wochen vorher unter Beifügung der vom Vorstand aufgestellten Tagesordnung ein.

(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen können vom Vorstand beschlossen werden. Die
Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Fünftel der Mitglieder
unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragt wird.

(3) Zu den Aufgaben der Mitgliedsversammlungen gehört insbesondere die Beschlussfassung über

(a) die Festsetzung des Haushaltplanes und der Mitgliedsbeiträge

(b) die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung

(c) die Wahl des Vorstandes mit Ausnahme der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers

(d) die Entlastung des Vorstandes

(e) die Satzung und die Änderung der Satzung

(f) die Auflösung der Vereinigung.

(4) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt die oder der Vorsitzende, bei deren oder dessen
Verhinderung die Stellvertreterin oder der Stellvertreter.

(5) Anträge können von der Mitgliederversammlung nur dann behandelt werden, wenn sie mindestens
eine Woche vorher bei der oder dem Vorsitzenden schriftlich gestellt und begründet sind. Die
Entscheidung über die Zulässigkeit von Anträgen trifft der Vorstand.



(6) Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in einer Niederschrift festzuhalten, die von der oder
dem Vorsitzenden und der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus

(a) der oder dem Vorsitzenden der Vereinigung

(b) der oder dem Stellvertretenden Vorsitzenden

(c) der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer

(d) der Schatzmeisterin oder dem Schatzmeister

(e) der Schriftführerin oder dem Schriftführer und

(f) zwei weiteren Mitgliedern.

(2) Die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende sowie zwei weitere
Vorstandsmitglieder müssen zum Zeitpunkt der Wahl im aktiven Dienst sein.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden auf jeweils zwei Jahre gewählt. Sie bleiben bis zur Neuwahl
im Amt. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Durch Beschluss des Vorstandes können für besondere Aufgaben weitere Mitglieder ohne
Stimmrecht in den Vorstand kooptiert werden.

(5) Der Vorstand leitet die Vereinigung. Er beschließt über alle Angelegenheiten der Vereinigung,
soweit sie nicht der Mitgliederversammlung oder der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer
obliegen. Der Vorstand ist insbesondere zuständig für:

( a ) Die Aufstellung von Richtlinien für die Arbeit der Vereinigung, 

( b ) die Entscheidung über die Ablehnung der Aufnahme oder den Ausschluss (§ 4). 

( c ) die Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 

( d ) die Aufstellung des Haushaltsplanes, 

( e ) die Verwaltung des Vermögens der Vereinigung, 

( f ) die Wahl der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers. 

(6) Vorstand gem. § 26 BGB sind die Vorstandsmitglieder gem. Absatz 1 lit. a) bis c). Jedes
Vorstandsmitglied vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich einzeln.

Der Vorsitzende, in seinem Verhinderungsfall der stellvertretende Vorsitzende, beruft die 
Mitgliederversammlung und die Vorstandssitzungen ein und führt den Vorsitz. 

(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

(8) Über die Vorstandssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der oder dem Vorsitzenden
und von der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 9 Geschäftsführerin oder Geschäftsführer

(1) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer führt die Geschäfte der Vereinigung im Rahmen der
Richtlinien des Vorstandes. Er unterrichtet den Vorstand über alle wichtigen Angelegenheiten.



(2) Als Geschäftsführendem Vorstandsmitglied obliegt es ihr oder ihm, die Geschäfte der laufenden
Verwaltung der Vereinigung nach der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung zu führen,
insbesondere die Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen vor- und nachzubereiten.

(3) Im Verhinderungsfall wird die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer von einem vom Vorstand
zu bestimmenden Vorstandsmitglied vertreten.

§ 10 Wirtschaftsführung oder Geschäftsführer

(1) Zur Finanzierung der laufenden Geschäftsausgaben wird von den Mitgliedern ein Mitgliedsbeitrag
erhoben, der von der Mitgliederversammlung der Höhe nach festzulegen ist.

(2) Die Kassengeschäfte sind nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu führen.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes erhalten Auslagenersatz nach den durch den Vorstand zu
beschließenden Richtlinien.

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 11 Rechnungsprüfung

(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer. Diese prüfen
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres die Buch- und Kassenführung des
Vorstandes. Sie können sich auf Stichproben beschränken,

(2) Die Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer berichten der Mitgliederversammlung.

(3) Die Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer werden auf drei Jahre gewählt. Einmalige Wiederwahl
in direkter Folge ist zulässig.

§ 12 Satzungsänderung, Auflösung

(1) Satzungsänderungen und die Beschlussfassung über die Auflösung der Vereinigung können nur
verhandelt werden, wenn entsprechende Anträge den Mitgliedern mit der Einladung schriftlich und
rechtzeitig zugegangen sind. Die Auflösung der Vereinigung kann nur in einer Mitgliederversammlung
beschlossen werden, die unter dem ausdrücklichen Hinweis auf die beabsichtigte Auflösung
einberufen ist. Über die Auflösung entscheidet die Mitgliederversammlung mit drei Vierteln der
anwesenden Mitglieder, über Satzungsänderungen mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.

(2) Im Auflösungsbeschluss ist über die Verwendung des vorhandenen Vermögens zu bestimmen.

§ 13 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am ...... in Kraft. 

Beschluss der Mitgliederversammlung vom ...... . 



Bitte senden an: 

Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister 

Landräte in Schleswig- Holstein e.V. 

und 

c/o Hans- Jürgen Kütbach     info@kuetbach.de      

Schlüskamp 32                        Fax 04192 / 85531 

24576 Bad Bramstedt 

Aufnahmeantrag 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den eingetragenen Verein 

"Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in Schleswig- Holstein e.V." 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: 

Straße: Tel. dienstlich: 

PLZ/ Ort: Tel. privat: 

E-Mail:

Dienstherr/ in: 
(ehem.) 

Dienstherr/ in: 

Ich ermächtige die "Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in Schleswig- Holstein 

e.V." jederzeit widerruflich den jährlichen Beitrag von 50,00 € von meinem Konto im

Lastschriftverfahren einzuziehen.

Geldinstitut: 

IBAN: 

Ort, Datum Unterschrift 

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Kiel mit der Nummer VR4252KI eingetragen. 

Datenschutzhinweis: Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 

Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die 

Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten zu erhalten. Vorstehende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit 

von Abrechnung und Betreuung Ihrer Vereinsmitgliedschaft erfasst bzw. verarbeitet. Jedes Mitglied des Vereins kann Auskunft 

über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen, sowie deren Berichtigung, Sperrung oder Löschung verlangen. 

Geschäftsführer (ehrenamtl.): 
Hans- Jürgen Kütbach, Schlüskamp 32, 24576 Bad Bramstedt 
Tel. +49 (0)4192-3333 
Mobil: +49 (0)172-4374723 
E-Mail: info@kuetbach.de 

Vorsitzende: 
Heike Döpke, Am Markt 1, 25355 Barmstedt 
Tel. +49 (0) 4123-681100 
Mobil: +49 (0) 151-15212149 
E-Mail: h.doepke@stadt-barmstedt.de 

Bankverbindung 
Sparkasse Holstein 
IBAN: DE28213522400090061046 

VEREINIGUNG DER HAUPTAMTLICHEN BÜRGERMEISTER 
UND LANDRÄTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V. 

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2d)
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Stadt Ratzeburg Ratzeburg, den 02.01.2020 

Zwischen der Stadt Ratzeburg, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften 
und den 
Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

Jahreszeitvertragsarbeiten Nr.12 – Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe Bauhof 
Unterhaltung Riemannsportplatz – Haushaltstitel 560.5913 

Für die Unterhaltung und Pflege der gesamten Anlage Riemannsportplatz sind alle Arbeiten 
wie folgt auszuführen: 

1. Regelmäßige Mahd der Sportrasenflächen Wuchshöhe 6 – 9 cm , Schnitthöhe 4 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe i. d. Regel mindestens 30 –mal, Schnittgut aufnehmen.

2. Regelmäßige Mahd der Gebrauchsrasenflächen 10 – mal, der Landschaftsrasenflächen
2 - mal im Jahr, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm
und 6 cm.

3. Düngung der gesamten Sportrasenflächen mit mineralischem Volldünger, Vorratsdün-
ger und Langzeitdüngern gemäß Dünge- und Pflegeplan, wird vom Auftraggeber
rechtzeitig an den Auftragnehmer überreicht. Düngung erfolgt im April, Juni, August
und im Oktober.

4. Sportrasen senkrecht schneiden (Vertikutieren), kreuzweise , Messerabstand max.3
cm, Messereindringtiefe in die Rasentragschicht max. 1 mm, herausgearbeitetes Mate-
rial aufnehmen.

5. Sportrasen belüften (Aerificieren), Lochwerkzeug  mit Verdrängungswirkung min.
120 Einstiche m² , Eindringtiefe min. 12 cm. Nach Abtrocknung Auswurf abschlep-
pen, restliches Auswurfmaterial aufnehmen.

6. Sportrasen mit gewaschenem Sand abstreuen Körnung 0/2, Sportrasen nach dem Be-
sanden  abschleppen.

7. Sportrasen nachsäen, als Saat ist eine RSM FLL2.3 Gebrauchsrasen/Spielrasen Mi-
schung einzubringen.

8. Witterungsbedingt ist während der Sommerspielzeit eine Beregnung durchzuführen.
Eine Beregnungsanlage ist vorhanden.

9. Unterhaltung der Sprung- und Wurfanlagen, kleinere Reparaturen sind durchzuführen
und die Anlage in sicherem Zustand zu unterhalten.

10. Die Tribünenanlage ist in Stand zu halten z.B. Streichen der Sitzgelegenheiten, klei-
nere Reparaturen.

11. Die Tennenlaufbahn ist einmal wöchentlich abzuschleppen, fehlendes Havarot ist zu
ergänzen, eine sichere Nutzung der Anlage ist zu gewährleisten.

12. Gehölzschnitt im Frühjahr / Herbst an Einzelgehölzen und geschlossenen Pflanzun-
gen, Erziehungs- und Verjüngungsschnitt, Totholz, beschädigte/kranke Äste entfernen,
Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm

13. Heckenschnitt 1 – mal im Jahr , 1. Schnitt ab 1. Juli, Hecke allseitig schneiden, art-
fremden Gehölzbewuchs entfernen / Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftra-
gen, Schichtdicke max. 8 cm.

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2e)
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14. Unterhaltung der Flutlichtanlage, die Anlage ist regelmäßig zu überprüfen, so das die
Funktion gewährleistet ist.

15. Der Kunstrasenplatz ist je nach Bedarf aber mindestens alle zwei Wochen regelmäßig
mit dem Traktor und den Besen der Fegevorrichtung besonders in den intensiv be-
spielten Bereichen fachgerecht zu unterhalten. Die Beschaffung und der regelmässige
Ersatz neuer Anbaubesen obliegt dem Bauhof.

16. Die Kompostabfuhr ist regelmäßig durchzuführen. In der Schulsaison 1-2 x wöchent-
lich nach Bedarf und Aufwuchs.

17. Einmal wöchentlich ist ein Protokoll über die Sicherheit der Anlage vom Auftragneh-
mer zu erstellen und dem Auftraggeber unaufgefordert 2 wöchentlich vorzulegen. Zu
Beachten ist hierbei auch die Dienstanweisung zur Unterhaltung und Überwachung
der städtischen Sportplätze und Kleinspielfelder vom 1.4.1998.

Zusätzliche Neuaufstellungen oder Umbauten sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und ge-
sondert nach Einzelauftragsvergabe abzurechnen. 
Die entsprechend geforderten Arbeiten sind möglichst nach StLB zu errechnen und dürfen in 
ihrer Summe den  zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag nicht überschreiten. 
Der Auftraggeber erstellt im Rahmen des an ihn zu leistenden Verwaltungskostenbeitrages die 
vom Bauhof benötigten Kataster und Übersichtspläne in der jeweils aktuellsten Fassung. Ver-
änderungen in den Bestandsplänen sind dem Bauhof kurzfristig mitzuteilen. Eine entspre-
chende Abstimmung der zusätzlich aufzubringenden finanziellen Mittel hat in diesem Falle 
zeitnah zu erfolgen. 

Der Jahresbetrag von 80.100,- € wird in zwölf Jahresraten zu jeweils 6.675,00 €  an den Wirt-
schaftsbetrieb überwiesen.  

Im Auftrage 

 Koech 
Werkleiter Wolf 
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Top 5 - 14. Sitzung des Hauptausschusses v. 22.03.2021 
Bericht der Verwaltung 

Top 5.1 - 14. Sitzung des Hauptausschusses v. 22.03.2021 
Bericht der Verwaltung; hier: Schreiben der Kommunalaufsicht zum 3. Nach-
tragshaushaltsplan 2020 
Vorlage: SR/BerVoSr/250/2021 

Der Hauptausschuss nimmt von dem Bericht Kenntnis. 

Top 5.2 - 14. Sitzung des Hauptausschusses v. 22.03.2021 
Bericht der Verwaltung; hier: Leistung von über- und außerplanmäßigen Aus-
gaben 
Vorlage: SR/BerVoSr/260/2021 

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

Top 5.3 - 14. Sitzung des Hauptausschusses v. 22.03.2021 
Anfragen an den Bürgermeister aus dem Ausschuss 

Bürgermeister Koech berichtet über die Einrichtung von Corona Teststationen in Ratze-
burg. Standorte: Jugendherberge (DRK) und kleine Sporthalle Riemannstraße (Notarzt-
börse) 

Sodann beantwortet Bürgermeister Koech die Fragen aus dem politischen Raum. Die zu-
sätzlichen Fragen und Antworten sind fett/ kursiv gedruckt wiedergegeben. 

1) Ist es zutreffend, dass das Arbeitszeitmodell der Verwaltung der Stadt Ratzeburg, unter
Wegfall der Kernzeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im 1. Quartal 2021 durch
Sie geändert wurde?

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2f)
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- Der Mitarbeiter wird auf 450 EURO Basis beschäftigt und baut sein Zeitguthaben
ab.

Bestand ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis des Mitarbeiters? 

- Ja

16) Am 26.10.2020 erschien in dem Onlineformat www.herzogtum-direkt.de folgende Pres-
semitteilung:
"Treppenanlage zwischen der 'Oelmanns Allee' und 'Am Mühlengraben' wird aufwändig
erneuert"
Die Pressemitteilung ist beigefügt.
Auf den Bildern der Pressemitteilung ist sehr gut zu erkennen, dass es sich nicht um
eine bloße Sanierung, sondern um eine vollständige Neuanlage handelt.

Diesbezüglich stellen sich folgende Fragen:
Gibt es einen gültigen Beschluss?

- Nein

Wie sind die Eigentumsverhältnisse des Weges? 

- Der Weg ist Eigentum der Stadt Ratzeburg

Können Katasterauszüge zeitnah vorgelegt werden? 

- Ja

Gibt es ein Gutachten? 

- Nein?

Am 19.01.2021 erschien sodann die Pressemitteilung zur Fertigstellung der Treppen-
anlage, die ich ebenfalls beifüge. 
Die ursprünglich bezifferten Kosten in Höhe von 35.000 EUR wurden erheblich über-
schritten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 80.000 EUR. 
Insoweit stellen sich folgende Fragen: 
Wie kommt eine Preissteigerung in Höhe von mehr als 100 Prozent zustande? 

- Gemäß der Urkalkulation und Angebot des Wirtschaftsbetriebes Bauhof haben sich
die Kosten um das Zweieinhalbfacher erhöht.
Der Herstellungsaufwand wurde deutlich unterschätzt.

Das untere Drittel des Wegeabschnittes befand sich erheblich auf Privatgrundstück
und musste verlegt werden.

Während der Baumaßnahme traten besondere Unwegsamkeiten bzw. Erschwer-
nisse auf:
Anfallendes Hangwasser erschwerte massiv den Wegebau und eine zusätzliche
Drainage musste zur Verhinderung einer Oberbaudurchfeuchtung eingebaut wer-
den.
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Das Gefälle in den Langabschnitten musste von 16% Längsneigung auf max.12% 
reduziert werden (Verkehrssicherungspflicht) und Zwischenpodeste eingebaut 
werden. 

Dadurch entstand praktisch ein komplett neuer Weg in der Wegetrasse der den ge-
setzlichen Anforderungen gerecht wird. 

Haushaltsmittel standen unter Haushaltsstelle 630.5115 zur Verfügung. 

Ist das Geld von der Stadt an den Bauhof gezahlt worden? 

- Ja

Welche Haushaltsmittel standen für diese Maßnahme bereit? 

- Es standen Haushaltsmittel unter der Haushaltsstelle 630.5115 (Unterhaltung Stra-
ßen/Wege/Brücken) bereit.

Gibt es ein Gutachten zur Barrierefreiheit? 

- Nein.
Treppe und Barrierefreiheit schließen sich meiner Ansicht nach aus.

Der Privateigentümer hat sich zu der Angelegenheit nicht geäußert, da ihm offen-
sichtlich sein Eigentum an den Flächen nicht bekannt war. 
1.Stadtrat Bruns vertritt die Auffassung, dass es sich um eine Neubaumaßnahme
gehandelt habe, die über den Vermögenshaushalt hätte abgerechnet werden müs-
sen und vorab eines Beschlusses der Stadtvertretung bedurft hätte.
Bürgermeister Koech erklärt, dass der Auftrag nicht durch ihn, sondern schon vor
langer Zeit unter massivem Druck seines Amtsvorgängers erfolgt sei, der ein be-
sonderes Interesse am Ausbau der Treppenanlage gehabt habe. Der Auftrag sei
jedoch aus Kapazitätsgründen nicht ausgeführt worden. Man ist von einer Sanie-
rung ausgegangen. Gleichwohl sind während der Maßnahme verwaltungstechni-
sche Verfahrensfehler gemacht worden.
Der Pressetermin ist auf Bitte der Bauhofleitung erfolgt.
Ratsherr Dr. Röger fragt nach, ob er dies richtig verstanden habe, dass der Bür-
germeister als Werkleiter des Bauhofs von der konkreten Maßnahme des Bauho-
fes, die am Ende ca. 80.000, - Euro gekostet habe, keine Kenntnis gehabt habe.
Bürgermeister Koech bestätigt, dass die Kenntnisnahme der Maßnahme erst nach
Fragestellung durch die Politik erfolgt sei, zuvor habe er von dieser Maßnahme
keine Kenntnis gehabt. Der laufende Prozess wurde durch den Bürgermeister
nicht in Frage gestellt. Hinsichtlich der Nachfrage von Frau Clasen zum erforder-
lichen Controlling, führte Bürgermeister Koech sinngemäß aus, dass er dieses
nicht für erforderlich hielte und er darüber hinaus dafür Sorge tragen würde, dass
„so etwas“ nicht mehr vorkomme.
Herr Bürgermeister Koech weist ausdrücklich daraufhin, dass sein Amtsvorgän-
ger Voß gegenüber dem Bauhof maßgeblich Einfluss bezüglich der grundsätzli-
chen Durchführung dieser Maßnahme genommen habe und die Sanierung der
Treppenanlage auf seinen Amtsvorgänger zurückzuführen sei.

Weiterhin räumte der Bürgermeister auf Nachfrage von Herrn Bruns eindeutig ein, 
dass die Maßnahme so nicht hätte umgesetzt werden dürfen, weil es sich um eine 
investive Maßnahme des Vermögenshaushaltes der Stadt handele. Die Mittel da-
für hätten aber gleichwohl zur Verfügung gestanden. 
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Oelmannsallee Treppenerneuerung

Menge Einheit Bezeichnung E-Preis G-Preis E-Preis G-Preis E-Preis G-Preis
Kommissionierungszuschlag 17,50 € 17,50 € 80 stk.

187,00  Stk. Granit Palisade 8/25/100 cm grau allseits gespalten und gestockt (Menge 244) 17,70 € 3.309,90 € 17,17 € 1.373,60 € 17,20 € 3.216,40 €
168,00  Stk. Granit Palisade 8/25/75 cm grau allseits gespalten und gestockt 12,45 € 2.091,60 € 13,15 € 2.209,20 € 13,00 € 2.184,00 €
120,00  Stk. Granit Palisade 8/25/50 cm grau allseits gespalten und gestockt 8,85 € 1.062,00 € 8,59 € 1.030,80 € 8,60 € 1.032,00 €

44,00          Stk. Granit-Blockstufe 100x35x15 cm China grau 6-seitig gesägt, gefast und geflammt 41,00 € 1.804,00 € 41,64 € 1.832,16 € 41,90 € 1.843,60 €
6,00            Stk. Granit-Blockstufe 150x35x15 cm China grau 6-seitig gesägt, gefast und geflammt 64,50 € 387,00 € 61,96 € 371,76 € 63,00 € 378,00 €

90,21          m² Rechteckpflaster 20/108 cm anthrazit m. Fase 11,35 € 1.023,88 € 11,50 € 1.104,00 € 12,00 € 1.080,00 €
Frachtkosten 75,00 € 75,00 € 18,00 € 300,00 €

5,00            m³ Beton C20/25 8er Korn 89,00 € 445,00 € 117,50 € 587,50 €
Mindermengenzuschlag 16,00 € 16,00 € 15,00 €
Frachtkosten 80,00 €

6,00            Stk. ACO-Drain Multiline Seal in V100S T 10.0 100 cm Verz. KS Stahl Bauhöhe 20,0/20,0 cm 50,90 € 305,40 € 55,00 € 330,00 €
3,00            Stk. ACO-Drain Multiline Seal in Kombistirnw. Typ 0-20 für Rinnenanfang und –ende mit Kante verz. 13,60 € 40,80 € 19,00 € 57,00 €
3,00            Stk. ACO-Drain Multiline Seal in Stirnwand 10 für Rinnenende, LLD-Rohranschl. DN 110 mit Kantenschutz Stahl verz. 20,10 € 60,30 € 28,45 € 85,35 €
3,00            Stk. ACO-Drain-Maschenrost Q Kl. B. 100 cm MW 30x10,0 Stahl verzinkt mit schraubloser Arretierung Drainlock 38,00 € 114,00 € 38,50 € 115,50 €

50,00          m KG-Rohr DN 110/2000 KGEM 13,80 € 690,00 € 2,67 € 113,48 € 4,49 € 224,40 €
25,00          Stk. KG-Bogen DN 110 45 Grad KGB 9,10 € 227,50 € 1,10 € 23,38 € 2,97 € 74,25 €
20,00          m Sirobau Dränrohr DN 100, geschlitzt Typ R1, blau, L=2,50 m 2,10 € 42,00 € 1,44 € 34,56 € 2,85 € 57,00 €

Logistikkostenpauschale je Anlieferung 12,50 € 12,50 € 6,47 € 40,00 €
107,00  Stk. Granit Leistenstein 8/25/100 cm classic 16,09 € 1.721,63 €

Streckenlieferung Granit 100,00 € 100,00 €
6,00            Stk. Anrin Self NW 100 Rinne 1,0 m mit verzinktem Stegrost Kl. A15, Breite 12 / Höhe 10 18,15 € 108,90 €
3,00            Stk. Anrin Self NW 100 Rinne 1,0 m mit verzinktem Stegrost Kl. A15 und eingebautem Rohrstutzen DN 100 23,35 € 70,05 €
3,00            Stk. Anrin Self NW 100 Rinne 0,5 m mit verzinktem Stegrost Kl. A15 und eingebautem Rohrstutzen DN 100 21,36 € 64,08 €

Mautpauschale 15,00 €
11.724,38 € 10.182,07 € 11.715,00 €

18,00          m³ BMG 350,00 € 350,00 € 350,00 €
10,00          m³ Splitt 55,00 € 55,00 € 55,00 €

Materialkosten 10.587,07 €

Stundenaufwand  (6 Leute 4 Wochen) 7.839,00 €
RZ-MC 54 5.023,20 €
RZ-VW 214 2.165,28 €
Minibagger 800,00 €
RZ-AH 419 138,84 €
Rüttelplatte Vibromax 76,70 €
Nonnemann WC 120,00 €
Radlader klein,  gemietet 1.600,00 €
Gerätepauschale 200,00 €

Geräte und Lohn 17.963,02 €

Geplante Gesamtkosten 28.550,09 €

Anlage zum Prüfbericht (Ziffer 2f)
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Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister 

Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften 

- 66 - Tiefbauabteilung

VERMERK 

Treppenanlage Oelmannsallee: 

Stellungnahme 

Ratzeburg, 10.O6.2021/os. 

Aufgrund der gravierenden Auffälligkeiten im Rahmen der Straßenkontrolle musste zur Wahrung der 

Verkehrssicherheit im Jahre 2010, die Treppenanlage gesperrt werden. 

Die Absperrung wurde durch Anordnung des Bürgermeisters am 22.11.2010 aufgehoben. Der 

mangelhafte Zustand bestand weiterhin. 

Der Auftrag zur Instandsetzung/ Sanierung erfolgte am 18.05.2011 über den damaligen 

Bürgermeister an den Wirtschaftsbetrieb. 

Aufgrund des Zustandes wurde durch die damalige Zeitvertragsfirma im Jahre 2019 eine 

Instandsetzung abgelehnt. 

Der Wirtschaftsbetrieb Bauhof konnte aufgrund von Kapazitätsengpässen, den Auftrag erst ab 

dem Jahr 2020 terminieren. Die Absteckung der Grenzen und damit der offizielle Baubeginn, erfolgte 

am 10.02.2020. 

Im Auftrage 

1) an 2 für FA

2) 6 z. Ktn. +. Vg. bei 66

  Anlage zu lfd. Nr. 4 des Berichts 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 10.08.2021 
 SR/BerVoSr/297/2021 
 

Gremium Datum Behandlung 

Finanzausschuss 24.08.2021 Ö 
 
 
Verfasser:   Herr Axel Koop  FB/Az: 20 00 23/1 
 
 

Bericht der Verwaltung; hier: Haushaltsbericht 2021 
 

Zusammenfassung: 
 
Schriftlicher Bericht über die Einhaltung des Haushalts mit einer Prognose für das 
laufende Haushaltsjahr (Haushaltsbericht 2021). Verpflichtende Gründe für die 
Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes nach § 80 GO (alte Fassung) liegen 
zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. 
  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 10.08.2021 
Koop, Axel am 10.08.2021 
 

 

1. Allgemeine Rahmenbedingungen 
 
Die Finanzsituation der Kommunen wird wie die Situation aller öffentlichen Haushalte 
wesentlich von der konjunkturellen Entwicklung bestimmt. So fließen bei guter 
Konjunktur höhere Steuereinnahmen in die öffentlichen Kassen, während gleichzeitig 
geringere soziale Transferleistungen aufzubringen sind. Zur Einschätzung der 
konjunkturellen Lage wird regelmäßig das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
herangezogen. Daneben beeinflussen besondere Maßnahmen und Entwicklungen, 
wie beispielsweise (Steuer-)Rechtsänderungen, Konjunkturprogramme, aber auch 
unvorhersehbare Ereignisse wie beispielsweise die Corona-Pandemie, unmittelbar 
die Lage der öffentlichen Haushalte. 
 
Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beschäftigen nach wie vor das gesamte 
Land. Um das Leben und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, 
haben der Bund und die Länder erhebliche Einschränkungen erlassen müssen. Alle 
staatlichen Ebenen sind stark von der COVID-19-Pandemie betroffen und dadurch 
mit erheblichen Belastungen konfrontiert. Sie stehen in der Bewältigung der 
Auswirkungen der Krise vor besonderen Herausforderungen. Da das weitere 
Szenario der Bekämpfung der Corona-Pandemie derzeit weiterhin ungewiss ist, lässt 
sich auch das Ausmaß der jeweiligen Betroffenheit der staatlichen Ebenen noch 
nicht abschätzen.  
 

Ö  5.1Ö  5.1
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2. Rückblick auf die Entwicklung 2008-2020 
 

2008 und 2009 beeinträchtigten die heftigen Auswirkungen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise die Finanzsituation der Kommunen. Das BIP brach im Zuge der Krise 
massiv ein. Der Staat setzte als Reaktion hierauf verschiedene 
Konjunkturprogramme auf, so dass sich auch ab 2012 eine Entspannung der 
Finanzsituation abzeichnete. 
 
Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) zum Vorjahr in % 
(Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.4, Tabellenteil 2.1.1, 2020) 
 

 
 
Seit 2014 zeigte sich ein robustes Wirtschaftswachstum, was sich schließlich auch in 
den öffentlichen Haushalten positiv bemerkbar machte. Ab 2018 hat der seit Jahren 
anhaltende Aufschwung zuletzt an Dynamik eingebüßt und ab 2019 weiter an 
Schwung verloren. Nachfrageseitig geht dies vor allem auf eine deutlich schwächere 
Exportnachfrage aus wichtigen Absatzmärkten zurück. Angebotsseitig spielen die in 
einigen Branchen erreichten Kapazitätsgrenzen und bestehenden 
Arbeitskräfteengpässe eine Rolle. 
 
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 2. Quartal 2021 gegenüber dem 1. Quartal 
2021 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 1,5 % gestiegen. Nachdem die 
Corona-Krise zum Jahresbeginn 2021 zu einem erneuten Rückgang der 
Wirtschaftsleistung geführt hatte (nach neuesten Berechnungen -2,1 % im 1. 
Quartal), erholte sich die deutsche Wirtschaft im 2. Quartal wieder. Dazu trugen vor 
allem höhere private und staatliche Konsumausgaben bei. Im Vorjahresvergleich war 
das BIP im 2. Quartal 2021 preis- und kalenderbereinigt um 9,2 % höher als im 
2. Quartal 2020, das vom ersten Corona-Lockdown besonders betroffen war. Im Vergleich 
zum 4. Quartal 2019, dem Quartal vor Beginn der Corona-Krise, lag das BIP im 2. Quartal 

2021 noch um 3,4 % niedriger.  
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Entwicklung der strukturellen Jahresrechnungsergebnisse der Stadt Ratzeburg  
2008-2020  
 
 

 
 
 
Die vorstehenden Diagramme verdeutlichen die Abhängigkeit zwischen der 
bundesweit konjunkturellen Entwicklung und den strukturellen 
Rechnungsergebnissen der Stadt Ratzeburg, wenngleich sich die finanziellen 
Auswirkungen teils aufgrund der Abrechnungssystematik des Kommunalen 
Finanzausgleichs erst zeitversetzt bemerkbar machen.  
 
Die Steuerschätzungen gehen davon aus, dass nach dem starken Rückgang der 
Gemeindesteuern diese wieder ab 2021 im Zuge der wirtschaftlichen Erholung 
wachsen werden, aber unter der früheren Entwicklungslinie verbleiben. Die 
Schlüsselzuweisungen werden demnach in den beiden kommenden Jahren nahezu 
stagnieren, da die krisenbedingten Einnahmeverluste im Steuerverbund mit 
Verzögerung wirksam werden und auch die Hilfen des Bundes und Landes 
(pauschale Gewerbesteuerkompensation in 2020) bei der Ermittlung der 
Steuerkraftzahlen jeweils hälftig in den Finanzausgleichsjahren 2021 und 2022 
angesetzt werden. Die Bertelsmann Stiftung geht davon aus, dass für den gesamten 
Zeitraum der Vorausberechnung (bis einschließlich 2024) kommunale 
Finanzierungsdefizite von rd. 23 Mrd. Euro entstehen werden, die ohne zusätzliche 
Maßnahmen von Bund und Ländern nicht zu schließen sind. Vor allem in Bezug auf 
Gemeindesteuern und Schlüsselzuweisungen als wichtigste Einnahmekategorien ist 
mit dauerhaften Einnahmeverlusten der Kommunen im Vergleich zum Vorkrisentrend 
zu rechnen. Die Ausgaben hingegen behalten, annahmegemäß, ihren 
Wachstumstrend relativ unbehelligt bei. In der Konsequenz sind die Kommunen ab 
dem Jahr 2021 von hohen und anhaltenden Defiziten bedroht. Die Erfolge der 
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Konsolidierung der Kommunalhaushalte der vergangenen Dekade wären schlagartig 
aufgezehrt. 
 
3. Haushaltsentwicklung (Kernhaushalt) und Ausblick 
 
Eine seriöse Haushaltsprognose für die Stadt Ratzeburg lässt sich zum aktuellen 
Zeitpunkt leider nicht abgeben. Es wird an dieser Stelle zunächst auf das AO-Soll bei 
den wesentlichen (Steuer-)Einnahmequellen (Stand: 09.08.2021) verwiesen. 
 
Bezeichnung RE 2019 

in EUR 
RE 2020 

in EUR 
Ansatz 2021 

in EUR 
AO-Soll 
in EUR 

mehr/ 
weniger 

in EUR 

Grundsteuer A 10.890 11.498 11.500  11.040 -460 
 

Grundsteuer B 2.288.647  2.273.316 2.300.000  2.262.580 -37.420 
 

Gewerbesteuer 6.036.949  4.703.825 4.750.000 4.819.007 +69.007 
 

Gemeindeanteil 
an der EKSt.  

5.940.434  5.957.253 6.068.400 2.901.251 -3.167.149* 
 

Gemeindeanteil 
an der USt.  

967.811 1.049.196 1.047.800 498.206 -549.594* 
 

Vergnügungs-
steuer  

203.435 177.925 160.000 11.113 -148.887 

Hundesteuer 106.518 111.992 110.000 117.572 +7.572 

Zweitwohnungs-
steuer 

8.857 0 18.000 42.800 +24.800 
 

Tourismus-
abgabe 

160.614 0 80.000 0 -80.000 

Schlüssel-
zuweisungen 

3.197.076  4.041.492 3.611.700  3.611.736 +36 
 

Zuweisung über-
gemeindl. 
Aufgaben 

1.613.424  1.700.544 1.648.500  1.648.512 +12 

Konzessions-
abgaben 

548.726 493.190 500.000 519.918 +19.917 

 
* Die hohen Abweichungen zum Ansatz 2021 bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer 

und Umsatzsteuer resultieren aus der vierteljährlichen Abrechnungssystematik. Bislang wurde nur das 
erste Halbjahr (01.01. - 30.06.2021) abgerechnet. Bezüglich des voraussichtlichen gemeindlichen 
Aufkommens wird auf die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung verwiesen (siehe 
Berichtsvorlage zum Finanzausschuss am 03.06.2021). 

 
Das derzeitige AO-Soll bei der Gewerbesteuer liegt mit rund 69.000 € über dem im 
Haushaltsplan 2021 prognostizierten Haushaltsansatz. Im Vergleich zu der 
bisherigen Berichterstattung im Juni mit Mehreinnahmen von rd. 300-400 T€ ergibt 
sich damit eine deutliche Verschlechterung. Grund hierfür sind erfolgte 
Rückzahlungen für bereits abgeschlossene Jahre sowie entsprechende 
Anpassungen der Vorauszahlungsbeträge für das laufende Jahr. Die Entwicklung bei 
den Gewerbesteuereinnahmen entspricht zurzeit weder den bundesweiten 
Prognosen (+11% ggü. dem Vorjahr), noch den regionalisierten Ergebnissen der 
Mai-Steuerschätzung (+17% ggü. dem Vorjahr). Die weitere Entwicklung bleibt daher 
abzuwarten.  

https://session.ratzeburg.de/bi/getfile.php?id=46121&type=do
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Nicht zuletzt besteht eine hohe Unsicherheit und die Gefahr, dass die Schäden aus 
der Pandemie und die Rezession erst mit Verzögerung eintreten. Gleichwohl sind im 
im Jahr 2020 – unterstützt von Politik und Finanzverwaltung – den Unternehmen 
viele Möglichkeiten eröffnet worden, Steuerzahlungen zeitlich zu schieben. Diese 
indirekten Kredite des Fiskus an die Unternehmen können sich noch auswirken und 
zu Nachveranlagungen führen. Die finanziellen Auswirkungen werden sich nicht 
zuletzt in Hinblick auf die Heterogenität der Kommunen in Schleswig-Holstein 
hinsichtlich Struktur, Lage und Aufgabenzuständigkeit sehr unterschiedlich gestalten. 
 
Auf der Ausgabenseite bewegen sich die Anordnungsstände im Rahmen der 
veranschlagten Haushaltsansätze. Eine Prognose ist seitens des Fachbereichs 
Finanzen nur schwer möglich. Jedenfalls dürfte aufgrund der erst im Mai erteilten 
Haushaltsgenehmigung und der bis dahin geltenden Regelungen zur vorläufigen 
Haushaltsführung mit Einsparungen zu rechnen sein. Beispielhaft wird nachfolgend 
auf das AO-Soll bei den wesentlichen Ausgabeblöcken (Stand: 09.08.2021) 
verwiesen: 
 
Bezeichnung RE 2019 

in EUR 
RE 2020 

in EUR 
Ansatz 2021 

in EUR 
AO-Soll 
in EUR 

mehr/ 
weniger 

in EUR 

SN 01  
Personal 

5.522.043 5.906.697 6.145.600  3.473.918 -2.671.682 
 

SN 02 
Bewirtschaftung 
der Grundstücke 

362.253 371.562 374.500  309.033 -65.467 
 

SN 03  
Gebäudeunter-
haltung 

356.430 334.473 281.000 90.127 -190.873 
 

630.5115 
Unterhaltung 
Verkehrs-
infrastruktur 

464.979 380.953 300.500 121.578 -178.922 

4647.6720 
Finanzierungs-
beitrag am SQKM 

0 0 2.787.000 1.771.516 -1.015.484 

610.8410 
Zweck-
entfremdungs-
zinsen 

129.605 212 150.000 4 -149.996 

  
 
 

Anlagenverzeichnis: 
Kommunaler Finanzreport 2021 der Bertelsmann Stiftung 
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Vorwort

Städten, Gemeinden und Kreisen vor. Anspruch des Finanz-

reports ist es, die aktuellen amtlichen Finanzstatistiken  

auszuwerten, um belastbare Aussagen über status quo und 

Trends kommunaler Finanzen zu gewinnen. Eine solche 

fakten-basierte Debatte ist notwendig, um etwaige Pro-

blem lagen und ihre Ursachen aufzudecken und Lösungs-

optionen abzuleiten.

Der Kommunale Finanzreport 2021 steht unter dem Vor-

zeichen der Corona-Krise. Er gliedert sich in sieben 

Ab schnitte, die jeweils unterschiedliche Facetten vertiefen:

 
A  Rückblick auf die Entwicklung der 

Kommunalfinanzen vor der Corona-Krise 
  Das Jahr 2020 bedeutete einen abrupten Pfadwechsel. In 

den Vorjahren konnten sich die kommunalen Finanzen 

erholen und waren sehr positive Finanzindikatoren zu 

beobachten. Diese Vorperiode war die Ausgangssituation 

der Krisen. 

B  Effekte von Pandemie und Rezession auf die 
Kommunalhaushalte

  Abschnitt B beschreibt die typischen, aus der Theorie 

erwartbaren Effekte beider Krisen auf die Kommunal-

haushalte. Diese Zusammenhänge helfen, die besagten 

Bund-Länder-Finanzhilfen sachlich zu beurteilen und 

im Vergleich mit dem „Ist 2020“ ihre Wirkungen einzu-

ordnen.  

C Haushaltslage im Jahr 2020 
  Pandemie und Rezession hatten Einfluss auf etliche Ein-

nahme- und Ausgabearten der Kommunen. Welche 

in welchem Umfang tatsächlich betroffen waren, legt 

Abschnitt C anhand der Kas-senstatistik 2020 im Jah-

res- und Ländervergleich dar.

Die vorhergehende Ausgabe 2019 des Kommunalen Finanz-

reports schloss mit einem positiven Fazit: Die Kommunen  

befänden dank guter Konjunktur und der Unterstützung  

des Bundes in einer Phase außerordentlicher Stabilität.  

Die Haushalte wurden in vielen Fällen saniert, in anderen  

zumindest stabilisiert. Die Ausgabe 2019 warnte jedoch 

auch vor den Folgen der abkühlenden Konjunktur und der 

Anfälligkeit der Erfolge. Diese Warnung wurde bereits ein 

Jahr später leider Wirklichkeit. 

Das Jahr 2020 war ein Ausnahmejahr für das Land, die 

Gesellschaft und natürlich auch die Kommunen. Nie zuvor 

wurde die Bundesrepublik von einer Pandemie solchen Aus-

maßes heimgesucht und stand das öffentliche Gesund-

heitssystem so unter Druck. Auch der darauf folgende 

wirtschaftliche Rückgang nahm historische Dimensionen  

an. Beide Krisen, Pandemie und Rezession, belasteten die 

kommunalen Haushalte. Doch ebenso außergewöhnlich 

wie die Corona-Pandemie, war die Reaktion von Bund und 

Ländern. Nur wenige Woche nach Ausbruch der Pande-

mie lag ein Maßnahmenpaket vor, wie es die bundesdeut-

sche Geschichte nicht kannte und welches die Kommunen 

in ihrer elementaren Funktion finanziell stützte. 

Mit diesen Krisen, ihren finanziellen Folgen und den Wir-

kungen der Bund-Länder-Hilfsprogramme befasst sich der 

Kommunale Finanzreport in seiner Ausgabe 2021. Er weist 

im Detail aus, welche finanziellen Belastungen die Krisen 

über welche Wirkrichtungen hervorriefen und welche Ent-

lastungen die Hilfsprogramme erzielten. Diese Zusam-

menhänge sind elementar, wenn über weitere finanzielle 

Stützungen für die Folgejahre zu reden sein wird.

Der Kommunale Finanzreport erscheint seit dem Jahr 2013 

im zweijährigen Rhythmus und 2021 somit zum fünften  

Male. Mit ihm legt die Bertelsmann Stiftung eine bundes-

weit vergleichende Betrachtung der finanziellen Lage von 
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Vorwort 

D Mittelfristige Prognose der Finanzlage
  Die Besonderheiten des Jahres 2020 machen es not-

wendig, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Abschnitt 

D kalkuliert auf Basis von Entwicklungsszenarien der 

wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten den kommu-

nalen Finanzierungssaldo der Jahre 2021 bis 20124. Diese 

Zahl gibt einen Hinweis auf etwaige weitere Unterstüt-

zungsbedarfe. 

E Gewerbesteuer
  Die Rezession traf die Kommunen primär über die 

Ge werbesteuer. Parallel setzten die Bund-Länder-Hilfen 

hier an. Abschnitt E vergleicht die Steuerrückgänge auf 

Länderebene und die jeweiligen Erstattungen. Zusätz-

lich werden einzelgemeindliche Effekte auf verschie-

dene Gemeindetypen auf Grundlage der Gemeinden 

NRWs vertieft. 

F  Kosten der Unterkunft
  Die Kosten der Unterkunft aus SGB II sind eine spür-

bare Sozialleistung der Kommunen, die vor dem Risiko 

steigender Arbeitslosigkeit einmal mehr in den Fokus 

rückte. Dieser Abschnitt untersucht die Veränderungen 

dieser Sozialleistungen im Jahresvergleich auf Ebene 

aller 397 kommunalen Träger. Im zweiten Schritt wird 

die Wirkung der höheren Bundesbeteiligung kalkuliert.

G Kassenkredite
  Die Kassenkredite gelten seit vielen Jahren als der zen-

trale Krisenindikator. In Anbetracht der Steuereinbrü-

che und Mehrbelastungen war ein erneuter Anstieg zu 

befürchten. Abschnitt G analysiert die Auswirkung der 

Rezession auf die Kassenkredite und etwaige interkom-

munale Belastungsdifferenzen anhand der Gemeinden 

NRWs.

Der Kommunale Finanzreport 2021 beleuchtete verschie-

dene Finanzindikatoren, nutzt unterschiedliche amtliche 

Statistiken und geht an einigen Stellen in die Tiefe einzel-

ner Kommunen. Er kann gleichwohl nur einen Bruchteil der 

Finanzstatistik betrachten. Für tiefergehend Interessier-

te bietet das Datenportal www.wegweiser-kommune.de 

mehr als 200 Indikatoren der budgetären, wirtschaftlichen, 

demografischen und sozialen Lage der Gemeinden.

Die Förderung der kommunalen Selbstverwaltung gehört 

seit jeher zu den Zielen der Bertels-mann Stiftung. Die ört-

liche Ebene der Politik und ihre öffentlichen Leistungen 

waren über viele Jahre, zumindest regional gefährdet. Auch 

die Erholung der vergangenen Dekade kam nicht in allen 

Kommunen an. Die Corona-Pandemie hat die Kommunen  

finanziell getroffen, aber dank großer Hilfspakte nicht 

umgeworfen. Es ist die Verantwortung aller Ebenen, diesen 

Erfolg für die Folgejahre fortzuschreiben und das aberma-

lige Abrutschen in Haushaltskrisen zu verhindern.

Dr. Kirsten Witte
Leiterin des Programms LebensWerte Kommune
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seit 2013 ein Anstieg um 50 Prozent feststellbar, nicht 

zuletzt begünstigt durch Sonderprogramme des Bundes. 

Regional weisen die süddeutschen Kommunen dauerhaft 

das höchste Niveau auf.

•  Die Zinsausgaben sind kontinuierlich gesunken und nur 

noch von untergeordneter Bedeutung für die Kommu-

nalhaushalte. Hintergrund ist die Zinspolitik der EZB.

•  Die Kassenkredite als wichtigster Krisenindikator 

erreichten im Zuge der Wirtschaftskrise 2014 einen 

Höchststand von 48 Milliarden Euro. Infolge speziel-

ler Hilfsprogramme der Länder und von Überschüssen 

sind die Kassenkredite danach um ein Drittel gesunken. 

Die seit jeher bestehende regionale Konzentration auf 

wenige Kommunen hat zugenommen.

•  Die Bar- und Sichteinlagen der Kommunen resultieren 

aus Überschüssen und können als „Puffer“ gegen Ein-

nahmeschwankungen betrachtet werden. Seit 2015 stie-

gen sie in allen Ländern, im Bundesschnitt um über 

50 Prozent. Besonders hoch sind diese Einlagen in den 

wirtschaftsstarken Kommunen Süddeutschlands, gering 

in den Regionen mit strukturellen Haushaltskrisen wie 

NRW und dem Saarland. 

B  Effekte von Pandemie und Rezession auf die 
Kommunalhaushalte

•  Die Corona-Pandemie löste in 2020 den größten wirt-

schaftlichen Einbruch der bundesdeutschen Geschichte 

aus. Corona-Pandemie und Wirtschaftskrise haben viel-

fältige negative Auswirkungen auf die kommunalen 

Haushalte. 

A  Rückblick auf die Entwicklung der 
Kommunalfinanzen 2008 bis 2019

•  Diese Periode begann mit einem konjunkturellen Ein-

bruch und setzte sich in einem langanhaltenden starken 

Aufschwung fort. Sie endete mit einem Zustand histo-

risch außergewöhnlicher Stabilität der Kommunalfinan-

zen. Verbesserungen traten in allen Finanzindikatoren 

auf. Hervorzuheben ist ebenso die wachsende Rolle des 

Bundes.

•  Der bundesweite Finanzierungssaldo schwankte zwi-

schen -7,7 Mrd. Euro in 2010 und +10,7 Mrd. Euro in 

2017. Die Einbrüche der Wirtschaftskrise wurden schnell 

überwunden. Am Ende der Periode erreichten nahezu 

alle Länder stabile Überschüsse.

•  Die Gemeindesteuern sind ein Spiegelbild der wirt-

schaftlichen Lage. 2009 erlebten die Kommunen einen 

starken Einbruch, jedoch in der Folge ein kontinuierlich 

hohes Wachstum um 67% binnen zehn Jahren. Trotz flä-

chendeckendem Wachstum bestehen deutliche regio-

nale Unterschiede zwischen West-Ost sowie Süd-Nord. 

Im Zeitvergleich wurden diese Differenzen geringer. 

•  Die Sozialausgaben beinhalten einen Katalog unter-

schiedlicher Leistungen, von denen nur ein Teil einen 

Armutsbezug aufweist. Zwischen 2008 und 2015 war 

das Wachstum der Brutto-Ausgaben mit rund 50 Pro-

zent hoch. Gestiegen sind primär die Ausgaben für Kita, 

Jugendhilfe und Eingliederungshilfe. Angesichts der 

finanziellen Belastung erhöhte der Bund seinen Finan-

zierungsanteil signifikant.

•  Die Kommunen tragen die Mehrheit der öffentlichen 

Investitionen, wobei das Investitionsverhalten stark 

mit der finanziellen Lage korreliert. Im Zeitvergleich ist 

Zusammenfassung
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Geschichte zu Buche. Infolge dieser Hilfen sind die Ein-

nahmen trotz Krise in allen Ländern gestiegen; in kei-

nem sind die Ausgaben gesunken. 

•  Auf Länderebene wächst die Heterogenität der Finanzie-

rungssalden. Mehrheitlich verzeichnen die Kommunen 

eine Verringerung des Saldos, erreichen aber dennoch 

Überschüsse. In Westdeutschland hinterließ die Wirt-

schaftskrise deutlich größere Verschlechterungen.

•  Im Bundesdurchschnitt sind Steuern die größte Ein-

nahmekategorie (27 Prozent), gefolgt von den auf-

gabenbezogenen Zuweisungen (26 Prozent), den 

Schlüsselzuweisungen (19 Prozent) sowie den Gebühren 

(9 Prozent). Durch die Wirtschaftskrise entstand bun-

desweit eine Verschiebung der Einnahmestruktur hin zu 

weniger Steuern und höheren Zuweisungen. 

•  Je nach Wirtschaftsstruktur haben die Steuern einen 

größeren oder geringeren Anteil. Im Durchschnitt sind 

die ostdeutschen Kommunen weiterhin steuerschwach. 

So erzielen die Kommunen Sachsen-Anhalts je Einwoh-

ner nur die Hälfte des hessischen Aufkommens. Dies 

wird durch höhere Zuweisungen kompensiert. 

•  Mit Ausnahme Schleswig-Holsteins sanken die Steu-

ern (netto) in allen Ländern. In Westdeutschland stärker 

als in Ostdeutschland. Der Steuerrückgang entfiel Groß-

teils auf die konjunktursensible Gewerbesteuer, wurde 

aber durch den schon im Vorfeld geplanten Wegfall 

einer Gewerbesteuerumlage teilweise kompensiert. Die 

Einkommensteuer sank um vier Prozent. Umsatz- und 

Grundsteuer blieben von der Krise unbehelligt.  

•  Die allgemeinen Zuweisungen der Länder (u. a. Schlüs-

selzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen) 

stiegen 2020 um durchschnittlich über 20 Prozent, was 

auf der als Zuweisung ausgereichten Erstattung der 

Gewerbesteuer beruht. Dementsprechend stiegen diese 

Zuweisungen in den wirtschaftsstarken (westdeutschen) 

Ländern umso stärker. 

•  Unter der Einnahmekategorie aufgabenbezogene Zuwei-

sungen verbessern sich primär Kostenerstattungen, 

Leistungsbeteiligungen und investive Zuweisungen. 

Auch diese Einnahmekategorie stieg 2020 bundesweit 

um zehn Prozent, weil u. a. die Beteiligung des Bun-

des an den KdU angehoben oder Kompensationen z. B. 

für den Verlust der Kita-Beiträge hier verbucht wurden. 

•  Fast alle Aspekte kommunaler Finanzen werden in 

unterschiedlicher Weise berührt. Hierbei ist zwischen 

direkten Auswirkungen durch die Pandemie und indi-

rekten Auswirkungen durch die resultierende Wirt-

schaftskrise zu unterscheiden. 

•  Bei den Ausgaben resultiert die Betroffenheit zumeist 

aus der Pandemie, allerdings sind diese Effekte meist 

eher kleinteilig und statistisch schwer messbar. 

•  Die Wirtschaftskrise betrifft primär die Einnahmen, 

hierbei nahezu alle Einnahmearten. Die Gebühren sin-

ken über die Schließung der Kita, kultureller Einrich-

tungen oder geringerer Fahrgastzahlen im ÖPNV. Die 

Schlüsselzuweisungen sind mit den Steuereinnah-

men der Länder verknüpft, die ebenso zurückgehen. 

Der größte Rückgang tritt in der konjunktursensib-

len Gewerbesteuer auf. Aber auch Einkommens- und 

Umsatzsteuer sind betroffen.

•  Im geltenden System des Haushaltsrechts müssen die 

Kommunen auf Einnahmerückgänge mit Haushalts-

sperren, Nachtragshaushalten oder Sparkonzepten 

reagieren. Angesichts unklarer Einnahmeprognosen ist 

auch die Haushaltsplanung des Folgejahres erschwert. 

Das Haushaltsrecht kann zu einer finanziellen Blockade 

der Kommunen führen.   

C Haushaltslage im Jahr 2020

•  Abschnitt C zeichnet auf Basis der aktuellsten amtlichen 

Finanzstatistik den Stand und die Entwicklung wichtiger 

Einnahme- und Ausgabearten sowie der Verschuldung 

im Krisenjahr 2020 nach.

•  Der Finanzierungssaldo zeigt, inwieweit die kommu-

nalen Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt werden. 

Trotz der Wirtschaftskrise erreichten die Kommu-

nen in Summe auch 2020 ein Plus von zwei Milliarden 

Euro; somit eine deutlich bessere Entwicklung als Bund 

und Länder. Gleichwohl bedeutet dies einen deutlichen 

Rückgang zu den Vorjahren. 

•  Der positive Finanzierungssaldo ist primär Ergeb-

nis umfangreicher Finanzhilfen von Bund und Ländern 

(u. a. einmalige Erstattung Gewerbesteuer, dauerhafte 

Erhöhung Bundesanteil Kosten der Unterkunft und Hei-

zung, KdU). Ohne diese stünde das größte Defizit der 
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titionskredite bundesweit sehr stabil, während die 

Kassenkredite seit 2014 um ein Drittel sanken. Dieser 

positive Trend basiert weithin auf Umschuldungspro-

grammen der Länder.

•  Im Durchschnitt tragen die westdeutschen Kommunen 

mehr als doppelt so hohe Schulden je Einwohner wie 

die ostdeutschen. An der Spitze stehen die drei Länder 

Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen, in 

denen sich die verbleibenden Kassenkredite konzentrie-

ren. In einigen anderen Ländern (Sachsen, Brandenburg, 

Baden-Württemberg, Thüringen, Bayern) sind Kassen-

kredite hingegen nahezu unbekannt. 

•  Auch bei den Investitionskrediten treten unterschiedli-

che Niveaus zwischen den Ländern auf. So liegen diese 

je Einwohner in Hessen fünf Mal höher als in Branden-

burg. Ursachen liegen in unterschiedlichem Investiti-

onsniveau, Finanzierungsgraden über Fördermittel und 

laufende Einnahmen sowie Auslagerungen.

•  In Gänze zeigten Epidemie und Wirtschaftskrise bei 

Ausgaben und Verschuldung im Jahr 2020 keine nega-

tiven Effekte. Dies ist ausschließlich Resultat der 

umfangreichen Finanzhilfen von Bund und Land. Sofern 

diese in den kommenden Jahren nicht verstetigt wer-

den, sind Haushaltsprobleme unvermeidbar. 

D Mittelfristige Prognose der Finanzlage

•  Angesichts der hohen Risiken und Folgewirkungen für 

die kommunalen Finanzen aus Pandemie und Rezession 

erfolgt eine Schätzung der wesentlichen Einnahmen und 

Ausgaben, daheraus der kommunalen Finanzlage insge-

samt, für die vier Jahre 2021 bis 2024.

•  Nach dem starken Rückgang der Gemeindesteuern wer-

den diese ab 2021 im Zuge der wirtschaftlichen Erholung 

wieder wachsen, aber unter der früheren Entwicklungs-

linie verbleiben. Die Schlüsselzuweisungen stagnieren 

in den beiden kommenden Jahren, da die krisenbe-

dingten Einnahmeverluste im Steuerverbund mit Ver-

zögerung wirksam werden. Die Verwaltungs- und 

Benutzungsgebühren hingegen werden spätestens 2024 

wieder an die alte Entwicklungslinie anschließen.  

•  In Summe aller Einnahmearten ist für 2021 mit einem 

Rückgang und für die Folgejahre wieder mit einem sta-

Unabhängig der Krise stiegen die investiven Zuweisun-

gen.

•  Eine direkte Folge der Coronapandemie und des Lock-

downs ist der Rückgang der kommunalen Gebührenein-

nahmen von bundesweit ca. sieben Prozent. Alle Länder 

(mit Ausnahme Mecklenburg-Vorpommerns) verzeich-

nen diese Verluste, obgleich in sehr unterschiedlichem 

Ausmaß, was Folge lokaler Verwaltungsstrukturen ist. 

•  Die Höhe der kommunalen Ausgaben unterscheidet sich 

zwischen den Ländern infolge unterschiedlich großer 

Aufgabenkataloge. In allen Ländern sind die Ausgaben 

2020 weiter, im Vergleich der Vorjahre überdurch-

schnittlich, gestiegen. 

•  Gewichtigste Ausgabenart ist Personal (21 Prozent), 

gefolgt vom Sachaufwand (18 Prozent) und Sozialaus-

gaben (17 Prozent). Auch Zuweisungen an Dritte und 

Investitionen sind mit durchschnittlich 14 Prozent der 

Ausgaben bedeutsam. 

•  Lediglich die Zuweisungen an Dritte für laufende Zwecke 

sind krisenbedingt 2020 mit elf Prozent deutlich gestie-

gen. Hierunter fallen z. B. Unterstützungen und Verlust-

abdeckungen. In der übrigen Ausgabenentwicklung sind 

keine Effekte ersichtlich bzw. setzten diese die frühe-

ren Trends fort. Personalausgaben stiegen relativ homo-

gen über alle Länder. Die Dynamik der Sozialausgaben 

nimmt wieder zu. 

•  Die Investitionen setzten 2020 ihr starkes Wachstum 

fort. Wie in den Vorjahren tritt ein regionales Gefälle 

auf, an dessen Spitze Süddeutschland und an dessen 

Ende das Saarland und Rheinland-Pfalz stehen. In elf 

der 13 Flächenländer stiegen die kommunalen Investi-

tionen. Gleichwohl verausgabt Bayern je Einwohner das 

Dreifache des saarländischen Niveaus. 

•  Die Verschuldung der Kommunen besteht im Wesent-

lichen aus Investitionskrediten (74 Prozent) und Kas-

senkrediten (24 Prozent). Im Jahresverlauf 2020 gab es 

einen leichten Zuwachs der investiven und einen mode-

raten Rückgang der Kassenkredite, der wesentlich auf 

einem neuen Umschuldungsprogramm im Saarland 

beruht. 

•  Ein Kriseneffekt auf die Verschuldung ist nicht beob-

achtbar. Im langfristigen Vergleich bleiben die Inves-
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•  Im Jahr 2020 fiel ebenso die in den westdeutschen Kom-

munen erhobene erhöhte Gewerbesteuerumlage (Erhö-

hung der Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der 

Kommunen an den Kosten des Solidarpakts) planmäßig 

weg (Entlastungseffekt im Jahr 2020: 2,79 Mrd. Euro). 

Dadurch sanken die netto-Einnahmen der Gewerbe-

steuer im Jahr 2020 in deutlich geringerem Maße als die 

Brutto-Einnahmen.

•  Aus dem Zusammenwirken der auf Prognosen basieren-

den Kompensation von Steuermindereinnahmen sowie 

der planmäßigen Reduzierung der Gewerbesteuerum-

lage in den westdeutschen Ländern resultiert der Effekt, 

dass der Steuereinbruch der Gemeinden 2020 deutlich 

überkompensiert wurde. Netto-Steueraufkommen plus 

Ausgleichszuweisungen lagen in den Flachländern ca. 6 

Mrd. Euro höher als die Netto-Gewerbesteuer im Vor-

jahr. 

•  Ziel und Mechanismus der Ausgleichszuweisungen 

be wirkten, dass steuerstarke Länder und Gemeinden  

höhere Erstattungen erhielten als steuerschwache. 

Neunzig Prozent der Mittel flossen in die westdeutschen 

Kommunen. In allen Ländern lagen die Erstattungen 

jedoch höher als die Steuerausfälle. 

•  Anhand der einzelgemeindlichen Analyse NRWs wird 

deutlich, dass der Steuerrückgang die Gruppe struk-

tur- und finanzschwacher Städte prozentual härter traf 

und der Steuereinbruch im Einzelfall bis zu 70 Pro-

zent erreichte. Durch Steuererstattungen und geringere 

Umlage wurden jedoch auch diese Städte von Verlusten 

abgeschirmt und neue Haushaltskrisen vermieden. 

•  In absoluten Beträgen war der Steuerverlust in wirt-

schaftsstarken Städten größer. Spiegelbildlich flossen 

auch die Finanzhilfen von Bund und Land überproporti-

onal in die wirtschaftsstarken Städte.  

F Kosten der Unterkunft

•  Im Katalog der kommunalen Sozialleistungen besitzen 

die Kosten der Unterkunft (KdU) aus SGB-II eine 

besondere Sensibilität, da sie in engem Zusammenhang 

zum Arbeitsmarkt stehen. Traditionell sind die KdU-

Ausgaben daher in wirtschaftsschwachen Kommunen 

deutlich höher, als in wirtschaftsstarken. 

bilen Wachstum zu rechnen. Gleichwohl entstehen über 

diese vier Jahre Mindereinnahmen von 58 Mrd. Euro im 

Vergleich zum Vorkrisentrend.

•  Große Teile der Ausgabenkategorien sind von der Epi-

demie und Wirtschaftskrise mehr oder weniger nicht 

betroffen, so dass die früheren Trends fortlaufen. Dies 

betrifft z.B. die Personalausgaben, Zuschüsse an andere 

Bereiche oder Sachaufwand. Die Wachstumsdynamik 

der Sozialausgaben (ohne Kosten der Unterkunft) steigt 

leicht, während bei den Sachinvestitionen von einer 

Stagnation auszugehen ist und der langjährige Wachs-

tumstrend abbricht. Über die vier betrachteten Jahre 

wachsen die Ausgaben deutlich stärker als die Einnah-

men (12,5 Prozent versus 10,3 Prozent).

•  Für den gesamten Zeitraum der Vorausberechnung ent-

stehen Finanzierungsdefizite von nahezu 23 Mrd. Euro, 

die ohne zusätzliche Maßnahmen von Bund und Ländern 

nicht zu schließen sind. Die Erfolge in der Konsolidie-

rung der Kommunalhaushalte der vergangenen Dekade 

wären schlagartig aufgezehrt. 

E Gewerbesteuer

•  Die Gewerbesteuer ist seit Jahrzehnten im 

Bundesdurchschnitt die wichtigste Steuerquelle 

der Gemeinden und deckt 20% der Einnahmen. Ihr 

Aufkommen steht – neben dem konjunkturellen 

Einfluss – in engem Zusammenhang zur lokalen 

Wirtschaftsstruktur und variiert daher regional deutlich. 

So erzielen die Gemeinden Hessens z.B. je Einwohner 

das Doppelte des Nachbarlandes Thüringen.

•  Im Zuge der Corona-Krise brachen die Einnahmen aus 

der Gewerbesteuer bundesweit um 9 Mrd. Euro ein. Der 

stärkste Einbruch war im zweiten Quartal zu verzeich-

nen, während die Einnahmen des vierten Quartals wie-

der in der Nähe des Vorjahreswertes lagen.

•  Um finanzielle Hemmnisse der Kommunen in der 

Bekämpfung der Pandemie zu vermeiden, beschlos-

sen Bund und Länder, die Rückgänge der Gewerbesteuer 

je hälftig auszugleichen. Die Kompensation bemaß 

sich nicht an den realen Einnahmeverlusten, sondern 

an einer Steuerprognose aus dem Mai 2020 und betrug 

10,84 Mrd. Euro in den Flächenländern. 
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•  Allgemein blieb die kommunale Verschuldung 2020 sta-

bil. Über drei Viertel des krisenbedingt hohen gesamt-

staatlichen Schuldenzuwachses entfiel auf den Bund.

•  Unterjährig kam es 2020 zu einem erheblichen Zuwachs 

der kommunalen Kassenkredite, der erst Ende 2020 über 

die im vierten Quartal 2020 ausgezahlten Bund-Länder-

Hilfen abgebaut werden konnte. In Summe sanken die 

Kassenkredite damit 2020 gegenüber 2019.

•  Im Ländervergleich blieben die kommunalen Belas-

tungsdifferenzen 2020 bestehen, obgleich das Saarland 

infolge des Umschuldungsprogramms des Landes die 

Volumina um ein Viertel reduzieren konnte. In keinem 

Land traten signifikante krisenbedingte Zuwächse der 

Verschuldung auf.

•  Anhand der einzelgemeindlichen Daten für NRW wird 

nachgewiesen, dass sich auch innerhalb des Landes 

keine Verschiebungen der Kassenkredite zwischen den 

Gemeinden ergaben. Insbesondere die Städte des Stär-

kungspaktes verzeichneten keine zusätzlichen Belas-

tungen.

•  Im langfristigen Zeitverlauf von 2015 bis 2019 waren 

die bundesweiten Ausgaben nominal relativ konstant, 

obgleich in diesem Zeitraum die Arbeitslosigkeit deut-

lich zurückging. Ursachen dieses Effektes liegen in Mig-

ration und steigenden Mieten. 

•  Auf regionaler Ebene der Länder treten deutliche Unter-

schiede der Trends auf. In Ostdeutschland, 2009 noch 

an der Spitze der Ausgaben, sanken diese stark zu 2019, 

während sie in NRW oder dem Saarland stiegen. 

•  Die zehn Kommunen mit den geringsten KdU-Ausgaben 

waren bayerische Kreise, während die zehn Kommu-

nen der höchsten Ausgaben zehn kreisfreie Städte sind 

(7 aus NRW). Im Zeitverlauf hat die Belastungskonzen-

tration in den Städten zugenommen. Die Ausgaben der 

Stadt Gelsenkirchen waren 2019 je Einwohner mehr als 

20 Mal höher als jene im Kreis Unterallgäu.

•  Im Jahr 2020 sind die bundesweiten Ausgaben der KdU 

– relativ gering – um drei Prozent gestiegen, was einen 

Trendwechsel der Vorjahre bedeutet. Der Höhepunkt 

der Ausgaben war im Juni erreicht, sank danach leicht 

ab, liegt jedoch weiterhin über dem Niveau von 2019. 

In Ostdeutschland sanken die KdU-Ausgaben trotz der 

Wirtschaftskrise, während sie in Westdeutschland stie-

gen. 

•  Seit Einführung der KdU 2005 erstattet der Bund den 

Kommunen einen im Zeitverlauf wachsenden Anteil der 

Kosten. 2019 lag dieser im Bundesdurchschnitt bei 47 

Prozent. Mit dem Ziel der finanziellen Entlastung in der 

Wirtschaftskrise wurde der Bundesanteil ab 2020 um 25 

Prozentpunkte erhöht. 

G Kassenkredite

•  Die Kassenkredite gelten gemeinhin als Krisenindika-

tor der Kommunen. Angesichts der Erfahrungen der 

Finanzkrise stand im Zuge der Pandemie und Rezession 

die Befürchtung eines rapiden Anstieges im Raum, wel-

cher die Erfolge der Vorjahre zunichtemachen könnte. 

Die Analyse zeigt, dass diese Befürchtungen nicht ein-

traten und die umfangreichen Hilfsmaßnahmen von 

Bund und Ländern einen Wiederanstieg verhinderten.
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Summary

•  Die Kommunen tragen die Mehrheit der öffentlichen  

Investitionen, wobei das Investitionsverhalten stark mit 

der finanziellen Lage korreliert. Im Zeitvergleich ist seit 

2013 ein Anstieg um 50 Prozent feststellbar, nicht zuletzt 

begünstigt durch Sonderprogramme des Bundes. Regional  

weisen die süddeutschen Kommunen dauerhaft das 

höchste Niveau auf.

•  Die Zinsausgaben sind seit 2011 kontinuierlich gesunken 

und heute nur noch von untergeordneter Bedeutung für 

die Kommunalhaushalte. Hintergrund ist die Zinspolitik 

der EZB.

•  Die Kassenkredite gelten als wichtigster Krisenindikator. 

Über Jahrzehnte sind sie beständig gestiegen. Im Zuge der 

Wirtschaftskrise erreichten sie 2014 einen Höchststand 

von 48 Milliarden Euro. Infolge spezieller Hilfsprogramme 

der Länder und von Überschüssen sind die Kassenkredite 

danach um ein Drittel gesunken. Die seit jeher bestehen-

de regionale Konzentration auf wenige Kommunen hat 

zugenommen.

•  Die Bar- und Sichteinlagen der Kommunen resultieren 

aus Überschüssen und können als „Puffer“ gegen Ein-

nahmeschwankungen betrachtet werden. Seit 2015 stie-

gen sie in allen Ländern, im Bundesschnitt um über 50 

Prozent. Besonders hoch sind diese Einlagen in den wirt-

schaftsstarken Kommunen Süddeutschlands, gering in 

den Regionen mit strukturellen Haushaltskrisen wie 

Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. 

•  Dieses Kapitel blickt zurück auf die finanziellen Entwick-

lungen in der Periode 2008 bis 2019. Diese Periode begann  

mit einem konjunkturellen Einbruch und setzte sich in 

einem langanhaltenden Aufschwung fort. Sie endete mit 

einem Zustand historisch außergewöhnlicher Stabilität 

der Kommunalfinanzen. Verbesserungen traten in allen 

Finanzindikatoren auf. Hervorzuheben ist ebenso die 

wachsende Rolle des Bundes.

•  Der bundesweite Finanzierungssaldo schwankte zwischen 

-7,7 Mrd. Euro in 2010 und +10,7 Mrd. Euro in 2017. Die 

Einbrüche der Wirtschaftskrise wurden schnell überwun-

den. Am Ende der Periode erreichten nahezu alle Länder 

stabile Überschüsse.

•  Die Gemeindesteuern sind ein Spiegelbild der wirtschaft-

lichen Lage. 2009 erlebten die Kommunen einen starken 

Einbruch, jedoch in der Folge ein kontinuierlich hohes 

Wachstum um 67 Prozent binnen zehn Jahren. Trotz 

flächen deckendem Wachstum bestehen deutliche regi-

onale Unterschiede zwischen West-Ost sowie Süd-Nord. 

Im Zeitvergleich wurden diese Differenzen geringer. 

•  Die Sozialausgaben beinhalten einen Katalog unter-

schiedlicher Leistungen, von denen nur ein Teil einen  

Armutsbezug aufweist. Zwischen 2008 und 2015 war  

das Wachstum der Brutto-Ausgaben mit rund 50 Prozent  

hoch. Gestiegen sind primär die Ausgaben für Kita,  

Jugendhilfe und Eingliederungshilfe. Angesichts der  

finanziellen Belastung erhöhte der Bund seinen Finan-

zierungsanteil signifikant.
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Der Schwerpunkt dieser Ausgabe des Kommunalen Finanz-

reports liegt auf den Entwicklungen des Jahres 2020, wel-

ches von der größten Wirtschaftskrise der bundesdeutschen 

Geschichte überschattet wurde. Um die Effekte dieser Re-

zession auf die Kommunen nachvollziehen und zukünftige  

Trends prognostizieren zu können, ist es wichtig, die Aus-

gangsbedingungen der Kommunen zu kennen. Wir be-

trachten daher in diesem Kapitel wichtige Entwicklungen 

der Jahre 2008 bis 2019. Diese Periode war aus mehreren 

Gründen außergewöhnlich für die Kommunen: Sie erfasst 

den bis dato größten wirtschaftlichen Einbruch der Jahre 

2009/2010, eine stetige Erholung ab 2012, eine Fülle bun-

des- und landespolitischer Maßnahmen und letztlich 2019 

eine seit Jahrzehnten nicht mehr beobachtbare Stabilität. 

Dieses Jahr war gewissermaßen der mentale und finanziel-

le Ausgangspunkt der Kommunen vor Eintritt der Coronak-

rise. Wir beschreiben und erklären die Entwicklung anhand 

von sechs wichtigen Finanzindikatoren jeweils für die bun-

desweiten Werte als auch im Ländervergleich. 

1. Einleitung
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saldo ist ein eingängiger Indikator der Finanzlage. Er weist 

jedoch in der Interpretation Schwächen auf, da er sich nur 

auf ein einzelnes Jahr bezieht und der Saldo durch lokale 

Maßnahmen, wie zum Beispiel Steuererhöhungen und In-

vestitionskürzungen, beeinflusst wird. 

Abbildung 1 zeigt den bundesweiten Finanzierungssaldo  

aller Kommunen in der Periode 2008 bis 2019. In der gesam-

ten Periode ist die Volatilität hoch, was die Abhängigkeit der 

kommunalen Finanzen von der konjunkturellen Lage wider-

spiegelt. Die Jahre 2008 zu 2009 bilden infolge der Finanz- 

und Wirtschaftskrise einen extremen Umschwung ab. Von 

einem Rekordniveau 2008 kommend stürzte der Finanzie-

rungssaldo auf das (nominal) größte Defizit der Geschichte,  

welches auch 2010 noch anhielt. In den Folgejahren stabi-

lisierte sich der Finanzierungssaldo und setzte ab 2015 zu 

neuen Überschüssen an. Die hohen Defizite der Jahre 2009 

2.1 Finanzierungssaldo 

Der Finanzierungssaldo beschreibt, vereinfacht ausgedrückt,  

das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben. Sind 

die Einnahmen größer als die Ausgaben, liegt ein Finanzie-

rungsüberschuss vor, sind die Ausgaben größer, ein Finan-

zierungsdefizit. Der Finanzierungssaldo zeigt somit an, ob 

eine Kommune in diesem betreffenden Jahr ihre Ausgaben 

durch ihre Einnahmen decken kann, was dem grundsätz-

lich im Haushaltsrecht verankerten Ziel des Haushaltsaus-

gleichs entspricht.1 Verfehlt eine Kommune dieses Ziel, so 

kann die Kommunalaufsicht eingreifen und Druck auf zum 

Beispiel Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen aus-

üben. Die kommunale Autonomie sinkt. Der Finanzierungs-

1 Je nach doppischer oder kameraler Systematik des kommunalen  
Haushaltswesens in den Ländern kann die exakte Definition des 
Haushaltsausgleichs abweichen.

2. Finanzindikatoren im Zeitverlauf
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ABBILDUNG 1  Kommunaler Finanzierungssaldo, in Mrd. Euro, Kern- und Extrahaushalte, Flächenländer gesamt

Quelle: DESTATIS, Kassenstatistiken
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Schleswig-Holstein). Baden-Württemberg und Bayern, aber 

auch Niedersachsen konnten den Einbruch der Wirtschafts-

krise schnell überwinden und erreichten in den Folgejahren  

stabile Überschüsse. Erstaunlich mit Blick auf die bayeri-

schen Zahlen ist das geringe Defizit in der Wirtschafts krise 

2009/2010. Angesichts der breiten Industrie und des hohen 

Exportanteils wären höhere Werte zu erwarten gewesen. In 

Hessen und Nordrhein-Westfalen hingegen hat der Einbruch 

2009 tiefere und längere Spuren hinterlassen, was im Falle 

Hessens auf die besondere Wirtschaftsstruktur (Finanzen) 

und im Falle Nordrhein-Westfalens auf die Strukturpro-

bleme des Ruhgebietes hinweist. 

Die rechte Spalte der Abbildung 2 gibt die jeweiligen 

Landes summen der Finanzierungssalden der zwölf Jahre 

wieder. Neun von 13 Ländern erreichten in Summe Über-

schüsse. Beeindruckend sind dabei die Werte Bayerns und 

Baden-Württembergs, die zusammen fast den bundeswei-

ten Betrag erklären. Bereits an dieser Stelle wird deutlich, 

wie sehr bundesweite Finanzindikatoren in dieser Periode  

durch die besondere Stärke der süddeutschen Kommunen 

geprägt sind. 

und 2010 wurden in Summe jedoch erst 2017 wieder aus-

geglichen. Da die Salden am Ende dieser Periode so positiv 

ausfielen, steht letztlich kumuliert für die gesamten zwölf 

Jahre ein Überschuss von fast 26 Milliarden Euro. 

Allerdings ist diese auf bundesweiten Salden beruhende  

Einschätzung nicht für alle Länder repräsentativ. Vielmehr 

zeigt Abbildung 2 ganz unterschiedliche Muster der Finan-

zierungssalden nach Ländern und Jahren. Die Zahl der  

defizitären Länder sprang in der Finanzkrise nach oben. 

2010 waren die Kommunen in zehn der 13 Länder im Defizit. 

Die Zahl der defizitären Länder sank dann kontinuierlich  

bis 2017 auf null; eine nach 1990 nie erreichte Situation.  

Die Zeitreihe zeigt, dass besonders die ostdeutschen Kom-

munen die Wirtschaftskrise ab 2009 relativ unbeschadet 

durchlebten. Überhaupt verzeichneten die Kommunen in 

den fünf ostdeutschen Ländern nur in insgesamt fünf von 

60 Jahren (zwölf Jahre mal fünf Länder) Defizite. Zwei Er-

klärungen sind die geringe Steuerkraft, die zu weniger kon-

junkturellen Schwankungen führt, und die hohen Zuwei-

sungen. Im Gegensatz dazu waren Finanzierungsdefizite in 

einigen Ländern der Normalfall (Saarland, Rheinland-Pfalz, 

ABBILDUNG 2  Kommunaler Finanzierungssaldo nach Ländern und Jahren, in Mio. Euro, Kern- und Extrahaushalte

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Summe

BW 1.763 –2.549 –688 1.801 2.117 303 317 886 986 932 1.783 639 8.290

BY 1.811 –161 –340 495 1.134 1.261 1.466 1.414 1.907 2.390 1.357 334 13.068

BB 517 112 –108 –115 35 135 113 291 204 321 296 321 2.122

HE 1.100 –845 –2.649 –2.538 –1.918 –1.102 –438 –166 201 932 624 219 –6.580

MV 224 82 39 6 –334 8 8 130 180 306 117 86 852

NI 633 –861 –596 –42 679 646 22 785 816 956 625 674 4.337

NW 640 –1.854 –2.382 –2.250 –163 –86 –1.549 –583 649 3.023 2.861 2.109 415

RP –253 –854 –692 –315 –331 –260 –388 70 –41 450 484 262 –1.868

SL 1 –189 –224 –297 –286 –319 –406 –252 –168 4 15 –61 –2.182

SN 931 276 211 188 –41 334 45 172 245 392 575 402 3.730

ST 350 121 56 162 167 138 –2 186 361 359 480 377 2.755

SH –384 –473 –323 –112 –199 –107 –71 –23 –128 426 196 –109 –1.307

TH 278 17 –20 135 36 72 193 239 165 208 364 370 2.057

FL gesamt 7.611 –7.178 –7.716 –2.882 896 1.023 –690 3.149 5.377 10.699 9.777 5.623 25.689

Länder im 
Defizit

2 8 10 7 7 5 6 4 3 0 0 2

Quelle: DESTATIS, Kassenstatistiken
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Länder reagierten positiv auf die Konjunktur und wuchsen 

dementsprechend. Ein kleiner Teil des Steuerwachstums 

erklärt sich aus Verschiebungen in der föderalen Verteilung 

der Umsatzsteuer 2018 und dem Auslaufen eines Teils der 

erhöhten Gewerbesteuerumlage 2019. 

Da die Gemeindesteuern mit der Wirtschaftskraft korrelie-

ren (dies betrifft die Gewerbesteuer, Einkommensteuer und 

Umsatzsteuer), variiert das Aufkommen zwangsläufig mit 

der lokalen Wirtschaftskraft. Abbildung 4 weist die Unter-

schiede der regionalen Steuerkraft auf Ebene der Länder 

im Zeitvergleich aus. In beiden Jahren sind deutliche Un-

terschiede ersichtlich. Die Reihenfolge der Steuerkraft hat 

sich im Grunde nicht geändert. Es zeichnet sich eine Ost-

West und eine Nord-Süd Differenz ab. Anders gesprochen 

sind anhand der Steuerkraft drei Ländergruppen erkenn-

bar. Im Vergleich der Jahre werden allerdings die Übergänge 

vor allem zwischen der unteren und mittleren Gruppe kon-

tinuierlicher. 

Aufschlussreich ist der Bezug zum jeweiligen Durchschnitt, 

wo durchaus Verschiebungen festzustellen sind. So sank die 

relative Steuerkraft der Kommunen im Saarland und Hessen  

um zehn Prozentpunkte. Diese Zahlen spiegeln wirtschaft-

liche Trends wider. Das Saarland als – verglichen mit den 

übrigen westdeutschen Flächenländern – ohnehin wirt-

schaftsschwächeres Land fällt aufgrund eines weit unter-

durchschnittlichen Steuerwachstums (25 Prozent) weiter  

zurück und wird mittelfristig von Brandenburg überholt  

2.2 Gemeindesteuern

Steuern sind im Bundesdurchschnitt mit fast 40 Prozent die 

wichtigste Einnahmequelle der Kommunen. Die wichtigste  

Steuerart ist die Gewerbesteuer, welche sehr eng mit der 

konjunkturellen Lage verbunden ist und daher eine erheb-

liche Volatilität in beide Richtungen zeigt. Die Bedeutung  

der Gemeindesteuern beschränkt sich jedoch nicht auf die 

fiskalische Funktion. Da Steuern nicht zweckgebunden sind, 

geht mit einer hohen Steuerkraft auch eine hohe lokale  

Autonomie einher. Darüber hinaus zeugen hohe Steuerein-

nahmen von einer allgemeinen Wirtschaftskraft, welche  

der Kommune auch über Arbeitsplätze, Einkommen, pri -

vate Investitionen, sprich positive Zukunftsaussichten,  

zu gutekommt. Im engeren Bezug der Kommunalfinanzen  

bestehen starke Zusammenhänge der Steuern zu den 

Finan zierungssalden und Investitionen (positiv) sowie zu 

Sozialausgaben, Kassenkrediten und Investitionen (nega-

tiv). Die Steuern sind somit Indikator, Treiber und Symptom 

kommunaler Disparitäten und Zukunftschancen. 

Aus Abbildung 3 wird deutlich, dass die Steuereinnahmen 

im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 sanken. Mit 

der Erholung der Konjunktur begaben sich die Gemeinde-

steuern dann auf einen außerordentlichen starken und an-

haltenden Wachstumstrend. In Summe steht in den zehn 

Jahren zwischen 2009 und 2019 ein Zuwachs von 67 Pro-

zent. Der Finanzierungsanteil durch Steuern hat sich jedoch 

im Zeitverlauf nicht erhöht, denn auch die Zuweisungen der 
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ABBILDUNG 3  Einnahmen aus Gemeindesteuern (netto), in Mrd. Euro, Kern- und Extrahaushalte, Flächenländer gesamt

Quelle: DESTATIS, Kassenstatistiken
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Mit der Normalisierung der Konjunktur kristallisierte sich 

die frühere Lage neu heraus. Zu Beginn wie zum Ende dieser  

Periode verzeichnen die Kommunen im Ländervergleich 

hohe Unterschiede ihrer Steuerkraft. 

2.3 Sozialausgaben

Die Sozialausgaben sind seit vielen Jahren ein Schwerpunkt 

in der Diskussion kommunaler Finanzen. Ursachen sind  

die hohe Dynamik der Ausgaben, die bundesgesetzliche  

Begründung und die geringe Steuerbarkeit der Leistungen 

(Abbildung 5). In der Kategorie kommunaler Sozialleistun-

gen verbirgt sich ein Spektrum verschiedenster Leistungen, 

die sehr unterschiedliche Historien, Hilfearten oder gesetz-

liche Regulierungen aufweisen (Geißler und Niemann 2015). 

In Summe der Bruttosozialausgaben steht in der Periode 

2008 bis 2019 ein erheblicher Anstieg von 57 Prozent, über 

fünf Prozent jährlich. Dieser Anstieg verlief jedoch nicht  

linear. Vielmehr ist zwischen 2014 und 2016 ein Sprung zu 

beobachten und in der Folge eine relative Stagnation. 

werden. Die hessischen Kommunen blieben steuerstark, 

aller dings schrumpfte ihr Vorsprung, da das Steuerwachstum 

unter dem Bundesdurchschnitt lag. Die größten Verbesse-

rungen in der relativen Pro-Einwohner-Steuerkraft erzielten 

die ostdeutschen Kommunen, allerdings von geringen Aus-

gangswerten und mithilfe sinkender Einwohnerzahlen. Im-

merhin lagen sie alle 2019 über 60 Prozent. Insgesamt ist die 

Spreizung zwischen den Ländern im Zeitvergleich gesunken 

(von 84 Prozentpunkte 2008 auf 60 Prozentpunkte 2019). 

Über die gesamte Periode sind die Steuereinnahmen der 

Kommunen in allen Ländern gewachsen. Die gute Konjunk-

tur kam flächendeckend in den Haushalten an. Was dieser 

Jahresvergleich nicht abbilden kann, ist der relativ stärkere  

Einbruch der Steuern in den wirtschaftsstarken Ländern 

2009. Hessen traf dieser Einbruch besonders hart. Erst 2014 

erreichten die Kommunen wieder das nominale Niveau von 

2008. In der Finanz- und Wirtschaftskrise sind die Dispari-

täten damit ein Stück weit gesunken, da die starken Länder 

überproportional verloren. Wirtschaftliche „Boomphasen“ 

überzeichnen hingegen die Disparität der Steuerkraft ein 

Stück weit, da die Steuern in wirtschaftsstarken Kommunen 

überproportional wachsen. 
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ABBILDUNG 4   Einnahmen aus Gemeindesteuern (netto) im Ländervergleich, Kern- und Extrahaushalte,  

Flächenländer gesamt

Quelle: DESTATIS, Kassenstatistiken
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rungen, eine finanzielle Herausforderung, die nahezu alle 

Kommunen trifft. Der Ausgabenanstieg für Leistungen aus 

dem SGB II um immerhin ein Viertel vermag angesichts des 

deutlichen Abbaus der Arbeitslosigkeit zu überraschen.  

Hier spiegeln sich vor allem die Folgen der hohen interna-

tionalen Migration und steigende Mietkosten wider. In der 

Jugendhilfe jenseits von Kita sind die Hilfen zur Erziehung 

langjähriges gesellschaftliches Problem. Höhere Sensibili-

tät der Jugendämter und offenbar wachsende Überforderung 

von Familien lassen das kommunale Engagement und die 

Ausgaben zunehmen. Die Folgen der Asylpolitik schlugen 

sich in der zweiten Hälfte der hier betrachteten Periode ab 

2015 vorübergehend sichtbar auf die kommunalen Finanzen  

nieder. Die Ausgaben stiegen sprunghaft, nicht planbar 

und auch jenseits der einschlägigen Leistungskategorie. 

Seit 2016 sind die entsprechenden Ausgaben jedoch wieder 

deutlich gesunken. 

Einen direkten Bezug zur lokalen „Armut“ weist letztlich 

nur ein Teil der kommunalen Sozialausgaben auf, insbeson-

dere die Leistungen nach SGB II (Kosten der Unterkunft), 

die Grundsicherung im Alter und die Jugendhilfe (Hilfen zur 

Erziehung). Diese Leistungen belasten schwache Kommu-

nen infolge der soziodemografischen Struktur härter und 

führen dort oft zu Haushaltsproblemen. 

Zu den Besonderheiten des Finanzindikators kommunale 

Sozialausgaben gehört, dass sich die dahinterstehende Zu-

sammensetzung des Leistungskatalogs und dessen Nach-

frage über die Zeit aus unterschiedlichen Gründen geändert 

hat. Diese Veränderungen zeigt im Jahresvergleich Abbil-

dung 6.2

Hinter dem Anstieg der Sozialhilfe nach SGB XII verbirgt 

sich im Wesentlichen die Versorgung von Menschen mit 

Behinderungen.3 Hier steigen die Fallzahlen und Fallkosten 

(u. a. infolge des medizinischen Fortschritts und Standard-

ausweitungen). Politische Diskussionen über eine Bundes-

beteiligung blieben ergebnislos. 

Mit der bundespolitischen Grundsatzentscheidung zum 

Ausbau der Kinderbetreuung gingen ab 2008 zwangsläufig  

steigende Ausgaben für Kita einher (Abbildung 6). Dieser  

Trend ist in gewisser Weise politisch induziert und wird 

noch viele Jahre anhalten. Für die Kommunen bedeutet 

er, trotz aller landes- und bundespolitischen Kofinanzie-

2 Abbildung 6 basiert auf der Rechnungsstatistik, die mit zeitlicher 
Verzögerung die Sozialausgaben in breiterer Definition (auch Verwal-
tungskosten und Zuschüsse) nach Leistungsarten differenziert sowie 
entsprechende Einnahmen abbildet. Aus diesen Gründen liegen die 
Zahlen der Rechnungsstatistik auf deutlich höherem Niveau als jene 
der Kassenstatistiken.

3 Leistungen für Menschen mit Behinderung werden seit 2019 über das 
SGB IX geregelt.
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vestitionen in Kommunen mit hohen Sozialausgaben sig -

ni fikant niedriger und hemmen die Entwicklungschancen 

einer Kommune (Arnold et al. 2015: 1038).

Zu den Besonderheiten der hier betrachteten Periode gehö-

ren nicht nur die Ausgabendynamik und die Veränderungen 

der Leitungsstruktur, sondern die steigende finanzielle Be-

teiligung der Bundesebene. Das politische Ziel, bestimmte 

Leistungen auszubauen, die Kommunen bei der Leistungs-

erbringung finanziell zu unterstützen oder schlicht finanz-

schwache Kommunen zu entlasten, führte zu einer Fülle 

von Transfers (Textbox 1). Im Ergebnis stiegen nicht nur 

die Bruttoausgaben der Kommunen, sondern auch entspre-

chende Einnahmen. Der Anteil der Erstattungen erhöhte 

sich von 33 auf 43 Prozent in 2018 (Tabelle 1). Die Dynamik 

der Nettoausgaben war somit deutlich geringer als jene der 

Bruttoausgaben. Da die Nettoausgaben parallel zu den all-

gemeinen Einnahmen steigen, ergab sich in Summe keine 

zusätzliche Haushaltsbelastung. Gleichwohl bleibt die Fest-

stellung bestehen, dass Sozialausgaben interkommunal  

unterschiedlich auftreten und negative Effekte auf andere  

Ausgabekategorien nehmen. So sind zum Beispiel die In-
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ABBILDUNG 6   Kommunale Ausgaben für Jugend und Soziales im Zeitvergleich (brutto), in Mio. Euro, Kern- und 

Extrahaushalte, bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Flächenländer gesamt

Quelle: DESTATIS, Rechnungsstatistiken 2018 und 2018

TABELLE 1  Einnahmen und Ausgaben der Kommunen im Aufgabenbereich „Soziales und Jugend“

 2008 2010 2012 2014 2016 2018

bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt 59.351 65.059 73.353 82.538 100.050 101.748

bereinigte Einnahmen Verwaltungshaushalt 19.544 21.333 28.031 32.677 44.890 44.173

Nettoausgaben 39.807 43.726 45.322 49.861 55.160 57.575

Erstattungsanteil 33 % 33 % 38 % 40 % 45 % 43 %

Quelle: Eigene Berechnungen nach DESTATIS Rechnungsstatistiken 
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•  Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen ab 2015 war Anlass 

einer Reihe bedeutsamer Beschlüsse, die bis in die Gegenwart 

beständig fortgeschrieben wurden. Nach ersten Transfers in 

2015 über zwei Milliarden Euro trägt der Bund seit 2016 die 

kommunalen Kosten der Unterkunft (KdU) von Bedarfsge-

meinschaften mit Fluchtkontext vollständig, zahlt monatliche 

Pro-Kopf-Pauschalen für die Dauer der Asylverfahren, eine 

Integrationspauschale und für die Betreuung unbegleiteter 

Minderjähriger. Die Mittel fließen teils über den Länderanteil 

der Umsatzsteuer. 

•  Der Bundesanteil an den KdU nach SGB II erwies sich als ein 

Weg, finanzschwache Kommunen gezielt zu unterstützen und 

verschiedene politische Ziele umzusetzen (Wixforth 2016). 

Der Bundesanteil lag ursprünglich bei rund 28 Prozent. In den 

Jahren 2011 bis 2013 erfolgte eine befristete Aufstockung 

zur Finanzierung u. a. der Schulsozialarbeit. Im Jahr 2011 trat 

eine unbefristete Aufstockung für die neu eingeführten Bil-

dungs- und Teilhabeleistungen hinzu. In den Folgejahren kam 

es zu Änderungen in Bezug auf die KdU von Bedarfsgemein-

schaften mit Fluchtkontext. Im Zuge des Konjunkturpaktes 

2020 erhöhte der Bund seinen Finanzierungsanteil dauerhaft 

um 25 Prozentpunkte auf bis zu 75 Prozent. 

Die politischen Beweggründe, Entlastungswege und Wirkungen 

für die Kommunen sind kaum exakt darstellbar. Das ursprüng-

liche Ziel der Transfers rückt mit den Jahren oft in den Hinter-

grund und die Transfers verselbstständigen sich. Wichtig ist, 

dass die Leistungen des Bundes nicht die Bruttosozialausgaben 

der Kommunen mindern, sondern deren Einnahmen erhöhen. 

Erfolgt die Finanzierung über die Umsatzsteueranteile der Län-

der, obliegt diesen die Weiterleitung der Gelder und damit die 

Entlastungswirkung. Gleichzeitig korrespondieren die zusätzli-

chen Mittel mit steigenden Sozialausgaben. In Summe ist es über 

die wachsenden Transfers des Bundes aber gelungen, die freien 

Finanzmittel der Kommunen zu erhöhen (Boettcher und Geiß-

ler 2017: 15 ff.).

TEXTBOX 1  Bundeshilfen für Sozialausgaben

Dynamische und lokal nicht steuerbare Sozialausgaben gelten 

als eine Ursache kommunaler Haushaltskrisen; nicht zuletzt, da 

sie wirtschaftsschwache Städte überproportional treffen. Über 

Jahrzehnte forderten Länder und Kommunen den Bund bestän-

dig auf, größere Anteile dieser Kosten zu erstatten. Auf Bundes-

ebene begann dieser Pfad mit der Einführung des SGB II im Jahr 

2005. In der hier betrachteten Periode von 2008 bis 2019 kam 

es zu einer kaum noch überschaubaren Zahl an Transfers durch 

den Bund. Sie waren teils befristet, teils dauerhaft, teils flossen 

sie direkt als Erstattungen, teils indirekt über die Steuervertei-

lung, teils stützten sie laufende Ausgaben, teils Investitionen. 

Diese Zahlungen nehmen für den Bund erhebliche Größenord-

nungen an. Für die Kommunen, insbesondere die finanzschwa-

chen, wäre ohne diese Transfers eine Rückkehr zu positiven 

Finanzierungssalden nicht möglich gewesen.

Im Wesentlichen beziehen sich diese Hilfen auf vier Themen:

•  Mit dem Beschluss zum Ausbau der Kindertagesstätten bil-

dete sich ab 2008 ein dauerhafter Finanzierungskanal, der 

zwischenzeitlich etliche Male angepasst und verlängert 

wurde. Bis 2020 legte der Bund vier Investitionsprogramme 

über insgesamt rund 4,4 Milliarden Euro auf. Das 2019 in 

Kraft getretene „Gute-Kita-Gesetz“ verteilt weitere 5,5 Mil-

liarden Euro für die Verbesserung der Betreuungsqualität. 

Im 2020 verkündeten Konjunkturpaket wurde eine weitere 

zusätzliche Milliarde zugesagt.

•  Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise 2009/2010 berief 

der Bundestag eine Gemeindefinanzreformkommission ein, 

um Entlastungen bei den Sozialausgaben zu prüfen. Im Ergeb-

nis stand die schrittweise Übernahme der Ausgaben der 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Seit 

2014 erstattet der Bund den Kommunen die hiermit verbun-

denen, dynamisch steigenden Ausgaben in voller Höhe. In den 

Jahren 2014 bis 2018 belief sich diese Entlastung auf rund 32 

Milliarden Euro. 
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fähigkeit sowie für das Wirtschaftswachstum. Nicht zu ver-

gessen, stellen kommunale Investitionen auch Nachfrage 

dar. Die kommunalen Investitionen haben hohe Bedeutung 

für die Lebensqualität der Bürger, Standortqualität der Un-

ternehmen und den lokalen politischen Wettbewerb. Sie 

sind entsprechend politisch sensibel. 

Die kommunalen Investitionen insgesamt setzen sich aus 

sechs verschiedenen Kategorien zusammen, wobei der Fokus  

der Analyse auf den Sachinvestitionen liegt (vgl. Tabelle 2). 

Die öffentlichen Investitionen allgemein als auch die kom-

munalen im Besonderen gelten seit vielen Jahren als zu ge-

ring, um den Erhalt, Ausbau und Umbau der Infrastruktur 

zu bewirken. Die kommunalen Nettoinvestitionen liegen 

seit 2003 im negativen Bereich (Gornig, Michelsen und van 

Deuverden 2015: 1028). Auch regelmäßige Umfragen wie das 

KfW-DifU-Kommunalpanel belegen einen anhaltend hohen 

Investitionsrückstand.5

Abbildung 7 zeigt die bundesweiten kommunalen Sachin-

vestitionen im Zeitverlauf. Auf den ersten Blick durchaus 

paradox stiegen die Investitionen im Verlaufe der Finanz- 

und Wirtschaftskrise, um dann 2012 nach deren Überwin-

dung abrupt abzufallen. Die Erklärung dieses Verlaufs liegt 

5 Das Kommunalpanel erfragt seit 2009 jährlich bei den Kämmereien 
den jeweiligen Investitionsrückstand nach Volumen und Aufgaben-
bereich. Vgl. zu den einzelnen Ausgaben https://www.kfw.de/KfW-
Konzern/KfW-Research/KfW-Kommunalpanel.html.

2.4 Investitionen

Die Kommunen tragen mit Schulen, Kita, Ver- und Entsor-

gung, öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV), Sportan-

lagen oder Straßen einen wesentlichen und für die Bürger 

sichtbaren Teil der öffentlichen Infrastruktur. Infolge des-

sen belief sich der kommunale Anteil an den öffentlichen 

Investitionen stets auf über 50 Prozent.4 Eine solche funkti-

onsfähige Infrastruktur ist wesentlich für die Wettbewerbs-

4 2019 belief sich der kommunale Anteil bei den Sachinvestitionen 
gemäß der Kassenstatistik auf 70 Prozent.

TABELLE 2   Zusammensetzung der kommunalen 

Investitionen, in Mrd. Euro 2019

Baumaßnahmen 25,1

+ Erwerb von Immobilien 4,6

+ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 4,8

= Sachinvestitionen 34,5

+ Zuweisungen für Investitionen Dritter 3,6

+ Erwerb von Beteiligungen 3,8

+ Darlehen 2,7

= Investitionen 44,6

Quelle: Eigene Darstellung nach Statis - 
tisches Bundesamt, Kassenstatistik
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ABBILDUNG 7.  Kommunale Sachinvestitionen, in Mrd. Euro, Kern- und Extrahaushalte, Flächenländer gesamt

Quelle: DESTATIS, Kassenstatistiken

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/KfW-Kommunalpanel.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/KfW-Kommunalpanel.html
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der Verteilung existieren jedoch deutliche Ausreißer. Die 

süddeutschen Kommunen, insbesondere die bayerischen, 

enteilen dem Durchschnitt, die saarländischen fallen zu-

rück. Auch dieser Indikator wird wieder deutlich durch die 

süddeutschen Kommunen geprägt. So läge der bundesdeut-

sche Durchschnitt ohne Bayern niedriger und Bayern sogar 

80 Prozent über dem Durchschnitt. 

Regionale Disparitäten sind somit kein Sonderfall einzel-

ner Jahre, sondern dauerhaft. Dementsprechend groß sind 

über die Zeit die Differenzen der Infrastruktur und die Le-

bens- und Standortqualität. Hieraus können leicht sich 

selbst verstärkende positive und negative Zyklen entstehen. 

Ganz offensichtlich besteht hier ein Zusammenhang zur 

Steuer kraft und zu den Finanzierungssalden. Starke Kom-

munen investieren mehr, besitzen eine bessere Infrastruk-

tur und damit bessere Zukunftsaussichten. Diese Erkennt-

nis war ein Anlass für die umfangreichen Investitionshilfen 

des Bundes in dieser Periode (Textbox 2). 

in den zusätzlichen Fördermitteln des Bundes (Textbox 2), 

welche den eigentlich krisenbedingten Rückgang kompen-

sierten. Mit der dann stabilen Konjunktur und sich bessern-

den Finanzlage steigen die Sachinvestitionen bundesweit 

deutlich an. 

Gleichwohl deuten diese Zahlen ein Grundproblem der öf-

fentlichen Investitionen an: Sie sind rechtlich disponibel  

und bewegen sich im Regelfall parallel zur allgemeinen 

Haushalts- und damit Wirtschaftslage. Tendenziell sind sie 

also zum einen prozyklisch und zum anderen, je nach Haus-

haltslage, interkommunal unterschiedlich (Arnold et al. 

2015: 1038). 

Abbildung 8 weist diese regionalen Differenzen im Investi-

tionsverhalten aus. Abgebildet sind die kumulierten Werte 

je Einwohner für die acht Jahre 2013 bis 2019. Die Masse der 

Länder liegt relativ eng beisammen bei Werten zwischen 71 

und 89 Prozent des Bundesdurchschnittes. An den Enden 
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•  Nach Überwindung der Wirtschaftskrise und Normalisierung 

der Haushaltspolitik rückten die ehedem bestehenden gro-

ßen regionalen Unterschiede wieder in das Blickfeld der Poli-

tik. Vor diesem Hintergrund legte der Bund Anfang 2015 das 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) auf, das 

gezielt und ohne wesentliche Einschränkung der Handlungs-

felder für finanzschwache Kommunen 3,5 Milliarden Euro 

bereitstellte. Bereits 2017 wurde dieses Programm verdop-

pelt, nun allerdings stärker auf Schulinfrastruktur begrenzt. 

Die Besonderheit dieser Programme liegt auf der indikato-

rengestützten Fokussierung des Teilnehmerkreises. 

•  Der 2019 beschlossene Digitalpakt Schule soll den Ausbau 

der digitalen Bildungsinfrastruktur anschieben. Hierzu stellt 

der Bund den Kommunen als Schulträger über fünf Jahre fünf 

Milliarden Euro zur Verfügung. 

Diese Bundesmittel konnten in den betreffenden Jahren die 

Investitionstätigkeit sichtbar erhöhen. Gleichzeitig brachten 

sie jedoch einige Problemstellungen hervor: Die Umsetzung 

durch die Kommunen erwies sich stets langwieriger als pro-

gnostiziert, sodass die Laufzeiten einiger Programme verlän-

gert werden mussten. In vielen Kommunen wurde die Umset-

zung auch durch Engpässe in den eigenen Planungsämtern 

oder der Baubranche gehemmt. Die Förderung kommunaler 

Investitionen durch den Bund führt im Föderalismus häufig zu 

aufwendigen, langwierigen und konfliktträchtigen Bund-Län-

der-Abstimmungen (Geißler 2018: 439–447). Eine gewichtige 

Hürde stellte die Kompetenz ordnung des Grundgesetzes dar, 

die mehrfach angepasst wurde.7

 7  Im Zuge des KInvFG 2 und des Digitalpakts Schule wurde der Artikel 
104c des Grundgesetzes geändert.

TEXTBOX 2  Bundeshilfen für Investitionen

Während finanzielle Transfers zur Erstattung von Sozialausga-

ben (Textbox 1) bei den Ursachen finanzieller Schieflagen der 

Kommunen ansetzen, fokussieren Finanzhilfen zur Förderung 

von Investitionen auf deren Folgen. Denn Kommunen in Haus-

haltsnöten reduzieren zuvorderst ihre Investitionen (Arnold 

et al 2015: 1038). Daraus können ein langfristiger Verlust an 

Standortqualität sowie ein regionaler volkwirtschaftlicher Nach-

fragemangel resultieren. Um diesen Risiken zu begegnen, setzte 

die Bundesregierung in der Periode 2008 bis 2019 verschiedene  

kommunale Investitionsprogramme um. Sie adressierten den 

Anschub der Konjunktur (Konjunkturpaket 1 und 2), die Steige-

rung der Investitionen in finanzschwachen Kommunen (KInvFG,6 

Kapitel 1 und 2) sowie sachpolitische Ziele (Schulen, Kita, Digi-

talisierung). 

•  Die Geschichte spezieller Investitionsprogramme begann 

2008 mit dem bundespolitischen Ziel flächendeckender 

U3-Kinderbetreuung. In den Folgejahren bis 2020 legte der 

Bund vier Investitionsprogramme über insgesamt 4,4 Milliar-

den Euro auf.

•  Vor dem Hintergrund der globalen Finanz- und Wirtschafts-

krise gewährte der Bund Anfang 2009 ein Investitionspro-

gramm über zehn Milliarden Euro an Länder und Kommunen, 

um die sich abzeichnende Rezession zu mindern. Das Pro-

gramm lief von 2009 bis 2011 mit dem kommunalen Schwer-

punkt auf Kita und Schulen.

 6 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.
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einige Jahre fortsetzen, da weiterhin alte Kreditverträge  

auslaufen bzw. zu aktuellen Konditionen umgeschuldet 

werden. Je länger die Phase der Nullzinsen anhält, desto 

mehr wird sich der Durchschnittszinssatz auf den Leitzins 

zubewegen. 

Infolge der Zinssätze haben die Zinsausgaben an Relevanz 

für die kommunalen Haushalte verloren und diese letzt-

lich um einige Milliarden Euro entlastet. Beliefen sich die 

Zinsausgaben 2008 noch auf drei Prozent der bereinigten 

Ausgaben, so war es 2019 nur noch ein Prozent. Selbstver-

ständlich bestehen große regionale und interkommunale 

Differenzen in Abhängigkeit der Schuldenhöhe. Gleichzeitig 

haben aber insbesondere die hochverschuldeten Regionen 

und Kommunen von diesem Zinstrend besonders profitiert. 

Zum Beispiel machten die Zinsausgaben der Stadt Pirma-

sens in 2008 noch elf Prozent der laufenden Auszahlungen 

aus. In 2018 war dieser Anteil auf drei Prozent gesunken.8 

Die Entwicklungen des Kapitalmarktes haben zu einer kon-

tinuierlichen und spürbaren Entlastung der hochverschul-

deten Kommunen geführt. Aktuell stellen die Zinsen keine 

relevante Ausgabenkategorie dar. Spiegelbildlich entstehen 

jedoch hohe Haushaltsrisiken aus der zukünf tigen Zinsent-

wicklung.

8 Zahlen aus dem Datenportal www.wegweiser-kommune.de.

2.5 Zinsen

Zinsen sind der Preis für die aufgenommene Verschuldung. 

Die Höhe der jeweils zu tragenden Zinsen ergibt sich aus 

der Höhe der Verschuldung und den Zinssätzen. Diese Zins-

sätze sinken seit Jahrzehnten, wofür verschiedene ökono-

mische Erklärungsansätze bestehen (Fratzscher und Kriwo-

luzky 2020). Mit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 

machte sich jedoch binnen kurzer Zeit die Politik der Euro-

päischen Zentralbank (EZB) auch für die Kommunen be-

merkbar. Zwischen Juli 2008 und Mai 2009 sank der Leitzins 

von 4,25 auf 1,0 Prozent. Seit September 2014 liegt er bei 

null Prozent. In den Folgejahren kamen deutsche öffent-

liche Schuldner verbreitet „in den Genuss“ negativer Zins-

sätze. 

Die Konditionen der kommunalen Kreditverträge liegen öf-

fentlich nicht vor. Aber die in Abbildung 9 gezeigte Linie der 

durchschnittlichen Zinssätze zeigt einen klaren Trend. Der 

gemessen an den gesamten Zinszahlungen und der gesam-

ten Verschuldung durchschnittliche Zinssatz der Kommu-

nen sank von 4,4 Prozent in 2008 auf 2,3 Prozent in 2019. 

Auch die absoluten Zinsausgaben halbierten sich von gut 

fünf auf weniger als 2,5 Milliarden Euro. Dies ist insbeson-

dere vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass die kom-

munale Verschuldung in dieser Periode gewachsen ist (von 

109 Milliarden Euro 2009 auf 144 Milliarden Euro in 2015). 

Der Trend sinkender Durchschnittszinsen wird sich noch 
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ten einige Jahre bei Beträgen um die 48 Milliarden Euro. Seit 

2017 ist ein Rückgang von einem Drittel zu verzeichnen. 

Überwiegend gelang dieser jedoch nicht aus eigener Kraft 

der betreffenden Kommunen, sondern im Zuge umfangrei-

cher Hilfsprogramme der Länder (vgl. Textbox 3). 

Zu den Besonderheiten der Kassenkredite gehören über die 

gesamte Periode die großen regionalen Unterschiede. Wie 

Tabelle 3 zeigt, lassen sich vier Trends bzw. Konstellationen  

beobachten: (1) In vier Bundesländern kommen Kassen-

kredite praktisch nicht vor (Werte von unter 100 Euro je 

Einwohner, Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Thü-

ringen). (2) In vier Bundesländern stiegen sie auf hohem 

Niveau an bzw. verharrten auf hohem Niveau an (Saarland, 

Rheinland-Pfalz, NRW, Sachsen-Anhalt). (3) Drei Länder 

waren mit mittleren Werten stabil (Brandenburg, Mecklen-

burg-Vorpommern, Schleswig-Holstein). (4) Und in zwei 

Ländern gelang von hohen Werten ein starker Abbau (Nie-

dersachsen, Hessen). Diese beiden Länder sind für den 

Großteil des bundesweiten Abbaus verantwortlich. Spiegel-

bildlich wächst damit die Problemkonzentration in den ver-

bliebenen drei Ländern. Ganz allgemein ist die Disparität 

der Kassenkredite sehr groß, da rund 80 Prozent der Ge-

meinden keine solchen Kredite führen. Dahingegen liegt  

allein ein Drittel des Volumens bei nur zwölf Städten.

2.6 Kassenkredite

Die kommunalen Kassenkredite haben sich in den vergan-

genen 20 Jahren zum wichtigsten Indikator und Symbol 

kommunaler Haushaltskrisen entwickelt. Ihrer Intention 

nach dienen sie – einem Dispokredit gleich – der kurzfristi-

gen Deckung unterjähriger Liquiditätslücken. Im Gegensatz 

dazu sind die Kassenkredite in vielen Kommunen zu einem 

dauerhaften und wachsenden Phänomen geworden (Herr-

mann 2011). Sie gehen empirisch meist einher mit einer ge-

ringen Wirtschaftskraft, hohen Sozialausgaben, niedrigen 

Investitionen und somit geminderten Zukunftsfähigkeit 

der Kommune (Arnold et al. 2015). Zu den rechtlichen Fol-

gen gehört der stärkere Druck der Kommunalaufsicht mit 

dem Ziel, diese Kassenkredite und die dahinterliegenden 

Haushaltsdefizite abzubauen, was wiederum die fiskalische 

und politische Autonomie einschränkt. Grundsätzlich sind 

Haushaltskrisen und damit einhergehend Kassenkredite 

eher Großstadtprobleme. Ein Blick auf die höchstverschul-

deten Kommunen zeigt, dass insbesondere Städte mit alten 

Industrien im Strukturwandel betroffen sind.9

Die Finanz- und Wirtschaftskrise mit den daraus folgen-

den Haushaltsdefiziten nach 2008 hat die bundesweiten 

Kassenkredite sprunghaft anstiegen lassen (Abbildung 10). 

Sie stiegen um 50 Prozent binnen drei Jahren und verharr-

9 Unter den 15 höchstverschuldeten kreisfreien Städten 2018 sind  
Pirmasens, Oberhausen, Kaiserslautern, Mülheim an der Ruhr, Zwei-
brücken, Wuppertal, Herne, Solingen.
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nahmen schwierig zu fassen und kann Verschiedenes bein-

halten: den Antragszeitraum, den Zeitraum für die Zieler-

reichung, den Zeitraum für den Erhalt der Schuldenhilfen 

oder den Zeitraum der Schuldentilgung. Politisch sensibel 

war stets die Finanzierung der Programme. In Nordrhein-

Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz trugen die 

Kommunen einen Teil der Kosten selbst. Gemein hatten die 

Programme, dass sie mit Konsolidierungsmaßnahmen und 

Berichtspflichten der Kommunen einhergingen und (bis auf 

einen Teil der Teilnehmer in Nordrhein-Westfalen) freiwil-

lig waren. Erste Evaluationen zeigten, dass die primären  

Finanzziele erreicht wurden, aber sich in Bezug auf Investi-

tionen und Steuersätze der Rückstand der Teilnehmer wei-

ter vergrößerte (Boettcher et al. 2018: 597 f.).

In einigen Ländern ebbte die Diskussion um Schuldenhilfen 

ab (Niedersachsen, Sachsen-Anhalt), in anderen gewann 

sie neue Impulse und führte zu weiteren landespolitischen 

Maßnahmen. Der Umfang der Programme in Phase 1 war 

begrenzt, da die Länder selbst von der globalen Finanzkrise  

betroffen waren und durch die nahende Schuldenbremse 

unter Druck standen. Die günstige makroökonomische Ent-

wicklung der 2010er Jahre sowie die Einnahmeverbesserung  

des ab 2020 greifenden neuen Bund-Länder-Finanzaus-

gleichs erweiterten den Handlungsspielraum der Länder. 

Sechs Länder legten vor diesem Hintergrund weitere Schul-

denhilfen auf (Tabelle 5).

TABELLE 3   Kommunale Kassenkredite im Vergleich, 

in Euro je Einwohner, Kern- und Extra-

haushalte, Flächenländer gesamt

 je EW 2008 je EW 2014 je EW 2019

BW 9 28 48

BY 19 23 24

BB 241 349 234

HE 684 1.546 79

MV 299 431 231

NI 515 415 199

NW 918 1.649 1.345

RP 951 1.528 1.560

SL 1.363 2.060 1.889

SN 12 25 18

ST 411 538 551

SH 158 351 284

TH 79 93 79

Quelle: DESTATIS, Schuldenstatistik

Der seit 2015 beobachtbare Abbau der Kassenkredite ist ein 

bemerkenswerter Tatbestand der 2010er Jahre, denn in frü-

heren Perioden seit Beginn der 1990er Jahre kannte der 

Trend der Kassenkredite nur eine Richtung. Die aktuelle  

Entwicklung ist Ergebnis einer außerordentlich positiven 

Konjunktur, umfangreicher Hilfen des Bundes und diverser 

Landesprogramme. Die Schuldentragfähigkeit der Kommu-

nen hat sich deutlich verbessert (Boettcher et al. 2019, Teil 

D: 14 ff.). Der positive Trend kann jedoch nicht als Indiz für 

das Überwinden der strukturellen Probleme gewertet wer-

den. Eine Entschuldung aus eigener Kraft bleibt für diese 

Kommunen unerreichbar. Umso bedenklicher ist die Lage  

in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wo auch die  

positiven Umfeldbedingungen keinen durchgreifenden 

Pfadwechsel bewirkten. 

Hinsichtlich der Ziele, Maßnahmen, Laufzeit und Volumen 

der Programme in Phase 1 zeigen sich deutliche Unterschie-

de (vgl. Tabelle 4). Einige Länder konzentrierten sich auf 

den Haushaltsausgleich als Primärziel und stellten jährliche 

Konsolidierungshilfen bereit. Andere fokussierten auf den 

Schuldenabbau, meist in Bezug auf die Kassenkredite. Die 

Programmlaufzeit ist aufgrund der unterschiedlichen Maß-

TEXTBOX 3  Umschuldungsprogramme

Die kommunalen Kassenkredite wurden spätestens seit der 

Jahrtausendwende als wichtigster Indikator und Symbol kom-

munaler Haushaltskrisen diskutiert. Die Forderungen nach 

Hilfsprogrammen wurden lauter und, eine Besonderheit die-

ser Periode, von den Ländern auch erhört. Im Zeitraum 2008 

bis 2019 lassen sich zwei Phasen von Hilfsprogrammen unter-

scheiden (vgl. Person und Geißler 2020). In der ersten Phase 

2009 bis 2012 waren acht Länder aktiv. In der zweiten Phase 

(2018/2019) waren es sechs. 

Mit dem rapiden Anstieg im Zuge der Finanz- und Wirtschafts-

krise ab 2009 erreichten die Kassenkredite in einigen Ländern 

bedrohliche Ausmaße und ließen Befürchtungen um Liquidität 

und Kreditwürdigkeit aufkommen. Diese Risiken bewegten die 

Mehrheit der Länder zu entsprechenden Hilfsprogrammen. 
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verteilt. Vor allem die Programme Hessens und Saarlands 

zielen in Volumen und Ausrichtung darauf ab, das Problem 

der Kassenkredite endgültig zu lösen, während die kleineren 

Lösungen der übrigen Länder landesindividuell spezifische 

Problemlagen adressieren.

Wiederum sind die Unterschiede in Bezug auf Ziele, Lauf-

zeiten und Maßnahmen groß. Drei der sechs Programme 

stehen allen Kommunen offen (Hessen, Mecklenburg-Vor-

pommern, Saarland), die anderen konzentrieren sich auf 

einen Ausschnitt der kommunalen Familie. Die Zuständig-

keit zwischen Finanz- und Innenministerium ist hälftig 

TABELLE 4  Schuldenhilfen der Länder an die Kommunen in Phase 1 

Land Dauer Art der Schuldenhilfe Volumen (Mrd. €) Kassenkredite (Mrd. €)

HE 2013–2043 Teilumschuldung von Kassen- und Investitionskrediten (max. 46 %), 
Zinszuschüsse

3,200 7,435 (2012)

MV 2012–2020 Jährliche Zuweisungen zum Haushaltsausgleich 0,100 0,504 (2011)

NI 2010–2016 Teilumschuldung von Kassenkrediten (75 %) Zinszuschüsse 2,048 4,534 (2009)

NW 2011–2020 Jährliche Zuweisungen zum Haushaltsausgleich 5,850 18,836 (2010)

RP 2012–2026 Jährliche Zuweisungen zum Abbau von Kassenkrediten 3,825 5,598 (2011)

SH 2012–2018 Jährliche Zuweisungen zum Haushaltsausgleich 0,420 0,766 (2011)

SL 2013–2019 Jährliche Zuweisungen zum Schuldenabbau 0,120 1,855 (2012)

ST 2013–2018 Langfristige Umschuldung und teilweise Schuldenübername (30 %)  
von Investitionskrediten

0,513 3,250 (2012)

Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Person und Geißler 2020

TABELLE 5  Schuldenhilfen der Länder an die Kommunen in Phase 2 

Land Dauer Inhalt

BB 2019–2023 (Förderung) Jährliche Zuweisungen an drei kreisfreie Städte zum Abbau von 40 % der Kassenkredite 

HE 2018–2048 (Tilgung) „Hessenkasse“
Vollständige Umschuldung der verbliebenen Kassenkredite (ca. 5 Mrd. Euro)
Annuitäten über max. 30 Jahre, zu 2/3 vom Land und zu 1/3 von Kommune finanziert

MV seit 2018 (unbefristet) „Kommunaler Entschuldungsfonds“
Jährliche Zuweisungen zum Abbau von Haushaltsdefiziten und zum Abbau von Altschulden der 
Wohnungsbauunternehmen 

RP 2019–2028 (Förderung) „Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite“
Zuweisungen für Umschuldungen von Kassenkrediten und Wertpapierschulden
Teilnahmeberechtigt sind 94 Kommunen
Zuweisungen zum Schuldenabbau (Stabilisierungs- und Abbaubonus) als Belohnung für eigenständigen 
Schuldenabbau oder Stabilisierung des Schuldenstands
Teilnahmeberichtigt sind 52 Kommunen

SH 2019–2023 (Förderung) „Konsolidierungshilfen“
Jährliche Zuweisungen an vier kreisfreie Städte zum Abbau von Haushaltsdefiziten

SL 2020–2065 (Tilgung) „Saarlandpakt“ 
Übernahme von 50 % der Kassenkredite in ein Sondervermögen des Landes 
Tilgung durch das Land bis 2065
Gemeinden verpflichten sich zur Tilgung der restlichen Kassenkredite (bis 2065)

Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Person und Geißler 2020
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Da diese Überschüsse regional sehr unterschiedlich ausfie-

len bzw. in einigen Ländern gar nicht auftraten, variieren  

auch die landesdurchschnittlichen Werte der Bar- und 

Sichteinlagen deutlich (Abbildung 12). Im Jahre 2019 liegen 

die süddeutschen Kommunen vorn und jene in NRW und 

dem Saarland finden sich am unteren Ende. Geradezu frap-

pierend ist jedoch die Entwicklung der Disparitäten im Jah-

resvergleich. Die Unterschiede zwischen den Ländern haben 

sich vergrößert. In allen Ländern sind die Bestände der Li-

quidität gewachsen, aber in den süddeutschen Kommunen 

trotz des bereits höheren Ausgangswertes 2010 stärker. 

Die Bar- und Sichteinlagen bilden einen „Puffer“ gegen 

Einnahmerückgänge zum Beispiel konjunkturell bedingt 

gegen Rückgänge der Steuern. Abbildung 12 zeigt links, wie 

groß dieser Puffer im Landesdurchschnitt im Vergleich zu 

den jeweiligen Steuereinnahmen ausfällt. Während die Li-

quidität sich in Süddeutschland auf über 70 Prozent der 

Steuern beläuft, sind es in Nordrhein-Westfalen und dem 

Saarland nur 22 bzw. 14 Prozent. Diese Kommunen sind 

somit sehr viel anfälliger für konjunkturelle Schocks. 

2.7 Rücklagen

Die finanzstatistische Kategorie der Bar- und Sichteinlagen  

beinhaltet die kurzfristig verfügbaren Geldmittel der Kom-

munen. Diese auch als Liquidität bezeichnete Position ist 

gewissermaßen das Gegenstück der Kassenkredite. In ihrer 

Funktion kann man Bar- und Sichteinlagen vereinfacht als 

Reserve betrachten. Treten kurzfristig im Verhältnis lau-

fender Einnahmen zu Ausgaben Lücken auf, so können 

diese hieraus geschlossen werden. 

Diese Liquidität wird aus Überschüssen der Vorjahre gebil-

det. Teils ist dies eine bewusste Strategie als Schwankungs-

reserve, teils aber auch die Folge ausgefallener Investitio-

nen oder ungeplant hoher Einnahmen (vgl. Boettcher et al. 

2019, Teil C: 11). In jedem Fall sind anhaltend hohe liquide  

Mittel ein Zeichen guter Haushaltslage. Statistisch lässt 

sich ein logischer negativer Zusammenhang zu den Kassen-

krediten belegen.

In der bundesweiten Summe aller Kommunen stiegen die 

Bar- und Sichteinlagen vor allem seit 2012 stetig an; zwi-

schen 2011 und 2017 um 68 Prozent (Abbildung 11). Dies ist 

ein Resultat hoher Überschüsse dieser Jahre.
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ABBILDUNG 11  Kommunale Bar- und Sichteinlagen, Kernhaushalte, in Mrd. Euro, Flächenländer gesamt

Quelle: DESTATIS, Statistik über das Finanzvermögen
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je EW 2019 je EW 2014
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ABBILDUNG 12  Kommunale Bar- und Sichteinlagen im Zeitvergleich, in Euro je Einwohner, Kernhaushalte 

Quelle: DESTATIS, Statistik über das Finanzvermögen
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Die Periode 2008 bis 2019 war aus dem Blickwinkel kom-

munaler Finanzen in mehrerlei Hinsicht außergewöhnlich: 

Nie zuvor folgten auf ein Hoch ein so tiefer Absturz, eine 

langanhaltende Erholung und eine Fülle bundes- und lan-

despolitischer Maßnahmen. Für die meisten der hier skiz-

zierten Finanzindikatoren lässt sich eine deutliche Verbes-

serung feststellen: Überschüsse wurden von der Ausnahme 

zur Regel, die Steuern sind flächendeckend deutlich ge-

wachsen, ebenso die Investitionen und Rücklagen. Entlas-

tungen gab es bei den Sozialausgaben, den Zinsen und zu-

mindest in einigen Ländern bei den Kassenkrediten. Die 

Haushalte der Kommunen in Summe befanden sich im Jahr 

2019 in einem außerordentlich stabilen Zustand. Eine posi-

tive Trendwende wurde erreicht. 

Gleichwohl, bedurfte es einiger Jahre positiver Umfeldbe-

dingungen wie Konjunktur, Bundes- und Landeshilfen oder 

Zinssätze. Eine Gesundung aus eigener Kraft, ein Aufholen  

der schwachen Kommunen und Schritte hin zu gleichwer-

tigen Lebensverhältnissen lassen sich kaum bestätigen.  

In allen Indikatoren bestehen große und Teils wachsende  

Dis paritäten fort. Dies ist für sich genommen noch kein 

Alarmsignal. Es wird jedoch zum Problem, wenn diese  

Disparitäten dauerhaft sind und sich selbst verstärkende  

Trends begründen. Die alten Strukturprobleme wurden 

meist nicht gelöst, sondern durch zusätzliche Gelder aus 

Bund- und Ländern überdeckt. Die Resilienz vieler Kommu-

nen blieb gering. Neue Probleme traten hinzu, wie zum  

Beispiel die wachsende Verflechtung der Ebenen, Intrans-

parenz der Finanzbeziehungen und befristete, teils politisch 

situativ und hektisch aufgesetzte Förderprogramme. 

3. Fazit
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Summary

Das Jahr 2020 wurde bestimmt durch die Coronapandemie 

und in deren Nachgang die größte Wirtschaftskrise der  

bundesdeutschen Geschichte. Beide Krisen belasteten die 

kommunalen Haushalte und beeinflussten wichtige Finanz

indikatoren.1 An dieser Stelle erläutern wir die allgemeinen 

Zusammenhänge von Coronapandemie und Wirtschaftskri

se auf die kommunalen Haushalte.2 Wir unterscheiden  

in dieser Analyse zwischen den direkten Folgen der Corona

pandemie und den wirtschaftlichen Folgen durch die  

pandemiebedingte Rezession. Das Verständnis über die Zu

sammenhänge ist wichtig für die Interpretation der  

finanzstatistischen Zahlen in Teil C, die Herleitung geeig

neter Krisenreaktionen der Länder als auch die Diskussion 

derer Programme in Teil G. 

Im ersten Kapitel betrachten wir systematisch den kom

munalen Aufgabenkatalog und schätzen die jeweilige Be

troffenheit durch Pandemie und Rezession. Diese finanzi

ellen Effekte beschreiben wir im nächsten Schritt anhand 

der kommunalen Einnahmestruktur. Die praktischen Aus

wirkungen resultieren jedoch nicht allein aus den Finanz

strömen, sondern vielmehr aus dem Haushaltsrecht. Diese 

Zusammenhänge werden im vierten Kapitel beschrieben. 

Dieses Kapitel zeigt ein Szenario der finanziellen Belastun

gen für die Kommunen auf, wie es ohne Hilfen von Bund 

und Ländern wahrscheinlich gewesen wäre. Dank früh

zeitiger und umfassender Hilfen trat es nicht ein. 

1 Vgl. Teil C des Kommunalen Finanzreports 2021.

2 Vgl. Freier und Geißler 2020.

 •  Die Coronapandemie löste in 2020 den größten wirt

schaftlichen Einbruch der bundesdeutschen Geschichte 

aus. Coronapandemie und Wirtschaftskrise haben viel

fältige negative Auswirkungen auf die kommunalen 

Haushalte. 

 • Fast alle Aspekte kommunaler Finanzen werden in 

unterschiedlicher Weise berührt. Hierbei ist zwischen  

direkten Auswirkungen durch die Pandemie und 

in direkten Auswirkungen durch die resultierende  

Wirtschaftskrise zu unterscheiden. 

 • Bei den Ausgaben resultiert die Betroffenheit zumeist 

aus der Pandemie, allerdings sind diese Effekte meist 

eher kleinteilig und statistisch schwer messbar. 

 • Die Wirtschaftskrise betrifft primär die Einnahmen, 

hierbei nahezu alle Einnahmearten. Die Gebühren  

sinken über die Schließung der Kitas, kultureller Ein

richtungen oder geringere Fahrgastzahlen im ÖPNV.  

Die Schlüsselzuweisungen sind mit den Steuereinnah

men der Länder verknüpft, die ebenso zurückgehen.  

Der größte Rückgang tritt in der konjunktursensiblen  

Gewerbesteuer auf. Aber auch Einkommens und 

Umsatzsteuer sind betroffen.

 • Im geltenden System des Haushaltsrechts müssen die 

Kommunen auf drastische Einnahmerückgänge mit 

Haushaltssperren, Nachtragshaushalten oder Sparkon

zepten reagieren. Angesichts unklarer Einnahmepro

gnosen ist auch die Haushaltsplanung des Folgejahres 

erschwert. Das Haushaltsrecht kann zu einer finanziel

len Blockade der Kommunen führen. 

 

1. Einleitung
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2.  Betroffenheit der kommunalen 
Aufgabenbereiche

In zumindest vier Produktbereichen ziehen die Coronamaß

nahmen Verluste bei den kommunalen Einnahmen nach 

sich. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Gebühren, 

die für die Nutzung bestimmter Leistungen anfallen. Da ei

nige Einrichtungen für den Pandemieschutz geschlossen 

wurden, fielen Nutzungen und Gebühren entsprechend aus. 

Dies betrifft Kitas und Kultur. Beim ÖPNV kam es im Zuge 

der Kontaktbeschränkungen zu einem Rückgang des Fahr

gastaufkommens. 

Die Wirtschaftskrise selbst trifft eine deutlich geringere  

Anzahl kommunaler Aufgabenbereiche. Primär ist mit 

Mehrausgaben im Bereich SGB II zu rechnen, da ein Anstieg 

der Zahl der Bedarfsgemeinschaften zu erwarten ist (vgl. 

Teil F).3 In dieser finanziell gewichtigen Aufgabe tritt der 

Ausgabenanstieg verzögert ein, da die Regelungen zur Kurz

arbeit den Anstieg der Arbeitslosigkeit bremsen. Verschär

fend für die Kommunen wirkt die sozialpolitisch richtige  

Maßnahme, vorübergehend den Bezug der Leistungen zu 

vereinfachen. In welchem Maße es zu echten Konjunktur

programmen der Kommunen kommt, bleibt abzuwarten.  

In Anbetracht der Effekte bei den Steuereinnahmen besteht 

für die meisten Kommunen das Ziel darin, die bestehende 

mittelfristige Finanzplanung umzusetzen und zusätzliche 

Nachfragerückgänge zu vermeiden. 

3 Der Deutsche Landkreistag schätzte die Mehrausgaben in 2020 auf 
zwei Milliarden Euro. Vgl. Henneke 2020: 146 ff.

Der Aufgabenkatalog der Kommunen ist vielschichtig,  

differenziert und variiert auch nach Größenklasse und 

Kommunaltyp. Diese Aufgaben werden durch Pandemie  

und Rezession unterschiedlich berührt.

Die Betrachtung fokussiert auf negative finanzielle Effekte,  

also Mehrausgaben und Mindereinnahmen. Es ist durchaus 

möglich, dass die Pandemie auch haushaltsentlastende  

Wirkungen hatte, da z. B. bestimmte Verwaltungsleistungen 

und damit Ausgaben „ausfielen“. Beispiele hierfür können 

Personaleinstellungen, Vergaben oder Projektförderungen 

sein. Meist werden diese Ausgaben jedoch nachgeholt oder 

rufen negative Effekte anderer Art hervor. Eine Strukturie

rung der Aufgaben bietet die Systematik der Produktberei

che. Tabelle 1 zeigt die konkret berührten Leistungen und 

die jeweilige Art der Betroffenheit. 

Die größere Zahl an Effekten auf den kommunalen Auf

gabenkatalog resultiert aus der Coronapandemie und wirkt 

ausgabensteigernd. Gleichwohl scheinen diese Mehraus

gaben oft jeweils gering und allgemein schwer zu bemessen. 

So wurde der personelle Mehrbedarf in den Gesundheits

ämtern durch verwaltungsinterne Umschichtung bewältigt.  

Ähnliches gilt für Risikoplanungen der Ver und Entsor

gung. Der Mehraufwand in der digitalen Infrastruktur der 

Schulen kann als „Vorzieheffekt“ ohnehin anstehender  

Investitionen betrachtet werden. Inwieweit es tatsächlich  

zu einem Anstieg sozialer Notlagen (Frauenhäuser, Inob

hutnahmen) kommt, bleibt späteren Statistiken vorbe

halten. Darüber hinaus zeigte Corona auch Wirkungen auf 

bestimmte Verwaltungsprozesse (z. B. Vergaben, Stellenbe

setzungen), ohne dass daraus finanzielle Schäden entstan

den. Echte Zusatzausgaben lassen sich z. B. für die Digitali

sierung der Verwaltung oder die Unterstützung bestimmter 

durch die Kontaktbeschränkungen stillgelegter lokaler Ge

werbe identifizieren. 
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Effekte von Pandemie und Rezession

TABELLE 1.  Beispiele der Betroffenheit kommunaler Aufgaben anhand des Produktrahmens NRW*

 Coronapandemie Wirtschaftskrise

Produktbereich Konkrete Betroffenheit z. B. Einn. Ausg. Einn. Ausg.

1 Innere Verwaltung

Mehraufwand Personal bei Infektionen und 
Personalausfällen 

X

Technische Infrastruktur für Heimarbeit der Beschäftigten

Aufbau Hotlines für Anfragen

Aufbau Krisenstäbe

2 Sicherheit und Ordnung

Rettungsdienst und Katastrophenschutz X

Ordnungsamt, insbesondere Durchsetzung von 
Ausgangsbeschränkungen

3 Schulträgeraufgaben

Digitale Infrastruktur X

Organisation Notbetreuung und Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs

4 Kultur und Wissenschaft

Unterstützung kultureller Einrichtungen und Akteure X

Einnahmeausfälle für Museen, Zoos, Theater, Musikschulen, 
Volkshochschulen, Bibliotheken

X

5 Soziale Leistungen

Mehrbelastungen aus Kosten der Unterbringung und 
Heizung

X

Anstieg Fälle Frauenhäuser X

6 Kinder- und Jugendhilfe

Einnahmeausfälle bei Kitas-Gebühren X X

Zunahme von Inobhutnahmen gefährdeter Kinder X

Arbeitslosigkeitsbedingter Anstieg sozialer Problemlagen

7 Gesundheitsdienste

Krankenhäuser (bestehende Häuser vorbereiten, 
Behelfskrankenhäuser aufbauen, Verlustausgleich) 

X X

Mehrbelastung Gesundheitsämter

8 Sportförderung
Einnahmeausfälle bei Sporteinrichtungen X

Unterstützung Sportvereine X

10 Bauen und Wohnen Stundung von Mieteinnahmen X

11 Ver- und Entsorgung

Sicherung Daseinsvorsorge, davon Strom-, Gas-, Wasser-, 
Fernwärme-, Abfall-, Abwasserversorgung 

X

Einnahmeausfälle durch geringeren Verbrauch

12 Verkehr, ÖPNV Mindereinnahmen im ÖPNV X

13 Natur- und Landschaftspflege Mehraufwand im Friedhofs- und Bestattungswesen X

15 Wirtschaft und Tourismus Unterstützung lokales Gewerbe X X

*  Produktbereiche ohne ersichtliche Betroffenheit (9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen, 14 Umweltschutz) sind nicht 
aufgeführt. 

Quelle: Eigene Darstellung.
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in der kommunalen Finanzstatistik erfasst werden.5 Somit 

kann sich der pandemiebedingte Ausfall der KitasGebüh

ren durchaus auf eine Milliarde Euro belaufen. Dieser Ein

nahmeausfall ist regional höchst different, da die Gebüh

renhöhe infolge des Landesrechts (z. B. Gebührenfreiheit in 

RheinlandPfalz und MecklenburgVorpommern) und lokal 

eigenständiger Satzungen variiert. Dies vorausgesetzt sind 

jedoch grundsätzlich fast alle Gemeinden als KitasTräger 

von diesem Gebührenausfall betroffen.

5 Rund zwei Drittel der Kitas werden von freien Trägern vorgehalten.

Während die Auswirkungen der Coronapandemie und der 

Wirtschaftskrise aufseiten der Ausgaben eher kleinteilig,  

gering und schwer zu bemessen sind, lassen sich für die 

kommunalen Einnahmen klare Zusammenhänge mit er

heblichen Volumina beschreiben. 

Diese Zusammenhänge resultieren aus der Einnahmestruk

tur der Kommunen. Abbildung 1 weist die wesentlichen lau

fenden Einnahmen im Vorkrisenniveau aus, die zu über 90 

Prozent aus Zuweisungen, Gebühren und Steuern bestehen. 

In allen drei Einnahmearten sind deutliche Rückgänge zu  

erwarten. 

Im Feld der Gebühren, vorstehend bereits erwähnt, schla

gen sich primär die Schließungen von Kitas und Kulturein

richtungen nieder. Die Kassenstatistik weist für 2019 Ge

bühreneinnahmen von rund 34 Milliarden Euro aus. Einen 

tieferen Blick auf die Zusammensetzung der Gebührenein

nahmen erlaubt die Rechnungsstatistik, die die Gebühren 

zwar anders abgrenzt und zu geringeren Werten kommt, 

dafür aber eine Aufschlüsselung nach Aufgabenbereichen 

erlaubt.4 Die Hälfte der Gebühren entfällt auf den nicht von 

Kontaktbeschränkungen betroffenen Bereich Ver und Ent

sorgung. Hier entstanden keine Einnahmeausfälle. Knapp 

ein Fünftel der Gebühreneinnahmen jedoch fallen für Leis

tungen an, die zumindest temporär nicht angeboten werden 

konnten. Geht man davon aus, dass die Kindertagesstätten  

drei Monate geschlossen waren, so entstand ein Gebühren

ausfall von rund 500 Millionen Euro. Dies unterschätzt  

allerdings den Effekt, da die Hälfte aller Kitas in freier Trä

gerschaft außerhalb der Kommunalverwaltung erbracht 

werden und diese Gebühreneinnahmen somit auch nicht 

4 Im Jahr 2016 beliefen sich die hier ausgewiesenen Gebühreneinnah
men auf rund 20 Mrd. Euro. Davon entfielen 9,5 Mrd. Euro auf Ver 
und Entsorgung, 2,2 Mrd. Euro auf Kitas, eine Mrd. Euro auf Kultur 
und 0,5 Mrd. Euro auf Sportstätten.

3. Einnahmen 

wirtschaftliche Tätigkeit

Zweckzuweisungen/
Erstattungen

Grundsteuer 

Gebühren

Einkommensteuer

Umsatzsteuer

Gewerbesteuer brutto

34

101

12

50

40

13
8

ABBILDUNG 1.   Struktur der kommunalen laufenden 

Einnahmen 2019, Kern- und Extra-

haushalte, in Mrd. Euro

Quelle: DESTATIS, Kassenstatistiken 2019
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Ein in Summe durchaus erheblicher Betrag von 1,5 Milliar

den Euro wurde 2016 für Kultur und Sportstätten erfasst. 

Vor dem Hintergrund der teils lang anhaltenden Schließun

gen dieser Einrichtungen ist ein Einnahmeverlust von 0,5 

Milliarden Euro eine vorsichtige Schätzung. Insbesondere  

mit Blick auf die kulturellen Einrichtungen Theater und 

Musik schulen konzentriert sich der Einnahmeausfall auf die 

kreis freien Städte und Landkreise, da zumindest die kleinen 

kreis angehörigen Gemeinden diese Aufgaben nicht anbieten.  

Letztlich haben die Kommunen Glück im Unglück, dass der  

Gebührendeckungsgrad der betroffenen Aufgaben, und 

damit der Einnahmeausfall, relativ gering ist. 

Festzuhalten ist somit, dass die Verluste bei den Gebühren  

Großteils pandemiebedingt sind. Allerdings kann auch die 

Rezession Effekte bei den Gebühren hervorrufen, wenn z. B. 

Industriebetriebe schließen und weniger Strom, Wasser, 

Abfall, Müll entsteht. Dies ist jedoch eher eine lokalindivi

duelle Konstellation. Steuern und Zuweisungen als die  

beiden anderen und größeren Einnahmearten reagieren 

hingegen flächendeckend auf die schlechte konjunktu relle 

Entwicklung.

Die Steuern decken rund 40 Prozent der kommunalen  

Einnahmen. Drei der vier relevanten Steuern sind an die  

lokale Wirtschaftskraft angelehnt. Am stärksten ist diese 

Verbindung bei der Gewerbesteuer, die über den Gewerbe

ertrag als Besteuerungsgrundlage eng an die Gewinne der 

Unternehmen anknüpft. Bei der Gewerbesteuer tritt das 

Verfahren der Steuererhebung verschärfend hinzu. Denn 

durch die vierteljährlichen Vorauszahlungen wird der Ef

fekt der Rezession sehr kurzfristig spürbar (vgl. Textbox 1). 

Die Einkommensteuer resultiert aus der lokalen Beschäfti

gung und dem Lohnniveau. Beide Variablen und damit die 

Steuereinnahmen verschlechtern sich in Wirtschaftskrisen 

zumindest mittelfristig. Die Umsatzsteuer knüpft wesent

lich an das Konsumverhalten der Bevölkerung an, das sich 

in längeren Wirtschaftskrisen eintrübt. Einzig die Grund

steuern bleiben im Großen und Ganzen unbehelligt von der 

wirtschaftlichen Entwicklung.6

Zuweisungen von Bund und Ländern haben in Summe die 

gleiche Bedeutung wie die kommunalen Steuern. Hinter  

diesem Begriff verbergen sich jedoch verschiedene Arten 

von Transfers, die unterschiedlich auf wirtschaftliche 

6 In Einzelfällen kann es zu Steuerausfällen durch Insolvenzen kom
men. Auch die Bautätigkeit und damit der Zuwachs an Immobilien 
kann an Dynamik verlieren. Diese Einnahmeeffekte sind jedoch  
marginal.

 
TEXTBOX 1   Kurzfristige Effekte der Gewerbe-

steuer und Einkommensteuer

Bei der Erhebung der Gewerbesteuer wirken die Finanzämter  

als Landesbehörde und die Gemeinden als Steuergläubiger  

zusammen. Die Finanzämter stellen den Steuermessbetrag 

fest. Die Gemeinde berechnet auf dieser Basis anhand des 

lokalen Hebesatzes die jeweilige Steuerschuld. Der Gewerbe-

betrieb erhält somit zwei Bescheide: über den Steuermess-

betrag durch das Finanzamt und über die Steuerschuld von  

der Gemeinde. 

Die Steuerschuldner entrichten die Gewerbesteuer als Vor-

auszahlung in vier Raten (15. Februar, 15. Mai, 15. August.  

15. November) im laufenden Steuerjahr an die Gemeinde. Zu 

diesem Zweck wird der Steuermessbetrag durch das Finanz-

amt anhand der Vorjahre geschätzt. Entwickelt sich die wirt-

schaftliche Lage des Unternehmens schlechter als geplant, 

so kann dieses beim Finanzamt eine Anpassung des Steuer-

messbetrags beantragen. Wird diesem Antrag stattgegeben, 

muss die Gemeinde den Steuerbescheid und die Vorauszah-

lungen entsprechend kürzen. Im Normalfall muss das Unter-

nehmen die Verschlechterung der Lage belegen. Das Bundes-

finanzministerium hat am 19. März 2020 in Abstimmung mit 

den Finanzministerien der Länder veranlasst, dass die Korrek-

tur der Steuermessbeträge auch ohne explizite Belege erfol-

gen soll. 

Der Steuerschuldner ist verpflichtet, nach Ablauf des Jahres 

eine Steuererklärung beim zuständigen Finanzamt vorzulegen. 

Erst dann stellt das Finanzamt den Steuermessbetrag endgül-

tig fest. Ergibt sich hieraus eine Überzahlung im Vergleich zu 

den Vorauszahlungen, so hat die Gemeinde diese im Folgejahr 

zu erstatten. 

Auch bei der Verteilung des Gemeindeanteils der Einkommen-

steuer und an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden 

kommt es zu unterjährlichen Abschlagszahlungen. Bei der Ein-

kommensteuer erfolgen die Zahlungen quartalsweise, bei der 

Umsatzsteuer monatlich. Diese Zahlungen basieren auf dem 

Istaufkommen der jeweiligen Vorperiode, werden also durch 

aktuelle konjunkturelle Schwankungen im Steueraufkommen 

berührt.
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ausgleich.8 In wirtschaftlichen Krisenzeiten sinken diese 

Einnahmen, daraus das für Schlüsselzuweisungen zur Ver

fügung stehende Volumen und die jeweiligen Schlüsselzu

weisungen der Kommunen selbst. In den meisten Ländern 

beruhen die Schlüsselzuweisungen auf dem Istaufkom

men der relevanten Ländereinnahmen der Vormonate. 

Sie reagieren damit relativ kurzfristig auf wirtschaftliche 

Entwicklungen. Ergibt sich im Vergleich zur endgültigen 

Abrechnung der zugrunde liegenden Einnahmen eine Über

zahlung der Schlüsselzuweisungen, werden diese in den 

Folgejahren gekürzt. 

Abbildung 2 fasst die Diskussion über die Anfälligkeit der 

kommunalen Einnahmen für die Coronapandemie und 

wirtschaftliche Krisen noch einmal schematisch zusam

men. Gut drei Viertel der Einnahmen reagieren negativ auf 

diese Krisen.9 Dabei betrifft die Pandemie die Gebühren und 

die Wirtschaftskrise Steuern und Schlüsselzuweisungen. 

Letztere Effekte sind gravierender.

8 Dieser Zusammenhang bezieht sich auf die klassischen und in den 
Ländern überwiegend praktizierten Systeme des kommunalen Fi
nanz  ausgleichs. Im sogenannten bedarfsorientierten Finanzausgleich 
(Hessen, SachsenAnhalt, Thüringen) tritt der konjunkturelle Effekt 
nicht auf, da die Verbundmasse sich nicht aus den tatsäch lichen Ein
nahmen des Landes ergibt, sondern unabhängig von dieser kalkuliert 
wird. Sinken die Einnahmen des Landes, bleiben die kommunalen 
Bedarfe unberührt. Das Land muss in diesem Fall trotz eigener Ein
nahmeverlust den Finanzausgleich wie gehabt finanzieren.

9 Die Aufteilung der Zuweisungen in Schlüsselzuweisungen und 
Zweck zuweisungen/Erstattungen wurde in einem Verhältnis von 2  
zu 1 geschätzt.

Trends reagieren.7 Die Schlüsselzuweisungen sind das wich

tigste Element der kommunalen Finanzausgleiche und 

durch die Kommunen frei verwendbar. Über diese vertika

len Transfers der Länder werden anhand normierter Indi

katoren finanzschwache Kommunen in ihrer Finanzkraft 

angehoben und interkommunale Unterschiede verringert. 

Im Gegensatz dazu fließen Zweckzuweisungen oder Erstat

tungen als Kostenbeteiligung von Bund und Ländern für  

bestimmte (meist soziale) Aufgaben. Die Höhe dieser Zu

weisungen ergibt sich somit entweder aus den tatsächlichen 

Ausgaben der Kommunen (z. B. 100 Prozent der Grund

siche rung im Alter) oder ist durch das Land nominal ex ante 

festgesetzt (z. B. ProKopfBetrag je Schüler). Zweckzuwei

sungen und Erstattungen werden daher durch konjunktu

relle Einbrüche nicht beeinflusst. 

Anders verhält es sich hingegen bei den Schlüsselzuweisun

gen. Deren Volumen resultiert aus den Steuereinnahmen 

der Länder (primär Anteile der Einkommensteuer und Um

satzsteuer) sowie ggf. Transfers aus dem föderalen Finanz

7 Die Begrifflichkeiten variieren stark zwischen den 13 Systemen der 
Länder. Vgl. Lenk, Hesse und Lück 2013: 11 ff.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

wirtschaftliche TätigkeitZweckzuweisungen/
Erstattungen

Grundsteuer Schlüsselzuweisungen

GebührenEinkommensteuerUmsatzsteuerGewerbesteuer brutto

20 % 3 % 15 % 13 % 26 % 5 % 14 % 5 %

ABBILDUNG 2.  Reaktion der kommunalen Einnahmen auf Wirtschaftskrisen

Quelle: Eigene Darstellung
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TEXTBOX 2  Kommunaler Finanzausgleich 

Die Schlüsselzuweisungen hängen auf verschiedene Weisen 

von den Steuereinnahmen bei Land und Kommunen ab. Die 

Zahlungen im laufenden Jahr sind von den aktuellen Steuerein-

brüchen nicht betroffen. Die Finanzausgleichssysteme ziehen 

als Berechnungsbasis jeweils finanzstatistische Zahlen voran-

gegangener Perioden heran. Im Folgejahr findet dann bei den 

meisten Systemen eine Spitzabrechnung anhand der tatsächli-

chen Steuereinnahmen statt (Lenk, Hesse und Lück 2013: 40). 

Dementsprechend entstehen im Jahr 2020 Überzahlungen, die 

in den Folgejahren ausgeglichen werden. Der wirtschaftliche 

Rückgang wird somit in seiner Wirkung auf die Folgejahre ver-

schoben. Allerdings steht es den Ländern frei, diese Regelung 

anzupassen und auf eine Spitzabrechnung zu verzichten.

Im klassischen Modell des kommunalen Finanzausgleichs 

bestimmt sich dessen Volumen aus einem Anteil an den Ein-

nahmen des Landes. Die Verteilung auf die Kommunen resul-

tiert aus deren eigener Finanzkraft und deren Finanzbedar-

fen. Sehr wirtschaftsstarke Gemeinden erhalten somit keine 

Schlüsselzuweisungen. Der wirtschaftliche Rückgang trifft die 

Gemeinden in ganz unterschiedlicher Härte. Die Reihenfolge 

der Finanzkraft kann sich dadurch im Vergleich zu den Vor-

jahren wesentlich ändern, woraus eine Änderung in den jewei-

ligen Beträgen der Schlüsselzuweisungen folgt. So ist es bei-

spielsweise vorstellbar, dass bisher nicht anspruchsberechtige 

finanzstarke Gemeinden Schlüsselzuweisungen erhalten,  

da sie überproportional Steuern verlieren. Gleichzeitig kann 

durch die Verwerfungen der Steuereinnahmen auch die 

Schwelle des Finanzbedarfs sinken, sodass bisher zuweisungs-

berechtigte Gemeinden, die nur einen geringen Steuerrück-

gang erleiden, statistisch über diese Schwelle rutschen und 

ihren Anspruch auf Schlüsselzuweisungen verlieren.

Diese Problematik trifft analog die Kreise, die sich wesentlich 

und in ähnlichem Maße durch Kreisumlage und Landeszuwei-

sungen finanzieren.10 Das Steueraufkommen der Gemeinden 

ist Bezugsgröße der Kreisumlage. Sinken die Steuereinnahmen 

der Gemeinden, sinkt somit parallel die Kreisumlage. Auf diese 

Weise belasten Rückgänge des Steueraufkommens auch die 

Kreise, obgleich diese keine eigenen konjunktursensiblen Steu-

ern erheben. Auch die Minderung der Finanzausgleichsmasse 

infolge von Einnahmeverlusten der Länder wirkt sich über die 

Schlüsselzuweisungen auf die Kreise aus. Im Gegensatz zu den 

Gemeinden haben die Kreise jedoch über die Anhebung der 

Kreisumlage einen Hebel, auf Mindereinnahmen eigenständig 

zu reagieren. Für die kreisangehörigen Gemeinden bedeutet 

dies eine weitere finanzielle Belastung über den Rückgang der 

Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen hinaus.

10 Im Gegensatz zu den Gemeindesteuern ist der Finanzierungsanteil der 
Kreisumlage jedoch nicht allein Resultat der lokalen Wirtschaftsstruktur, 
sondern stärker durch die landesrechtliche Funktionsweise des Kommu-
nalen Finanzausgleichs geprägt.
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tion nicht absehbar war, sind ggf. die Höchstbeträge in der 

Haushaltssatzung zu gering bemessen und müssen aufge

stockt werden. Dazu bedarf es einer Nachtragssatzung mit 

langwierigen Verfahrensschritten wie Beschluss des Ge

meinderates und Genehmigung der Kommunalaufsicht.

Im Herbst jeden Jahres beginnt die Haushaltsplanung für das 

Folgejahr. Hierzu benötigen die Kommunen Orientierungs

daten über zu erwartende Einnahmen des Folgejahres (u. a. 

Steuerwachstum, Zuweisungen). In einer Phase wirtschaft

licher Verwerfung ist eine solche Prognose kaum belastbar 

durchzuführen bzw. wird Einnahmerückgänge beinhalten. 

Der Grundsatz ausgeglichener Haushaltspläne lässt sich für 

die Kommunen dann kaum durchhalten. Falls Haushalts

pläne jedoch mit einem Defizit beschlossen werden, greift 

die Pflicht zur Aufstellung eines Sanierungskonzeptes.12  

Die Kommunen müssen Wege suchen und umsetzen, diese 

Defizite abzubauen, z. B. durch Steuererhöhungen, Investi

tionskürzungen oder den Verzicht auf alle gesetzlich nicht 

zwingenden Maßnahmen.

Kürzungen der Investitionen sind in mehrfacher Hinsicht  

bedenklich. Sie verursachen bleibende Schäden an der 

kommunalen Infrastruktur, mindern die Zukunfts fähig

keit der Kommunen und sind auch volkswirtschaftlich 

kontraproduk tiv, da in Wirtschaftskrisen das öffentliche 

Investitionsniveau eher erhöht werden sollte.

Das Haushaltsrecht bewirkt somit in einer solchen Wirt

schaftskrise eine finanzielle Blockade der Kommunen, limi

tiert diese als Akteure der Krisenbewältigung und führt zu 

einer prozyklischen Haushaltspolitik.

12 Diese Rechtsfolge beinhalten die Gemeindeordnungen (bzw. ent
sprechende Landesgesetze) in Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, 
NordrheinWestfalen, Saarland, Sachsen, SachsenAnhalt, Schles
wigHolstein, Thüringen.

Coronapandemie und Wirtschaftskrise belasten die kom

munalen Haushalte über Mehrausgaben und Minderein

nahmen. In vielen Kommunen werden dadurch die Progno

sen des Haushaltsplans überholt und wird sich in Summe 

der Saldo verschlechtern. Diese Situation hat im kommu

nalen Haushaltsrecht spürbare Konsequenzen, denn im Ge

gensatz zu Bund und Ländern besteht hier nicht die Option, 

in Notsituationen mittels Krediten die Haushalte zu stabi

lisieren und neue Spielräume zu erschließen. Das kommu

nale Haushaltsrecht ist ungleich strenger. Es verlangt einen 

jährlichen Haushaltsausgleich, begrenzt die Verschuldung 

und unterstellt die kommunale Haushaltspolitik einer Auf

sichtsbehörde. Dieses Kapitel beschreibt gleichsam die 

haushaltsrechtliche Normallage.

Bei einer Verschlechterung der Haushaltslage sollen die  

lokalen Verantwortlichen Haushaltssperren erlassen, um 

Defiziten entgegenzuwirken.11 In diesem Fall müssen Käm

merei, Stadtrat oder ein spezielles Gremium alle disponi

blen Ausgaben (nicht rechtlich oder vertraglich gebunden) 

prüfen und einzeln freigeben. Das Verfahren ist aufwendig,  

konfliktreich und führt dazu, dass besonders krisenbedingte 

Mehrausgaben blockiert werden, denn jene Ausgaben sind 

„außerplanmäßig“. Der finanzielle Effekt von Haushalts

sperren ist gering, der praktische Schaden für die Hand

lungsfähigkeit ist groß. 

Infolge der gekürzten Steuervorauszahlungen liegen die 

Einnahmen bereits Mitte des Jahres unter dem Plan und 

sind nicht mehr ausreichend, die weiterhin konstanten 

oder sogar steigenden Ausgaben zu decken. Falls Kommu

nen nicht über Rücklagen verfügen, müssen sie Kassenkre

dite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Da diese Situa

11 „Wenn die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben es erfordert“, 
sollen (oder müssen) die Verantwortlichen eine Haushaltssperre er
lassen. Diese Regelung findet sich in allen Gemeindeordnungen oder 
Haushaltsverordnungen (bzw. deren Äquivalenten) der Länder.

4. Haushaltsrechtliche Folgen
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Sowohl Coronapandemie als auch die sich daran anschlie

ßende Wirtschaftskrise stellen für die kommunalen Haus

halte eine Belastung dar. Die Eindämmung der Pandemie 

bedeutet über die Kontaktbeschränkungen Einnahmever

luste bei Gebühren und führt zu (meist kleinteiligen) Mehr

ausgaben in fast allen Aufgabenbereichen. Das finanziell 

größte Risiko resultiert aus der Wirtschaftskrise und dem 

Einbruch der konjunktursensiblen Gewerbesteuer. Gleich

wohl gehen die Einnahmeverluste weit darüber hinaus und 

erreichen auch Einkommens und Umsatzsteuer sowie die 

Schlüsselzuweisungen. Im Ergebnis dieser Einnahmeaus

fälle sieht das strenge Haushaltsrecht Haushaltssperren, 

Nachtragshaushalte und Konsolidierungsprogramme vor. 

Ohne Reaktionen der Länder wären die Kommunen in dieser  

Situation handlungsunfähig, in der Bewältigung der Krisen  

ausgeschaltet und eine antizyklische Wirtschaftspolitik 

kaum möglich. Diese Erkenntnisse setzten sich auf Ebene 

von Bund und Ländern früh durch und resultierten, wie Teil 

F des Kommunalen Finanzreports zeigt, in einer Vielzahl 

unterstützender Maßnahmen.

5. Fazit Literatur
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Summary

•  Je nach Wirtschaftsstruktur haben die Steuern einen  

größeren oder geringeren Anteil. Im Durchschnitt sind 

die ostdeutschen Kommunen weiterhin steuerschwach. 

So erzielen die Kommunen Sachsen-Anhalts je Einwoh-

ner nur die Hälfte des hessischen Aufkommens. Dies wird 

durch höhere Zuweisungen kompensiert. 

•  Mit Ausnahme Schleswig-Holsteins sanken die Steuern 

in allen Ländern. In Westdeutschland stärker als in Ost-

deutschland. Der Steuerrückgang entfiel Großteils auf 

die konjunktursensible Gewerbesteuer. Der Rückgang im 

Aufkommen von 18 Prozent wurde durch den – schon im 

Vorfeld – geplanten Wegfall einer Gewerbesteuerumlage 

teilweise kompensiert, sodass der Netto-Rückgang nur  

12 Prozent betrug. Die Einkommensteuer sank um vier 

Prozent. Umsatz- und Grundsteuer blieben von der Krise 

unbehelligt.

•  Die allgemeinen Zuweisungen der Länder (u. a. Schlüssel-

zuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen) stiegen 

2020 um durchschnittlich über 20 Prozent, was auf der als 

Zuweisung ausgereichten Erstattung der Gewerbesteuer  

beruht. Dementsprechend stiegen diese Zuweisungen in 

den wirtschaftsstarken (westdeutschen) Ländern umso 

stärker. 

•  Unter der Einnahmekategorie aufgabenbezogene Zuwei-

sungen verbessern sich primär Kostenerstattungen, Leis-

tungsbeteiligungen und investive Zuweisungen. Auch 

diese Einnahmekategorie stieg 2020 bundesweit um zehn 

Prozent, weil u. a. die Beteiligung des Bundes an den KdU 

angehoben oder Kompensationen z. B. für den Verlust der 

Kita-Beiträge hier verbucht wurden. Unabhängig von der 

Krise stiegen die investiven Zuweisungen.

•  Abschnitt C zeichnet auf Basis der aktuellsten amtlichen 

Finanzstatistik den Stand und die Entwicklung wichtiger 

Einnahme- und Ausgabearten sowie der Verschuldung im 

Krisenjahr 2020 nach.

•  Der Finanzierungssaldo zeigt an, inwieweit die kommu-

nalen Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt werden. 

Trotz der Wirtschaftskrise erreichten die Kommunen 

in Summe auch 2020 ein Plus von zwei Milliarden Euro; 

somit eine deutlich bessere Entwicklung als Bund und 

Länder. Gleichwohl bedeutet dies einen deutlichen Rück-

gang zu den Vorjahren. 

•  Der positive Finanzierungssaldo ist primär Ergebnis um-

fangreicher Finanzhilfen von Bund und Ländern (u. a. 

einmalige Erstattung Gewerbesteuer, dauerhafte Erhö-

hung Bundesanteil Kosten der Unterkunft und Heizung, 

KdU). Ohne diese stünde das größte Defizit der Geschichte 

zu Buche. Infolge dieser Hilfen sind die Einnahmen trotz 

Krise in allen Ländern gestiegen; in keinem sind die Aus-

gaben gesunken. 

•  Auf Länderebene wächst die Heterogenität der Finanzie-

rungssalden. Mehrheitlich verzeichnen die Kommunen 

eine Verringerung des Saldos, erreichen aber dennoch 

Überschüsse. In Westdeutschland hinterließ die Wirt-

schaftskrise deutlich größere Verschlechterungen.

•  Im Bundesdurchschnitt sind Steuern die größte Ein nahme-

kategorie (27 Prozent), gefolgt von den aufgabenbezoge-

nen Zuweisungen (26 Prozent), den Schlüsselzuweisun-

gen (19 Prozent) sowie den Gebühren (9 Prozent). Durch 

die Wirtschaftskrise entstand bundesweit eine Verschie-

bung der Einnahmestruktur hin zu weniger Steuern und 

höheren Zuweisungen. 
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Haushaltslage im Jahr 2020

•  Die Verschuldung der Kommunen besteht im Wesent-

lichen aus Investitionskrediten (74 Prozent) und Kassen-

krediten (24 Prozent). Im Jahresverlauf 2020 gab es einen 

leichten Zuwachs der investiven und einen moderaten 

Rückgang der Kassenkredite, der wesentlich auf einem 

neuen Umschuldungsprogramm im Saarland beruht. 

•  Ein Kriseneffekt auf die Verschuldung ist jedoch nicht be-

obachtbar. Im langfristigen Vergleich bleiben die Investi-

tionskredite bundesweit sehr stabil, während die Kassen-

kredite seit 2014 um ein Drittel sanken. Dieser positive 

Trend basiert weithin auf Umschuldungsprogrammen der 

Länder.

•  Im Durchschnitt tragen die westdeutschen Kommunen  

mehr als doppelt so hohe Schulden je Einwohner wie 

die ostdeutschen. An der Spitze stehen die drei Länder 

Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen, in 

denen sich die verbleibenden Kassenkredite konzentrie-

ren. In einigen anderen Ländern (Sachsen, Brandenburg, 

Baden-Württemberg, Thüringen, Bayern) sind Kassen-

kredite hingegen nahezu unbekannt. 

•  Auch bei den Investitionskrediten treten unterschiedliche 

Niveaus zwischen den Ländern auf. So liegen diese je Ein-

wohner in Hessen fünf Mal höher als in Brandenburg.  

Ursachen liegen in unterschiedlichem Investitionsniveau, 

Finanzierungsgraden über Fördermittel und laufende  

Einnahmen sowie Auslagerungen.

•  In Gänze zeigten Epidemie und Wirtschaftskrise bei Aus-

gaben und Verschuldung im Jahr 2020 keine negativen  

Effekte. Dies ist ausschließlich Resultat der umfangrei-

chen Finanzhilfen von Bund und Land. Sofern diese in 

den kommenden Jahren nicht verstetigt werden, sind 

Haushaltsprobleme unvermeidbar.

•  Eine direkte Folge der Coronapandemie und des Lock-

downs ist der Rückgang der kommunalen Gebührenein-

nahmen von bundesweit ca. sieben Prozent. Alle Länder 

(mit Ausnahme Mecklenburg-Vorpommerns) verzeich-

nen diese Verluste, obgleich in sehr unterschiedlichem 

Ausmaß, was Folge lokaler Verwaltungsstrukturen ist. 

•  Die Höhe der kommunalen Ausgaben unterscheidet sich 

zwischen den Ländern u. a. infolge unterschiedlich gro-

ßer Aufgabenkataloge. In allen Ländern sind die Ausgaben 

2020 weiter, im Vergleich der Vorjahre überdurchschnitt-

lich, gestiegen. 

•  Gewichtigste Ausgabenart ist Personal (21 Prozent), ge-

folgt vom Sachaufwand (18 Prozent) und Sozialausgaben 

(17 Prozent). Auch Zuweisungen an Dritte und Investiti-

onen sind mit durchschnittlich 14 Prozent der Ausgaben 

bedeutsam. 

•  Lediglich die Zuweisungen an Dritte für laufende Zwe-

cke sind krisenbedingt 2020 mit elf Prozent deutlich ge-

stiegen. Hierunter fallen z. B. Unterstützungen und Ver-

lustabdeckungen. In der übrigen Ausgabenentwicklung 

sind keine Effekte ersichtlich bzw. setzten diese die frü-

heren Trends fort. Personalausgaben stiegen relativ ho-

mogen über alle Länder. Beim Sachaufwand sind regional 

gegenteilige Entwicklungen zu beobachten. Die Dynamik 

der Sozialausgaben nimmt wieder zu. Zinsen verlieren im 

Zuge der EZB-Politik in allen Ländern weiter an Relevanz.

•  Die Investitionen setzten 2020 ihr starkes Wachstum fort. 

Wie in den Vorjahren tritt ein regionales Gefälle auf, an  

dessen Spitze Süddeutschland und an dessen Ende das  

Saarland und Rheinland-Pfalz stehen. In elf der 13 Flächen-

länder stiegen die kommunalen Investitionen. Gleichwohl 

verausgabt Bayern je Einwohner das Dreifache des saar-

ländischen Niveaus. Der Großteil der Investitionen ent-

fällt auf Bauausgaben, welche sich bundesweit von 2017 

bis 2020, auch Dank diverser Förderprogramme, um 50 

Prozent erhöhten.
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Den Auswertungen und Darstellungen liegen im Wesent-

lichen die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten 

vierteljährlichen Kassenergebnisse der Gemeinden und Ge-

meindeverbände für die Jahre 2020 und 2019 zugrunde. Die 

Kassenstatistik erfasst bei den kommunalen Kern- und Ex-

trahaushalten1 vierteljährlich für das abgelaufene Quartal  

die Istauszahlungen und Isteinzahlungen. Zudem werden  

die Verbindlichkeiten am Ende jedes Quartals nach der Art 

der Schulden erfasst. Die Kassenstatistik ist die aktuellste  

Statistik im Bereich der öffentlichen Finanzen und liefert 

damit wichtige Informationen zur zeitnahen Beurteilung der 

Finanzlage. Die Aktualität der Daten ist jedoch mit einer – 

verglichen mit den Rechnungsergebnissen – geringeren  

Detailtiefe der Statistik verbunden. Die kommunalen Haus-

haltsdaten werden in der Kassenstatistik im Wesentlichen 

nur nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten (z. B. Steuer-

einnahmen, Personalausgaben, Zinsausgaben) dargestellt. 

Eine aufgabenbezogene Auswertung ist hingegen – von we-

nigen Ausnahmen abgesehen (z. B. Sozialleistungen, Bau-

maßnahmen im Investitionsbereich) – nur auf der Grundlage 

der Rechnungsstatistik möglich, die in der Regel jedoch erst 

rund 15 Monate nach Ablauf des Berichtsjahres veröffent-

licht wird. Zudem können die Daten der Vierteljahresstatistik 

noch fehlerhafte kommunale Datenmeldungen enthalten, 

die in der Finanzrechnungsstatistik korrigiert werden.

1 Bei den Extrahaushalten handelt es sich um alle öffentlichen Fonds, 
Einrichtungen und Unternehmen (FEU), die nach dem Europäischen 
System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) zum Staats-
sektor zählen. Zum Staatssektor gehören organisatorische Einheiten,  
die sich hauptsächlich aus Zwangsabgaben finanzieren und deren Auf-
gabe überwiegend in der Produktion von Dienstleistungen für die All-
gemeinheit besteht. Bei der Interpretation der Finanzdaten ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass es sich bei den Extrahaushalten um einen Be-
richtskreis handelt, der – zumindest verglichen mit den Kernverwal-
tungen – relativ stark „in Bewegung“ ist, der sich also in Größe und 
Zusammensetzung von Jahr zu Jahr aus verschiedenen Gründen (z. B. 
Gründung oder Auflösung einer Gesellschaft, sektorale Neuzuordnung  
des Berichtspflichtigen oder schlicht Ersterfassung/-zuordnung im 
Rahmen der Finanzstatistik) erheblich verändern kann. Vgl. Bertels-
mann Stiftung (2017). Kommunaler Finanzreport 2017. Gütersloh. 
(https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/79_
Nachhaltige_Finanzen/Finanzreport-2017.pdf, Download 9.5.2021.)

Der vorliegende Abschnitt C des kommunalen Finanzre-

ports zeichnet auf Grundlage der Kassenstatistik ein Bild 

der finanziellen Entwicklung der Kommunen im Jahr 2020. 

Der Fokus liegt, neben der Darstellung von Stand und Ent-

wicklung der einzelnen Einnahme- und Ausgabearten sowie 

Verschuldung, darauf, die Wirkungen der Pandemie und 

Wirtschaftskrise aufzuzeigen. Dieser Abschnitt gibt somit 

auf Ebene des Bundes sowie der einzelnen Flächenländer 

das „große“ Bild wieder, welches in Bezug auf drei gewich-

tige Indikatoren in den weiteren Abschnitten des Finanz-

reports kleinräumig vertieft wird. 

1. Einleitung 2.  Methodik und 
Datengrundlagen

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/79_Nachhaltige_Finanzen/Finanzreport-2017.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/79_Nachhaltige_Finanzen/Finanzreport-2017.pdf
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Haushaltslage im Jahr 2020

TABELLE 1  Überblick über die analysierten finanzwirtschaftlichen Größen

Fiskalische Position erfasst über … Erläuterung (sofern erforderlich)

Haushaltsergebnisse Finanzierungssaldo

Einnahmen

bereinigte Gesamteinnahmen, darunter:

Steuereinnahmen (netto)

– Grundsteuern, Gewerbesteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage)
– Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
–  Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, sonstige Steuereinnahmen und 

steuerähnliche Einnahmen

Allgemeine Zuweisungen
Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allg. Zuweisungen, 
Ausgleichsleistungen v. Land

Aufgabenbezogene Zuweisungen

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen von 
Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Ersatz von sozialen Leistungen, 
Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung (SGB II), Zuweisungen und 
Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gebühren und Beiträge
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben, Beiträge 
und ähnliche Entgelte

Finanzeinnahmen
Übrige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen, Gewinnanteile, 
Konzessionsabgaben, Zinseinnahmen

Ausgaben

bereinigte Gesamtausgaben, darunter:

Personalausgaben inkl. Ausgaben für Versorgung

Laufender Sachaufwand –

Ausgaben für soziale Leistungen Transferauszahlungen für Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe

Zuweisungen für laufende Zwecke
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen von Ausgaben 
des Verwaltungshaushalts an öffentlichen Bereich

Zinsausgaben –

Investitionsausgaben
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Erwerb von Grundstücken 
sowie beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Baumaßnahmen, 
Darlehensvergabe, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Schulden

Gesamtschulden, darunter:
Summe der Kreditmarktschulden und Kassenkredite beim nicht-öffentlichen 
Bereich

Kreditmarktschulden –

Kassenkredite –

Wertpapierschulden –

Quelle: Eigene Darstellung

Da dem Statistischen Bundesamt seitens der für die Daten-

erhebung verantwortlichen Landesämter ausschließlich 

Summensätze der Einzahlungen, Auszahlungen und Ver-

bindlichkeiten übermittelt werden (u. a. Größenklassen-

ergebnisse), ist eine kommunalscharfe Auswertung der 

Haushaltsdaten nicht möglich. Die Auswertung der finanz-

statistischen Daten für die kommunalen Haushalte erfolgt 

daher im vorliegenden Kapitel ausschließlich auf der Aggre-

gationsebene der Flächenländer. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die finanzwirtschaft-

lichen Positionen, die im Rahmen des vorliegenden Ab-

schnitts zur kommunalen Finanzlage analysiert werden. Für 

sämtliche Größen werden sowohl das Niveau im Jahr 2020 

als auch die Veränderung gegenüber dem Jahr 2019 doku-

mentiert. Um die Werte zwischen den Ländern vergleichbar 

zu machen, erfolgt die Angabe in Euro je Einwohner.2 

2 Die Finanzindikatoren werden auch durch verschiedene soziodemo-
grafische (z. B. Siedlungsdichte, Altersstruktur, wirtschaftliche Lage) 
sowie landesrechtliche bestimmte institutionelle Faktoren (z. B. Auf-
gabenverteilung, Leistungsstandards, Struktur der kommunalen  
Ebene) beeinflusst. Vgl. dazu ausführlich Bertelsmann Stiftung 
(2017): Kommunaler Finanzreport 2017. Gütersloh. (https://www.
bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/79_Nachhaltige_
Finanzen/Finanzreport-2017.pdf, Download 9.5.2021.)

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/79_Nachhaltige_Finanzen/Finanzreport-2017.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/79_Nachhaltige_Finanzen/Finanzreport-2017.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/79_Nachhaltige_Finanzen/Finanzreport-2017.pdf
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3.  Haushaltsergebnisse und 
Ergebnisentwicklung

Abbildung 1 gibt einen Überblick über die langfristige Ent-

wicklung des Finanzierungssaldos der kommunalen Kern-

haushalte seit dem Jahr 2008. Ab dem Jahr 2011 wird der –  

seit damals zusätzlich erhobene – Finanzierungssaldo ein-

schließlich der Extrahaushalte abgebildet.

Als Finanzierungssaldo wird in der Finanzstatistik die Diffe-

renz der Gesamteinnahmen und -ausgaben ohne Berücksich-

tigung sogenannter „besonderer Finanzierungsvorgänge“3 

bezeichnet. Übersteigen die Einnahmen die Ausgaben, liegt 

3 Die unter den besonderen Finanzierungsvorgängen zusammenge-
fassten Einnahmen und Ausgaben dienen dem periodenübergreifen-
den Ausgleich des Haushalts und sind daher nicht saldenrelevant. Sie 
umfassen v. a. Einnahmen aus Krediten oder aus der Auflösung von 
Rücklagen sowie, spiegelbildlich dazu, Ausgaben für Kredittilgung 
und zur Zuführung an Rücklagen.

ein Finanzierungsüberschuss vor. Sind die Ausgaben hinge-

gen höher als die Einnahmen, ergibt sich ein Finanzierungs-

defizit. Der Finanzierungssaldo zeigt an, wie hoch die De-

ckungslücke in den öffentlichen Haushalten ist, die durch 

Kreditaufnahme oder Auflösung von Rücklagen geschlossen  

werden muss. Er weist zwar den Nachteil einer möglichen 

Verzerrung durch Einmaleffekte4 auf, doch aufgrund seiner 

verständlichen Konzeption und seiner umfassenden Ver-

fügbarkeit (für sämtliche Gebietskörperschaften und lange 

Zeitreihen) stellt er nach wie vor eine unverzichtbare Größe 

zur Beurteilung der Haushaltslage öffentlicher Körperschaf-

ten dar.

4 Insbesondere durch die Berücksichtigung von Einnahmen aus der 
Veräußerung von Vermögensgegenständen.
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ABBILDUNG 1  Finanzierungssaldo der Gemeinden und Gemeindeverbände, in Mrd. Euro

Quelle: Statistisches Bundesamt (Kernhaushalte: 2010 bis 2018 = Rechnungsergebnisse; ab 2019: Kassenergebnisse; 
Kern- und Extrahaushalte: 2011 bis 2017 = Rechnungsergebnisse; ab 2018: Kassenergebnisse)

Kernhaushalte 8,35 –7,47 –6,88 –0,97 2,57 1,32 1,29 3,51 4,72 9,37 8,86 4,51 2,74

Kern- und 
Extrahaushalte

–2,09 0,64 0,36 1,36 3,23 4,91 9,22 9,78 5,63 1,98
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– zunächst9 – weitgehend auf konjunkturpolitische Maß-

nahmen und legten beispielsweise Investitionsprogramme 

auf, von denen die Kommunen als zentrale Akteure der  

staatlichen Investitionstätigkeit mittelbar profitierten.  

Den Maßnahmen in 2020 lag ein ganz anderer Gedanke  

zugrunde: Angesichts krisenbedingter Mindereinnahmen 

und Mehrausgaben sowie vor dem Hintergrund der Bedeu-

tung der Kommunen für die Bewältigung der Pandemie ziel-

ten die Maßnahmen darauf, die finanzielle Handlungsfähig-

keit jeder Kommune zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen.10 

Um dies zu gewährleisten, wurden umfassende Hilfen be-

schlossen und umgesetzt. Speziell der hälftig von Bund und 

Ländern getragene Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle des 

Jahres 2020 stellt dabei in der Geschichte der Bundesrepu-

blik Deutschland ein absolutes Novum dar; dies gilt sowohl 

für die instrumentelle Anknüpfung der Maßnahme (Kom-

pensation krisenbedingter Einnahmeausfälle) als auch für 

die maßgebliche finanzielle Beteiligung des Bundes. 

Wie groß der Effekt der staatlichen Entlastungsmaßnahmen 

für die kommunale Haushaltsentwicklung des Jahres 2020 

gewesen ist, wird bereits deutlich, wenn man die finanziel-

len Folgen des Gewerbesteuerausgleichs sowie der erhöhten  

KdU-Bundesbeteiligung aus dem Finanzierungssaldo 2020 

der Kommunen in den 13 Flächenländern herausrechnet. 

Allein ohne diese beiden Maßnahmen wäre der Finanzie-

rungssaldo der kommunalen Kern- und Extrahaushalte im 

Jahr 2020 in Summe rund 13,83 Milliarden Euro schlechter  

ausgefallen. Die Kommunen hätten im vergangenen Jahr 

demnach keinen Überschuss erzielt, sondern das Jahr mit 

9 In den Folgejahren rückte die Haushaltslage der Kommunen in eini-
gen Ländern durchaus in den Mittelpunkt des politischen Handelns, 
wie die Einrichtung und Umsetzung verschiedener Konsolidierungs- 
und Entschuldungsprogramme in den Jahren seit 2010 deutlich 
macht. Vgl. Bertelsmann Stiftung (2015). Kommunaler Finanzreport 
2015. Gütersloh. (https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/
files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_LK_Kommuna-
ler-Finanzreport-2015.pdf, Download 7.5.2021.)

10 Siehe hierzu u. a. die Begründung des Bundes für das „Gesetz zur fi-
nanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“, das 
mit dem Gewerbesteuerausgleich 2020 sowie der Anhebung der Bun-
desbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem 
SGB II (Bundesbeteiligung an den KdU) zwei fiskalisch besonders be-
deutsame Entlastungsmaßnahmen beinhaltet. Auf Seite 9 des Ge-
setzentwurfs heißt es zur Begründung des Gewerbesteuerausgleichs: 
„Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Gemeinden auch in den 
konjunkturell schwierigen Zeiten die Angelegenheiten ihrer örtlichen 
Gemeinschaft eigenverantwortlich regeln können“ (BR-Drs. 364/20: 
9. (https://www.umwelt-online.de/cgi-bin/parser/Drucksachen/
drucknews.cgi?texte=0364_2D20&marker=Anwartschaft, Download 
9.5.2021.) Zudem sollte durch diese Maßnahme eine prozyklisch wir-
kende Haushaltspolitik der Kommunen verhindert werden, wie sich 
der Begründung des Gesetzes entnehmen lässt: „Erheblich höhere 
ökonomische Folgekosten würden entstehen, wenn Gemeinden auf 
ihre durch Auswirkungen der COVID-19-Pandemie verschlechterte 
Finanzsituation mit Kürzungen bei den Investitionen oder der Da-
seinsvorsorge reagierten“ (ebd.).

Anhand der Abbildung 1 wird deutlich, dass die Kommunen 

das Jahr 2020 trotz des schweren Wirtschaftseinbruchs in-

folge der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-

CoV-2 per Saldo mit einem Finanzierungsüberschuss in 

Höhe von 1,98 Milliarden Euro (26 Euro je Einwohner)5 ab-

geschlossen haben.6 Gegenüber dem Vorjahreswert (+5,63 

Milliarden Euro bzw. 73 Euro je Einwohner) hat sich der 

Überschuss somit „lediglich“ um 3,6 Milliarden Euro (47 

Euro je Einwohner) verringert. 

Dass es sich hierbei um eine bemerkenswerte Entwicklung 

handelt, lässt sich anhand des – ebenfalls aus der Abbil-

dung 1 ersichtlichen – Vergleichs mit den fiskalischen Aus-

wirkungen der Banken- und Wirtschaftskrise des Jahres 

2009 verdeutlichen. Mit einem Rückgang von 5,7 Prozent ist 

das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2009 in einem ähnlichen 

Maße eingebrochen wie im Jahr 2020 (4,9 Prozent).7 Trotz 

der grundsätzlichen Vergleichbarkeit im Hinblick auf das 

Ausmaß des wirtschaftlichen Einbruchs unterscheiden sich 

die fiskalischen Folgen für die Kommunalhaushalte jedoch 

diametral: Im Jahr 2009 sind die Kommunen mit einem Fi-

nanzierungsdefizit von 7,5 Milliarden Euro8 tief in die roten 

Zahlen abgerutscht. Gegenüber dem Jahr 2008, in dem noch 

ein Finanzierungsüberschuss von 8,35 Milliarden Euro er-

zielt wurde, hat sich das Ergebnis der kommunalen Kern-

haushalte damals um nicht weniger als 15,3 Milliarden Euro 

verschlechtert. 

Der dargestellte Unterschied zwischen den fiskalischen 

Folgen der beiden Wirtschaftskrisen für die kommunalen 

Haushalte ist das Resultat divergierender Krisenreaktions- 

und Unterstützungsmaßnahmen der staatlichen Ebenen  

für die Gemeinden und Gemeindeverbände. In der Banken-  

und Wirtschaftskrise konzentrierten sich Bund und Länder 

5 Da die Einwohnerzahlen zum Stichtag 30.6.2020 bislang noch nicht 
vorliegen, wurde für die Berechnung der Pro-Kopf-Werte im Rahmen 
des vorliegenden Kapitels auf die Bevölkerungszahlen vom 31.12.2019 
zurückgegriffen.

6 Bezogen auf die kommunalen Kernhaushalte belief sich der Über-
schuss im vergangenen Jahr sogar auf 2,74 Milliarden Euro. Hierbei  
handelt es sich immerhin um das sechstbeste Ergebnis der zwölf 
Jahre seit der Banken- und Wirtschaftskrise des Jahres 2009. Nur in 
den Jahren 2015 bis 2019 ist der Finanzierungsüberschuss der Kom-
munen höher ausgefallen.

7 Statistisches Bundesamt (2021). Pressemitteilung Nr. 81 vom 24. Fe-
bruar 2021. Wiesbaden. (https://www.destatis.de/DE/Presse/Presse-
mitteilungen/2021/02/PD21_081_81.html;jsessionid=1C62A35E7A333
763C94D15D1BC5129D2.live731, Download 29.3.2021.)

8 Die nachfolgenden Zahlen zum Jahr 2009 beziehen sich ausschließ-
lich auf die kommunalen Kernhaushalte. Die Ergebnisse der kommu-
nalen Extrahaushalte wurden zum damaligen Zeitpunkt im Rahmen 
der vierteljährlichen Kassenstatistik noch nicht erhoben.

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_LK_Kommunaler-Finanzreport-2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_LK_Kommunaler-Finanzreport-2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_LK_Kommunaler-Finanzreport-2015.pdf
https://www.umwelt-online.de/cgi-bin/parser/Drucksachen/drucknews.cgi?texte=0364_2D20&marker=Anwartschaft
https://www.umwelt-online.de/cgi-bin/parser/Drucksachen/drucknews.cgi?texte=0364_2D20&marker=Anwartschaft
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/02/PD21_081_81.html;jsessionid=1C62A35E7A333763C94D15D1BC5129D2.live731
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/02/PD21_081_81.html;jsessionid=1C62A35E7A333763C94D15D1BC5129D2.live731
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/02/PD21_081_81.html;jsessionid=1C62A35E7A333763C94D15D1BC5129D2.live731
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den zuvor dargestellten Entlastungsmaßnahmen (pauscha-

ler Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen sowie 

Anhebung der KdU-Bundesbeteiligung um 25 Prozentpunk-

te) wäre der Finanzierungssaldo der kommunalen Kern- 

und Extrahaushalte im Jahr 2020 somit in Summe rund 16,5 

Milliarden Euro niedriger ausgefallen als im Ist und hätte 

sich auf rund –14,5 Milliarden Euro belaufen.

Anhand von Abbildung 2 wird deutlich, wie unterschiedlich 

die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen im Jahr 

2020 von der Coronakrise betroffen waren. Während die 

Gemeinden und Gemeindeverbände im vergangenen Jahr 

dank vielfältiger staatlicher Unterstützungsmaßnahmen 

einen Überschuss erzielen konnten, haben die beiden staat-

lichen Ebenen – Bund und Länder – auch aufgrund ihrer  

finanziellen Hilfen für die Kommunen tiefrote Zahlen ge-

schrieben. 

Dies gilt insbesondere für den Bund, der das vergangene 

Jahr mit einem Rekorddefizit von 86,6 Milliarden Euro ab-

geschlossen hat. Der Fehlbetrag des Jahres 2020 fiel damit 

nicht nur mehr als doppelt so hoch aus wie die höchsten 

Defizite in den 30 Jahren zuvor, er übertraf zudem sämt liche 

Finanzierungsüberschüsse, die der Bund in den ökonomisch 

und fiskalisch stabilen Jahren seit 2014 erzielte (85,9 Milli-

arden Euro).

einem Rekorddefizit von fast 11,85 Milliarden Euro abge-

schlossen. Wohlgemerkt: Hierbei handelt es sich um ein 

Gedankenspiel, bei dem einzig und allein der fiskalische Ef-

fekt des Gewerbesteuerausgleichs sowie der erhöhten KdU-

Bundesbeteiligung dargestellt wird, d. h. alle weiteren Ent-

lastungs- und Unterstützungsmaßnahmen des Bundes und 

der Länder für die Gemeinden und Gemeindeverbände sind 

in diesen Zahlen nicht enthalten.

Bei der Bewertung des Finanzierungssaldos der kommuna-

len Kern- und Extrahaushalte im Jahr 2020 ist zudem zu be-

rücksichtigen, dass dieser durch einen – krisenunabhängi-

gen – Effekt verzerrt ist: Bis einschließlich 2019 wurden die 

Gemeinden der westdeutschen Länder über eine höhere Ge-

werbesteuerumlage an den Länderlasten aus der einheits-

bedingten Neugestaltung des bundesstaatlichen Finanzaus-

gleichs (sog. „Solidarpaktfinanzierung“) beteiligt. Mit dem 

Auslaufen der Solidarpaktfinanzierung ist diese Finanzie-

rungsbeteiligung im Jahr 2020 planmäßig entfallen.11 Ohne 

die Verringerung des Gewerbesteuerumlagesatzes wäre die 

Umlagebelastung der westdeutschen Gemeinden im Jahr 

2020 rund 2,7 Milliarden Euro höher und der kommunale 

Finanzierungssaldo somit entsprechend schlechter ausge-

fallen. Unter Berücksichtigung dieses Effekts sowie der bei-

11 Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt seitdem bundes - 
einheitlich 35 Punkte. Im Jahr 2019 belief er sich in den westdeut-
schen Ländern noch auf 64 Punkte. Der Umlagesatz wurde für die 
westdeutschen Kommunen somit nahezu halbiert.

–100.000

–80.000

–60.000

–40.000

–20.000

0

20.000

40.000

2020201820162014201220102008200620042002200019981996199419921990

Bund Länder Kommunen

ABBILDUNG 2   Finanzierungssaldo von Bund, Ländern und Kommunen, in Mrd. Euro; bis 2010: Kernhaushalte; ab 2011: 

Kern- und Extrahaushalte

Quelle: Statistisches Bundesamt (bis 2010: FS 14 R. 3.1; ab 2011: FS 14 R. 2)
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Finanzierungsüberschuss von 26 Euro je Einwohner ab-

ge schlossen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Finanzie-

rungssaldo 2020 im Durchschnitt aller Flächenländer um 47 

Euro je Einwohner verschlechtert. Der Rückgang des Saldos 

ist dabei weit überwiegend auf die Kommunen in den west-

deutschen Flächenländern zurückzuführen. Hier ist der  

Finanzierungssaldo im Jahr 2020 im Schnitt um 56 Euro je 

Einwohner zurückgegangen und lag mit 8 Euro je Einwohner 

nur noch leicht im positiven Bereich. Die Kommunen in den 

ostdeutschen Ländern konnten demgegenüber im Jahr 2020 

trotz der Coronakrise einen hohen Finanzierungsüber-

schuss erzielen, der mit 119 Euro je Einwohner zudem nur  

5 Euro je Einwohner geringer ausgefallen ist als im Vorjahr. 

Abbildung 3 offenbart große Länderunterschiede. Dies gilt 

sowohl für die Saldenhöhe als auch für dessen Entwicklung.  

In Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Brandenburg 

sind die Überschüsse dabei sehr deutlich ausgefallen. Dies  

gilt insbesondere für Mecklenburg-Vorpommern, dessen 

Kommunen im Jahr 2020 nach Angaben des Statistischen 

Bundesamtes einen Finanzierungsüberschuss von 211 Euro 

je Einwohner erzielt haben. In der Zeitreihenbetrachtung 

wird deutlich, dass es sich hierbei bezogen auf die Länder-

aggregatwerte um den zweithöchsten kommunalen Finan-

zierungsüberschuss der vergangenen zehn Jahre handelt. 

Nur im Jahr 2018 wiesen die Kommunen eines Landes (im 

damaligen Fall handelte es sich um Sachsen-Anhalt) mit 

Das Finanzierungsdefizit der Länder ist im Jahr 2020 eben-

falls erheblich. Mit –18 Milliarden Euro war der Fehlbetrag 

jedoch deutlich geringer als in den 1990er und 2000er Jah-

ren, in denen die Länder nicht weniger als zehnmal Fehl-

beträge zwischen 20 und 30 Milliarden Euro erzielt haben. 

Zudem war die Dimension des Finanzierungsdefizits im Jahr 

2020 – anders als in früheren Wirtschaftskrisen – nicht an-

nähernd mit derjenigen des Bundes vergleichbar.

In den vorangegangenen Ausführungen ist der Finanzie-

rungssaldo stets für das Aggregat aller Kommunen in den 13 

Flächenländern dargestellt worden. Bei mehr als 11.000 Ge-

meinden und Gemeindeverbänden und in Anbetracht der 

strukturellen und institutionellen Unterschiede zwischen 

den Ländern, vermittelt der Flächenländerdurchschnitt je-

doch nur einen sehr groben Eindruck von der finanziellen 

Lage und Entwicklung der Kommunen. Aus diesem Grund 

wird der Betrachtungsmaßstab nachfolgend verringert und 

der Finanzierungssaldo der kommunalen Kern- und Extra-

haushalte nach Ländern differenziert, bevor in den Kapitel  

3 und 4 verschiedene Einnahme- und Ausgabepositionen 

in den Blick genommen werden. Aus diesen Darstellungen 

lässt sich die Frage beantworten, wie das Haushaltsergebnis 

2020 konkret zustande gekommen ist.

In ihrer Gesamtheit haben die Gemeinden und Gemeinde-

verbände der 13 Flächenländer das Jahr 2020 mit einem 

Niveau Entwicklung
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ABBILDUNG 3   Finanzierungssaldoniveau 2020 und Entwicklung gegenüber 2019 in den Flächenländern, in Euro je 

Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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stark zurückgegangen sind,12 ist die Spannweite in den letz-

ten beiden Jahren wieder erkennbar gestiegen und belief  

sich im Jahr 2020 zwischen den Flächenländern auf 362 

Euro je Einwohner. Im Zuge der Coronakrise haben die 

kommunalen Ergebnisunterschiede damit im Jahr 2020 

wieder stark zugenommen, wie die nachfolgende Abbildung 

4 erkennen lässt.

Der kommunale Finanzierungssaldo ist ein Indikator der 

fiskalischen Nachhaltigkeit. Er zeigt die Tragfähigkeit der 

Haushaltspolitik bzw. deren Veränderung im Zeitverlauf 

an. Um die Gründe für die Ergebnis- und Entwicklungsun-

terschiede zwischen den Ländern zu identifizieren, ist ein 

differenzierter Blick auf die kommunalen Einnahmen und 

Ausgaben erforderlich. Die detaillierte Analyse der kommu-

nalen Einnahmen und Ausgaben ist Gegenstand der Kapitel  

4 und 5. Gleichwohl soll nachfolgend bereits ein erster Ein-

druck davon vermittelt werden, welche einnahme- und 

ausgabenseitigen Differenzen hinter den zuvor dargestell-

ten Entwicklungsunterschieden des kommunalen Finanzie-

12 In den Jahren 2017 und 2018 betrug die Spannweite zwischen dem 
Land mit dem höchsten und dem mit dem niedrigsten kommunalen 
Finanzierungssaldo je Einwohner nur noch rund 200 Euro je Einwoh-
ner; zu Beginn des Jahrzehnts beliefen sich die Ergebnisunterschiede 
zum Teil noch auf annähernd 600 Euro je Einwohner.

216 Euro je Einwohner einen geringfügig höheren Über-

schuss auf. In vier Ländern (Saarland, Baden-Württemberg, 

Bayern und Niedersachsen) überstiegen die kommunalen 

Ausgaben hingegen ihre Einnahmen. Während die Fehlbe-

träge in Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg 

mit 15 bis 33 Euro je Einwohner dabei vergleichsweise mo-

derat ausgefallen sind, trifft dies angesichts eines Finan-

zierungsdefizits von 152 Euro je Einwohner auf das Saarland 

nicht zu. 

In neun der 13 Flächenländer lag der kommunale Finan-

zierungssaldo im Jahr 2020 unter dem Vorjahreswert. Be-

sonders deutlich waren die Rückgänge in Sachsen-Anhalt, 

Niedersachsen, Baden-Württemberg und dem Saarland; in 

den genannten Ländern ist der Saldo zwischen 90 und 100 

Euro je Einwohner schlechter ausgefallen als im Vorjahr. 

Darüber hinaus hatten auch die Kommunen in Nordrhein-

Westfalen (–69 Euro je Einwohner) und Sachsen (–65 Euro 

je Einwohner) erhebliche Rückgänge zu verzeichnen. Um-

gekehrt hat sich die kommunale Finanzlage im Jahr 2020 

speziell in Schleswig-Holstein (+106 Euro je Einwohner) 

und Mecklenburg-Vorpommern (+157 Euro je Einwohner) 

stark verbessert.

Nachdem die kommunalen Ergebnisunterschiede zwischen  

2014 und 2018 zumindest bezogen auf die Länderaggregate  
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ABBILDUNG 4   Minimum, Mittelwert und Maximum des kommunalen Finanzierungssaldos auf der Ebene der 
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Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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nigten Gesamteinnahmen und -ausgaben14 der Kommunen 

gegenüber dem Vorjahreswert abgetragen ist. 

Bezogen auf die Gesamtheit der Kommunen in den 13 Flä-

chenländern ist die Verschlechterung des Finanzierungssal-

dos (–47 Euro je Einwohner) demnach auf das hohe Wachs-

tum der kommunalen Ausgaben zurückzuführen, die im 

14 Bei den sogenannten „bereinigten Einnahmen und Ausgaben“ han-
delt es sich um die Summe der kommunalen Einnahmen bzw. Aus-
gaben aus laufender Rechnung und aus Kapitalrechnung, die zur Ver-
meidung von Doppelzählungen bei der Zusammenfassung zu einer 
Darstellungsebene finanzstatistisch bereinigt werden.

rungssaldos in den Flächenländern stehen.13 Erste Einblicke  

gibt Abbildung 5, in der zusätzlich zu der – in Klammern 

dargestellten – Veränderung der kommunalen Finanzie-

rungssalden im Jahr 2020 auch die Entwicklung der berei-

13 Bezogen auf die Höhe des kommunalen Pro-Kopf-Finanzierungssal-
dos lassen sich aus der Gegenüberstellung der bereinigten kommuna-
len Gesamteinnahmen und -ausgaben im Ländervergleich hingegen 
keine relevanten Erkenntnisse ableiten. Ursächlich hierfür ist, dass 
das Niveau der Pro-Kopf-Einnahmen und -ausgaben stark durch den 
spezifischen Aufgabenkatalog der Kommunen in den Ländern geprägt 
ist, der wiederum – zumindest aktuell – keinen Zusammenhang mit 
der Höhe des Finanzierungssaldos aufweist.
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ABBILDUNG 5   Beiträge zur Entwicklung des kommunalen Finanzierungssaldos 2020: Entwicklung der bereinigten 
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Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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Jahr 2020 im Schnitt 211 Euro je Einwohner über dem Vor-

jahresniveau lagen (+5,9 Prozent).15 Der starke Ausgaben-

anstieg konnte nur zum Teil durch die ebenfalls deutliche 

Zunahme der kommunalen Einnahmen (+164 Euro je Ein-

wohner bzw. +4,5 Prozent) aufgefangen werden. 

In den ostdeutschen Kommunen ist sowohl der Anstieg der 

Ausgaben (+126 Euro je Einwohner) als auch der Einnahmen 

(+121 Euro je Einwohner) im Schnitt deutlich geringer aus-

gefallen als in den westdeutschen Kommunen (bereinigte 

Einnahmen: +172 Euro je Einwohner; bereinigte Ausgaben: 

+227 Euro je Einwohner). In Anbetracht der ausgeprägten 

Länderunterschiede bei der Ausgaben- und Einnahmeent-

wicklung sind die Gruppenmittelwerte jedoch nur sehr ein-

geschränkt aussagekräftig. Trotz der Unterschiede ist die 

Entwicklungsrichtung der kommunalen Einnahmen und 

Ausgaben in allen Ländern dieselbe gewesen: In jedem Land 

sind die Einnahmen im Jahresverlauf gestiegen. In keinem 

Land sind die Ausgaben gesunken. In Anbetracht der Wirt-

schaftskrise ist dies eine durchaus überraschende Beobach-

tung.

Die Veränderung der Pro-Kopf-Gesamteinnahmen reichte  

von +13 Euro im Saarland bis hin zu +379 Euro in Schleswig- 

Holstein und wies somit eine Spannweite von 366 Euro je 

Einwohner auf. Mit Blick auf die bereinigten Gesamtaus-

gaben war die Differenz zwischen dem stärksten Anstieg 

(Schleswig-Holstein: +272 Euro je Einwohner) und der ge-

ringsten Zunahme (Thüringen: +88 Euro je Einwohner) mit 

184 Euro je Einwohner erkennbar geringer.

15 Seit der mit dem Berichtsjahr 2011 erfolgten Ausweitung der kassen-
statistischen Erhebung auf die kommunalen Kern- und Extrahaus-
halte handelt es sich hierbei um den höchsten kommunalen Ausga-
benzuwachs.
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maßnahmen von Bund und Ländern zurückzuführen. Allein 

der – hälftig von Bund und Ländern finanzierte – pauschale  

Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen (10,842 Mil-

liarden Euro bzw. 141 Euro je Einwohner) sowie die rückwir-

kend zum 1. Januar 2020 erfolgte dauerhafte Anhebung der 

Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten der Unter-

kunft (rd. 2,9 Milliarden Euro bzw. 39 Euro je Einwohner) ist 

für die Kommunen der 13 Flächenländer mit zusätzlichen 

Einnahmen in Höhe von rund 13,83 Milliarden Euro bzw. 180 

Euro je Einwohner verbunden gewesen. Mit anderen Worten:  

Ohne die genannten Maßnahmen wären die Einnahmen der 

Kommunen im Jahr 2020 nicht gestiegen, sondern gegen-

über dem Vorjahresniveau um 16 Euro je Einwohner bzw. 

0,4 Prozent gesunken.

Anhand von Abbildung 6 wird zudem deutlich, dass die 

kommunalen Einnahmen im Jahr 2020 in allen 13 Flächen-

ländern gestiegen sind. Die Abbildung lässt jedoch erheb-

liche Entwicklungsunterschiede zwischen den einzelnen 

Ländern erkennen: Am geringsten ist das Einnahmewachs-

tum demnach im Saarland sowie in Sachsen-Anhalt ausge-

fallen; hier lagen die bereinigten Einnahmen der Gemein-

den und Gemeindeverbände im Jahr 2020 „nur“ 13 bzw. 27 

Euro je Einwohner über dem Vorjahresniveau (+0,5 bzw. 

+0,8 Prozent). In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-

Vorpommern sind die kommunalen Einnahmen im vergan-

genen Jahr hingegen stark gestiegen; in Mecklenburg-Vor-

pommern belief sich die Zunahme per Saldo auf 311 Euro je 

Einwohner (+9,4 Prozent) und in Schleswig-Holstein sogar 

auf 379 Euro je Einwohner (+11,3 Prozent).

Wie bemerkenswert die kommunale Einnahmeentwicklung 

des Jahres 2020 ist, wird nochmals deutlicher, wenn man 

die aktuelle Entwicklung in den Kontext der Vorjahre stellt. 

4. Kommunale Einnahmen

Nachdem im vorangegangenen Kapitel bereits ein erster 

Ein druck von der Entwicklung der kommunalen Gesamtein-

nahmen vermittelt wurde, werden zentrale Einnahmearten 

nun separat und ländervergleichend in den Blick genom-

men. Dies sind Steuern, allgemeine Zuweisungen (d. h. Zu-

weisungen, die weder in Zusammenhang mit einer konkre-

ten Aufgabe gewährt werden noch mit einer Zweckbindung 

versehen sind), aufgabenbezogene Zuweisungen sowie  

Gebühren und Beiträge. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 

werden die Länderwerte dabei stets entsprechend ihrer  

Pro-Kopf-Höhe im Jahr 2020 sortiert dargestellt. 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes beliefen sich 

die bereinigten Gesamteinnahmen der Gemeinden und Ge-

meindeverbände im Jahr 2020 im Flächenländerdurchschnitt 

auf 3.835 Euro je Einwohner. Auf der Länderebene reichte 

die Spanne dabei von 2.670 Euro je Einwohner im Saarland 

bis hin zu 4.315 Euro je Einwohner in Nordrhein-Westfalen. 

Demzufolge sind die bereinigten Einnahmen der Kommu-

nen im Jahr 2020 trotz der Coronapandemie und der hiermit 

verbundenen gravierenden Folgen – insbesondere – für die 

kommunalen Steuereinnahmen deutlich gestiegen. Bezogen  

auf die Gesamtheit der 13 Flächenländer ergibt sich eine  

Zunahme um 164 Euro je Einwohner (+4,5 Prozent). Zum 

Vergleich: Im Zuge der Banken- und Wirtschaftskrise sind 

die bereinigten Einnahmen der deutschen Kommunen im 

Jahr 2009 per Saldo noch um 67 Euro je Einwohner zurück-

gegangen (–2,9 Prozent).16 

Dass die kommunalen Einnahmen im Jahr 2020 trotz des 

starken Wirtschaftseinbruchs deutlich gestiegen sind, ist 

einzig und allein auf die Entlastungs- und Unterstützungs-

16 Die Zahlen für 2009 beziehen sich auf die kommunalen Kernhaus-
halte, da die Einnahmen und Ausgaben der kommunalen Extrahaus-
halte zum damaligen Zeitpunkt noch nicht im Rahmen der viertel-
jährlichen Kassenergebnisse erfasst wurden.
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ABBILDUNG 7   Veränderung der bereinigten Einnahmen im Zeitraum 2012 bis 2020 (jew. Entwicklung gegenüber 

Vorjahreszeitraum), in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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ABBILDUNG 6   Bereinigte Gesamteinnahmen – Niveau 2020 und Entwicklung gegenüber 2019, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)

Bezogen auf den Zeitraum seit 201217 sind die Pro-Kopf-Ge-

samteinnahmen der kommunalen Kern- und Extrahaushal-

te nur im Jahr 2016 stärker gestiegen (Abbildung 7).

Im Übrigen sind die bereinigten Einnahmen der kommuna-

len Kernhaushalte (ohne Extrahaushalte) im Jahr 2020 nach 

17 Da die Extrahaushalte erst seit dem Jahr 2011 Bestandteil der finanz-
statistischen Erfassung des öffentlichen Gesamthaushalts sind, lie-
gen die Entwicklungszahlen für das Aggregat der kommunalen Kern- 
und Extrahaushalte erst seit 2012 vor.

Angaben des Statistischen Bundesamtes im Flächenländer-

durchschnitt mit +173 Euro je Einwohner sogar etwas stär-

ker gestiegen als der Summenwert der kommunalen Kern- 

und Extrahaushalte. Die Einnahmen der Extrahaushalte 

sind gegenüber dem Vorjahresniveau demgegenüber per 

Saldo um rund 10 Euro je Einwohner gesunken. Bezogen auf 

die Gesamtheit der Kommunen in den 13 Flächenländern ist 

der Anteil der Extrahaushalte an den bereinigten Einnah-

men im Jahr 2020 um 0,5 Prozent auf 5,5 Prozent gesunken. 
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Ob ein derartiger Effekt vorliegt bzw. wie stark er gegebenen-

falls ist, hängt neben der finanzstatistischen Verbuchung der 

kommunalen Umlagezahlungen maßgeblich auch von der Höhe 

des Aufkommens ab. In fast allen Ländern hält sich das Ausmaß 

der Verzerrung angesichts des – in Relation zu den kommunalen 

Gesamteinnahmen und -ausgaben – eher geringen Umlageauf-

kommens in sehr engen Grenzen. Im Hinblick auf Baden-Würt-

temberg trifft dies jedoch nicht zu: Gemäß der vierteljährlichen 

Kassenstatistik des Statistischen Bundesamtes beliefen sich die 

Zuweisungen, die im Jahr 2020 über die Finanzausgleichsum-

lage von den Kommunen selbst finanziert wurden, hier auf mehr 

als vier Milliarden Euro. Dies entspricht einem Pro-Kopf-Wert 

von 360 Euro bzw. rund 8,9 Prozent der bereinigten Gesamt-

einnahmen, um den diese in der Statistik „zu hoch ausgewiesen“ 

werden; dasselbe gilt für die kommunalen Gesamtausgaben. De 

facto belaufen sich die um Zahlungen von gleicher Ebene berei-

nigten Gesamteinnahmen in Baden-Württemberg demnach auf 

rund 3.670 Euro je Einwohner anstatt der in der Kassenstatistik  

ausgewiesenen 4.031 Euro je Einwohner. Für die bereinigten 

Ausgaben ergibt sich durch die Bereinigung um den skizzierten 

Effekt ein Betrag von rund 3.700 statt 4.064 Euro je Einwohner.

Der verzerrende Einfluss des Aufkommens aus der Finanzaus-

gleichsumlage beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Höhe 

der Gesamteinnahmen (und -ausgaben), sondern er erstreckt 

sich darüber hinaus auch auf die – mit den Mitteln der Finanz-

ausgleichsumlage – finanzierten Zuweisungen an die Gemein-

den und Gemeindeverbände (v. a. Schlüsselzuweisungen sowie 

im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährte Zweck-

zuweisungen), die im Falle einer vollständigen Bereinigung um 

Zahlungen von gleicher Ebene entsprechend geringer ausfallen 

würden. Eine derartige Bereinigung kann jedoch im Rahmen des 

vorliegenden Berichts nicht geleistet werden.

TEXTBOX 1   Statistische Effekte kommunaler 
Finanzausgleichsumlagen

Mit Blick auf die Interpretation der in Abbildung 6 dargestellten  

Kassenergebnisse ist auf einen verzerrenden Effekt hinzuweisen:  

In den meisten Flächenländern wird von besonders steuer- bzw.  

finanzstarken Kommunen eine sogenannte „Finanzausgleichs-

umlage“ erhoben. Das Aufkommen aus der Umlage verbleibt 

dabei zumeist im kommunalen Bereich und wird z. B. genutzt,  

um die Finanzausgleichsmasse zu stärken. Lediglich in Baden-

Württemberg fließt ein Teil des Aufkommens traditionell in den 

Landeshaushalt. Im Jahr 2020 belief sich der Landesanteil am 

Aufkommen der Finanzausgleichsumlage auf 14,87 Prozent bzw. 

mehr als 700 Millionen Euro.

Sofern die kommunalen Ausgaben für die Umlage in der Finanz-

statistik als Zahlung „an das Land“ gebucht werden (z. B. unter 

den Positionen „allgemeine Zuweisungen an das Land“ oder  

„allgemeine Umlagen an das Land“),18 sind die bereinigten kom-

munalen Einnahmen sowohl mit Blick auf die Höhe als auch hin-

sichtlich ihrer Struktur durch die Finanzausgleichsumlage ver-

zerrt. Dasselbe gilt analog für die bereinigten Gesamtausgaben. 

In diesem Fall werden sowohl die Gesamteinnahmen als auch die 

Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände systematisch 

zu hoch ausgewiesen, da die Bereinigung um Zahlungen von bzw. 

an Kommunen de facto unvollständig ist.

18 Die finanzstatistische Einordnung als „Zahlung an das Land“ hat den 
Hinter grund, dass die entsprechenden Zahlungen, obwohl sie letztend-
lich wieder in den kommunalen Bereich zurückfließen, haushaltsrecht-
lich einen „Umweg“ über den Landeshaushalt (z. B. über die Finanzaus-
gleichsmasse) machen.

Abbildung 8 gibt einen Überblick über die Zusammenset-

zung der kommunalen Gesamteinnahmen im Jahr 2020.19 

Bezogen auf den Durchschnitt der Flächenländer stellten  

die Steuereinnahmen mit 1.279 Euro je Einwohner (27,3 

19 Die bereinigten Einnahmen ergeben sich, indem die Summe der von 
den kommunalen Kern- und Extrahaushalten erzielten Bruttoein-
nahmen um Zahlungen von gleicher Ebene (d. h. um Zahlungen, die 
Kommunen von anderen Kommunen erhalten haben und die im Falle 
einer Berücksichtigung doppelt erfasst würden, z. B. Einnahmen aus  
allgemeinen Umlagen von Kommunen) bereinigt werden. Die nach 
Zahlungsarten differenzierte Darstellung der Einnahmen enthält da-
her neben den „positiven“ Einnahmen (aus Steuern, allgemeinen Zu-
weisungen etc.) auch die von den anderen Einnahmen abzuziehende – 
und daher negative – Position „Zahlungen von gleicher Ebene“.

Prozent der kommunalen Bruttoeinnahmen von 4.691 Euro 

je Einwohner)20 die fiskalisch bedeutsamste kommunale  

Einnahmeart dar, gefolgt von den aufgabenbezogenen Zu-

weisungen (inkl. Kostenerstattungen) mit 1.202 Euro je 

Einwohner (25,6 Prozent) und den allgemeinen Zuweisun-

gen (870 Euro je Einwohner bzw. 18,6 Prozent). Über Ge-

20 Da nicht alle Einnahme- und Ausgabenpositionen um sämtliche Zah-
lungen von gleicher Ebene (hierbei handelt es sich um Zahlungen, 
die eine Kommune von einer oder mehreren anderen Kommunen er-
hält) „bereinigt“ werden können, beziehen sich die Anteilswerte auf 
die kommunalen Bruttoeinnahmen. Hierbei handelt es sich um den 
noch nicht um Zahlungen von gleicher Ebene bereinigten Summen-
wert aller kommunalen Einnahmen aus laufender Rechnung sowie 
aus Vermögensrechnung.
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aus allgemeinen und aufgabenbezogenen Zuweisungen. Mit 

840 Euro je Einwohner verfügten die ostdeutschen Kom-

munen im Jahr 2020 im Schnitt nur über 61,6 Prozent der 

durchschnittlichen kommunalen Steuereinnahmen in den 

westdeutschen Flächenländern (1.364 Euro je Einwohner). 

Ein Großteil der Steuerschwäche wird den ostdeutschen 

Kommunen durch höhere Zuweisungen ausgeglichen. Bei 

den Zuweisungen mit Aufgabenbezug betrug ihr Vorsprung 

im Jahr 2020 per Saldo 283 Euro je Einwohner bzw. 24,5 

Prozent (1.439 gegenüber 1.156 Euro je Einwohner). Bei den 

allgemeinen Zuweisungen war der Unterschied im vergan-

genen Jahr weniger groß; hier lag das Einnahmenniveau der 

ostdeutschen Kommunen mit durchschnittlich 956 Euro je 

Einwohner etwa 12 Prozent über dem westdeutschen Wert 

(854 Euro je Einwohner). 

Zusätzlich zur Einnahmehöhe und -struktur gibt Abbildung 

9 einen nach Einnahmearten differenzierten Überblick 

über die Entwicklung der kommunalen Einnahmen im Jahr 

2020. In diesem Zusammenhang treten sowohl die fiskali-

schen Folgen der Coronakrise als auch die staatlichen  

bühren und Beiträge vereinnahmten die Kommunen im 

Jahr 2020 in ihren Kern- und Extrahaushalten im Mit-

tel 425 Euro je Einwohner (9,1 Prozent). Durchschnittlich 

194 Euro je Einwohner (4,1 Prozent) entfielen auf kom-

munale Finanzein nahmen (d. h. Einnahmen aus Zinsen, 

wirtschaftlicher Be tätigung etc.). Die von den Bruttoein-

nahmen abzuziehenden Zahlungen von gleicher – d. h. 

kommunaler – Ebene beliefen sich im Jahr 2020 im Flä-

chenländerdurchschnitt auf 857 Euro je Einwohner. Den 

größten Teil dieser Einzahlungen bildeten die Einzahlun-

gen aus allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Ge-

meindeverbänden, deren Volumen sich im vergangenen 

Jahr im Durchschnitt der Kommunen aller 13 Flächenlän-

der auf 610 Euro je Einwohner beziffert; bezogen auf die 

gesamten Zahlungen von gleicher Ebene entspricht dies 

einem Anteil von 71,2 Prozent. 

Die kommunale Einnahmestruktur weist weiterhin deutlich 

sichtbare Ost-West-Unterschiede auf, wie Abbildung 8  

erkennen lässt. Die Unterschiede betreffen dabei haupt-

sächlich die kommunalen Einnahmen aus Steuern sowie 
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ABBILDUNG 8   Bereinigte Einnahmen nach Einnahmearten – Niveau 2020 und Entwicklung gegenüber 2019,  

in Euro je Einwohner; Summenwert der bereinigten Einnahmen in Klammern

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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Die beschriebenen Entwicklungen zeigen, dass die Corona-

krise im Jahr 2020 eine erkennbare Veränderung der kom-

munalen Einnahmestruktur nach sich gezogen hat: Wäh-

rend der Anteil der Einnahmen aus Steuern und Entgelten 

an den kommunalen Bruttoeinnahmen im Jahr 2020 mit 

27,3 bzw. 9,1 Prozent in Summe 4,2 Prozentpunkte unter 

dem Vorjahreswert lag,22 ist der Anteilswert der allgemei-

nen und aufgabenbezogenen Zuweisungen im gleichen 

Zeit raum um 4,4 Prozent auf 18,6 bzw. 25,6 Prozent gestie-

gen.23

Die nach Zahlungsarten differenzierte Darstellung lässt 

auch im Hinblick auf die Einnahmeentwicklung deutliche 

Strukturunterschiede zwischen den Kommunen der west- 

und ostdeutschen Flächenländer erkennen. Dies betrifft 

zum einen die Entwicklung der Einnahmen aus Steuern und 

allgemeinen Zuweisungen. Aufgrund ihrer im Vergleich mit 

den westdeutschen Kommunen noch immer bestehenden 

relativen Steuerschwäche, ist der krisenbedingte Rückgang 

der Steuereinnahmen im vergangenen Jahr in den neuen 

Ländern mit –0 Euro je Einwohner etwas geringer ausge-

fallen als in den westdeutschen Flächenländern (–82 Euro  

je Einwohner).24 Des Weiteren spiegelt sich die relative  

Steuerschwäche im Jahr 2020 aufgrund des pauschalen 

Ausgleichs der Gewerbesteuermindereinnahmen auch in 

einer deutlich geringeren Zunahme der allgemeinen Zuwei-

sungen wider (+139 gegenüber +188 Euro je Einwohner).25 

Demgegenüber sind die aufgabenbezogenen Zuweisungen  

der ostdeutschen Kommunen mit +175 Euro je Einwohner 

weitaus stärker gestiegen als in den Gemeinden und Ge-

meindeverbänden der westdeutschen Flächenländer (+96 

Euro je Einwohner).

Ein Großteil der Länderunterschiede bei den Gesamtein-

nahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände lässt sich 

auf die zwischen den Ländern stark divergierenden kom-

22 In 2019 machten die Steuern noch 30,3 Prozent und die Einnahmen 
aus Gebühren und Beiträgen noch 10,2 Prozent der kommunalen 
Bruttoeinnahmen aus.

23 Im Vorjahr belief sich ihr Anteil an den kommunalen Bruttoeinnah-
men noch auf 15,4 bzw. 24,4 Prozent.

24 In der prozentualen Betrachtung war der Steuerrückgang in Ost-
deutschland hingegen mit –6,7 Prozent sogar etwas stärker als in den 
Kommunen der westdeutschen Flächenländer (–5,7 Prozent). 

25 Während die Gemeinden der westdeutschen Flächenländer im Jahr 
2020 zum Ausgleich ihrer Gewerbesteuerausfälle im Schnitt Aus-
gleichszuweisungen in Höhe von 154 Euro je Einwohner erhalten 
haben, betrugen die entsprechenden Ausgleichszuweisungen der ost-
deutschen Kommunen nur rund 75 Euro je Einwohner. 

Unterstützungsmaßnahmen für die Kommunen deutlich 

zutage: Infolge des Wirtschaftseinbruchs sind im Jahr 2020 

die kommunalen Steuereinnahmen erkennbar gesunken. 

Im Flächenländerdurchschnitt belief sich der Rückgang der 

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen 

auf 79 Euro je Einwohner bzw. 5,8 Prozent.21 

Erkennbar gesunken sind darüber hinaus die kommunalen  

Einnahmen aus Gebühren und Beiträgen. Ursächlich hier-

für war die pandemiebedingte Schließung kommunaler Ein-

richtungen (z. B. Museen, Schwimmbäder, Kinderbetreu-

ungseinrichtungen), die Gebühren- und Beitragsausfälle 

nach sich gezogen haben. Im Flächenländerdurchschnitt 

belief sich der Rückgang der Gebühren und Beiträge auf 33 

Euro je Einwohner (–7,2 Prozent).

Aufgrund staatlicher Unterstützungsmaßnahmen für die 

Gemeinden und Gemeindeverbände sind die kommunalen 

Einnahmen aus Zuweisungen im vergangenen Jahr kräftig 

gestiegen. 

•  Die allgemeinen Zuweisungen legten im Flächenländer-

durchschnitt um 180 Euro je Einwohner zu (+26,1 Prozent).  

Der Großteil des Anstiegs ging dabei auf die Zuweisungen 

zurück, die die Kommunen zum Ausgleich ihrer Gewerbe-

steuermindereinnahmen erhalten haben (141 Euro je Ein-

wohner). 

•  Die aufgabenbezogenen Zuweisungen (einschließlich 

Kostenerstattungen, Kostenersatz und Leistungsbeteili-

gungen des Bundes) legten im Jahr 2020 im Flächenlän-

derdurchschnitt um 108 Euro je Einwohner zu (+9,9 Pro-

zent). Etwas mehr als ein Drittel der Zunahme ist dabei 

auf die rückwirkend zum 1. Januar 2020 beschlossene 

Erhöhung der Bundesbeteiligung an den kommunalen 

Kosten der Unterkunft nach dem SGB II zurückzuführen. 

Darüber hinaus sind unter dieser Position auch die Er-

stattungen enthalten, mit denen sich die Länder an den 

finanziellen Lasten der Kommunen aufgrund von Bei-

tragsausfällen beteiligt haben.

21 Der Summenwert der kommunalen Einnahmen aus Steuern und 
steuerähnlichen Abgaben wird in der Kassenstatistik durch das  
Statistische Bundesamt in der Nettoposition – d. h. nach Abzug der 
Gewerbesteuerumlage – ausgewiesen. Bezogen auf das Bruttoauf-
kommen lagen die kommunalen Steuereinnahmen im Jahr 2020 rund 
8,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Differenz ist auf den zuvor 
dargestellten Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage in den 
westdeutschen Ländern zurückzuführen, über die die Kommunen an 
den Kosten der deutschen Einheit beteiligt wurden. Die Entwicklung 
des Nettosteueraufkommens ist insoweit durch den beschriebenen 
Sondereffekt der Umlageabsenkung verzerrt.
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dem ostdeutschen Land mit den steuerstärksten Kommu-

nen (908 Euro je Einwohner). 

Anhand von Abbildung 9 lässt sich zudem erkennen, in  

welchen Ländern der Rückgang der kommunalen Steuer-

einnahmen im Jahr 2020 besonders umfassend ausgefallen 

ist. Wenig überraschend hatten demnach insbesondere die 

Länder mit den steuerstärksten Kommunen hohe Minder-

einnahmen zu verzeichnen; dies gilt insbesondere für die 

Kommunen in Nordrhein-Westfalen (–100 Euro je Einwoh-

ner bzw. –6,9 Prozent) und Baden-Württemberg (–106 Euro 

je Einwohner bzw. –7,0 Prozent), während der Aufkom-

mensrückgang in Hessen, dem Land mit den steuerstärks-

ten Gemeinden, mit 77 Euro je Einwohner bzw. 4,6 Prozent 

leicht unter dem Flächenländerdurchschnitt lag. Prozen-

tual am stärksten ist der Aufkommensrückgang in Sachsen 

(–86 Euro je Einwohner bzw. –9,3 Prozent) und Branden-

burg (–72 Euro je Einwohner bzw. –7,3 Prozent) ausgefal-

len. In Mecklenburg-Vorpommern sowie im Saarland haben 

die Kommunen im Jahr 2020 demgegenüber per Saldo nur 

geringe Steuermindereinnahmen verzeichnet: In Mecklen-

burg-Vorpommern belief sich der Aufkommensrückgang 

auf 18 Euro je Einwohner (–2,2 Prozent) und im Saarland 

lagen die kommunalen Steuereinnahmen nach Angaben 

des Statistischen Bundesamtes nur 6 Euro bzw. 0,6 Prozent 

unter dem Vorjahresniveau. Heraus stachen bei der Pro-

Kopf-Aufkommensentwicklung die Kommunen in Schles-

wig-Holstein. Trotz der massiven Wirtschaftskrise und 

munalen Steuereinnahmen26 zurückführen. Bezogen auf die 

Nettosteuereinnahmen der Kommunen reichte die Spanne 

im Jahr 2020 auf der Länderebene von 810 Euro je Einwoh-

ner in Sachsen-Anhalt bis hin zu 1579 Euro je Einwohner in 

Hessen; die hessischen Kommunen verfügten somit über 

fast doppelt so hohe Steuereinnahmen wie die Gemeinden 

in Sachsen-Anhalt.

Analog zur räumlichen Verteilung der Wirtschaftskraft sind 

die kommunalen Steuereinnahmen durch ein ausgeprägtes 

West-Ost- sowie Süd-Nord-Gefälle gekennzeichnet. Be-

sonders steuerstark waren die Kommunen in Süddeutsch-

land (Hessen, Bayern und Baden-Württemberg), gefolgt 

von den nordrhein-westfälischen Kommunen. Hier verein-

nahmten die Gemeinden im Jahr 2020 im Schnitt Steuern 

in Höhe von 1.354 bis 1.579 Euro je Einwohner. Ein mittleres 

Niveau wiesen die Steuereinnahmen der Gemeinden in den 

übrigen westdeutschen Flächenländern auf. Hier belief sich 

das durchschnittliche Pro-Kopf-Aufkommen im Jahr 2020 

auf Werte zwischen 1.050 und rund 1.250 Euro. Bezogen auf 

die westdeutschen Flächenländer waren die Kommunen im 

Saarland dabei besonders steuerschwach. Mit 1.067 Euro je 

Einwohner verfügten allerdings auch sie über deutlich hö-

here Steuereinnahmen als die Kommunen in Brandenburg, 

26 Diese setzen sich zusammen aus den Einnahmen der Gemeindesteu-
ern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer abzüglich der Aus-
gaben für die Gewerbesteuerumlage), den Gemeindeanteilen an den 
Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) sowie den 
sonstigen Gemeindesteuern (u. a. Hundesteuer).
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ABBILDUNG 9  Steuereinnahmen (netto) – Niveau 2020 und Entwicklung gegenüber 2019, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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zuführen, wie Abbildung 11 deutlich macht. Deren Aufkom-

men ist im Jahr 2020 im Flächenländerdurchschnitt um 65 

Euro je Einwohner auf 489 Euro je Einwohner gesunken; dies 

entspricht einem Minus von 11,7 Prozent.28 Darüber hinaus 

ist im Jahr 2020 auch das Aufkommen aus dem Gemeinde-

anteil an der Einkommensteuer unter das Vorjahresniveau 

gefallen. Allerdings ist der Rückgang mit 22 Euro je Einwoh-

ner (–4,3 Prozent) sowohl absolut als auch prozentual deut-

lich geringer ausgefallen als bei der Gewerbesteuer. Im Er-

gebnis wies der Einkommensteueranteil im Jahr 2020 für 

die Kommunen in den 13 Flächenländern ein höheres fiska-

lisches Gewicht auf als die Gewerbesteuer, was eine in der 

Langzeitbetrachtung ungewöhnliche Konstellation ist. 

Das Aufkommen der übrigen kommunalen Steuerarten hat 

sich im Jahr 2020 demgegenüber nur geringfügig verändert. 

Dies gilt auch für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.  

Zwar ist das Umsatzsteueraufkommen im Jahr 2020 auf-

grund der – stabilisierungspolitisch motivierten – vorüber-

gehenden Absenkung des Umsatzsteuersatzes auf 16 bzw. 

5 Prozent deutlich gesunken. Allerdings hat der Bund den 

Ländern und Kommunen die hiermit verbundenen Steuer-

ausfälle vollständig erstattet.29 

28 Bezogen auf das Bruttoaufkommen der Gewerbesteuer – d. h. ohne 
den verzerrenden Einfluss des Wegfalls der erhöhten Gewerbesteuer-
umlage in den westdeutschen Ländern – belief sich der Rückgang im 
vergangenen Jahr sogar auf 117 Euro je Einwohner bzw. 17,8 Prozent.

29 G. v. 29.6.2020 BGBl. I S. 1512 (Nr. 31).

gegen den allgemeinen Trend legten ihre Steuereinnahmen 

im Jahr 2020 zu und lagen per Saldo 43 Euro je Einwohner 

bzw. 3,3 Prozent über dem Niveau von 2019. 

Anhand der Zeitreihenbetrachtung in Abbildung 10 wird 

deutlich, dass die kommunalen Steuereinnahmen infolge  

ihres krisenbedingten Rückgangs von 2020 deutlich hinter  

das Niveau von 2018 zurückgefallen sind. Dies gilt für die 

Steuereinnahmen der Kommunen in den westdeutschen Flä-

chenländern ebenso wie für die ostdeutschen Gemeinden.

In der Zeitreihenbetrachtung tritt zudem die anhaltende 

Steuerschwäche der ostdeutschen Gemeinden und Gemein-

deverbände deutlich zutage. In der vergangenen Dekade ver-

einnahmten die Kommunen hier im Schnitt nur zwischen 

56,5 Prozent (2012) und 62,2 Prozent (2019) des Pro-Kopf-

Aufkommens der Kommunen in den westdeutschen Flä-

chenländern. Auch der Steuereinbruch des vergangenen 

Jahres hat nicht zu einer Annäherung der Aufkommens-

situation beigetragen.27 

Der Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen um 79 

Euro je Einwohner im Jahr 2020 ist zum weitaus größten Teil 

auf die negative Entwicklung bei der Gewerbesteuer zurück-

27 Prozentual ist der Abstand im Jahr 2020 sogar erstmals seit 2015 wie-
der größer geworden: Mit 840 Euro je Einwohner entsprach das ost-
deutsche Aufkommen im vergangenen Jahr rund 61,6 Prozent des 
westdeutschen Flächenländerdurchschnitts (1364 Euro je Einwohner). 
2019 war der entsprechende Wert mit 62,2 Prozent noch etwas höher.
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Kommunen in Hessen (+255 Euro je Einwohner bzw. +40,6 

Prozent), Baden-Württemberg (+222 Euro je Einwohner 

bzw. +24,1 Prozent) sowie Bayern (+192 Euro je Einwohner 

bzw. +40,8 Prozent). 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben die 

Kommunen in Baden-Württemberg im Jahr 2020 die mit 

Abstand höchsten allgemeinen Zuweisungen aller 13 Flä-

chenländer erhalten. Mit 1144 Euro je Einwohner lag ihr  

Niveau fast ein Drittel über dem Flächenländerdurchschnitt 

und nahezu drei Viertel über dem Niveau der bayerischen 

Kommunen, die mit 663 Euro je Einwohner im Länderver-

gleich die geringsten allgemeinen Zuweisungen verein-

nahmt haben. Das hohe Zuweisungsniveau in Baden-Würt-

temberg ist jedoch, wie in Textbox 1 erläutert, zu einem 

wesentlichen Teil darauf zurückzuführen, dass die Kom-

munen einen großen Teil der Finanzausgleichsmasse (und 

somit auch der allgemeinen Zuweisungen) über die von 

ihnen erhobene Finanzausgleichsumlage selbst finanzieren.

An dieser Stelle muss auf den Effekt unterschiedlicher Sys-

teme des kommunalen Finanzausgleichs in den Ländern 

hingewiesen werden. Die Länder treffen eigenverantwort-

lich die Entscheidung, in welchem Anteil sie die Mittel des 

Finanzausgleichs über Schlüssel- oder Zweckzuweisungen 

verteilen. Beide Einnahmepositionen stellen in gewissem 

Maße „kommunizierende Röhren“ dar.

Zum Ausgleich ihrer Steuerschwäche erhalten die ostdeut-

schen Kommunen höhere Zuweisungen vom Land. Die nicht 

mit einer Vorgabe im Hinblick auf den Verwendungszweck 

versehenen allgemeinen Zuweisungen30 beliefen sich im 

Jahr 2020 im Durchschnitt der fünf ostdeutschen Länder auf 

956 Euro je Einwohner (Abbildung 12). Das Zuweisungsniveau 

lag damit 102 Euro je Einwohner bzw. 11,9 Prozent über dem 

westdeutschen Durchschnitt (854 Euro je Einwohner). 

Wie zuvor bereits erläutert wurde, sind die allgemeinen Zu-

weisungen im Jahr 2020 jedoch stark durch die Unterstüt-

zungsleistungen verzerrt, die die Kommunen zur Abmilde-

rung der finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie 

von Bund und Ländern erhalten haben. In diesem Zusam-

menhang ist insbesondere auf den pauschalen Ausgleich 

der Gewerbesteuermindereinnahmen hinzuweisen, dessen 

Volumen sich bezogen auf die Kommunen der 13 Flächen-

länder auf 10,84 Milliarden Euro (141 Euro je Einwohner)  

belief und dessen Mittel in den – in Abbildung 12 dargestell-

ten – allgemeinen Zuweisungen enthalten sind. Dieser  

Maß nahmeneffekt spiegelt sich auch sehr deutlich in der 

Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen wider. Die mit 

Abstand höchsten Zuwächse verzeichneten demnach die – 

unter den Flächenländern besonders gewerbesteuerstarken –  

30 Summe der Schlüssel-, Bedarfs- und sonstigen allgemeinen Zuwei-
sungen sowie der Ausgleichsleistungen vom Land (u. a. Ausgleichs-
leistungen nach dem Familienleistungsausgleich).
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deutlich gestiegen, doch mit +32 Euro je Einwohner (+6,0 

Prozent) ist ihre Entwicklungsdynamik weitaus geringer 

ausgefallen als diejenige der sonstigen allgemeinen Zu-

weisungen. Infolge der Funktionsweise der kommunalen  

Finanzausgleiche werden, ohne weitere Maßnahmen der  

Länder, die Zuweisungen jedoch in den Folgejahren sinken.  

Bei den übrigen allgemeinen Zuweisungen, den Bedarfs-

zuweisungen sowie den Ausgleichsleistungen (Kompensa-

tionsleistungen an die Gemeinden für Verluste durch die 

Neuregelung des Familienleistungsausgleichs sowie Leis-

tungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit-

suchende) hat es im Jahr 2020 hingegen keine bzw. nur  

geringfügige Änderungen gegeben.

Neben den Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen  

erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände auch Mittel,  

die einen unmittelbaren Bezug zu ihrer Aufgabenerfüllung 

aufweisen.32 In diesem Kontext kann zwischen zwei Katego-

rien aufgabenbezogener Einnahmen unterschieden werden, 

den Entgelteinnahmen (Einnahmen aus Gebühren und  

Beiträgen) sowie den – an dieser Stelle thematisierten – 

aufgabenbezogenen Zuweisungen. Im Gegensatz zu den 

Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen, für die 

32 Im Hinblick auf die Steuereinnahmen und die allgemeinen Zuweisun-
gen (v. a. Schlüsselzuweisungen) fehlt eine solche – unmittelbare – 
inhaltliche Verbindung der kommunalen Einnahme mit einer durch 
die Kommune erbrachten Aufgabe hingegen.

Ergänzend zum vorangegangenen Ländervergleich der all-

gemeinen Zuweisungen ist in Abbildung 13 die Höhe und 

Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen im Jahr 2020 

nach Zuweisungsarten differenziert dargestellt. Die Ab-

bildung verdeutlicht, dass die Zuweisungsentwicklung des 

Jahres 2020 zum weit überwiegenden Teil durch den starken  

Anstieg der bei den „sonstigen allgemeinen Zuweisungen“ 

 erfassten Einnahmen geprägt wurde. Deren Niveau ist im 

vergangenen Jahr im Flächenländerdurchschnitt um 150 

Euro je Einwohner (+144,2 Prozent) auf 254 Euro je Einwoh-

ner gestiegen.31 

Den mit Abstand größten Teil der allgemeinen Zuweisungen  

machen traditionell die Schlüsselzuweisungen aus, die die 

Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem kommunalen  

Finanzausgleich erhalten. Im Jahr 2020 beliefen sich die 

hiermit verbundenen Einnahmen im Flächenländerdurch-

schnitt auf 566 Euro je Einwohner; dies entspricht rund 

zwei Dritteln der gesamten allgemeinen Zuweisungen (nach 

einem Anteil von drei Vierteln im Jahr 2019). Das Volumen  

der Schlüsselzuweisungen ist im Jahr 2020 zwar ebenfalls  

31 Unter dieser Position wurden im Jahr 2020 neben den Gewerbesteu-
erausgleichszuweisungen beispielsweise die Mittel im Gesamtvolu-
men von 342 Millionen Euro verbucht, die in Nordrhein-Westfalen 
auf der Grundlage des Gesetzes zur Gewährung von Sonderhilfen an 
die am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden (Sonderhilfenge-
setz Stärkungspakt) an die leistungsberechtigten Gemeinden ausge-
zahlt wurden.
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wohner (+11,5 Prozent) auf 483 Euro je Einwohner zugelegt 

haben. Ein wesentlicher Teil des Anstiegs der Zuweisungen  

für laufende Zwecke ist dabei auf staatliche Unterstützungs - 

maßnahmen im Zusammenhang mit der Coronakrise zu-

rückzuführen. Beispielsweise werden unter dieser Position  

die Kompensationsleistungen der Länder für die schlie-

ßungsbedingte Rückzahlung bzw. Nichterhebung von El-

ternbeiträgen für Kinderbetreuungseinrichtungen erfasst.34 

34 Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass ein nicht unerheblicher Teil 
der kommunalen Einnahmen aus Zuweisungen für laufende Zwecke  
von gleicher Ebene stammt – dass es sich hierbei also um Zahlungen  
innerhalb des kommunalen Bereichs handelt. Diese werden bei-
spielsweise dann geleistet, wenn ein Kreis im Auftrag einer oder 
mehrerer kreisangehöriger Gemeinden tätig wird. Im Jahr 2020 be-
liefen sich die von kommunalen Kern- oder Extrahaushalten gezahl-
ten Zuweisungen für laufende Zwecke im Flächenländerdurchschnitt 
auf 102 Euro je Einwohner; dies entspricht 21,2 Prozent der gesamten 
kommunalen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau-
fende Zwecke. Im Jahr 2019 hatten die von gleicher Ebene stammen-
den Zuweisungen für laufende Zwecke im Flächenländerdurchschnitt 
ein Volumen von 92 Euro je Einwohner. Die von Bund und Ländern 
gezahlten Zuweisungen für laufende Zwecke hatten im Jahr 2020 im 
Flächenländerdurchschnitt ein Volumen von 379 Euro je Einwohner 
(78,4 Prozent der gesamten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 
Zwecke) – das waren 40 Euro je Einwohner mehr als 2019.

das Gesamtdeckungsprinzip gilt, sind die aufgabenbezoge-

nen Zuweisungen oftmals mit einer Verwendungsvorgabe 

(Zweckbindung) versehen.

Unter dem Begriff der aufgabenbezogenen Zuweisungen 

werden im Rahmen des vorliegenden Berichts folgende Ein-

nahmearten zusammengefasst: Zuweisungen und Zuschüs-

se für laufende Zwecke sowie für Investitionen und Inves-

titionsfördermaßnahmen, die Leistungsbeteiligung des 

Bundes an den kommunalen Kosten für Unterkunft und 

Heizung nach dem SGB II, Erstattungen von Ausgaben des 

Verwaltungshaushalts sowie Leistungen zum Ersatz von  

sozialen Leistungen. 

Abbildung 14 gibt einen nach Einzahlungsarten differen-

zierten Überblick über die Höhe und Entwicklung der aufga-

benbezogenen Zuweisungen im Jahr 2020. Demnach ist ihr 

Niveau im vergangenen Jahr im Flächenländerdurchschnitt 

um 104 Euro je Einwohner (+10,2 Prozent) auf 1.124 Euro 

je Einwohner gestiegen. Fast die Hälfte des Anstiegs ging 

dabei auf die Zunahme der Zuweisungen für laufende Zwe-

cke33 zurück, die im Jahr 2020 per Saldo um 50 Euro je Ein-

33 Hierbei handelt es sich um Finanzhilfen, mittels derer der Zuwei-
sungsempfänger bei der Erfüllung seiner Aufgabentätigkeit unter-
stützt wird, unabhängig davon, ob die Kosten durch die Zuweisung 
vollständig oder anteilig gedeckt werden oder auch, ob es sich um 
eine pauschalierte Mittelgewährung handelt.
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Gegen den Trend der übrigen aufgabenbezogenen Zuwei-

sungen sind die Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen 

Leistungen36 im Jahr 2020 im Flächenländerdurchschnitt 

gesunken. Mit 47 Euro je Einwohner lag ihr Volumen per 

Saldo 12 Euro je Einwohner bzw. 20,4 Prozent unter dem 

Vorjahresniveau. Ursächlich für diese Entwicklung ist das 

zum 1. Januar 2020 in Kraft getretene37 Angehörigenentlas-

tungsgesetz, auf dessen Grundlage unterhaltsverpflichtete  

Eltern und Kinder von Personen, die Leistungen der Sozial-

hilfe erhalten, seit Anfang 2020 in geringerem Maße als 

bisher zur Kostenbeteiligung herangezogen werden.38 

In Abbildung 15 ist die Höhe und Entwicklung der aufgaben-

bezogenen kommunalen Zuweisungen im Jahr 2020 nach 

Ländern differenziert dargestellt.39 Die Pro-Kopf-Werte der 

36 Hierbei handelt es sich um Einnahmen, die auf dem rechtlichen An-
spruch der Sozialhilfeträger beruhen, die Leistungsempfänger oder 
deren Angehörige an den im Zusammenhang mit der Leistungser-
bringung entstandenen Kosten zu beteiligen.

37 G. v. 10.12.2019 BGBl. I S. 2135 (Nr. 46).

38 Unter anderem wird die Unterhaltsheranziehung von Kindern pfle-
gebedürftiger Eltern und von Eltern von volljährigen Kindern bis zu 
einem Jahreseinkommen von 100 000 Euro in der gesamten Sozial-
hilfe sowie dem Sozialen Entschädigungsrecht ausgeschlossen.

39 In dieser Zahlung sind auch die Erstattungen des Bundes für die KdU 
nach SGB II enthalten. Deren Aufstockung 2020 erklärt einen Teil des 
flächendeckenden Anstiegs.

Neben den Zuweisungen für laufende Zwecke sind im Jahr 

2020 auch die kommunalen Einnahmen aus Zuweisungen 

für investive Zwecke35 erneut deutlich gestiegen. Mit 169 

Euro je Einwohner lagen die entsprechenden Einnahmen im 

vergangenen Jahr im Flächenländerdurchschnitt 24 Euro je 

Einwohner über dem Niveau von 2019. Dies entspricht einer 

Zunahme um 16,6 Prozent. In diesen investiven Zuweisun-

gen sind auch Förderprogramme des Bundes, wie Digitalpakt 

und Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, enthalten.

Zum Anstieg der aufgabenbezogenen Zuweisungen hat dar-

über hinaus die im Jahr 2020 erfolgte dauerhafte Anhebung 

der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Un-

terkunft und Heizung (um 25 Prozentpunkte auf bis zu 74 

Prozent der kommunalen KdU-Ausgaben) maßgeblich bei-

getragen. Diese Maßnahme ist für die Kommunen in den 13 

Flächenländern per Saldo mit einem Einnahmeplus von 36 

Euro je Einwohner auf nun 104 Euro je Einwohner verbun-

den gewesen.

35 Zwischen 2017 und 2020 sind die kommunalen Einnahmen aus Zu-
weisungen und Zuschüssen für Investitionen damit im Flächenlän-
derdurchschnitt um mehr als 55 Prozent gestiegen.
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reichte die Zunahme in 2020 von +51 Euro je Einwohner 

(+8,1 Prozent) im Saarland bis hin zu +307 Euro je Einwoh-

ner bzw. +21,8 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern.41 

In neun der 13 Flächenländer bewegte sich das Pro-Kopf-

Wachstum der Zuweisungen dabei in der Spanne zwischen 

100 und 175 Euro je Einwohner. 

Generell ist der Anstieg im Jahr 2020 in den ostdeutschen 

Flächenländern mit 175 Euro je Einwohner bzw. +13,8 Pro-

zent deutlich stärker ausgefallen als in den Kommunen der 

westdeutschen Flächenländer, wobei das Wachstum auch 

hier mit 96 Euro je Einwohner bzw. 9,1 Prozent ebenfalls  

erheblich ausgefallen ist. 

Gebühren und Beiträge sind Entgelte für bestimmte Dienst- 

oder Infrastrukturleistungen der Kommunen (z. B. Gebühren  

für Abwasser- oder Abfallbeseitigung, Eintrittsgelder für 

Bäder oder Theater, Elternbeiträge für Kinderbetreuungs-

einrichtungen). Die Einnahmen aus Gebühren und Bei-

41 Der starke Anstieg in Mecklenburg-Vorpommern ist dabei – neben 
krisenbedingten Unterstützungsmaßnahmen – auch auf die im Jahr 
2020 erfolgte Novellierung des kommunalen Finanzausgleichs zu-
rückzuführen. Neben einer strukturellen Neuausrichtung des Finanz-
ausgleichssystems und der zugrunde liegenden Mechanismen der 
Zuweisungsgewährung ist in diesem Zusammenhang auch die 
Finanz ausstattung gestärkt worden. Dies schlägt sich neben gestie-
genen Schlüsselzuweisungen auch in höheren Zweckzuweisungen 
(Zuweisungen für laufende Zwecke sowie für Investitionen) nieder.

aufgabenbezogenen Zuweisungen wiesen demzufolge eine 

große Spannweite auf: Ihr Niveau reichte von 683 Euro je 

Einwohner im Saarland bis 1717 Euro je Einwohner in Meck-

lenburg-Vorpommern. Anhand der Länderübersicht lässt 

sich jedoch erkennen, dass die aufgabenbezogenen Zuwei-

sungen in den meisten Ländern ein Niveau zwischen 1.000 

und 1.400 Euro je Einwohner aufwiesen. Die großen Unter-

schiede dieser Zahlungen resultieren aus einer Reihe von 

Gründen, wie Aufgabenkatalog, Leistungsstandards oder 

Nachfragesituation.

Wie die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen 

besteht auch bei den kommunalen Einnahmen aus aufga-

benbezogenen Zuweisungen ein deutlicher Ost-West-Un-

terschied: Mit 1.439 Euro je Einwohner lag das Zuweisungs-

niveau im Jahr 2020 in den ostdeutschen Flächenländern 

per Saldo 283 Euro je Einwohner bzw. 24,5 Prozent über dem 

westdeutschen Mittelwert.40 

Auch bei dieser Zuweisungsentwicklung gab es im Jahr 2020 

große Länderunterschiede, obgleich ihr Niveau in allen Län-

dern stark gestiegen ist. Auf der Ebene der Länderaggregate  

40 In der jüngeren Vergangenheit ist das Ost-West-Gefälle der aufga-
benbezogenen Zuweisungen demzufolge größer geworden: Im Jahr 
2018 belief sich der Unterschied aus Sicht der Kommunen in den 
westdeutschen Flächenländern noch auf 178 Euro je Einwohner bzw. 
17,3 Prozent.
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ABBILDUNG 15   Aufgabenbezogene Zuweisungen (einschließlich Kostenerstattungen, Kostenersatz und 

Leistungsbeteiligungen) – Niveau 2020 und Entwicklung gegenüber 2019, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte).
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wie Abbildung 16 erkennen lässt.43 Im Jahr 2020 reichte die 

Spanne auf der Länderebene von 238 Euro je Einwohner im 

Saarland bis 443 Euro je Einwohner in Hessen und sogar 734 

Euro je Einwohner in Nordrhein-Westfalen. In den meisten 

Ländern lag das Entgeltniveau jedoch zwischen 280 und 380 

Euro je Einwohner. 

Auch im Hinblick auf die Entwicklung der kommunalen Ge-

bühren- und Beitragseinnahmen bestanden im Jahr 2020 

große Länderunterschiede. Gegen den allgemeinen Trend 

sind die Entgelteinnahmen in Mecklenburg-Vorpommern 

nicht gesunken, sondern um 5 Euro je Einwohner (+1,8 Pro-

zent) gestiegen. Besonders umfassend ist der Rückgang auf 

der anderen Seite in Hessen (–69 Euro je Einwohner), Thü-

ringen (–73 Euro je Einwohner), Sachsen-Anhalt (–77 Euro 

je Einwohner) und Sachsen (–78 Euro je Einwohner) ausge-

fallen. Anhand der nachfolgenden Abbildung 17 lässt sich 

43 Unterschiedliche Gebührenniveaus und -entwicklungen können ver-
schiedene Gründe haben. Unter anderem hängt ihre Höhe davon ab, 
ob die entgeltfinanzierten Leistungen von kommunalen Kern- bzw. 
Extrahaushalten erbracht werden oder ob die Erfüllung dieser Leis-
tungen in rechtlich selbständige Organisationseinheiten ausgelagert 
wurde, die nach der Definition der Statistikämter zu den sogenann-
ten „sonstigen öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen und Un-
ternehmen“ (sonstige FEU) gehören. Weitere denkbare Gründe sind 
regionale Bestandsunterschiede einer entgeltfähigen Infrastruktur, 
regional divergierende Kostendeckungsgrade der Entgelte (z. B. auf-
grund eines unterschiedlichen Konsolidierungsdrucks in den kom-
munalen Haushalten).

trägen dürfen von den Kommunen ausschließlich zur Fi-

nanzierung von denjenigen Leistungen verwendet werden, 

aufgrund deren Nutzung sie erhoben werden. Für sie gilt 

zudem das Kostendeckungsprinzip, d. h. die Entgelteinnah-

men dürfen maximal die mit der Leistungsbereitstellung 

verbundenen Kosten decken; die Erwirtschaftung zusätz-

licher Deckungsbeiträge für den allgemeinen Haushalt ist 

über dieses Finanzierungsinstrument nicht zulässig.

Auch die Entwicklung der kommunalen Entgelteinnahmen  

stand im Jahr 2020 ganz im Zeichen der Coronapandemie:  

Um die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus  

SARS-CoV-2 zu verhindern, mussten seit dem Frühjahr 2020  

zahlreiche kommunale Einrichtungen mit Publikumsver-

kehr zwischenzeitlich ganz schließen oder ihre Nutzungs-

kapazität deutlich reduzieren. Infolgedessen sind die kom-

munalen Gebühren- und Beitragseinnahmen42 im Jahr 2020 

gegenüber dem Vorjahr gesunken. Im Flächenländerdurch-

schnitt beliefen sich die kommunalen Entgelteinnahmen 

im vergangenen Jahr auf 425 Euro je Einwohner – 33 Euro je 

Einwohner bzw. 7,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor. 

Die kommunalen Entgelteinnahmen weisen in Bezug auf 

ihre Pro-Kopf-Höhe beträchtliche Länderunterschiede auf, 

42 Hier erfasst über die kommunalen Verwaltungs- und Benutzungsge-
bühren, zweckgebundene Abgaben, Beiträge und ähnliche Entgelte.
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ABBILDUNG 16   Gebühren und Beiträge (einschließlich zweckgebundener Abgaben) – Niveau 2020 und Entwicklung 

gegenüber 2019, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte).
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höhere Zuweisungen in Ostdeutschland kompensiert wird.  

Infolge dieser Einnahmestruktur wurden die Kommunen  

unterschiedlich durch die Wirtschaftskrise getroffen. Die  

Steuern sanken deutlich stärker in West- als in Ostdeutsch-

land. Die hohen Finanzhilfen von Bund und Ländern in Re-

aktion auf die Krise erreichten die Kommunen in Form von 

allgemeinen Zuweisungen, die 2020 sprunghaft stiegen. 

Nur infolgedessen konnten die Kommunen bundesweit das 

Jahr 2020 mit einem positiven Finanzierungssaldo abzu-

schließen.

dabei erkennen, dass die Abweichung vom allgemeinen  

Entwicklungstrend in den genannten Ländern weitgehend 

auf die Entwicklung in den kommunalen Extrahaushalten 

zurückgeführt werden kann: Während diese im Jahr 2020  

im Flächenländerdurchschnitt nur um 13 Euro je Einwohner  

gesunken sind, belief sich der entsprechende Rückgang in 

den kommunalen Extrahaushalten Hessens, Thüringens, 

Sachsen-Anhalts und Sachsens auf Werte zwischen 43 und 

71 Euro je Einwohner.44 

Zwischenfazit

Die Einnahmestruktur der Kommunen spiegelt in hohem 

Maße die regionale Wirtschaftskraft wider. Somit erzielen 

die stärkeren westdeutschen Kommunen im Durchschnitt 

deutlich höhere Steuereinnahmen, was seit jeher durch  

44 Ob eine Entwicklung überwiegend oder vollständig auf die kommu-
nalen Extrahaushalte zurückgeführt werden kann, ist insofern von 
Bedeutung, als es sich bei den Extrahaushalten – anders als bei den 
kommunalen Kernhaushalten – um einen Berichtskreis handelt, der 
relativ „stark in Bewegung“ ist. Umfassende fiskalische Veränderun-
gen bei den kommunalen Extrahaushalten können daher das Resultat 
statistischer Neuzuordnungen von Organisationseinheiten sein (z. B. 
in Form des Abgangs einer bislang unter den Extrahaushalten erfass-
ten Organisationseinheit und ihrer Neuzuordnung bei den sonstigen 
FEU). In diesem Fall liegt der statistisch gemessenen Veränderung 
der kommunalen Einnahmen bzw. Ausgaben keine reale Entwicklung 
zugrunde.

Extrahaushalte Kernhaushalte
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ABBILDUNG 17   Veränderung der Einnahmen aus Gebühren und Beiträgen (einschließlich zweckgebundener Abgaben) 

im Jahr 2020 nach Kern- und Extrahaushalten differenziert, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte).
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5. Kommunale Ausgaben

(Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg45 und Hessen)  

lagen die kommunalen Gesamtausgaben im Jahr 2020 im 

Bereich von rund 4 000 Euro je Einwohnern oder mehr. Die  

mit Abstand höchsten Pro-Kopf-Ausgaben tätigten die 

nordrhein-westfälischen Kommunen, deren Gesamtausga-

ben mit 4267 Euro je Einwohner mehr als 12 Prozent über 

dem Flächenländerdurchschnitt lagen. Bei der Mehrzahl der 

Länder (Bayern, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Meck-

lenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Rhein-

land-Pfalz und Sachsen-Anhalt) bewegten sich die kommu-

45 Das Niveau der bereinigten Gesamtausgaben in Baden-Württemberg  
ist massiv durch die dortige Finanzausgleichsumlage verzerrt und 
dürfte 2020 bei einer vollständigen Bereinigung um „Zahlungen an 
gleiche Ebene“ (d. h. von Kommunen an andere Kommunen dessel-
ben Landes) mehr als 300 Euro je Einwohner geringer ausgefallen sein 
als in der Kassenstatistik offiziell ausgewiesen. Hieraus ergibt sich ein 
bereinigtes Gesamtausgabenniveau von rund 3700 Euro anstelle der in 
der amtlichen Statistik ausgewiesenen 4064 Euro je Einwohner.

Im Krisenjahr 2020 sind die Ausgaben der Gemeinden und 

Gemeindeverbände in allen Ländern deutlich gestiegen. 

Dies wurde bereits in Kapitel 3 im Zusammenhang mit der 

Darstellung der einnahme- und ausgabeseitigen Beiträge  

zur Veränderung des kommunalen Finanzierungssaldos 

deutlich. Im Rahmen dieses Kapitels werden die einzelnen 

kommunalen Ausgaben hinsichtlich ihres Niveaus und der 

Entwicklung 2020 ländervergleichend näher in den Blick 

genommen werden. Den Ausgangspunkt bilden dabei die 

kommunalen Gesamtausgaben in Abbildung 18. 

Bezogen auf die Höhe der bereinigten Ausgaben lassen sich  

die 13 Flächenländer in drei Gruppen mit divergierendem 

Pro-Kopf-Ausgabenniveau unterteilen: In drei Ländern 
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ABBILDUNG 18  Bereinigte Gesamtausgaben – Niveau 2020 und Entwicklung gegenüber 2019, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)



30

Haushaltslage im Jahr 2020

Anstieg dabei in den westdeutschen Flächenländern deut-

lich stärker ausgefallen als in den Kommunen der fünf ost-

deutschen Flächenländer (+126 Euro je Einwohner bzw.  

+3,8 Prozent). Im Ländervergleich reichte die Spannweite  

der kommunalen Ausgabenentwicklung dabei von +88 bis 

+272 Euro je Einwohner. Besonders stark sind die bereinig-

ten Ausgaben der Kommunen in Schleswig-Holstein (+272 

Euro je Einwohner bzw. +8,0 Prozent), Baden-Württem-

berg (+248 Euro je Einwohner bzw. +6,5 Prozent) und Nie-

dersachsen (+245 Euro je Einwohner bzw. 7,4 Prozent) ge-

stiegen. Den geringsten Zuwachs wiesen die Kommunen in 

Thüringen sowie im Saarland auf. Hier sind die kommuna-

len Pro-Kopf-Ausgaben im Jahr 2020 gegenüber dem Vor-

jahresniveau um 88 bzw. 103 Euro gestiegen (+3,0 bzw. +3,8 

Prozent). Die geringste Dynamik entfällt somit auf die bei-

den Länder mit dem niedrigsten kommunalen Gesamtaus-

gabeniveau.

Abbildung 19 stellt die Ausgabenentwicklung des Jahres 

2020 in den Kontext einer längeren Zeitreihe.47 Demzufolge 

ist das Pro-Kopf-Ausgabenwachstum der Kommunen in der 

jüngeren Vergangenheit – nach einer vorübergehenden Ab-

schwächung der Dynamik im Jahr 2017 – wieder stark  

47 Wie bereits im Hinblick auf die kommunalen Gesamteinnahmen wird 
auch in diesem Zusammenhang auf den Zeitraum seit 2011 zurückge-
griffen, in dem das Statistische Bundesamt den Berichtskreis für die 
vierteljährlichen Kassenergebnisse des öffentlichen Gesamthaushalts 
um die Extrahaushalte ergänzt hat. Bis einschließlich 2010 hatten die 
Standardveröffentlichung des Statistischen Bundesamtes ausschließ-
lich die Kernhaushalte der öffentlichen Körperschaften zum Gegen-
stand; das gilt auch für die Gemeinden und Gemeindeverbände. Die 
Entwicklung gegenüber dem Vorjahreswert wird daher ab dem Jahr 
2012 dargestellt.

nalen Gesamtausgaben in einer Spanne zwischen 3300 und 

rund 3700 Euro je Einwohner. Das mit Abstand geringste 

Gesamtausgabenniveau wiesen im Jahr 2020 die Kommunen 

im Saarland sowie in Thüringen auf. Hier beliefen sich die 

Pro-Kopf-Ausgaben auf 2821 bzw. 3041 Euro je Einwohner; 

sie lagen damit zwischen 20 und 26 Prozent unter dem Flä-

chenländerdurchschnitt und sogar bis zu 34 Prozent unter 

dem Ausgabenniveau in Nordrhein-Westfalen. 

Die großen Länderunterschiede bei den kommunalen Pro-

Kopf-Ausgaben sind nicht zuletzt auf sozioökonomische 

und siedlungsstrukturelle Strukturunterschiede zwischen 

den Ländern zurückzuführen, die sich auf die Inanspruch-

nahme kommunaler Leistungen auswirken (z. B. kommunal 

erbrachte Sozialleistungen). Darüber hinaus sind in diesem 

Zusammenhang auch die Divergenzen bei der Aufgabenver-

teilung zwischen Landes- und Kommunalebene relevant.46 

Die um Zahlungen von gleicher Ebene bereinigten Gesamt-

ausgaben der Kommunen sind im Jahr 2020 in allen Flächen-

ländern deutlich gestiegen. Im Flächenländerdurchschnitt 

betrug die Zunahme 211 Euro je Einwohner bzw. 5,9 Prozent. 

Mit +227 Euro je Einwohner (+6,2 Prozent) ist der  

46 In einigen Ländern sind die Kommunen intensiver in die Leistungs-
erbringung der öffentlichen Hand eingebunden als in anderen. Dies 
spiegelt sich in – zwischen den Ländern – divergierenden kommuna-
len Pro-Kopf-Ausgaben für die Leistungserbringung wider. Im Län-
dervergleich ist der Kommunalisierungsgrad der Ausgaben in Hes-
sen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg am höchsten. 
Vgl. Bertelsmann Stiftung (2017). Kommunaler Finanzreport 2017. 
Güters loh. (https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/
Projekte/79_Nachhaltige_Finanzen/Finanzreport-2017.pdf, Down-
load 7.5.2021.)
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ABBILDUNG 19   Veränderung der bereinigten Ausgaben im Zeitraum 2012 bis 2020 (jew. Entwicklung gegenüber 

Vorjahreszeitraum), in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/79_Nachhaltige_Finanzen/Finanzreport-2017.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/79_Nachhaltige_Finanzen/Finanzreport-2017.pdf
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Prozent. Für Sozialleistungen52 gaben die Kommunen der 13 

Flächenländer im Jahr 2020 per Saldo 809 Euro je Einwoh-

ner aus (Bruttoausgabenanteil: 17,3 Prozent). Weitere be-

deutende Ausgabenanteile entfielen in 2020 auf die Zuwei-

sungen für laufende Zwecke und Erstattungen (654 Euro je 

Einwohner; Bruttoausgabenanteil 14,0 Prozent) sowie auf 

die Investitionsausgaben der Kommunen (653 Euro je Ein-

wohner; Bruttoausgabenanteil 14,0 Prozent). 

Um Doppelzählungen zu vermeiden, werden die kommuna-

len Bruttoausgaben um Zahlungen von gleicher Ebene berei-

nigt (hierdurch ergeben sich die – aus diesem Grund so be-

zeichneten – „bereinigten Ausgaben“). Diese Zahlungen von 

Kommunen an Kommunen beliefen sich im Jahr 2020 im 

Flächenländerdurchschnitt auf 857 Euro je Einwohner (Brut-

toausgabenanteil: 18,4 Prozent). Den größten Teil dieser Zah-

lungen machten dabei die allgemeinen Umlagen aus, die die 

Kommunen von Gemeinden und Gemeindeverbänden erhal-

ten (z. B. Kreisumlage). Diese beliefen sich im Jahr 2020 im 

Flächenländerdurchschnitt auf 610 Euro je Einwohner. Dies 

entspricht einem Gesamtausgabenanteil von 13,1 Prozent. 

Fiskalisch – zumindest im Flächenländerdurchschnitt – von 

eher untergeordneter Bedeutung waren auch im Jahr 2020 

die kommunalen Ausgaben für Zinsen (33 Euro je Einwoh-

ner; Gesamtausgabenanteil 0,7 Prozent).53 

Zusätzlich zur Ausgabenstruktur vermittelt Abbildung 20 

einen Eindruck davon, welche Ausgabearten zu der starken 

Zunahme der kommunalen Ausgaben im Jahr 2020 beige-

tragen haben. In diesem Zusammenhang stechen vor allem 

zwei Ausgabearten hervor, die Investitionsausgaben sowie 

die Ausgaben, die die Kommunen im Zusammenhang mit 

der Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für lau-

fende Zwecke getätigt haben. 

Besonders dynamisch haben sich die kommunalen Investi-

tionsausgaben entwickelt. Die hiermit verbundenen Ausga-

ben sind im Jahr 2020 im Flächenländerdurchschnitt um 73 

auf 653 Euro je Einwohner gestiegen; gegenüber dem Vor-

52 Genau genommen handelt es sich hierbei um kommunale Leistungs-
transfers, die im Zusammenhang mit der Erbringung sozialer Aufga-
ben stehen. Hierunter fallen insbesondere die kommunalen Kosten 
für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Unterkunftskosten von 
Leistungsbeziehern der Grundsicherung für Arbeitsuchende), Leis-
tungen der Jugend- und Sozialhilfe, das seit dem 1. Januar 2020 gel-
tende eingeführte Bundesteilhabegesetz, durch das das Recht der 
Eingliederungshilfe in weiten Teilen neu geregelt wurde, sowie das 
Asylbewerberleistungsgesetz.

53 Wie Bund und Länder haben auch die Kommunen stark von dem 
Rückgang des Zinsniveaus seit dem Beginn der Finanz- und Wirt-
schaftskrise im Jahr 2008 profitiert.

gestiegen und lag im Jahr 2020 mit +211 Euro je Einwohner 

etwa zwei Drittel über dem jahresdurchschnittlichen kom-

munalen Ausgabenzuwachs der Vorjahre (+127 Euro je Ein-

wohner). Gegenüber der Entwicklung von 2017 (+69 Euro 

je Einwohner) hat sich das kommunale Ausgabewachstum 

damit mehr als verdreifacht.48 

Im Folgenden wird die Zusammensetzung der kommunalen 

Gesamtausgaben genauer in den Blick genommen. Die Dar-

stellung erfolgt – wie bereits bei der Auswertung der Ein-

nahmesituation im Jahr 2020 – anhand der länderbezoge-

nen Pro-Kopf-Werte. Abgebildet sind das Ausgabenniveau 

im Jahr 2020 sowie die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr.

Bevor die Höhe und Entwicklung der kommunalen Ausga-

ben in den einzelnen Ländern genauer – d. h. differenziert 

nach einzelnen Ausgabearten – in den Blick genommen  

werden, gibt Abbildung 20 zunächst einen Überblick über 

die Zusammensetzung der kommunalen Ausgaben und 

ihrer Entwicklung. 

Mit durchschnittlich 991 Euro je Einwohner stellten die Per-

sonalausgaben auch im Jahr 2020 den größten kommunalen 

Ausgabenposten dar. Bezogen auf die kommunalen Brutto-

ausgaben49, die sich im Jahr 2020 im Flächenländerdurch-

schnitt auf 4.666 Euro je Einwohner beliefen, entspricht 

dies einem Personalausgabenanteil von 21,2 Prozent50. Der 

laufende Sachaufwand51 stellte im Jahr 2020 den Ausgabe-

posten mit dem zweitgrößten fiskalischen Gewicht dar. Im 

Flächenländerdurchschnitt beliefen sich die hiermit ver-

bundenen kommunalen Ausgaben auf 843 Euro je Einwoh-

ner; dies entspricht einem Bruttoausgabenanteil von 18,1 

48 Anders als in einigen Vorjahren ist das starke Ausgabenwachstum des 
Jahres 2020 im Übrigen auch nicht auf eine starke Zunahme der Aus-
gaben in den kommunalen Extrahaushalten zurückzuführen, wenn-
gleich deren bereinigte Ausgaben im Jahr 2020 mit einem Anstieg um 
15 auf 224 Euro je Einwohner (+7,2 Prozent) ebenfalls erkennbar ge-
stiegen sind. Der weitaus größte Anteil des Ausgabenwachstums ist 
jedoch auf die kommunalen Kernhaushalte zurückzuführen.

49 Bei den Bruttoausgaben handelt es sich um die Summe aller von den 
kommunalen Kern- und Extrahaushalten getätigten Ausgaben ohne 
Bereinigung um Zahlungen von gleicher Ebene.

50 Die Berechnung der Gesamtausgabenanteile einzelner Ausgabearten 
muss auf die Bruttoausgaben (d. h. Summe der getätigten Ausgaben 
ohne Bereinigung um Zahlungen von gleicher Ebene) erfolgen. Eine 
Darstellung in Relation zu den bereinigten Ausgaben ist nicht sinn-
voll, da der Summenwert aller Ausgabenanteile in diesem Fall nicht 
100 ergeben würde.

51 Der laufende Sachaufwand beinhaltet die kommunalen Ausgaben, die 
im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb und der Bewirtschaf-
tung der kommunalen Infrastruktur anfallen. Neben den Personal-
kosten bildet der Sachaufwand damit den Kern der für die „Produk-
tion kommunaler Leistungen“ entstehenden Ausgaben.
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Speziell im Hinblick auf den starken Anstieg der Zuweisun-

gen und Zuschüsse für laufende Zwecke ist von einem kau-

salen Zusammenhang mit der Coronakrise auszugehen: In 

Anbetracht der schwierigen Lage haben einige Kommunen 

im vergangenen Jahr eigene Corona-Hilfsprogramme für die 

örtliche Wirtschaft aufgelegt. Hinzu kommen Zuschüsse an 

soziale Organisationen und Dienstleister sowie finanzielle 

Hilfen für eigene Unternehmen oder Unternehmensbeteili-

gungen. So sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-

de Zwecke an kommunale Extrahaushalte im vergangenen 

Jahr im Flächenländerdurchschnitt um 23 Euro je Einwohner 

bzw. 20,9 Prozent gestiegen. Und die Zuschüsse für die so-

genannten „anderen Bereiche“55 haben im Jahr 2020 sogar 

um 34 Euro je Einwohner zugelegt (+11,5 Prozent).

Die kommunalen Ausgaben für laufenden Sachaufwand und 

allgemeine Umlagen an Gemeinden bzw. Gemeindeverbän-

55 Hierzu gehören nach Angaben des Statistische Bundesamtes u. a. so-
ziale und ähnliche Einrichtungen (Wohlfahrtsverbände, Kirchen) 
sowie private Unternehmen.

jahresniveau der Investitionsausgaben entspricht dies einer 

Zunahme um +12,6 Prozent. Investive Ausgaben haben eine 

längere Planungs- und Vorlaufzeit und reagieren daher 

nicht auf kurzfristige wirtschaftliche Einbrüche. Selbige 

zeigen erst in den Folgejahren, über Kürzungen bei den In-

vestitionsplanungen, Effekte. Die kommunalen Ausgaben 

für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind 

im vergangenen Jahr ebenfalls sehr stark gestiegen. Bezo-

gen auf die Gesamtheit der Kommunen in den 13 Flächen-

ländern ergibt sich nach Angaben des Statistischen Bundes-

amtes ein Ausgabenplus von 67 auf 654 Euro je Einwohner 

(+11,4 Prozent). Im Flächenländerdurchschnitt sind somit 

allein die beiden genannten Ausgabenarten im Jahr 2020 

für mehr als die Hälfte des Anstiegs der kommunalen Brut-

toausgaben (+255 Euro je Einwohner) verantwortlich gewe-

sen.54 

54 Dass die Entwicklung der genannten Ausgabepositionen an dieser 
Stelle auf die Veränderung der kommunalen Bruttoausgaben bezogen 
wird, hängt damit zusammen, dass beide Positionen Zahlungen ent-
halten, die an andere Kommunen geleistet werden (z. B. Erstattungen 
einer Kommune an eine andere Kommune).

Niveau Entwicklung

Zinsausgaben InvestitionsausgabenSoziale Leistungen

Personal lfd. Sachaufwand

allg. Umlagen an Gemeinden/Gv.

Zuweisungen für lfd. Zwecke, ErstattungenZahlungen von gleicher Ebene

1.320

sonstige Ausgaben

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

–1.000

0

ostdt. FL
(3.415 €/Ew.)

westdt. FL
3.886 €/Ew.)

FL insges.
(3.809 €/Ew.)

–100

–50

0

ostdt. FL
(126 €/Ew.)

westdt. FL
(227 €/Ew.)

FL insges.
(211 €/Ew.)

50

100

150

200

250

300

–704–886–857

981993991

722866843

749635654

667
837809

12
3633

569
669653

402

632595 17

10288

–50

–43–44
–24

2820

14
2322

354543

95

62
67

41

79
73

21

31
29

–3

7
5

–3

–4–4

ABBILDUNG 20   Bereinigte Ausgaben nach Ausgabearten – Niveau 2020 und Entwicklung gegenüber 2019, in Euro je 

Einwohner; Summenwert der bereinigten Ausgaben in Klammern

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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gaben bestand hingegen kein nennenswerter Unterschied 

zwischen den Kommunen in Ost- und Westdeutschland.

Erkennbar gestiegen sind im Jahr 2020 darüber hinaus die 

Personalausgaben der Kommunen (Abbildung 21). Bezogen 

auf die Gesamtheit der Gemeinden und Gemeindeverbände 

belief sich das Plus auf 43 Euro je Einwohner (+4,5 Prozent). 

Der Anstieg lag damit in etwa auf dem Niveau der beiden 

Vorjahre, in denen die Personalausgaben im Flächenländer-

durchschnitt um 42 (2018) bzw. 48 Euro je Einwohner (2019) 

zugelegt haben.59 

Personal ist das maßgebliche „Produktionsmittel“ der Kom-

munen. Auch aus diesem Grund weisen die hiermit ver-

bundenen Ausgaben60 im Ländervergleich eine etwas gerin-

gere Spreizung auf als das Gros der übrigen Ausgabearten. 

Im Jahr 2020 reichte das Ausgabenniveau von 831 Euro je 

Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern bis 1.084 Euro je 

Einwohner in Brandenburg (Abbildung 22). Die höchsten 

Pro-Kopf-Ausgaben lagen damit 253 Euro bzw. 30,4 Prozent 

über dem Ausgabenminimum. Ein Niveauunterschied zwi-

schen den Kommunen in den alten sowie den neuen Län-

dern lässt sich dabei im Hinblick auf die Personalausgaben 

nicht feststellen.

Die in Abbildung 22 dargestellten Länderunterschiede sind 

u. a. auf divergierende Personalstrukturen (z. B. Dienstalter 

und Verbeamtungsquote) zurückzuführen. Darüber hinaus 

spielen in diesem Zusammenhang auch Unterschiede  

des Kommunalisierungsgrades sowie bei der Auslagerung 

personalintensiver Aufgabenbereiche eine Rolle. Stellen-

bewertungen erfolgen hingegen üblicherweise nach stan-

dardisierten Mustern (z. B. denen der Kommunalen Ge-

mein schaftsstelle für Verwaltungsmanagement, KGSt) und 

selbst die noch vorhandenen Tarifunterschiede im öffent-

lichen Dienst zwischen ost- und westdeutschen Ländern 

bilden sich nicht in den Ausgabedifferenzen ab. 

Mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern ist auch die 

Entwicklung der kommunalen Personalausgaben im Jahr 

59 Die stärkere Dynamik der kommunalen Personalausgaben seit dem 
Jahr 2017 ist maßgeblich auf höhere Tarifabschlüsse für das kommu-
nale Personal zurückzuführen. Darüber hinaus hat im Zuge der spezi-
ell in den Jahren 2017 bis 2019 verbesserten kommunalen Finanzlage 
der langjährige Konsolidierungsdruck im Personalbereich spürbar 
nachgelassen.

60 Die Personalausgaben umfassen neben den Dienst- und Versor-
gungsbezügen sowie den Beiträgen zu Versorgungskassen und der 
gesetzlichen Sozialversicherung auch Beihilfeleistungen und Auf-
wendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Mandatsträger) sowie 
Personalnebenkosten (z. B. Fort- und Weiterbildungskosten).

de sind im vergangenen Jahr um 20 bzw. 29 Euro je Einwoh-

ner gestiegen (+2,4 bzw. +5,1 Prozent). Verglichen mit den 

zuvor genannten Ausgabearten ist ihre Entwicklung dem-

nach etwas weniger dynamisch verlaufen. Dies gilt – trotz 

des pandemiebedingten Wirtschaftseinbruchs – auch für die 

kommunalen Sozialausgaben, deren Anstieg im Jahr 2020 

mit 22 Euro je Einwohner bzw. 2,8 Prozent weitaus geringer 

ausgefallen ist als bei einer Krise dieses Ausmaßes eigent-

lich zu erwarten gewesen wäre.56 Aufgrund des anhaltend 

niedrigen Zinsniveaus erneut rückläufig waren die kommu-

nalen Zinsausgaben (–4 Euro je Einwohner bzw. –10,8 Pro-

zent). 

Anhand der Übersichtsabbildung der Ausgabenstruktur  

lässt sich erkennen, dass das niedrigere Ausgabenniveau  

der Kommunen in den ostdeutschen Flächenländern vor 

allem auf Unterschiede bei vier Ausgabenpositionen zu-

rückgeführt werden kann. Hierbei handelt es sich um 

die Ausgaben für Sozialleistungen (667 ggü. 837 Euro je 

Einwohner),57 die Ausgaben für allgemeine Umlagen an  

Gemeinden und Gemeindeverbände (402 ggü. 632 Euro je 

Einwohner),58 den laufenden Sachaufwand (722 ggü. 866 

Euro je Einwohner) sowie die kommunalen Investitionsaus-

gaben (569 ggü. 669 Euro je Einwohner). Umgekehrt lagen 

die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der 

ostdeutschen Kommunen im Jahr 2020 deutlich über den-

jenigen der Kommunen in den westdeutschen Flächenlän-

dern (749 ggü. 635 Euro je Einwohner). Bei den Personalaus-

56 Diese Entwicklung ist im Kern auf das Instrument der Kurzarbeit zu-
rückzuführen, durch das ein umfassender Anstieg der Arbeitslosig-
keit im Jahr 2020 (und somit auch eine deutliche Zunahme der mit 
Arbeitslosigkeit verbundenen kommunalen Sozialausgaben wie z. B. 
den KdU) verhindert werden konnte.

57 Der beschriebene Niveauunterschied bei den kommunalen Sozialaus-
gaben je Einwohner ist dabei zu wesentlichen Teilen die Folge eines 
geringeren Kommunalisierungsgrades der Sozialleistungen in einigen 
ostdeutschen Ländern. Fiskalisch bedeutsame Leistungen der Sozial-
hilfe (z. B. die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen 
nach dem SGB XII) werden hier nicht von den Kommunen finanziert, 
sondern von der Landesebene.

58 Das im ostdeutschen Durchschnitt geringere Niveau der kommunalen 
Ausgaben für Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände dürfte 
einen „Echoeffekt“ der zuvor beschriebenen aufgabenorganisato-
rischen Unterschiede zwischen den ost- und westdeutschen Kom-
munen darstellen. In den Ländern mit einer umfassenden Kommu-
nalisierung sozialer Leistungen sind zumeist die Kreise oder höhere 
Gemeindeverbände (in Nordrhein-Westfalen beispielsweise die sog. 
Landschaftsverbände) Träger dieser Leistungen. Soweit andere Fi-
nanzierungsquellen (z. B. Kostenerstattungen, Zuweisungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich) nicht ausreichen, ziehen die Träger-
kommunen ihre verbandsangehörigen Gemeinden und Gemeinde-
verbände über eine Umlage (Kreisumlage, Landschaftsumlage etc.) 
zur Finanzierung der Leistungserbringung heran. Länder mit einem 
hohen Kommunalisierungsgrad verzeichnen demzufolge nicht nur 
höhere Transferausgaben je Einwohner, sondern auch höhere – zur 
Gegenfinanzierung der Transferleistungen erforderliche – Umlage-
zahlungen an Kommunen.
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Extrahaushalten differenzierten Betrachtung wird jedoch 

deutlich, dass diese Entwicklung ausschließlich auf einen 

Rückgang der Pro-Kopf-Personalausgaben in den kommu-

nalen Extrahaushalten zurückführen ist. In Mecklenburg-

Vorpommern sind die entsprechenden Ausgaben im Jahr 

2020 um 33 Euro je Einwohner (–23,4 Prozent) gesunken.61 

61 Im Durchschnitt aller Flächenländer sind die Personalausgaben der 
kommunalen Extrahaushalte im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahres-
wert hingegen nahezu konstant geblieben (+1 Euro je Einwohner bzw. 
+1,2 Prozent).

2020 vergleichsweise homogen verlaufen. In neun der 13 

Flächenländer sind die Personalausgaben der kommunalen 

Kern- und Extrahaushalte zwischen 32 und 47 Euro je Ein-

wohner gestiegen. Das höchste Pro-Kopf-Ausgabenwachs-

tum ist dabei in Sachsen-Anhalt und Bayern mit +56 bzw. 

+55 Euro je Einwohner zu verzeichnen gewesen (+5,6 bzw. 

+6,0 Prozent). In Mecklenburg-Vorpommern sind die kom-

munalen Personalausgaben im Jahr 2020 hingegen gegen 

den allgemeinen Trend leicht – um 6 Euro je Einwohner 

bzw. 0,7 Prozent – zurückgegangen. In der nach Kern- und 

Niveau Entwicklung

0 200 400 600 800 1.000 1.200

ostdt. FL

westdt. FL

FL insges.

MV

SH

TH

NI

RP

SL

BY

SN

NW

HE

BW

ST

BB

–10 0 10 20 30 40 50 60

ostdt. FL

westdt. FL

FL insges.

MV

SH

TH

NI

RP

SL

BY

SN

NW

HE

BW

ST

BB1.084

1.063

1.052

1.045

1.036

982

965

954

916

913

888

865

831

991

993

981

50

56

39

44

47

32

55

47

36

35

33

45

–6

43

45

35

ABBILDUNG 22  Personalausgaben – Niveau 2020 und Entwicklung gegenüber 2019, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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Im Jahr 2020 reichte die Spanne der Pro-Kopf-Ausgaben  

für den laufenden Sachaufwand in den Flächenländern von 

588 bis 1.111 Euro je Einwohner. Besonders hohe Sachauf-

wendungen tätigten die Kommunen in Sachsen-Anhalt (895 

Euro je Einwohner), Rheinland-Pfalz (905 Euro je Einwoh-

ner) und – mit erkennbarem Abstand – in Nordrhein-West-

falen (1.111 Euro je Einwohner). Das niedrigste Sachauf-

wandsniveau wiesen hingegen die Kommunen im Saarland 

sowie in Thüringen auf; hier entsprach das Pro-Kopf-Aus-

gabenniveau der kommunalen Kern- und Extrahaushalte  

mit 588 bzw. 603 Euro nur etwas mehr als der Hälfte des 

Maximalwertes (Abbildung 23). 

Neben der strukturellen Prägung der Aufgabenwahrneh-

mung (v. a. Kommunalisierungsgrad der Leistungserbrin-

gung sowie Auslagerungsgrad der Aufgaben) weist das Sach-

aufwandsniveau eine recht enge Verbindung zur ört lichen 

Infrastrukturausstattung auf: Insbesondere in dichtbesie-

delten Regionen mit umfassendem kommunalem Infra-

strukturbestand ist ein erhöhter Erhaltungsaufwand je Ein-

wohner zu erwarten. Nicht zuletzt besteht im langjährigen 

Mittel oftmals ein reziprokes Verhältnis zu den Investitions-

ausgaben, das auf der sachlichen Verbindung zwischen dem 

Vorhalten bzw. der Erweiterung eigener Infrastrukturen (In-

vestitionen) oder deren Anmietung (Sachaufwand) beruht, 

sowie auf der Entscheidung, Infrastrukturen durch Unter-

haltungsaufwand im Bestand zu halten (Sachaufwand) oder 

durch Neubauten zu ersetzen (Investitionen). 

In den kommunalen Kernhaushalten Mecklenburg-Vor-

pommerns sind die Personalausgaben im Jahr 2020 dem-

gegenüber um 28 Euro je Einwohner bzw. 3,9 Prozent ge-

stiegen; die Entwicklung unterschied sich damit weniger 

deutlich von der in den übrigen Ländern.62 

Der laufende Sachaufwand zählt neben den kommunalen 

Personalausgaben ebenfalls zu den „Produktionsmitteln“ 

der kommunalen Aufgabenerbringung. Er beinhaltet Aus-

gaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des be-

weg lichen und unbeweglichen Vermögens (Grundstücke, 

Gebäude, Fahrzeuge), den Aufwand für Mieten, Pachten und 

Leasing sowie die übrigen Verwaltungs- und Betriebsaus-

gaben der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Im Flä-

chenländerdurchschnitt stellte er im Jahr 2020 mit 843 Euro 

je Einwohner – nach den Personalausgaben – den zweit-

größten kommunalen Ausgabeposten dar. 

62 Die Zahlen deuten darauf hin, dass der Ausgabenrückgang nicht auf 
eine reale fiskalische Entwicklung zurückzuführen ist, sondern auf 
eine Veränderung des statistischen Berichtskreises der kommunalen 
Extrahaushalte. Konkret ist zu vermuten, dass eine bislang bei den 
Extrahaushalten eingeordnete fiskalisch gewichtige Organisations-
einheit im Jahr 2020 eine statistische Neuzuordnung außerhalb des 
kommunalen Gesamthaushalts (Kern- und Extrahaushalte) erfahren  
hat. So wird die kommunale Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-
Vorpommern, die bislang zu den kommunalen Extrahaushalten ge-
zählt wurde, ausweislich der von der Deutschen Bundesbank heraus-
gegebenen Liste der Extrahaushalte seit dem Jahr 2020 unter den 
übrigen Finanzierungsinstitutionen erfasst.
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ABBILDUNG 23  Sachaufwand – Niveau 2020 und Entwicklung gegenüber 2019, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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über dem Vorjahresniveau; dies entspricht einem Anstieg 

um 14,5 Prozent.

In den meisten westdeutschen Flächenländern ist im Jahr 

2020 hingegen ein Anstieg des kommunalen Sachaufwands 

zwischen 10 und 15 Euro je Einwohner zu verzeichnen ge-

wesen.

Anhand von Abbildung 24 lässt sich erkennen, dass die 

stärksten Veränderungen der Pro-Kopf-Ausgaben für den 

laufenden Sachaufwand im Jahr 2020 auf Entwicklungen in 

den kommunalen Extrahaushalten zurückzuführen sind. 

Dies gilt – mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern – 

sowohl für den starken Ausgabenrückgang in vier der fünf 

ostdeutschen Flächenländer als auch für die starke Zunah-

me des laufenden Sachaufwands in Rheinland-Pfalz. Nach 

Angaben des Statistischen Bundesamtes geht der Ausga-

benzuwachs in Rheinland-Pfalz zu nahezu 70 Prozent auf 

die kommunalen Extrahaushalte zurück (+79 Euro je Ein-

wohner bzw. +41 Prozent), was an Zuwächsen in der Zahl 

der erfassten Einrichtungen liegen dürfte. Bezogen auf die 

kommunalen Kernhaushalte belief sich die Zunahme im 

Jahr 2020 hingegen „nur“ auf 36 Euro je Einwohner (+5,9 

Prozent), lag damit aber noch immer über dem Flächen-

länderdurchschnitt. 

Im Jahr 2020 sind die kommunalen Ausgaben für laufenden 

Sachaufwand im Flächenländerdurchschnitt um 20 Euro je 

Einwohner gestiegen (+2,4 Prozent). Die Entwicklung ist 

dabei in West- und Ostdeutschland sehr unterschiedlich  

verlaufen: Während der Sachaufwand im Jahr 2020 in den 

Kommunen der westdeutschen Flächenländer per Saldo 

sogar um 28 Euro je Einwohner gestiegen ist (+3,4 Prozent), 

sind die entsprechenden Ausgaben in den ostdeutschen 

Kommunen im Schnitt um 24 Euro je Einwohner gesunken 

(–3,2 Prozent). 

Anhand der nach Ländern differenzierten Darstellung der 

Ausgabenentwicklung wird deutlich, dass der kommunale  

Sachaufwand im Jahr 2020 in vier der fünf ostdeutschen 

Länder gesunken ist. Der Rückgang bewegte sich dabei zwi-

schen 26 Euro je Einwohner (–2,8 Prozent) in Sachsen-An-

halt und 42 Euro je Einwohner (–6,5 Prozent) in Thüringen.  

Einen – leichten – Ausgabenzuwachs gab es nur in Branden-

burg (+10 Euro je Einwohner bzw. +1,4 Prozent). In West-

deutschland sind die kommunalen Ausgaben für den lau-

fenden Sachaufwand demgegenüber – mit Ausnahme des 

Saarlandes (–8 Euro je Einwohner bzw. –1,3 Prozent) – flä-

chendeckend gestiegen. Mit Abstand am größten ist der  

Zuwachs dabei in Rheinland-Pfalz ausgefallen. Hier lagen 

die Pro-Kopf-Ausgaben der kommunalen Kern- und Extra-

haushalte im Jahr 2020 per Saldo 114 Euro je Einwohner 

Extrahaushalte Kernhaushalte
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ABBILDUNG 24   Sachaufwand – Veränderung gegenüber 2019 nach Kern- und Extrahaushalten differenziert,  

in Euro je Einwohner
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Die damit verbundenen Personal- und Sachaufwendungen 

werden wie auch die in diesem Zusammenhang getätigten 

Investitionsausgaben nicht gesondert ausgewiesen.64 

Bei einer ländervergleichenden Betrachtung der kommu-

nalen Sozialausgaben ist jedoch zu berücksichtigen, dass 

die Aufgabenwahrnehmung in den Ländern teils sehr un-

terschiedlich gehandhabt wird. Dies gilt insbesondere für 

die administrative Arbeitsteilung zwischen Landes- und 

Kommunalebene im Sozialbereich und betrifft speziell die 

Aufgaben- und Kostenträgerschaft im Bereich des SGB IX 

(Leistungen für Menschen mit Behinderungen im Zusam-

menhang mit dem Bundesteilhabegesetz), die in einigen 

Ländern ganz oder teilweise bei Einrichtungen des Landes 

und nicht bei den Kommunen liegt, während andere Länder 

die Aufgabenerbringung in diesen Leistungsbereichen voll-

ständig – d. h. einschließlich der Finanzierungsverantwor-

tung – kommunalisiert haben. 

Im Jahr 2020 tätigten die Kommunen im Durchschnitt aller 

13 Flächenländer Sozialausgaben in Höhe von 809 Euro je 

Einwohner (Abbildung 25). Die Spanne der Pro-Kopf-Aus-

gaben reichte dabei von 488 Euro in Sachsen-Anhalt bis 

1035 Euro in Nordrhein-Westfalen. Dass die Höhe der kom-

munalen Sozialausgaben im Ländervergleich nur ein-

geschränkt den Umfang des sozialstrukturellen Prob-

lemdrucks widerspiegelt, lässt sich auch daran ablesen, 

dass die Pro-Kopf-Sozialausgaben der Kommunen in Sach-

sen-Anhalt (488 Euro je Einwohner) im Jahr 2020 weit unter 

dem Ausgabenniveau der bayerischen Kommunen (637 Euro 

je Einwohner) mit ihrer weit überdurchschnittlich günsti-

gen Wirtschafts- und Sozialstruktur lagen. Gleichzeitig tä-

tigten die hessischen Kommunen – d. h. die Gemeinden und 

Gemeindeverbände eines Flächenlandes mit ausgesprochen 

positiven sozioökonomischen Strukturbedingungen – im 

Jahr 2020 die zweithöchsten Pro-Kopf-Sozialausgaben aller 

13 Flächenländer (952 Euro je Einwohner). 

64 Der Sozialbereich und die Sozialausgaben sind hier somit einerseits 
vergleichsweise eng abgegrenzt. Andererseits werden im vorliegen-
den Abschnitt – anders als bei einer Erfassung über Nettoausgaben 
bzw. Zuschussbedarfe – ausschließlich die Ausgaben für Soziale Leis-
tungen betrachtet. Den Kommunen fließen im Rahmen ihrer Leis-
tungserbringung im Sozialbereich jedoch auch Einnahmen zu. So 
werden den Kommunen die Ausgaben für die Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII seit 2014 in voller  
Höhe durch den Bund erstattet. Vgl. Boettcher, Florian, und René 
Geißler (2017). Die Netto-Belastung der Kommunen aus Sozialausga-
ben. Analysen und Konzepte Nr. 2/2017. Hrsg. Bertelsmann Stiftung, 
Gütersloh. (https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/
Projekte/79_Nachhaltige_Finanzen/2017_2_NettoBelastKommu-
nen_2017_final.pdf, Download 7.5.2021.)

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erbringen fiskalisch 

bedeutsame Leistungen im Bereich der sozialen Sicherung 

sowie der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Zum kom-

munalen Aufgabenspektrum im Sozialbereich zählen insbe-

sondere

•  Leistungen nach dem SGB II (v. a. Kosten für Unterkunft 

und Heizung)

•  Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (v. a. Kin-

dertagesbetreuung, Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung 

sowie Inobhutnahme von Kindern),

•  Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen  

mit Behinderungen nach dem SGB IX (v. a. Neuregelung 

der ehemaligen und bis einschließlich 2019 im SGB XII 

geregelten Leistungen der Eingliederungshilfe für Men-

schen mit Behinderungen),63 

•  Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII (v. a. Hilfe 

zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe in besonderen  

Lebenslagen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

minderung) und

• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Die Erfüllung der o. g. Sozialaufgaben ist den Kommunen 

durch Bundes- und Landesgesetze vorgeschrieben. Sie  

können demzufolge nicht darüber entscheiden, ob sie diese 

Leistungen erbringen und zudem nur in begrenztem Um-

fang darauf Einfluss nehmen, wie die Leistungen konkret 

erbracht werden. Die Finanzstatistik erfasst dabei die im 

Rahmen der Aufgabenwahrnehmung ausgezahlten Trans-

ferleistungen aufgrund personenbezogener Leistungsan-

sprüche an Empfänger und Träger dieser Hilfen. 

63 Zum 1. Januar 2020 ist die dritte Stufe des Gesetzes zur Stärkung der 
Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 
(Bundesteilhabegesetzes, G. v. 23.12.2016 BGBl. I S. 3234 (Nr. 66)) in 
Kraft getreten. Mit dem Gesetz wurden die Leistungen für Menschen 
mit Behinderungen grundlegend reformiert. In diesem Zusammen-
hang wurden die ehemals im Sozialhilferecht (SGB XII) geregelten 
Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen 
in das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen) integriert.

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/79_Nachhaltige_Finanzen/2017_2_NettoBelastKommunen_2017_final.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/79_Nachhaltige_Finanzen/2017_2_NettoBelastKommunen_2017_final.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/79_Nachhaltige_Finanzen/2017_2_NettoBelastKommunen_2017_final.pdf
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Anstieg der Asylbewerberzahlen eine starke Zunahme der 

entsprechenden Transferleistungen nach sich gezogen.65 

Dies hatte sichtbare Folgen für die Entwicklungsdynamik 

der kommunalen Sozialausgaben. In den Jahren 2015 und 

2016 sind die kommunalen Sozialausgaben im Flächenlän-

derdurchschnitt um 51 bzw. 64 Euro je Einwohner gestiegen;  

dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 7,8 

bzw. 8,9 Prozent. In den Jahren 2013 und 2014 lag das So-

zialausgabenwachstum mit 33 bzw. 34 Euro je Einwohner 

(jew. +5,5 Prozent) noch deutlich darunter. 

Seit Anfang 2016 sind die Zugangszahlen von Asylbewer-

bern in Deutschland wieder deutlich gesunken. Im Zuge 

dieses Rückgangs sind auch die Transferauszahlungen, 

die die Kommunen auf der Grundlage des Asylbewerber-

leistungsgesetzes tätigen, seither wieder stark zurückge-

gangen. Spiegelbildlich zum Einfluss auf den Anstieg der 

Sozialausgaben in den Jahren 2015 und 2016 hat diese Ent-

wicklung in den Jahren 2017 und 2018 maßgeblich zu der 

beschriebenen zwischenzeitlichen Stagnation der kommu-

nalen Sozialtransferausgaben beigetragen. Die geringen 

Wachstumsraten bedeuten jedoch keine reale Entlastung 

der Kommunen, sondern eine Fortschreibung des sprung-

haft gestiegenen Ausgabenniveaus. 

65 In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die beschrie-
bene Entwicklung der Transferausgaben nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz die anhaltende Expansion in den fiskalisch deutlich 
gewichtigeren Leistungsbereichen des SGB VIII und SGB XII in den 
Jahren 2015 und 2016 ergänzt und somit verstärkt hat.

Im Jahr 2020 belief sich die Zunahme der kommunalen  

Sozialausgaben bezogen auf die Gesamtheit der Kommunen 

in den 13 Flächenländern auf 22 Euro je Einwohner (+2,8  

Prozent). Weit überdurchschnittlich gestiegen sind die kom-

munalen Sozialausgaben im Jahr 2020 in Niedersachsen (+43 

Euro je Einwohner bzw. 4,8 Prozent), Brandenburg (+43 Euro 

je Einwohner bzw. 5,9 Prozent), Schleswig-Holstein (+63 Euro  

je Einwohner bzw. 7,3 Prozent) und dem Saarland (+66 Euro 

je Einwohner bzw. 11,7 Prozent). In Mecklenburg-Vorpom-

mern sind die kommunalen Sozialausgaben im Jahr 2020 

demgegenüber – gegen den allgemeinen Entwicklungstrend 

– um 33 Euro je Einwohner bzw. 4,0 Prozent gesunken.

Abbildung 26 gibt einen Überblick über die Entwicklung der 

kommunalen Sozialtransferauszahlungen im Zeitraum 2012 

und 2020. Anhand der Darstellung lässt sich sowohl die 

starke Sozialausgabenexpansion der Jahre 2015 und 2016  

erkennen als auch die Stagnation der Sozialausgaben in den 

Jahren 2017 und 2018. In den vergangenen beiden Jahren 

hat sich die Dynamik der kommunalen Sozialausgabenent-

wicklung wieder schrittweise verstärkt, wenngleich diese 

mit +19 bzw. +22 Euro je Einwohner noch immer erkennbar 

unter dem Niveau der meisten Vorjahre liegt. 

Der starke Ausgabenanstieg in 2015 und 2016 ist zu einem 

wesentlichen Teil auch das Resultat der damaligen starken  

Asylmigration gewesen. In den Ländern, in denen die Kom-

munen Träger der Asylbewerberleistungen sind, hat der  
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ABBILDUNG 25  Soziale Leistungen – Niveau 2020 und Entwicklung gegenüber 2019, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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je Einwohner. In den ostdeutschen Flächenländern lag das 

Pro-Kopf-Ausgabenniveau dabei mit 749 Euro je Einwohner 

im Schnitt rund 18 Prozent über dem Mittelwert der kom-

munalen Kern- und Extrahaushalte in den westdeutschen 

Flächenländern (635 Euro je Einwohner).

Die kommunalen Ausgaben für Zuweisungen bzw. Zuschüs-

se für laufende Zwecke sind im Jahr 2020 stark gestiegen. Im 

Flächendurchschnitt belief sich der Anstieg auf 67 Euro je 

Einwohner bzw. 11,4 Prozent. Die Entwicklung dürfte maß-

geblich auf die Coronakrise und die hiermit verbundenen 

Aufgabenerfüllungs- und Unterstützungsbedarfe zurückzu-

führen sein. Ein Hinweis hierauf ist der starke Anstieg der 

kommunalen Zuschüsse an die sogenannten „anderen Be-

reiche“ (hierbei handelt es sich u. a. um private Unterneh-

men sowie soziale Einrichtungen wie Wohlfahrtsverbände). 

Deren Niveau ist im Jahr 2020 im Flächenländer durchschnitt 

um 34 auf 331 Euro je Einwohner gestiegen (+11,4 Prozent), 

wie die nachfolgende Abbildung 28 erkennen lässt; rund die 

Hälfte des Ausgabenanstiegs bei dieser Position ist somit auf 

diese laufenden Zuschüsse zurückzuführen. Hierbei dürfte 

es sich u. a. um Unterstützungsleistungen wie z. B. Betriebs-

kostenzuschüsse oder Verlustabdeckungen handeln. Eben-

falls deutlich gestiegen sind die Zuweisungen für laufende 

Zwecke an andere Kommunen (Kern- und Extrahaushalte).67 

67 Aufgrund der Bruttodarstellung der kommunalen Einnahmen und 
Ausgaben hat dieser Ausgabenanstieg eine Entsprechung auf der  
Einnahmeseite; die kommunalen Einnahmen aus Zuweisungen für 
laufende Zwecke von anderen Kommunen sind im Jahr 2020 in ent-
sprechender Höhe gestiegen. Im Hinblick auf das kommunale Haus-
haltsergebnis (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finan-
zierungssaldo) heben sich beide Entwicklungen somit auf.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke bilden 

den vierten großen Ausgabeposten im kommunalen Haus-

halt.66 Dieser beinhaltet u. a. Zuweisungen und Zuschüsse 

an andere Kommunen oder Zweckverbände, die Leistungen 

im Auftrag der zahlenden Kommune erbringen. Darüber hi-

naus umfasst diese Position auch Zuschüsse an die eigenen 

kommunalen oder an private Unternehmen (z. B. Betriebs-

zuschüsse oder Zuschüsse zur Verlustabdeckung).

Soweit die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 

seitens der Kommune für Leistungen gezahlt wurden, die 

diese alternativ auch selbst hätte erbringen können, spie-

geln die entsprechenden Ausgaben in der interkommunal 

vergleichenden Betrachtung auch divergierende Organisa-

tionsmodelle der Leistungserbringung wider. Folgerichtig 

variiert das Ausgabenniveau zwischen den Kommunen er-

heblich. Diese Niveauunterschiede bei den Pro-Kopf-Aus-

gaben zeigen sich auch im Vergleich der – in Abbildung 27 

dargestellten – Länderdurchschnittswerte. Im Jahr 2020 

reichte das Ausgabenniveau von 360 Euro je Einwohner im 

Saarland bis 889 Euro je Einwohner in Brandenburg. Im Flä-

chenländerdurchschnitt beliefen sich die kommunalen Zu-

weisungen für laufende Zwecke im Jahr 2020 auf 654 Euro 

66 Hierbei handelt es sich um Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben 
des Empfängers, bei der die Rechtsgrundlage und die Höhe der an-
teiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind; 
sie untergliedern sich in Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen 
sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs; Zuschüsse 
sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmeri-
schen und übrigen Bereich und umgekehrt. Unter Zuweisungen und 
Zuschüssen für laufende Zwecke sind sowohl laufende als auch ein-
malige Auszahlungen zu verstehen, die der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit dienen.
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ABBILDUNG 26   Veränderung der Sozialen Leistungen im Zeitraum 2012 bis 2020 (jew. Entwicklung gegenüber 

Vorjahreszeitraum), in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes betrug deren 

Anteil an den gesamtstaatlichen Investitionen im Jahr 2020 

bezogen auf die Ausgaben für Sachinvestitionen 55 Pro-

zent.69 

Die Investitionsausgaben der Kommunen setzen sich zu-

sammen aus Ausgaben für Baumaßnahmen, für den Er-

werb von Grundstücken sowie beweglichen Sachen des An-

lagevermögens, für den Erwerb von Beteiligungen und 

Kapitaleinlagen, aus ihren Ausgaben für die Vergabe von 

Darlehen so wie aus den Ausgaben für Zuweisungen und Zu-

schüsse für Investitionen Dritter. 

Im Flächenländerdurchschnitt haben die Kommunen im 

Jahr 2020 Investitionsausgaben in Höhe von 653 Euro je 

Einwohner getätigt. Sowohl der genannte Flächenländer-

durchschnitt als auch der Mittelwert der westdeutschen 

Flächenländer (669 Euro je Einwohner) sind jedoch stark 

durch das ausgesprochen hohe Investitionsniveau der  

Kommunen in Baden-Württemberg und – insbesondere –  

Bayern geprägt, die wie bereits in den Vorjahren mit 840 

bzw. 914 Euro je Einwohner die mit Abstand höchsten Pro-

Kopf-Investitionsausgaben getätigt haben. Ohne Bayern 

und Baden-Württemberg beliefen sich die kommunalen 

69 Statistisches Bundesamt (2020). Vierteljährliche Kassenergebnisse 
des Öffentlichen Gesamthaushalts. 1.–4. Vierteljahr 2020. Fachserie 
14 Reihe 2. Wiesbaden. Tabellen 1.1.

Die kommunalen Zuweisungen und Zuschüsse für laufen-

de Zwecke sind im Jahr 2020 in allen Ländern deutlich ge-

stiegen. Mit Abstand am stärksten ist die Zunahme jedoch 

in Mecklenburg-Vorpommern ausgefallen. Hier haben die 

entsprechenden Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 313 

auf 877 Euro je Einwohner zugelegt (+55,5 Prozent).68 

In den übrigen Ländern reichte die Entwicklung von +22 

Euro je Einwohner bzw. +4,1 Prozent in Rheinland-Pfalz bis 

+87 Euro je Einwohner in Niedersachsen (+14,9 Prozent). 

Den Kommunen kommt für die Bereitstellung der öffentli-

chen Infrastruktur im deutschen Föderalstaat eine zentrale  

Rolle zu. 

68 Rund 59 Prozent des Zuweisungsanstiegs gingen dabei auf höhere 
laufende Zuschüsse an die sogenannten „anderen Bereiche“ zurück 
(+184 Euro je Einwohner bzw. +69 Prozent). Die laufenden Zuwei-
sungen an andere Kommunen (einschließlich Extrahaushalte) sind 
im Jahr 2020 in Mecklenburg-Vorpommern per Saldo um 124 Euro je 
Einwohner gestiegen (+113 Prozent). Bezogen auf die Gesamtheit der 
kommunalen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke kor-
respondierte der starke Anstieg in Mecklenburg-Vorpommern im 
Übrigen mit einem nahezu identisch hohen Zuwachs bei den kom-
munalen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende 
Zwecke, die im Jahr 2020 um 304 Euro je Einwohner gestiegen sind 
(+31,9 Prozent); hiervon stammten 203 Euro je Einwohner aus höhe-
ren Zuweisungen vom Land.
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ABBILDUNG 27   Zuweisungen für laufende Zwecke (einschließlich Erstattungen) – Niveau 2020 und Entwicklung 

gegenüber 2019, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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Ausgabenniveau mehr als 55 Prozent unter dem Flächenlän-

derdurchschnitt und nahezu 70 Prozent unter dem Niveau 

der bayerischen Kommunen. 

Wie in den Vorjahren sind die kommunalen Investitions-

ausgaben auch im Jahr 2020 kräftig gestiegen. Mit einer Zu-

Inves titionsausgaben in den restlichen westdeutschen Flä-

chenländern im Jahr 2020 auf 509 Euro je Einwohner. Sie 

lagen damit unter dem Niveau der ostdeutschen Kommunen  

(569 Euro je Einwohner). Die mit Abstand niedrigsten Aus-

gaben für Investitionen tätigten im Jahr 2020 erneut die 

Kommunen im Saarland. Mit 290 Euro je Einwohner lag das 

EntwicklungNiveau
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ABBILDUNG 28   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke differenziert nach Zuweisungsarten – Niveau 2020 

und Entwicklung gegenüber 2019, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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ABBILDUNG 29  Investitionsausgaben – Niveau 2020 und Entwicklung gegenüber 2019, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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sind die Investitionsausgaben in Mecklenburg-Vorpom-

mern hingegen sogar weit überdurchschnittlich stark ge-

stiegen. Die entsprechenden Ausgaben lagen hier im Jahr 

2020 per Saldo 119 Euro je Einwohner bzw. 27,7 Prozent 

über dem Vorjahresniveau. Zum Vergleich: Im Flächen-

länderdurchschnitt sind die Investitionsausgaben der kom-

munalen Kernhaushalte im Jahr 2020 „nur“ rund halb so 

stark gestiegen (+61 Euro je Einwohner).70 Darüber hinaus 

wird ebenso deutlich, dass die überdurchschnittlichen Aus-

gabenanstiege in Baden-Württemberg und Schleswig-Hol-

stein zu großen Teilen ebenfalls auf starke Veränderungen 

im Berichtskreis der kommunalen Extrahaushalte zurück-

geführt werden können. 

70 Die dargestellten Zahlen sind ein Indiz darauf, dass der Ausgabenrück-
gang auf den Abgang einer bislang zu den kommunalen Extrahaushal-
ten zählenden – fiskalisch bedeutenden – Organisationseinheit zu-
rückzuführen ist. Wie bereits im Zusammenhang mit der Entwicklung 
der kommunalen Personalausgaben dargestellt wurde, wird die kom-
munale Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern, die bis-
lang zu den kommunalen Extrahaushalten gezählt wurde, ausweislich 
der von der Deutschen Bundesbank herausgegebenen Liste der Extra-
haushalte seit dem Jahr 2020 nicht mehr als kommunaler Extrahaus-
halt, sondern bei den übrigen Finanzierungsinstitutionen erfasst. Die 
Neuzuordnung hat zur Folge, dass die Einnahmen und Ausgaben der 
betroffenen Organisationseinheit in der Statistik der kommunalen  
Extrahaushalte mit einem Schlag wegfallen.

nahme von 73 Euro je Einwohner (+12,6 Prozent) hat sich 

die Zunahme dabei trotz der Coronakrise sogar nochmals 

deutlich erhöht. Die Befürchtung, dass angesichts der Wirt-

schaftskrise, Investitionen unmittelbar gekürzt werden, ist 

somit nicht eingetreten. Weit überdurchschnittlich stark 

ist das Wachstum der kommunalen Investitionsausgaben 

in Baden-Württemberg (+156 Euro je Einwohner bzw. +22,8 

Prozent) ausgefallen. Schleswig-Holstein (+87 Euro je Ein-

wohner bzw. +16,6 Prozent), Niedersachen (+78 Euro je Ein-

wohner bzw. +15,7 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (+76 

Euro je Einwohner bzw. +15,6 Prozent) hatten in 2020 eben-

falls überdurchschnittliche Anstiege der kommunalen In-

vestitionsausgaben zu verzeichnen. In Mecklenburg-Vor-

pommern (–4 Euro je Einwohner bzw. –0,7 Prozent) und 

dem Saarland (–25 Euro je Einwohner bzw. –7,9 Prozent) 

sind die kommunalen Investitionsausgaben im Jahr 2020 

gegen den allgemeinen Trend gesunken. 

Anhand von Abbildung 30, in der die Entwicklung der kom-

munalen Investitionsausgaben im Jahr 2020 nach Kern- 

und Extrahaushalten differenziert dargestellt ist, lässt sich 

erkennen, dass der geringfügige Rückgang der Investitionen  

in Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich auf eine starke 

Verringerung der Investitionsausgaben in den kommunalen 

Extrahaushalten zurückzuführen ist (–123 Euro je Einwoh-

ner bzw. –68 Prozent). In den kommunalen Kernhaushalten  
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ABBILDUNG 30   Investitionsausgaben – Veränderung gegenüber 2019 nach kommunalen Kern- und Extrahaushalten 

differenziert, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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sich um die Position mit dem größten fiskalischen Gewicht 

handelt. Im Jahr 2020 machten die Ausgaben für Baumaß-

nahmen im Flächenländerdurchschnitt mit 364 Euro je Ein-

wohner rund 56 Prozent der kommunalen Investitionsaus-

gaben insgesamt aus (653 Euro je Einwohner, Abbildung 31). 

In der öffentlichen Wahrnehmung werden Investitionen – 

schon aufgrund ihrer physischen Sichtbarkeit – zumeist mit 

den Baumaßnahmen gleichgesetzt. In finanzwirtschaftlicher  

und -statistischer Sicht stellen diese jedoch nur einen Teil 

der kommunalen Investitionsausgaben dar, wenngleich es 
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sonstige InvestitionsausgabenBaumaßnahmen Erwerb von Grundstücken etc. Erwerb von Finanzanlagen etc.

0

200

400

600

800

1.000

FL-Ost
(569 €/

Ew.)

FL-West
(669 €/

Ew.)

FL-Ø
(653 €/

Ew.)

SL
(290 €/

Ew.)

RP
(415 €/

Ew.)

ST
(433 €/

Ew.)

BB
(497 €/

Ew.)

TH
(537 €/

Ew.)

HE
(547 €/

Ew.)

NI
(561 €/

Ew.)

NW
(563 €/

Ew.)

MV
(605 €/

Ew.)

SH
(612 €/

Ew.)

SN 
(691 €/

Ew.)

BW
(840 €/

Ew.)

BY
(914 €/

Ew.)

0

50

100

150

200

–150

–100

–50

FL-Ost
(41 €/

Ew.)

FL-West
(79 €/

Ew.)

FL-Ø
(73 €/

Ew.)

SL
(–25 €/

Ew.)

RP
(26 €/

Ew.)

ST
(66 €/

Ew.)

BB
(9 €/
Ew.)

TH
(66 €/

Ew.)

HE
(68 €/

Ew.)

NI
(78 €/

Ew.)

NW
(76 €/

Ew.)

MV
(–4 €/

Ew.)

SH
(87 €/

Ew.)

SN
(53 €/

Ew.)

BW
(156 €/

Ew.)

BY
(44 €/

Ew.)

55

5454

1
23

2

15

12
502875

730
150

77

40

78

10298

16

35
35

97

38
88108101

6764
115

164

89

102
144137

92

86
7284

113

115116
128

220156
77

176

188

293937

–20
17

47
7

58
19

486148
211017

45

334370364

181
271

323
301

375
295308259311

362348
423

596

3
1715

9

0
10

–26–5

34
6

15

82

40

–9

27
12

–5

65

–2

1

–1
–14

81210

–15

–120

13

37

53

–8

14

1616

–2

4
10

43

531416

–13

13

15

59

–5

ABBILDUNG 31   Investitionsausgaben differenziert nach Ausgabearten, in Euro je Einwohner; Summenwert der 

Investitionsausgaben in Klammern

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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te des Anstiegs der Investitionsausgaben verantwortlich 

(+73 Euro je Einwohner bzw. +12,6 Prozent). Deutlich über-

durchschnittlich stark ist die Zunahme der Bauauszahlun-

gen dabei in Nordrhein-Westfalen (+61 Euro je Einwohner 

bzw. +30,8 Prozent) und Thüringen (+58 Euro je Einwohner  

bzw. +18,3 Prozent) ausgefallen. Deutlich unterdurchschnitt-

lich war die Entwicklung demgegenüber v. a. in Sachsen (+10 

Euro je Einwohner bzw. +2,9 Prozent), Branden burg (+7 Euro 

je Einwohner bzw. +2,4 Prozent) sowie – insbesondere – im 

Saarland, wo die kommunalen Bauauszahlungen im Jahr 

2020 gegen den allgemeinen Trend rückläufig gewesen sind 

(–20 Euro je Einwohner bzw. –10,0 Prozent).

Auch die weiteren Bestandteile der kommunalen Investi-

tionsausgaben sind 2020 im Flächenländerdurchschnitt  

erkennbar gestiegen. Bezogen auf die Ausgaben für den Er-

werb von Grundstücken etc. belief sich die Zunahme nach 

Angaben des Statistischen Bundesamtes auf 15 Euro je Ein-

wohner (+12,3 Prozent). Die übrigen Investitionsausgaben 

legten im Jahr 2020 per Saldo um 16 Euro je Einwohner zu 

(+19,5 Prozent); bei den Ausgaben für den Erwerb von Fi-

nanzanlagen betrug die Zunahme bezogen auf die Gesamt-

heit der Kommunen in den 13 Flächenländern 5 Euro je Ein-

wohner bzw. 10,2 Prozent.73 

Die kommunalen Ausgaben für Baumaßnahmen sind im 

Jahr 2020 im Flächenländerdurchschnitt um 37 Euro je Ein-

wohner gestiegen. Ihr Anstieg hat damit maßgeblich zu 

dem – in Abbildung 32 dargestellten – Wachstum der kom-

munalen Gesamtinvestitionsausgaben (+73 Euro je Einwoh-

ner) beigetragen. In der Zeitreihenbetrachtung wird deut-

lich, dass damit der erst im Jahr 2018 begonnene positive 

Entwicklungstrend der kommunalen Baumaßnahmen, ge-

tragen von Überschüssen und zusätzlichen Förderprogram-

men, trotz der Coronapandemie fortgesetzt werden konnte.  

Zwischen 2011 und 2017 ist das Niveau der kommunalen 

Pro-Kopf-Ausgaben für Baumaßnahmen im Flächenländer-

durchschnitt nahezu unverändert geblieben.74 Erst im 2018 

73 Der starke Rückgang der kommunalen Ausgaben für den Erwerb von 
Finanzanlagen in Mecklenburg-Vorpommern dürfte überwiegend  
auf den bereits mehrfach angesprochenen Abgang eines fiskalisch 
gewichtigen kommunalen Extrahaushalts zurückzuführen sein (Neu-
zuordnung der „kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-
Vorpommern“ zu den übrigen Finanzierungsinstitutionen).

74 Der Rückgang der kommunalen Baumaßnahmen zwischen 2011 und 
2012 ist auf das Auslaufen der Fördermaßnahmen nach dem „Pakt 
für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der 
Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung 
des Landes“ (Konjunkturpaket II) zurückzuführen. Das Programm 
wurde im Jahr 2009 durch den Bund aufgelegt, um die negativen ge-
samtwirtschaftlichen Folgen der Banken- und Wirtschaftskrise für 
Deutschland abzumildern. Die Förderung lief mit Ablauf des Jahres 
2011 endgültig aus.

Der Investitionsausgabenanteil der Baumaßnahmen vari-

ierte im Ländervergleich ganz erheblich. Besonders hoch 

war er im Jahr 2020 in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Hier 

machten die Baumaßnahmen 69,7 bzw. 74,7 Prozent der 

gesamten Investitionsausgaben aus. Deutlich unter dem 

Flächenländerdurchschnitt lag der Investitionsausgabenan-

teil der kommunalen Baumaßnahmen hingegen in Baden-

Württemberg und Sachsen mit jeweils 50,4 Prozent sowie – 

insbesondere – in Nordrhein-Westfalen (46,0 Prozent).71 

Nach den Bauauszahlungen bilden Ausgaben für den Erwerb 

von Grundstücken sowie beweglichen Sachen des Anlage-

vermögens72 den zweitgrößten investiven Ausgabeposten. 

Mit 137 Euro je Einwohner machten sie im Jahr 2020 im  

Flächenländerdurchschnitt rund 21 Prozent der Investi-

tionsausgaben aus. Im Ländervergleich reichte ihr Anteil 

dabei von 11,2 Prozent in Sachsen bis 36,3 Prozent in Meck-

lenburg-Vorpommern.

Etwa 8,3 Prozent der kommunalen Investitionsausgaben 

beruhten im Jahr 2020 auf Ausgaben für den Erwerb von  

Finanzanlagen (Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, 

z. B. Unternehmensbeteiligungen). Im Flächenländerdurch-

schnitt beliefen sich die entsprechenden Ausgaben auf 54 

Euro je Einwohner, wobei auch der Investitionsausgaben-

anteil dieser Ausgabeart im Ländervergleich große Unter-

schiede aufwies und von 0,4 Prozent im Saarland bis 21,7 

Prozent in Sachsen reichte. 

Die übrigen Investitionsausgaben (u. a. kommunale Zuwei-

sungen und Zuschüsse für Investitionen von Dritten, Dar-

lehensgewährung an verbundene Unternehmen, Rückzah-

lung erhaltener Investitionszuweisungen) beliefen sich im 

Jahr 2020 per Saldo auf 98 Euro je Einwohner; dies ent-

spricht 15,0 Prozent der gesamten kommunalen Investi-

tionsausgaben. In Bezug auf die sonstigen Investitions-

ausgaben reichte die Spanne auf der Länderebene von 5,4 

Prozent im Saarland bis 19,5 Prozent in Baden-Württemberg 

und Brandenburg. 

Die kommunalen Bauausgaben sind im Jahr 2020 im Durch-

schnitt aller 13 Flächenländer um 37 Euro je Einwohner ge-

stiegen (+11,3 Prozent). Sie waren damit in etwa für die Hälf-

71 Wenngleich der Anteil der Baumaßnahmen an den gesamten kom-
munalen Investitionsausgaben in Nordrhein-Westfalen zuletzt er-
kennbar gestiegen ist (im Jahr 2018 betrug der entsprechende Wert 
noch 41,2 Prozent).

72 Zusammen mit den Ausgaben für Baumaßnahmen bilden die Ausga-
ben für den Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens den Kern der sogenannten „Sachinvestitionen“.
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den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Im Flächen - 

länderdurchschnitt belief sich ihr Pro-Kopf-Wert im ver-

gangenen Jahr nur noch auf 33 Euro. Gegenüber dem Vor-

jahreswert (37 Euro je Einwohner) sind die Zinsausgaben 

damit um 4 Euro je Einwohner bzw. 10,8 Prozent gesunken. 

Damit hat sich der bereits seit dem Beginn der Banken- und 

Wirtschaftskrise zu beobachtende Trend im Jahr 2020 nicht 

nur fortgesetzt, sondern gegenüber der Entwicklung in den 

Vorjahren sogar noch einmal beschleunigt. 

In der Zeitreihenbetrachtung wird deutlich, dass sich die 

kommunalen Zinsausgaben zwischen 2011 und 2020 im Flä-

chenländerdurchschnitt nahezu halbiert haben – von 63 

Euro je Einwohner im Jahr 2011 auf 33 Euro je Einwohner in 

2020 (Abbildung 33). Bezogen auf die Gesamtheit der Kom-

munen in den 13 Flächenländern sind im Jahr 2020 somit im 

Schnitt weniger als 0,9 Prozent der bereinigten kommuna-

len Gesamteinnahmen durch Zinsausgaben gebunden ge-

wesen; zum Vergleich: Im Jahr 2011 belief sich dieser Wert 

noch auf 2,5 Prozent. 

Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter, als die 

Schulden der kommunalen Kern- und Extrahaushalte im 

Flächenländerdurchschnitt zum Stichtag 31.12.2020 – trotz 

des zwischenzeitlichen Rückgangs (von 1.893 Euro je Ein-

wohner im Jahr 2015 auf 1.699 Euro je Einwohner zum 

Stichtag 31.12.2019) – nur geringfügig unter dem Aus-

gangsniveau von 2011 (1.737 Euro je Einwohner) lagen. Bis 

wurde diese langjährige Stagnation überwunden und die 

kommunalen Pro-Kopf-Ausgaben für Baumaßnahmen 

lagen – zumindest im Flächenländerdurchschnitt – erst-

mals wieder über dem Niveau von 2011. Für das Ausgaben-

minimum gilt dies jedoch nicht; dieses war im Jahr 2018 mit 

157 Euro je Einwohner noch immer geringer als im Jahr 2011 

(161 Euro je Einwohner). In den vergangenen beiden Jahren 

ist jedoch auch das Ausgabenminimum der kommunalen 

Bauauszahlungen auf der Länderebene erstmals wieder über 

das Niveau von 2011 gestiegen.

Die Entwicklung der – bezogen auf die Länderdurchschnitts-

werte – minimalen und maximalen kommunalen Pro-Kopf-

Ausgaben für Baumaßnahmen im Zeitraum 2011 bis 2020  

lässt zudem erkennen, dass die Spannweite zwischen dem  

Ausgabeminimum und -maximum im Laufe dieses Jahr-

zehnts stark gestiegen ist: Während das Pro-Kopf-Ausgabe-

maximum im Jahr 2011 noch 209 Euro je Einwohner über 

dem Ausgabenminimum lag, belief sich die Spanne im Jahr 

2020 auf 415 Euro je Einwohner.75 

Im Gegensatz zu den zuvor genannten Ausgabearten ist die  

fiskalische Bedeutung der Zinsen, die die Kommunen für 

das aufgenommene Fremdkapital zu entrichten haben, in 

75 Im Jahr 2020 waren die maximalen kommunalen Pro-Kopf-Ausgaben 
für Baumaßnahmen (Bayern) damit mehr als dreimal so hoch wie die 
entsprechenden Ausgaben der Kommunen im Saarland, die in diesem 
Jahr die geringsten Ausgaben für Baumaßnahmen tätigten.
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ABBILDUNG 32   Minimum, Mittelwert und Maximum der kommunalen Auszahlungen für Baumaßnahmen auf der 

Ebene der Länderaggregate im Zeitraum 2011 bis 2020, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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höchsten Zinsausgaben tätigten die Kommunen im Saar-

land (60 Euro je Einwohner), Hessen (59 Euro je Einwohner) 

und Rheinland-Pfalz (59 Euro je Einwohner).

Den stärksten Rückgang verzeichneten die Kommunen in 

Hessen (–8 Euro je Einwohner bzw. –11,9 Prozent). In Thü-

ringen sind die kommunalen Zinsausgaben hingegen gegen 

den allgemeinen Trend leicht gestiegen (+1 Euro je Einwoh-

ner bzw. +4,3 Prozent).78 

78 Der Anstieg ist dabei ausschließlich auf die Entwicklung der Zinsaus-
gaben in den Extrahaushalten der thüringischen Kommunen zurück-
zuführen, deren Niveau im Jahr 2020 um 3 Euro je Einwohner (+38,5 
Prozent) gestiegen ist. Die Zinsausgaben der kommunalen Kern-
haushalte sind im Jahr 2020 in Thüringen hingegen sogar überdurch-
schnittlich stark gesunken (–2 Euro je Einwohner bzw. –16,6 Pro-
zent).

zum Jahr 2015 war der Rückgang der kommunalen Zin-

sausgaben maßgeblich auf die Entwicklung der Zinssät-

ze zurückzuführen,76 die im Verlauf des vergangenen Jahr-

zehnts deutlich gesunken sind.77 Zwischen 2015 und 2019 

stellte die Reduktion der kommunalen Verbindlichkeiten  

einen zweiten Grund für die im Flächenländerdurchschnitt 

rückläufige Entwicklung der kommunalen Zinsausgaben dar. 

In Abbildung 34 ist die Höhe sowie Entwicklung der kom-

munalen Zinsausgaben im Jahr 2020 im Ländervergleich 

dargestellt. Analog zur Höhe der kommunalen Verschul-

dung (Kapitel 5) wiesen die kommunalen Zinsausgaben 

dabei große Länderunterschiede auf. Die Spanne reichte im 

Jahr 2020 von 8 bis 60 Euro je Einwohner. Weit unterdurch-

schnittlich gering war das Ausgabenniveau dabei in Sach-

sen (8 Euro je Einwohner) und Brandenburg (9 Euro je Ein-

wohner) und Sachsen-Anhalt (18 Euro je Einwohner). Die 

76 Seit Anfang 2015 liegt der Satz für das EURIBOR Dreimonatsgeld 
durchweg im negativen Bereich. Diese Entwicklung hat auch im Kri-
senjahr 2020 angehalten.

77 Der Vollständigkeit halber ist jedoch darauf hinzuweisen, dass das 
anhaltend niedrige Zinsniveau für die öffentlichen Haushalte – und 
somit auch für die Kommunen – nicht ausschließlich mit Vorteilen  
verbunden ist, sondern diese auch vor bislang nicht gekannte Heraus-
forderungen stellt, z. B. aufgrund deutlich reduzierter Anlagemög-
lichkeiten für Rücklagen und kurzfristige Liquidität (u. a. fordern 
Banken und Sparkassen inzwischen häufig Verwahrentgelte für die 
kurzfristige Anlage von Liquidität).
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ABBILDUNG 33   Zinsausgaben und Verbindlichkeiten im Zeitraum 2011 bis 2020, in Euro je Einwohner, Stand der 

Verbindlichkeiten jew. zum 31.12.

Anmerkung: *) Kreditmarktschulden, Kassenkredite und Wertpapierschulden der kommunalen Kern- und Extra haus-
halte beim nicht öffentlichen Bereich.
Quelle: Statistisches Bundesamt (jährliche Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts [2011 bis 2018]; vorläufiger 
Schuldenstand des Öffentlichen Gesamthaushalts, Fachserie 14 Reihe 5.2 [2019 und 2020])
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Zwischenfazit

Die Ausgaben variieren zwischen den Ländern in Höhe und 

Struktur infolge unterschiedlicher Aufgabenkataloge, Ver-

waltungsstrukturen und Nachfragen. In Summe stiegen die 

Ausgaben 2020 weiter an; etwas stärker als der mehrjährige  

Durchschnitt. Gleichwohl blieben die Ausgaben weithin un-

betroffen von Corona und Wirtschaftskrise. Lediglich die 

laufenden Zuweisungen an Dritte zeigen durch die Krise 

einen Sprung nach oben. Die übrigen Ausgabearten, posi-

tiverweise auch die Investitionen, setzen ihre bestehenden 

Trends fort, obgleich teils zwischen den Ländern divergie-

rend. Möglich war dieses Ausgabeverhalten durch die Kom-

pensationen der Einnahmeverluste durch Bund und Länder.
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ABBILDUNG 34  Zinsausgaben – Niveau 2020 und Entwicklung gegenüber 2019, in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte)
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•  Wertpapierschulden, d. h. am Kapitalmarkt aufgenom-

mene Verbindlichkeiten (z. B. Städteanleihen) machten 

zum 31.12.2020 im Flächenländerdurchschnitt 2,3 Prozent 

der kommunalen Gesamtverbindlichkeiten aus (40 Euro 

je Einwohner). 

Die Verbindlichkeiten der kommunalen Kern- und Extra-

haushalte sind im Jahr 2020 leicht gestiegen. Nach Angaben 

des Statistischen Bundesamtes lagen die Schulden im Flä-

chenländerdurchschnitt 22 Euro je Einwohner über dem  

Niveau des Vorjahreszeitpunktes; dies entspricht einer Zu-

nahme um 1,3 Prozent. 

Anhand von Abbildung 35 wird deutlich, dass der moderate  

Schuldenanstieg auf die Zunahme bei den Kreditmarkt-

schulden – d. h. bei den investiv bedingten Verbindlich-

keiten der Kommunen – zurückzuführen ist. Diese sind im 

Jahr 2020 im Flächenländerdurchschnitt um 39 Euro je Ein-

wohner bzw. 3,2 Prozent auf 1271 Euro je Einwohner gestie-

gen. Ebenfalls leicht gestiegen sind die kommunalen Wert-

papierschulden. Ihr Niveau lag im Jahr 2020 mit 40 Euro je 

Einwohner per Saldo 2 Euro je Einwohner über dem Vorjah-

resstand (+5,3 Prozent).

Trotz der Coronakrise und der hiermit verbundenen Belas-

tungen für die kommunalen Haushalte sind im Jahr 2020 

hingegen die Kassenkredite der Gemeinden und Gemeinde-

verbände gesunken. Mit 410 Euro je Einwohner lag ihr Ni-

veau per Saldo 19 Euro je Einwohner bzw. 4,4 Prozent unter 

dem Vorjahresniveau. Zur Einordnung: Im Zuge des letzten  

großen Wirtschaftseinbruchs – der Banken- und Wirtschafts-

krise des Jahres 2009 – sind die kommunalen Kassenkredite 

um fast 4,9 Milliarden Euro bzw. 65 Euro je Einwohner (16,6 

Prozent) gestiegen.80 Aufgrund der umfassenden Hilfs- und 

80 Die Angaben hinsichtlich der Kassenkreditentwicklung zwischen dem 
31.12.2008 und 2009 beziehen sich auf die Kassenverstärkungskredite 
der kommunalen Kernhaushalte in den 13 Flächenländern.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hatten die  

Gemeinden und Gemeindeverbände zum Stichtag 31.12.2020 

in ihren Kern- und Extrahaushalten Gesamtschulden in 

Höhe von 132,4 Milliarden Euro (Schulden beim nicht öf-

fent lichen Bereich79). Je Einwohner entspricht dies einem 

Schuldenstand von 1.721 Euro. In Abbildung 35 sind die 

kommunalen Verbindlichkeiten für die Flächenländer ins-

gesamt sowie für die Aggregate der west- und ostdeutschen 

Flächenländer nach Schuldenarten differenziert dargestellt. 

Bezogen auf den Durchschnitt aller 13 Flächenländer setzten 

sich die kommunalen Gesamtschulden wie folgt zusammen: 

•  Kreditmarktschulden (d. h. am Kreditmarkt aufgenom-

mene Verbindlichkeiten zur Finanzierung investiver Zwe-

cke) machten zum genannten Stichtag rund 73,9 Prozent 

der Schulden aus (1.271 Euro je Einwohner). 

•  23,8 Prozent der Verbindlichkeiten (410 Euro je Einwoh-

ner) waren sogenannte „Kassenkredite“, d. h. Verbind-

lichkeiten, die dazu dienen, vorübergehende Liquiditäts-

engpässe zu überbrücken und die daher eigentlich nicht 

als dauerhaftes Finanzierungsinstrument gedacht sind. 

79 Als Schulden beim nicht öffentlichen Bereich werden Verbindlichkei-
ten öffentlicher Körperschaften bezeichnet, die diese bei Kreditinsti-
tuten (Banken, Sparkassen, Bausparkassen) oder bei Versicherungs-
unternehmen etc. aufgenommen haben. In Abgrenzung dazu werden 
beim öffentlichen Bereich solche Verbindlichkeiten nachgewiesen, 
die eine öffentliche Körperschaft (Bund, Länder, Kommunen, Sozial-
versicherungen, Sondervermögen etc.) bei einer anderen öffentlichen 
Körperschaft aufgenommen hat. Da aufgrund fehlender Erfassungs-
möglichkeiten in der Schuldenstatistik Nettoschuldner beziehungs-
weise Nettogläubigerpositionen nicht errechnet werden können, er-
folgt eine unbereinigte Zusammenfassung der Verschuldungsdaten 
aller Berichtsstellen; dies hat zur Folge, dass z. B. Schulden der Ge-
meinden bei ihrem Land beziehungsweise Schulden der Extrahaus-
halte bei ihrem Kernhaushalt in nicht konsolidierter Form nachge-
wiesen werden. Anders als die Schulden, die Kommunen beim nicht 
öffentlichen Bereich – also bei Kreditinstituten o. Ä. aufgenommen 
haben – enthalten die beim öffentlichen Bereich aufgenommenen 
Verbindlichkeiten daher Doppelzählungen. Aus diesem Grund werden 
im Rahmen der vorliegenden Analyse ausschließlich Verbindlichkei-
ten beim nicht öffentlichen Bereich in den Blick genommen.

6. Verschuldung
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Neben den Kassenkrediten und Wertpapierschulden wiesen 

auch die investiv genutzten Kreditmarktschulden der Kom-

munen in den ostdeutschen Flächenländern ein deutlich ge-

ringeres Niveau auf als in den acht westdeutschen Flächen-

ländern. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 

beliefen sich die entsprechenden Verbindlichkeiten in den 

ostdeutschen Kommunen 2020 im Mittel auf 656 Euro je 

Einwohner. In den westdeutschen Kommunen lagen sie 

im Schnitt hingegen bei 1391 Euro je Einwohner und damit 

mehr als doppelt so hoch.

Bevor die aktuelle Verschuldungssituation der kommunalen 

Haushalte ländervergleichend in den Blick genommen wird, 

wird nachfolgend – zur besseren Einordnung der aktuellen 

Zahlen – zunächst kurz auf die Entwicklung der kommuna-

len Verbindlichkeiten seit Beginn des Jahrzehnts eingegan-

gen. 

In der Zeitreihenbetrachtung treten die unterschiedlichen 

Entwicklungstrends im zurückliegenden Jahrzehnt deutlich  

zutage: 

Entlastungsmaßnahmen von Bund und Ländern konnte 

eine derartige Entwicklung im Jahr 2020 verhindert werden. 

Die kommunalen Kassenkredite wiesen auch im Berichts-

jahr 2020 eine starke regionale Konzentration auf. Dies 

lässt sich bereits anhand der Niveauunterschiede zwischen 

den Kommunen in den west- und ostdeutschen Flächen-

ländern feststellen: Während die Kassenkredite im west-

deutschen Durchschnitt mit 460 Euro je Einwohner 24 Pro-

zent der kommunalen Gesamtschulden ausmachten, war 

ihre Bedeutung in den ostdeutschen Kommunen sowohl 

pro Kopf als auch prozentual geringer. Mit 155 Euro je Ein-

wohner entsprach das Kassenkreditniveau der ostdeutschen 

Kommunen nur einem Drittel des Schuldenstands der Kom-

munen in den westdeutschen Flächenländern; der Gesamt-

schuldenanteil der Kassenkredite belief sich im ostdeut-

schen Mittel auf 19 Prozent.

Wie in den Vorjahren waren Wertpapierschulden auch im 

Jahr 2020 ein rein westdeutsches Spezifikum. Im Durch-

schnitt der westdeutschen Flächenländer belief sich ihr  

Volumen auf 48 Euro je Einwohner.
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ABBILDUNG 35   Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände – Niveau 2020 sowie Entwicklung gegenüber dem 

Vorjahr, Schuldenstand jew. zum 31.12. in Euro je Einwohner; Schulden beim nicht öffentlichen Bereich; 

Gesamtverbindlichkeiten in Klammern

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 5.2)
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•  In Bezug auf die kommunalen Kassenkredite hat gegen 

Mitte des vergangenen Jahrzehnts eine Trendwende hin 

zum Schuldenabbau stattgefunden. In den fiskalisch be-

sonders guten Jahren 2017 und 2018 hat sich die Dynamik 

der Kassenkreditrückführung erheblich verstärkt, wobei 

der starke Rückgang im Jahr 2018 zudem wesentlich durch 

die kommunale Altschuldenlösung in Hessen beeinflusst 

•  In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts sind die 

kommunalen Schulden noch erkennbar gewachsen. Im 

Jahr 2015 lag das Schuldenniveau im Flächenländerdurch-

schnitt mit 1.893 Euro je Einwohner rund 9 Prozent über 

dem Niveau von 2011. Während der Schuldenanstieg im 

Jahr 2012 dabei noch primär defizitbedingt war und von 

steigenden Kassenkrediten geprägt wurde, ging die Zunah-

me in 2014 und 2015 auf das Konto der Investitionskredite. 
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ABBILDUNG 36   Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände im Zeitraum – Niveau 2011 bis 2020 sowie 

Entwicklung gegenüber dem Vorjahr, Schuldenstand jew. zum 31.12. in Euro je Einwohner; Schulden 

beim nicht öffentlichen Bereich; Gesamtverbindlichkeiten in Klammern

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (jährliche Schulden des öffentlichen 
Gesamthaushalts [2011 bis 2018]; vorläufiger Schuldenstand des Öffentlichen Gesamthaushalts [2019 und 2020])
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In drei Ländern (Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-

Westfalen) hatten die Kommunen im Jahr 2020 in ihren 

Kern- und Extrahaushalten Gesamtschulden nahe 3.000 

Euro je Einwohner. Auf der anderen Seite lag die kommu-

nale Schuldenbelastung in zwei Ländern (Sachsen und 

Brandenburg) nur bei etwas mehr als 500 Euro je Einwoh-

ner. Der überwiegende Teil der Länderunterschiede bei den 

kommunalen Verbindlichkeiten ist auf die divergierende  

Inanspruchnahme der Kassenkredite zurückführen. Zum 

Stichtag reichte deren Niveau von jeweils 15 Euro je Ein-

wohner in Bayern und Thüringen bis 1.396 Euro je Einwoh-

ner im Saarland. 

Bezogen auf die Kreditmarktschulden (Kredite für Investi-

tionen) reichte die Spannweite der kommunalen Pro-Kopf-

Verbindlichkeiten im Jahr 2020 noch von 461 Euro in Bran-

denburg bis 2.174 Euro in Hessen. Schuldenminimum und 

-maximum lagen somit 1.713 Euro auseinander.

ist.81 Der positive Trend des Kassenkreditabbaus hat sich 

auch im Krisenjahr 2020 fortgesetzt. Bezogen auf die Ge-

samtheit der Kommunen in den 13 Flächenländern lagen 

die Kassenkredite am 31.12.2020 per Saldo 228 Euro je 

Einwohner bzw. 35,7 Prozent unter ihrem Höchststand 

vom 31.12.2014 (638 Euro je Einwohner).

Abbildung 37 gibt einen Überblick über die Höhe und Zu-

sammensetzung der kommunalen Gesamtschulden zum 

Stichtag 31.12.2020. Demzufolge betrug die Spannweite zwi-

schen den Ländern mit den geringsten und den höchsten  

kommunalen Pro-Kopf-Schulden (Sachsen: 573 Euro je  

Einwohner; Rheinland-Pfalz: 3.189 Euro je Einwohner) im 

vergangenen Jahr 2.616 Euro je Einwohner; die Schulden-

belastung der rheinland-pfälzischen Kommunen war damit 

im Durchschnitt mehr als fünfeinhalbmal so groß wie die-

jenige der Kommunen in Sachsen. 

81 Im Jahr 2018 erfolgte im Rahmen des sog. „Hessenkassegesetzes“ die 
Übernahme eines Großteils der kommunalen Kassenkredite in Hes-
sen durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank). 
An zwei Stichtagen – dem 17. September und dem 17. Dezember 2018 
– hat die WIBank in Summe Kassenkredite im Volumen von 4,9 Mil-
liarden Euro abgelöst. Vor allem aufgrund dieser Altschuldenüber-
nahme sind die Kassenkredite der hessischen Gemeinden und Ge-
meindeverbände im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahresniveau um 
785 Euro je Einwohner bzw. 91,5 Prozent gesunken.
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ABBILDUNG 37   Kommunale Gesamtverschuldung nach Schuldenarten und Ländern 2020, Stand zum 31.12. in Euro je 

Einwohner, Schulden beim nicht öffentlichen Bereich

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 5.2).
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nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommuna-

len Handlungsfähigkeit im Rahmen des Saarlandpaktes – 

Saarlandpaktgesetz), der am 30.10.2019 vom Landtag in 

Saarbrücken beschlossen worden ist, übernimmt das Land 

derzeit die Hälfte der zum Stichtag 31. Dezember 2017 be-

stehenden strukturellen kommunalen Kassenkredite. Kas-

senkredite im Umfang von einer Milliarde Euro werden in 

die Landesschuld übernommen und innerhalb von 45 Jahren  

vollständig getilgt. Die bei den Kommunen verbleibende 

Hälfte der Kassenkredite soll durch diese im Zeitraum von 

45 Jahren ebenfalls vollständig abgebaut werden. Hierzu 

wird ein „jährlicher struktureller Haushaltsausgleich“ ver-

bindlich vorgeschrieben.82 Für die Umsetzung des Saarland-

paktes wurde ein durch das Land verwaltetes Sondervermö-

gen errichtet, auf das die vom Land übernommenen bzw. 

noch zu übernehmenden kommunalen Kassenkredite über-

tragen werden. Die Übernahme der bisherigen kommunalen 

Schulden auf das Land erfolgt bei deren Fälligkeit; das Ver-

fahren der Schuldenübernahme wird sich daher über einen 

Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken. Insgesamt wur-

82 Darüber hinaus hat der Pakt eine Stärkung der kommunalen Investi-
tionstätigkeit zum Ziel.

Ergänzend zur vorangegangenen Abbildung 37, in der die 

Höhe sowie Zusammensetzung der kommunalen Gesamt-

schulden zum Stichtag 31.12.2020 dargestellt waren, gibt 

Abbildung 38 einen Überblick über die Entwicklung der 

kommunalen Gesamtschulden beim nicht öffentlichen Be-

reich im Jahr 2020 in den einzelnen Flächenländern.

In der ländervergleichenden Darstellung der Schuldenent-

wicklung sticht vor allem der starke Rückgang der kom-

munalen Schulden im Saarland heraus. Nach Angaben des 

Statistischen Bundesamtes sind die Verbindlichkeiten der 

kommunalen Kern- und Extrahaushalte im Saarland im 

vergangenen Jahr stark gesunken und lagen zum Stichtag  

31.12.2020 mit 3.148 Euro je Einwohner 444 Euro je Ein-

woh ner unter dem Vorjahresniveau; dies entspricht einem 

Schuldenrückgang um 14,1 Prozent. Im Durchschnitt aller  

13 Flächenländer sind die Gesamtschulden der kommunalen 

Kern- und Extrahaushalte im vergangenen Jahr hingegen 

um 22 Euro je Einwohner gestiegen (+1,3 Prozent). 

Der Schuldenrückgang im Saarland ist Resultat eines Son-

dereffekts bei den kommunalen Kassenkrediten: Auf der 

Grundlage des sogenannten „Saarlandpaktes“ (Gesetz zur 
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ABBILDUNG 38   Gesamtschulden* der Gemeinden und Gemeindeverbände – Niveau 2020 und Entwicklung gegenüber 

dem Vorjahr, Schuldenstand jew. zum 31.12. in Euro je Einwohner, Schulden beim nicht öffentlichen 

Bereich

Anmerkung: *) Kreditmarktschulden, Kassenkredite und Wertpapierschulden, jeweils beim nicht öffentlichen Bereich
Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 5.2).
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Einwohner über dem Vorjahresniveau (+6,4 Prozent). Eben-

falls deutlich war die Schuldenzunahme darüber hinaus in 

Baden-Württemberg (+85 Euro je Einwohner bzw. 10,1 Pro-

zent), Niedersachsen (+75 Euro je Einwohner bzw. +4,5 Pro-

zent) und Bayern (+72 Euro je Einwohner bzw. +6,9 Prozent). 

Die kommunalen Kassenkredite85 wirken nur in einem Teil 

der Flächenländer in relevantem Umfang auf die Höhe der 

Gesamtverschuldung ein. Nachdem die Kassenkredite der 

hessischen Kommunen im Jahr 2018 im Rahmen der soge-

nannten „Hessenkasse“ von der landeseigenen WIBank 

übernommen wurden, konzentrieren sich diese im Kern nur 

noch auf drei Länder: Saarland, Rheinland-Pfalz und Nord-

rhein-Westfalen. Allein auf die Kommunen der genannten  

Länder entfielen zum 2020 fast 85 Prozent der von den 

Kommunen insgesamt aufgenommenen Kassenkredite.

Trotz der Coronakrise sind diese 2020 per Saldo um 19 Euro 

je Einwohner bzw. 4,4 Prozent gesunken (Abbildung 39). 

In den Kommunen der ostdeutschen Flächenländer belief 

sich der Rückgang im Schnitt sogar auf 25 Euro je Einwoh-

ner bzw. 14,0 Prozent. Mit großem Abstand am stärksten 

war er im Saarland (–491 Euro je Einwohner bzw. –26,0 Pro-

zent). Diese Entwicklung ist v. a. auf die bereits erläuterte 

85 Auch Kassenverstärkungskredite bzw. – in einigen Ländern – Liquidi-
tätskredite genannt.

den im Jahr 2020 408,5 Millionen Euro83 (414 Euro je Ein-

wohner) an kommunalen Kassenkrediten auf das vom Land 

verwaltete „Sondervermögen Saarlandpakt“ übertragen.84 

Neben dem Saarland sind die kommunalen Gesamtschulden 

im Jahr 2020 in sechs weiteren Ländern zurückgegangen. 

Der Rückgang lag dabei zwischen 73 bzw. 71 Euro je Einwoh-

ner in Brandenburg und Sachsen (–11,9 bzw. –12,3 Prozent) 

und –30 Euro je Einwohner (–1,1 Prozent) in Nordrhein-

Westfalen. In weiteren sechs Ländern sind die kommuna-

len Gesamtschulden beim nicht öffentlichen Bereich im 

Jahr 2020 hingegen gestiegen. Besonders stark ist der An-

stieg dabei in Hessen ausgefallen; hier lagen die kommuna-

len Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 per Saldo 143 Euro je 

83 Statistisches Bundesamt (2021). Pressemitteilung Nr. 145 vom 25. 
März 2021. Wiesbaden. Online: https://www.destatis.de/DE/Presse/
Pressemitteilungen/2021/03/PD21_145_713.html;jsessionid=B6B5FFF
2D978E37772E25DFECC4D94EF.live711 (Download 8.4.2021).

84 Aufgrund der geringen Größe des Saarlandes ist der „verzerrende“ 
Einfluss des Saarlandpaktes auf die kommunale Gesamtschuldenent-
wicklung jedoch sehr überschaubar: Rechnet man die im Jahr 2020 
erfolgte Übertragung der kommunalen Kassenkredite auf das Sonder-
vermögen „Saarlandpakt“ heraus, dann ergibt sich für die Gesamt-
heit der kommunalen Kern- und Extrahaushalte in den 13 Flächen-
ländern eine Schuldenzunahme um 28 Euro je Einwohner anstelle 
der statistische ermittelten +22 Euro je Einwohner. In Bezug auf die 
westdeutschen Flächenländer beläuft sich das Schuldenplus auf 46 
Euro je Einwohner; ohne Bereinigung beträgt der Wert +39 Euro je 
Einwohner. Vor diesem Hintergrund wurde von einer separaten Dar-
stellung der „bereinigten“ Zahlen abgesehen.
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ABBILDUNG 39   Kassenkredite der Gemeinden und Gemeindeverbände – Niveau 2020 und Entwicklung gegenüber 

dem Vorjahr, Schuldenstand jew. zum 31.12. in Euro je Einwohner, Schulden beim nicht öffentlichen 

Bereich

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 5.2).

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_145_713.html;jsessionid=B6B5FFF2D978E37772E25DFECC4D94EF.live711
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_145_713.html;jsessionid=B6B5FFF2D978E37772E25DFECC4D94EF.live711
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_145_713.html;jsessionid=B6B5FFF2D978E37772E25DFECC4D94EF.live711
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Abbildung 40 gibt einen nach Ländern differenzierten Über-

blick über die Höhe und Entwicklung der kommunalen  

Kreditmarktschulden im Jahr 2018. Im Unterschied zu den 

kommunalen Kassenkrediten, die für eine längerfristige  

Finanzierung eigentlich nicht vorgesehen sind, weshalb 

hohe Volumina auf (ggf. in der Vergangenheit liegende) 

krisenhafte Entwicklungen hindeuten, stellen die Kredit-

marktschulden ein haushaltsrechtlich vorgesehenes Finan-

zierungsinstrument dar. Bei den Kreditmarktschulden  

handelt es sich um Verbindlichkeiten, die die Kommunen 

bei Kreditinstituten aufnehmen, um hiermit Investitionen 

zu finanzieren.87 

Unter anderem aufgrund ihrer Beschränkung auf die Finan-

zierung von Investitionen sind die regionalen Pro-Kopf-

Unterschiede bei den Kreditmarktschulden weitaus geringer 

als bei den kommunalen Kassenkrediten. Auf der Ländere-

bene reichte die Spanne im Jahr 2020 von 461 Euro je Ein-

wohner in Brandenburg bis 2174 Euro je Einwohner in Hes-

sen – d. h. das Schuldenniveau des Landes mit den höchsten 

Verbindlichkeiten überstieg das Niveau des Minimalwertes  

um den Faktor 4,7. Zur Einordnung: Bei den Kassenkrediten  

betrug der Faktor zum Stichtag 31.12.2020 – trotz der teil-

weisen Schuldenübernahme im Saarland – 93, d. h. die 

87 Sie werden oftmals auch als Investitionskredite oder als fundierte 
Schulden (fundiert i. S. von langfristig) bezeichnet.

Übernahme eines Teils der kommunalen Kassenkredite im 

Zusammenhang mit dem Entschuldungsprogramm „Saar-

landpakt“ zurückzuführen.86 

Der Rückgang der kommunalen Kassenkredite beschränkt 

sich jedoch nicht nur auf das Saarland. In insgesamt neun 

der 13 Flächenländer konnten die Kommunen diese Kredite 

2020 gegenüber dem Vorjahreswert zurückführen. Beson-

ders stark war der Rückgang in Mecklenburg-Vorpommern 

(–54 Euro je Einwohner bzw. –23,2 Prozent), Brandenburg 

(–48 Euro je Einwohner bzw. –23,8 Prozent) und Nordrhein-

Westfalen (–45 Euro je Einwohner bzw. –3,2 Prozent). Ge-

stiegen sind die kommunalen Kassenkredite dagegen in 

Hessen (+34 Euro je Einwohner bzw. +87,1 Prozent) und  

Baden-Württemberg (+11 Euro je Einwohner bzw. +23,6  

Prozent); in beiden Ländern liegt das Kassenkreditniveau 

mit 73 bzw. 57 Euro je Einwohner jedoch weit unter dem 

Flächenländerdurchschnitt (460 Euro je Einwohner). In 

Niedersachsen und Sachsen waren keine nennenswerten 

Veränderungen des Kassenkreditbestands zu verzeichnen.

86 Ohne Berücksichtigung der im Jahr 2020 auf das Sondervermögen 
„Saarlandpakt“ übergegangenen Kassenkredite (414 Euro je Einwoh-
ner) sind diese im Jahr 2020 im Flächenländerdurchschnitt um 13 
Euro je Einwohner gesunken; dies entspricht einem Rückgang um 3,1 
Prozent. Einschließlich der im Zusammenhang mit dem Saarlandpakt 
übernommenen Kredite lag das Kassenkreditniveau zum Stichtag 
31.12.2020 hingegen um 19 Euro je Einwohner bzw. 4,4 Prozent unter 
dem Vorjahresniveau.
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ABBILDUNG 40   Kreditmarktschulden der Gemeinden und Gemeindeverbände – Niveau 2020 und Entwicklung 

gegenüber dem Vorjahr, Schuldenstand jew. zum 31.12. in Euro je Einwohner, Schulden beim nicht 

öffentlichen Bereich
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55

Haushaltslage im Jahr 2020

Bei der Entwicklung der Kreditmarktschulden bildeten 

Sachsen (–72 Euro je Einwohne bzw. –11,5 Prozent) und 

Hessen (+109 Euro je Einwohner bzw. +5,3 Prozent) im Jahr 

2020 die beiden Maximalwerte.90 Anhand von Abbildung 

40 wird deutlich, dass die kommunalen Kreditmarktschul-

den in sämtlichen westdeutschen Flächenländern gestie-

gen sind, während in den ostdeutschen Ländern durchweg 

ein Schuldenrückgang zu verzeichnen gewesen ist. Abgese-

hen von Hessen ist der Anstieg dabei in Baden-Württem-

berg (+74 Euro je Einwohner bzw. +10,4 Prozent), Bayern 

(+72 Euro je Einwohner bzw. +7,7 Prozent) und Niedersach-

sen (+70 Euro je Einwohner bzw. +4,9 Prozent) am stärks-

ten ausgefallen. Erkennbar zurückgegangen sind die kom-

munalen Kreditmarktschulden hingegen – abgesehen von 

Sachsen – in Thüringen (–43 Euro je Einwohner bzw. –4,1 

Prozent).

Zwischenfazit 

Die Wirtschaftskrise hat 2020 zu keinem Anstieg der Ver-

schuldung geführt. Die Kassenkredite wurden sogar wei-

ter abgebaut, während die Investitionskredite auch als Folge 

steigender Investitionen leicht wuchsen. Im Niveau und der 

Struktur bestehen seit Langem deutliche regionale Unter-

schiede. So liegen nicht nur die Investitionskredite je Ein-

wohner in Westdeutschland ein Mehrfaches höher, auch die 

Kassenkredite sind ein nahezu ausschließliches westdeut-

sches Phänomen. Infolge der sinkenden Zinssätze ist die 

Tragfähigkeit der Verschuldung gegeben. Für die kommen-

den Jahre muss mit einem Anstieg der Kassenkredite ge-

rechnet werden, sofern keine neuen Hilfsprogramme be-

schlossen werden.

90 In Bezug auf die Entwicklung in Sachsen ist jedoch darauf hinzuwei-
sen, dass der starke Schuldenrückgang überwiegend auf die negative 
Entwicklung in den kommunalen Extrahaushalten zurückzuführen ist 
(–57,4 Prozent). Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Entwick-
lung auf den Effekt einer Neuabgrenzung des statistischen Berichts-
kreises der kommunalen Extrahaushalte zurückzuführen ist (z. B. 
Abgang eines kommunalen Extrahaushalts mit hohen Kreditmarkt-
schulden).

Schulden der Kommunen an der Saar überstiegen das mini-

male Schuldenniveau (Bayern und Thüringen mit jew. 15 

Euro je Einwohner) um das 93-Fache.88 

Trotz der – verglichen mit den Kassenkrediten – geringeren 

räumlichen Konzentration offenbart der Ländervergleich 

auch hier große regionale Niveau- und Entwicklungsunter-

schiede.89 Mit Ausnahme Baden-Württembergs, das sich 

mit Pro-Kopf-Schulden von 784 Euro je Einwohner auf Rang 

10 einsortierte, wiesen die ostdeutschen Kommunen im Jahr 

2020 durchweg geringere Kreditmarktschulden auf als die 

Kommunen in den westdeutschen Flächenländern. Mit 656 

Euro je Einwohner waren die investiven Schulden hier nicht 

einmal halb so hoch wie im Durchschnitt der westdeutschen 

Flächenländer (1.391 Euro je Einwohner).

Mit Abstand am höchsten waren zum Stichtag 31.12.2020 

die Investitionskredite der hessischen Kommunen (2.174 

Euro je Einwohner), gefolgt von den Kommunen in Rhein-

land-Pfalz (1.730 Euro je Einwohner), dem Saarland (1.695 

Euro je Einwohner) und Nordrhein-Westfalen (1.620 Euro 

je Einwohner). Nur in zwei westdeutschen Ländern (Bay-

ern und Baden-Württemberg) lagen die kommunalen Kre-

ditmarktschulden unter dem Flächenländerdurchschnitt 

von 1.271 Euro je Einwohner. Umgekehrt hatte kein einziges 

ostdeutsches Land ein an den Flächenländerdurchschnitt 

heranreichendes Pro-Kopf-Niveau der kommunalen Kre-

ditmarktschulden.

88 Ohne die Schuldenübernahme im Rahmen des Saarlandpaktes hätte 
der Faktor zum 31.12.2020 sogar 120 betragen.

89 Für die Niveauunterschiede sind zahlreiche Gründe denkbar, auf die 
im Rahmen des vorliegenden Berichts jedoch nicht weiter einge-
gangen werden kann. Die Höhe der Investitionskredite hängt u. a. 
vom Umfang und Alter der lokalen Infrastruktur ab (Welches Poten-
zial für kreditfinanzierte Investitionen gibt es vor Ort überhaupt?), 
von der finanziellen Lage der Kommune (Können die kommuna-
len Investitionen über ordentliche Einnahmen wie Steuern finan-
ziert werden?), von der Existenz fiskalisch bedeutsamer Investiti-
onsförderprogramme (Gibt es investive Einnahmequellen, die eine 
Kreditfinanzierung überflüssig machen?) sowie – nicht zuletzt – von 
den institutionell-organisatorischen Rahmenbedingungen des fi-
nanzwirtschaftlichen Handelns der Kommunen wie z. B. dem Aus-
lagerungsgrad kommunaler Aufgabentätigkeit (Erfolgt ein Teil der 
Investitionstätigkeit und ihrer Finanzierung ggf. außerhalb der kom-
munalen Kern- und Extrahaushalte und wird daher über die Statistik 
des öffentlichen Gesamthaushalts nicht erfasst?).
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Summary

•  Angesichts der hohen Risiken und Folgewirkungen für die 

kommunalen Finanzen aus Pandemie und Rezession wird 

eine Schätzung der wesentlichen Einnahmen und Ausga

ben, daheraus der kommunalen Finanzlage insgesamt, für 

die vier Jahre 2021 bis 2024 vorgenommen.

•  Nach dem starken Rückgang der Gemeindesteuern werden 

diese ab 2021 im Zuge der wirtschaftlichen Erholung wie

der wachsen, aber unter der früheren Entwicklungslinie 

verbleiben. Die Schlüsselzuweisungen stagnieren in den 

beiden kommenden Jahren, da die krisenbedingten Ein

nahmeverluste im Steuerverbund mit Verzögerung wirk

sam werden. Die Gebühren hingegen werden bis 2024 wie

der an die alte Entwicklungslinie anschließen. 

•  In Summe aller Einnahmearten ist für 2021 mit einem 

Rückgang und für die Folgejahre wieder mit einem sta

bilen Wachstum zu rechnen. Gleichwohl entstehen über 

diese vier Jahre Mindereinnahmen von 58 Milliarden Euro 

im Vergleich zum Vorkrisentrend.

•  Große Teile der Ausgabenkategorien sind von der Epidemie  

und Wirtschaftskrise kaum betroffen, sodass die früheren  

Trends fortlaufen. Dies betrifft z. B. die Personalausgaben,  

Zuschüsse an andere Bereiche oder Sachaufwand. Die 

Wachstumsdynamik der Sozialausgaben ohne Kosten für 

Unterkunft und Heizung (KdU) steigt leicht, während bei 

den Sach investitionen von einer Stagnation auszugehen ist 

und der langjährige Wachstumstrend abbricht. Über die vier 

betrachteten Jahre wachsen die Ausgaben stärker als die 

Einnahmen (12,5 versus 10,3 Prozent).

•  Für den gesamten Zeitraum der Vorausberechnung ent

stehen Finanzierungsdefizite von nahezu 23 Mrd. Euro, 

die ohne zusätzliche Maßnahmen von Bund und Ländern 

nicht zu schließen sind. Die Erfolge in der Konsolidierung 

der Kommunalhaushalte der vergangenen Dekade wären 

schlagartig aufgezehrt.

Der Blick des kommunalen Finanzreports ist traditionell in 

die Vergangenheit gerichtet: Auf der Grundlage von Istdaten 

der amtlichen Statistik werden Entwicklungen der jüngeren 

Vergangenheit dargestellt und analysiert. Zwar wird in die

sem Zusammenhang auch auf künftige Risiken hingewiesen 

oder es werden Empfehlungen für politische Maßnahmen 

formuliert, doch Prognosen oder Entwicklungsvorausbe

rechnungen waren bis dato nicht Gegenstand des Finanzre

ports. In Anbetracht der pandemiebedingten Krise und der 

hiermit verbundenen großen finanzwirtschaftlichen und fi

nanzpolitischen Herausforderungen wird an dieser Stelle 

Versuch unternommen, die künftige Entwicklung der kom

munalen Finanzlage bis zum Jahr 2024 abzuschätzen. 

Bei den nachfolgenden Ergebnissen handelt es sich jedoch 

nicht um Prognosen. Es handelt sich hierbei vielmehr um 

eine – auch methodisch vergleichsweise rudimentär gehal

tene – modellhafte Entwicklungsvorausberechnung. Die  

Ergebnisse erheben daher keinen Anspruch auf hohe pro

g nostische Treffgenauigkeit. Dies ist bei der Interpretation 

der Ergebnisse zu beachten. 

Um den Anschein einer prognostischen Genauigkeit von 

vornherein zu vermeiden, bewegt sich die Vorausberech

nung auf der hohen bundesweiten Aggregationsebene aller 

13 Flächenländer. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die 

Entwicklungsannahmen teils auch auf länderindividuellen  

Erkenntnissen der kommunalen Haushaltsentwicklung  

basieren. Dies gilt insbesondere für die zugrunde liegenden 

Annahmen hinsichtlich der Entwicklung der Einnahmen 

aus Schlüsselzuweisungen. Die Vorausberechnung berück

sichtigt Hilfen der Länder für die Jahre ab 2021, soweit diese 

zum Zeitpunkt der Berechnung beschlossen waren. 

1. Einleitung
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2. Datengrundlagen

Die Entwicklung der kommunalen Ausgaben für die Kosten 

der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II (Leistungen nach § 22  

SGB II) sowie hinsichtlich der hiermit verbundenen Leis

tungsbeteiligung des Bundes (§ 46 SGB II) basiert auf dem 

Planansatz des Bundes gemäß dessen Finanzplan 2021. Da 

die kommunalen KdUAusgaben in den vierteljährlichen 

Kassenergebnissen der Gemeinden und Gemeindeverbände 

nicht separat ausgewiesen sind,1 wurde für die entsprechen

den Daten die Statistik der Bundesagentur für Arbeit heran

gezogen.2

1 Die entsprechenden Ausgaben sind in der Position „Soziale Leistungen“ 
(Gruppierungsnummern 691–693, 696, 73–785, 788, 79) enthalten.

2 Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020 f.): Tabellen, Zahlungsan-
sprüche von Bedarfsgemeinschaften (Monatszahlen). Nürnberg.

Der nachfolgenden Vorausberechnung liegen die vom 

Statis tischen Bundesamt veröffentlichten vierteljährlichen 

Kassen ergebnisse für die Kern und Extrahaushalte der Ge

meinden und Gemeindeverbände für das Jahr 2020 zugrun

de. So weit Annahmen zur künftigen Entwicklung einzelner 

Einnahme oder Ausgabepositionen bis 2024 aus der Ist

Entwicklung in der Vergangenheit abgeleitet werden, wird 

hierzu ebenfalls auf die vierteljährliche Kassenstatistik ab

gestellt (Zeitraum 2016 bis 2019).

Im Hinblick auf die Entwicklung der kommunalen Steuer

einzahlungen im Zeitraum bis 2024 basiert die Berechnung 

auf den Ergebnissen der 160. Sitzung des Arbeitskreises 

Steuerschätzung vom 10. bis 12. Mai 2021. 

In Bezug auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 

liegt der Vorausberechnung eine Auswertung der von den 

Ländern veröffentlichten Orientierungsdaten für die mittel

fristige Ergebnis und Finanzplanung der Gemeinden und 

Gemeindeverbände im Zeitraum 2021 bis 2024 zugrunde. 

Sofern ein Land keine Orientierungsdaten veröffentlicht  

hat oder die Orientierungsdaten nicht die Zuweisungsent

wicklung für den Gesamtzeitraum bis 2024 beinhalten, 

wurde auf die mittelfristige Finanzplanung des Landes und 

die hierin enthaltenen Ansätze für die Entwicklung der  

Finanzausgleichsmasse zurückgegriffen. 



6

kungen nicht grundlegend von der Situation vor dem Be

ginn der Pandemie unterscheidet, sollte sich das Volumen 

der Gebühreneinnahmen wieder normalisieren und zum 

ursprünglichen Entwicklungspfad zurückkehren. Bei der 

Annahme eines Entwicklungspfades erfolgt die Entwick

lungsfortschreibung dabei mit der – vor dem Beginn der 

Coronapandemie bestehenden – absoluten jahresdurch

schnittlichen Veränderung. Das heißt der Fortschreibung 

des Entwicklungspfades über das Jahr 2020 hinaus liegt – 

sofern der bekannte Entwicklungsverlauf seit 2016 keine 

anderen Ergebnisse impliziert – keine fixe Entwicklungs

rate zugrunde, sondern ein feststehender absoluter Ver

änderungsbetrag.

•  Abweichend hiervon erfolgt die Vorausberechnung auf der 

Grundlage von Entwicklungsraten, wenn eine Entwick

lung dauerhaft fortwirkt und es somit gegenüber dem 

bisherigen Entwicklungsverlauf zu einer anhaltenden  

Niveauverschiebung kommt. 

3.1  Annahmen zur Entwicklung der 
kommunalen Einzahlungen

Wie in Abschnitt C des Finanzreports gezeigt wurde, bilden 

die Einnahmen aus Steuern bezogen auf die Gesamtheit der 

Kommunen in den Flächenländern die mit Abstand größte 

Einnahmeposition. Im Jahr 2019, d. h. unmittelbar vor dem 

Beginn der Coronapandemie, machten die Einnahmen aus 

Steuern mit einem Gesamtaufkommen von mehr als 104 

Milliarden Euro im Flächenländerdurchschnitt rd. 37 Pro

zent der kommunalen Gesamteinnahmen (bereinigte Ein

nahmen) aus. Das kommunalen Steueraufkommen ist im 

Jahr 2020 infolge der Coronapandemie stark gesunken  

(–5,4 Prozent bezogen auf das Nettosteueraufkommen bzw. 

3. Entwicklungsannahmen

Die Entwicklung der kommunalen Einnahmen und Ausga

ben hängt im Kern vom weiteren Verlauf der Coronapan

demie ab – insbesondere von der Frage, ob bzw. ab wann 

mit einer durchgreifenden Entspannung der pandemischen 

Lage und in der Folge mit einer Aufhebung der Kontaktbe

schränkungsmaßnahmen zu rechnen ist. Der vorliegenden 

Vorausberechnung liegt die – möglicherweise optimistische 

– Annahme zugrunde, dass sich die gesundheitliche Lage  

im Laufe des Jahres 2021 durchgreifend verbessern wird.  

Für den Zeitraum ab 2022 werden keine nennenswerten 

Einschränkungen mehr angenommen. In der Folge sollte 

sich die wirtschaftliche Entwicklung – damit auch die Ent

wicklung der Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen 

Körperschaften – in 2021 zunächst graduell und ab 2022 

deutlich normalisieren. 

Soweit die Berechnung – mangels anderweitiger Erkennt

nisse – auch auf eigenen Annahmen hinsichtlich der Ein

nahme und Ausgabenentwicklung beruht, stellt sich die 

Frage nach ihrer konkreten Ausgestaltung. In Abhängigkeit  

von den Besonderheiten der jeweiligen Einnahme und 

Ausgabenpositionen können hierbei sowohl Annahmen in 

Bezug auf einen bestimmten Entwicklungspfad als auch im 

Hinblick auf eine bestimmte Entwicklungsrate der Einnah

me bzw. Ausgabenpositionen zugrunde gelegt werden: 

•  Entwicklungspfade erscheinen dann vorzugswürdig, wenn 

die Einnahmen oder Ausgaben aufgrund eines besonde

ren Ereignisses nur vorübergehend einen atypischen Ver

lauf nehmen und im Zuge der Normalisierung mit einer 

Rückkehr zum ursprünglichen Entwicklungspfad ge

rechnet werden kann. Dies dürfte beispielsweise auf die 

kommunalen Einnahmen aus Verwaltungs und Benut

zungsgebühren zutreffen: Sofern sich die Nachfrage nach 

gebührenfinanzierten kommunalen Einrichtungen (z. B. 

Schwimmbäder) nach dem Ende der Kontaktbeschrän
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Prognose der Finanzlage

die im Jahr 2020 im Flächenländerdurchschnitt um mehr 

als 10 Prozent eingebrochen ist und für die im Jahr 2021 

gemäß der MaiSteuerschätzung mit einem Anstieg um 11,0 

Prozent gerechnet wurde. Für die Jahre 2023 und 2024 wird 

sogar mit einem Anstieg der kommunalen Gesamtsteuer

einnahmen in Höhe von 6,0 bzw. 5,6 Prozent gerechnet. 

Trotz der zwischenzeitlich im Zuge der zweiten und dritten  

Infektionswelle erforderlich gewordenen Kontaktbeschrän

kungen wurde die Prognose damit gegenüber der Steuer

schätzung vom November 2020 erkennbar nach oben kor

rigiert.5 Für den Gesamtzeitraum 2021 bis 2024 wird für die 

Gesamtheit der Kommunen in den 13 Flächenländern mit 

einem Anstieg der Steuereinnahmen (netto) um insgesamt 

20,6 Prozent gerechnet; dies entspricht einer durchschnitt

lichen Zunahme um fast 5,2 Prozent pro Jahr.6

Die Entwicklungsraten für die Schlüsselzuweisungen ba

sieren auf den Prognosewerten der Orientierungsdatener

lasse für die mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung 

der Kommunen bzw. – sofern nicht verfügbar– auf den ent

sprechenden Planansätzen in den mittelfristigen Finanz

planungen der Länder. Die sich hieraus ergebenden Zuwei

sungsbeträge in den Jahren 2021 bis 2024 wurden für die 

Gesamtheit der 13 Flächenländer aggregiert. Auf dieser  

Grundlage wurden anschließend die jährlichen Entwick

lungsraten für die Schlüsselzuweisungen ermittelt ( Tabelle 

2). Demzufolge ist davon auszugehen, dass die kommunalen 

Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, die im Jahr 2019 be

zogen auf die Gesamtheit der Kommunen in den 13 Flächen

ländern mit 41,1 Milliarden Euro immerhin 14,6 Prozent der 

bereinigten Gesamteinnahmen ausmachten, im Jahr 2021 

stagnieren und 2022 gegenüber den Vorjahresniveaus um 

0,5 Prozent zurückgehen werden. Für die Jahre 2023 und 

2024 ergeben sich aus den entsprechenden Planansätzen 

der Länder wieder Zuwächse in Höhe von 2,4 (2023) bzw. 2,8 

Prozent (2024). 

Ursächlich für den dargestellten Rückgang in den Jahren 

2021 und 2022 ist, dass der kommunale Finanzausgleich  

in den meisten Ländern als Steuerverbund ausgestaltet 

5 Gemäß der Steuerschätzung vom November 2020 wurde für die Jahre 
2023 und 2024 mit einem Anstieg der kommunalen Gesamtsteuer
einnahmen (netto) um 4,4 bzw. 5,1 Prozent gerechnet.

6 Zum Vergleich: Aus der Steuerschätzung vom November 2020 ergab 
sich für die Entwicklung der kommunalen Gesamtsteuereinnahmen  
(netto) für den Zeitraum bis 2024 ein Aufkommensanstieg um 18 
Prozent (entspricht rd. +4,5 Prozent jährlich). Nach der aktuellen 
MaiSteuerschätzung liegt das für 2024 erwartete Steueraufkommen 
der Kommunen in den 13 Flächenländern damit rd. 3 Mrd. Euro über 
dem Wert, der sich aus der letzten Steuerschätzung vom November 
2020 ergeben hat.

–8,9 Prozent bei den Bruttosteuereinnahmen3), wobei der 

Rückgang v. a. durch den Einbruch der Gewerbesteuer be

wirkt wurde, deren Bruttoaufkommen in 2020 rd. 18 Prozent  

unter dem Vorjahresniveau gelegen hat (bezogen auf das 

Nettoaufkommen belief sich der Rückgang per Saldo auf 11,7 

Prozent). 
4

TABELLE 1   Annahmen zur Entwicklung der kommunalen 

Steuereinzahlungen, in Prozent

Steuerart 2021 2022 2023 2024

Gewerbesteuer netto 11,0 4,2 8,5 7,1

Grundsteuern 0,8 0,8 0,8 0,9

sonstige Gemeindesteuern –6,9 34,8 1,5 1,5

Gemeindeanteil 
Einkommensteuer

1,7 4,5 5,9 6,3

Gemeindeanteil Umsatzsteuer –5,3 –10,2 2,5 1,8

Summe (netto) 4,5 3,1 6,0 5,6

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben des  
Arbeits kreises Steuer schätzung (Ergebnisse  
der 160. Sitzung vom 10.–12. Mai 2021)4

 

Tabelle 1 gibt einen nach Steuerarten differenzierten Über

blick über die Entwicklungsraten der kommunalen Steu

ereinnahmen, die sich gemäß der – dieser Berechnung zu

grundeliegenden – Steuerschätzung vom Mai 2021 für die 

Kommunen in den Jahren 2021 bis 2024 ergeben werden. 

Nach dem drastischen Rückgang der Steuereinnahmen im 

Jahr 2020 wird v. a. für 2021 mit einer deutlichen Erholung 

des kommunalen Steueraufkommens gerechnet (+4,5 Pro

zent). Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer (netto),  

3 Das Nettosteueraufkommen ist bereits um die von den Gemeinden an 
Bund und Länder abzuführende Gewerbesteuerumlage bereinigt. Der 
große Unterschied zwischen der Brutto und Nettoaufkommensent
wicklung ist auf eine Veränderung des Gewerbesteuerumlagesatzes in 
den westdeutschen Ländern zurückzuführen: Bis einschließlich 2019 
wurden die Gemeinden der westdeutschen Länder über eine höhere 
Gewerbesteuerumlage an den Länderlasten aus der einheitsbedingten 
Neugestaltung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs (sog. Solidar
paktfinanzierung) beteiligt. Mit dem Auslaufen der Solidarpaktfinan
zierung ist diese Finanzierungsbeteiligung im Jahr 2020 planmäßig 
entfallen. Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt seit
dem bundeseinheitlich 35 Punkte. Im Jahr 2019 belief er sich in den 
westdeutschen Ländern noch auf 64 Punkte. Die Entwicklung des 
Nettosteueraufkommens ist demnach stark durch die Umlagesatzab
senkung verzerrt und vermittelt daher keinen vollständigen Eindruck 
von der kommunalen Steuerentwicklung im Zuge der Coronakrise.

4 Die Entwicklungsrate des Jahres 2021 basiert auf den vom Arbeits
kreis Steuerschätzung für 2021 ermittelten absoluten Aufkommens
werten (umgerechnet auf die Flächenländer) in Verbindung mit den 
Istaufkommenswerten des Jahres 2020.
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Prognose der Finanzlage

wird im Zuge der angenommenen Entspannung der ge

sundheitspolitischen Lage mit einer schrittweisen Ver

ringerung der im vergangenen Jahr sehr hohen Zunahme 

kalkuliert.  

Im Jahr 2024 werden die Zuweisungen annahmegemäß 

wieder den ursprünglichen Entwicklungspfad der Vorkri

senjahre erreichen.8

•  Ähnliches gilt für die Einzahlungsposition der sonstigen 

allgemeinen Zuweisungen vom Land, die im Jahr 2020 

u. a. die hälftig von Bund und Ländern finanzierten Ge

werbesteuerausgleichszuweisungen umfassten, weshalb 

sich ihr Volumen im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr 

mehr als verdoppelte. Jenseits der Möglichkeit weiterer  

unter dieser Position zu erfassender Entlastungsmaß

nahmen von Bund und Ländern erscheint in Bezug auf 

die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land eine 

schnelle Rückkehr zum früheren Entwicklungspfad plau

sibel (Abbildung 1). Die hierfür erforderlichen jährlichen 

Wachstumsraten sind in Tabelle 2 dargestellt.

In Bezug auf die kommunalen Einzahlungen aus Steuern 

und Schlüsselzuweisungen liegen aktuell hingegen keine 

Erkenntnisse vor, die auf eine kurzfristige Rückkehr zum 

ursprünglichen – vor dem Beginn der Coronakrise maßgeb

lichen – Entwicklungspfad hindeuten, wie die aus der Steu

erschätzung und den Landeshaushalten abgeleiteten Ent

wicklungsverläufe erkennen lassen. Demnach ist damit zu 

rechnen, dass sowohl die Steuereinnahmen als auch die 

Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren zunächst 

noch erkennbar hinter dem Niveau zurückbleiben werden, 

mit dem die Kommunen vor dem Beginn der CoronaKrise  

rechnen durften. Ab 2024 zeichnet sich nach den Ergebnis

sen der jüngsten Steuerschätzung jedoch eine zunehmende 

Konvergenz beider Entwicklungspfade ab. Aufgrund der im 

8 Selbstverständlich ist die Annahme, dass die seitens der Länder ge
währten Zuweisungen für laufende Zwecke bis 2024 wieder zum bis
herigen Wachstumspfad zurückkehren, keineswegs „alternativlos“. 
Grundsätzlich wäre unter den gleichen Bedingungen auch eine Ni
veauverschiebung der Zuweisungen nach oben (etwa infolge einer 
Anpassung der Zuweisungsgewährung an krisenbedingt gestiegene 
Aufgabenerfordernisse der Kommunen) oder nach unten (z. B. in
folge einer konsolidierungsbedingten Kürzung einzelner Zuweisun
gen) denkbar. Vor dem Hintergrund der bestehenden Entwicklungs
unsicherheiten wird im Rahmen der vorliegenden Projektion jedoch 
schlicht von einem unveränderten Entwicklungspfad ausgegangen.  
Ein Argument hierfür ist, dass ein Teil des in 2020 erfolgten Anstiegs  
der Zuweisungen für laufende Zwecke auf einmalige krisenbedingte 
Entlastungsmaßnahmen zurückzuführen ist und damit nach dem 
Ende der Kontaktbeschränkungen nicht weiter fortwirken wird. So 
wurden z. B. Erstattungsleistungen, mit denen sich die Länder an den 
kommunalen Kosten für die Rückzahlung von Elternbeiträgen für 
Kinderbetreuungseinrichtungen beteiligt haben, unter dieser Ein
nahmeposition erfasst.

ist, über den das Land seine Kommunen anteilig an dem in 

einem bestimmten Zeitraum vereinnahmten Steuerauf

kommen beteiligt. Sofern der kommunale Finanzausgleich 

nicht durch staatliche Maßnahmen gestützt wird, reagieren 

die Schlüsselzuweisungen daher mit zeitlicher Verzögerung 

auf negative Entwicklungen des Steuerverbunds. Die in Ta

belle 2 dargestellte Stagnation der Schlüsselzuweisungen im 

Jahr 2021 stellt daher im Wesentlichen eine „Spätfolge“ des 

Steuereinbruchs im Jahr 2020 dar.7

In Bezug auf die Entwicklung der Bundesbeteiligung an den 

Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) im Zeitraum 2021 

bis 2024 wurde auf die Planannahmen des Bundes im Fi

nanzplan 2021 zurückgegriffen. Diese bilden zugleich die 

Grundlage der Entwicklungsannahmen für die kommuna

len KdUAusgaben (siehe hierzu die Entwicklungsannah

men für die KdUAusgaben). Demnach nehmen die Einnah

men aus der Bundesbeteiligung an den KdU im Jahr 2021 im 

Flächenländerdurchschnitt um mehr als 5 Prozent zu. Für 

die Folgejahre 2022 bis 2024 ergeben sich demzufolge Zu

wachsraten zwischen knapp unter einem und zwei Prozent.

Im Hinblick auf die Entwicklung der kommunalen Einnah

men aus „Verwaltungs und Benutzungsgebühren“, aus 

„Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke“ sowie 

aus „sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land“ wer

den folgende Annahmen getroffen:

•  Bei den Verwaltungs und Benutzungsgebühren, deren 

Volumen im Jahr 2020 infolge der Kontaktbeschränkun

gen und der hiermit verbundenen Schließung gebühren

finanzierter Einrichtungen im Flächenländerdurchschnitt 

um mehr als 7 Prozent eingebrochen ist, wird für 2021 die 

Annahme einer deutlichen Erholung getroffen. Bis 2024 

wird mit einer vollständigen Rückkehr zum Entwick

lungspfad aus der VorCoronaZeit kalkuliert.

•  Im Hinblick auf die kommunalen Einnahmen aus Zuwei

sungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land 

7 Der nach derzeitiger Planung drohende Rückgang der Schlüsselzu
weisungen im Jahr 2022 ist u. a. auch ein Folgeeffekt der im Jahr 2021 
erfolgten Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs in Nord
rheinWestfalen: Die Finanzausgleichsmasse wurde hier einmalig  
um fast eine Milliarde Euro aufgestockt. Damit wurde nicht nur ein 
ansonsten drohender Rückgang der Zuweisungen gegenüber dem 
Vorjahresniveau vermieden, sondern es wurde zugleich gewährleis
tet, dass die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2021 in dem Maße zulegt, 
wie dies vor dem Beginn der Coronapandemie prognostiziert wurde. 
Die Aufstockung erfolgt dabei als „Kreditierung“, d. h. die Mittel sol
len dem Finanzausgleich zu einem bislang noch nicht genannten 
Zeitpunkt nach 2024 wieder entzogen werden. Vgl. Gemeindefinan
zierungsgesetz NRW 2021.
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Bundesagentur für Arbeit, des Arbeitskreises Steuerschätzung, der mittelfristigen Finanzplanungen der Länder sowie 
des Finanzplans 2021 des Bundes
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KdU (Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II) 

stehen für die Projektion Daten der mittelfristigen Finanz

planung des Bundes für den Zeitraum bis 2024 zur Verfü

gung.9

Konkret basiert die Projektion auf folgenden Annahmen:

•  Personalausgaben: Der Projektion liegt die Annahme 

einer konstanten Entwicklungsrate zugrunde. Die Aus

gaben nehmen demnach bis 2024 jährlich um 3,2 Prozent 

zu. Verglichen mit den wirtschaftlich und fiskalisch guten 

Vorjahren verringert sich die Dynamik der Personalaus

gabenentwicklung demzufolge deutlich. Die angenomme

ne Veränderungsrate der kommunalen Personalausgaben 

entspricht im Übrigen der jahresdurchschnittlichen Ent

wicklung der kommunalen Personalausgaben während 

der Banken und Wirtschaftskrise in den Jahren 2009 bis 

2011. Im Zuge dieser Entwicklung steigt das Volumen der 

kommunalen Personalausgaben in der Summe der 13 Flä

chenländer von 76 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf rd. 87 

Milliarden Euro in 2024 (+10 Milliarden Euro).10

9 Die Ausgabenentwicklung der KdU wurde dabei aus der Planung des 
Bundes für die Leistungsbeteiligung an den KdU abgeleitet.

10 Unter der Annahme eines Wachstums entsprechend dem Ent
wicklungspfad der Jahre 2016 bis 2019 (+3,36 Milliarden Euro jähr
lich) ergibt sich bis 2024 eine Zunahme auf 90 Milliarden Euro (+14 
Milliarden Euro); dies entspricht einer jahresdurchschnittlichen Ver
änderung um 4,4 Prozent.

Jahr 2020 beschlossenen dauerhaften Erhöhung der Bun

desbeteiligung an den KdU um 25 Prozentpunkte auf bis zu 

74 Prozent der bundesweiten KdUAusgaben, werden die 

kommunalen Einnahmen aus der Bundesbeteiligung an 

den KdU demgegenüber in den kommenden Jahren deutlich 

über dem ursprünglichen – vor 2020 erwarteten – Entwick

lungspfad liegen.

Unter Zugrundlegung der in Abbildung 2 dargestellten Ent

wicklungsverläufe der kommunalen Einnahmen ergeben 

sich die in Tabelle 2 abgebildeten Annahmen zu den Ent

wicklungsraten für die kommunalen Einnahmen. Diese  

sind nach Einzahlungspositionen und Jahren differenziert 

dargestellt. 

3.2  Annahmen zur Entwicklung der 
kommunalen Auszahlungen

Während bei den kommunalen Einnahmen zumindest im 

Hinblick auf die Steuern, Schlüsselzuweisungen und die 

KdUBundesbeteiligung auf bestehende Erkenntnisse über 

die künftige Entwicklung zurückgegriffen werden konnte,  

existiert diese Möglichkeit hinsichtlich der kommunalen 

Ausgaben nur in begrenztem Maße. Stärker noch als auf der 

Einnahmeseite muss diese Projektion daher auf selbst ge

wählten Entwicklungsannahmen basieren. Lediglich für die 

TABELLE 2  Annahmen zur Entwicklung der kommunalen Einzahlungen, in Prozent

Einzahlungspositionen Istentwicklung Entwicklungsannahmen

Ø 2016–2019 2020 2021 2022 2023 2024

Steuern (netto)* 5,4 –5,7 4,5 3,1 6,0 5,6

Schlüsselzuweisungen 5,8 6,0 0,0 –0,5 2,4 2,8

Sonstige allg. Zuweisungen v. Land** 4,1 144,6 –55,0 2,5 2,5 2,5

Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 7,8 12,3 6,0 4,0 3,0 3,0

Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren 6,6 –7,3 6,6 10,0 9,0 8,0

Bundesbeteiligung an den KdU 6,5 51,9 5,6 1,8 0,9 1,8

übrige bereinigte Einnahmen 1,4 2,4 1,5 1,0 1,0 1,0

Bereinigte Einnahmen zusammen 4,8 4,5 –0,4 2,9 4,2 4,0

Anmerkungen: *) Gewerbesteuer (netto), Grundsteuern, Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, sonstige Gemeindesteuern.
**) Unter dieser Position sind u. a. die Gewerbesteuerausgleichszuweisungen 2020 enthalten.
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis eigener Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes,  
der Bundesagentur für Arbeit, des Arbeitskreises Steuerschätzung, der mittelfristigen Finanzplanungen  
der Länder sowie des Finanzplans 2021 des Bundes
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nung zugrunde liegenden Annahme einer baldigen – Nor

malisierung der gesundheitlichen und wirtschaftlichen 

Lage wird jedoch davon ausgegangen, dass die laufen

den Zweckzuweisungen an andere Bereiche im Projekti

onszeitraum bis 2024 wieder zu ihrem Entwicklungspfad 

aus der VorCoronaZeit zurückkehren.16 Demzufolge 

wird ihr Niveau bis 2024 auf rd. 31 Milliarden Euro steigen 

(+21,6 Prozent). Die jährlichen Entwicklungsraten, die 

sich aus dieser Annahme ergeben, sind in Tabelle 3 dar

gestellt. 

•  Sachinvestitionen: Die Investitionsausgaben sind in den 

vergangenen Jahren stark gestiegen.17 Allein zwischen  

2016 und 2019 hat sich ihr nominales Niveau bundesweit 

um mehr als ein Drittel von 24,8 auf 34,5 Milliarden Euro 

erhöht.18 Aufgrund des nochmals höheren Zuwachses der 

Investitionen im Jahr 2020 (+11,7 Prozent) belief sich ihr 

Wachstum zwischen 2016 und 2020 im Flächenländer

durchschnitt sogar auf fast 50 Prozent. Für den Zeitraum 

bis 2024 wird ein deutlich reduziertes Wachstum unter

stellt. Aufgrund der verschlechterten finanzwirtschaftli

chen Lage der Kommunen und der hiermit verbundenen 

Konsolidierungszwänge, steigen die – rechtlich freiwilli

gen und politisch daher am ehesten disponiblen – kom

munalen Sachinvestitionen in den kommenden Jahren 

nur noch mit einer Wachstumsrate von 2,5 Prozent. Hie

raus ergibt sich per Saldo ein Anstieg um weitere 4 auf 

dann 42,6 Milliarden Euro. Bezogen auf den Entwick

lungspfad (absolute jahresdurchschnittliche Zunahme der 

Ausgaben) im Zeitraum 2016 bis 2019 wäre bis 2024 hin

gegen Zunahme auf rd. 49 Milliarden Euro zu erwarten 

gewesen.

16 Unabhängig von den – bereits des Öfteren angesprochenen – grund
sätzlichen Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen Entwicklung, 
erscheint die Annahme, dass sich das hohe Wachstum der Zuweisun
gen und Zuschüsse für laufende Zwecke an andere Bereiche in den 
kommenden Jahren nicht ungebremst fortsetzen wird, aus zwei 
Gründen plausibel: Zum einen beinhaltet diese Position coronabe
dingte kommunale Hilfen für den Privatsektor. Unter der Annahme 
einer zügigen Verbesserung der gesundheitlichen und wirtschaftli
chen Lage ist mit einer zeitnahen Reduktion dieser Hilfen zu rech
nen. Darüber hinaus steht die Gewährung der entsprechenden Mittel, 
die u. U. häufig ohne rechtliche Verpflichtung geleistet wurden bzw. 
werden, auf mittlere Sicht unter dem Vorbehalt der finanziellen Leis
tungsfähigkeit der Kommune.

17 Siehe hierzu Abschnitt C des Kommunalen Finanzreports 2021.

18 Ursächlich für den starken Anstieg zwischen 2016 und 2019 waren 
insbesondere die positive finanzielle Lage der Kommunen und die 
hiermit verbundenen finanziellen Gestaltungsspielräume sowie viel
fältige Investitionsfördermaßnahmen des Bundes sowie der Länder 
(z. B. das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes).

•  Soziale Leistungen (ohne KdU-Ausgaben):11 Sie gehen 

in die Vorausberechnung mit einer expansiven Entwick

lung auf der Grundlage einer konstanten Wachstumsrate 

ein. Der jahresdurchschnittliche Zuwachs der Ausgaben 

beläuft sich auf zwei Prozent. Gemessen an der Dynamik, 

die die kommunalen Sozialausgaben in den vergangenen 

beiden Jahrzehnten zeigten, ist dies eine vergleichsweise 

moderate Zunahme.12 Auf dieser Basis ist für die Sozialen 

Leistungen ohne KdUAusgaben bis 2024 mit einer Zu

nahme um rd. 4,1 auf 54,5 Milliarden Euro zu rechnen. 

•  Laufender Sachaufwand:13 In der Berechnung bis 2024 

wird eine Zunahme um rd. 11 Milliarden Euro auf dann 

fast 71 Milliarden Euro unterstellt. Die Ausgaben errei

chen demnach bis 2024 wieder den Entwicklungspfad  

der Jahre 2016 bis 2019, in dem der laufende Sachaufwand 

der Kommunen bezogen auf die Gesamtheit der Flächen

länder um rd. 2,5 Milliarden Euro jährlich stieg.

•  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an 

andere Bereiche:14 Mit einem jahresdurchschnittlichen 

Anstieg um rd. 1,6 Milliarden Euro sind diese Ausgaben 

bereits vor Beginn der Coronakrise stark gewachsen.  

Im Jahr 2020 hat die Ausgabendynamik – mutmaßlich 

krisenbedingt15 – noch einmal deutlich zugelegt (+2,7 

Milliarden Euro). Im Zuge der – dieser Vorausberech

11 Die KdUAusgaben sind in den Zahlen nicht enthalten, da für sie ei
gene Entwicklungsannahmen (auf Basis des Bundesfinanzplans 2021 
bis 2024) getroffen werden. Die Herausrechnung der KdUAusgaben 
erfolgte dabei auf der Grundlage der von der Bundesagentur für Arbeit 
für das Jahr 2020 veröffentlichten Zahlen zu den kommunalen Aus
gaben für die Leistungen der Unterkunft.

12 Im Hinblick auf die mit 0,9 Prozent ausgesprochen niedrige jahres
durchschnittliche Zunahme der Sozialausgaben im Zeitraum 2016 
bis 2019 ist zudem zu berücksichtigen, dass die Veränderung in die
sem Zeitraum durch den Einfluss rückläufiger Flüchtlingszahlen und 
den hiermit verbundenen Rückgang der Transferleistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz verzerrt ist. Die Ausgaben der übrigen  
Leistungskomponenten des Sozialbereichs sind in diesem Zeitraum 
weiterhin stärker gewachsen; dies gilt insbesondere für die Leistun
gen nach dem SGB VIII und dem SGB XII. Im Jahr 2020 haben die 
kommunalen Sozialausgaben ohne KdU im Flächenländerdurch
schnitt hingegen um 3,0 Prozent zugelegt.

13 Unter dieser Position wird der kommunale Verwaltungs und Be
triebsaufwand (Gruppierung 50 bis 66) erfasst, der im Jahr 2019 im 
Flächenländerdurchschnitt mit einem Anteilswert von mehr als 92 
Prozent den Großteil des laufenden Sachaufwands der Gemeinden 
und Gemeindeverbände ausmachte.

14 Hierbei handelt es sich um Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben 
des Empfängers, bei der die Rechtsgrundlage und die Höhe der antei
ligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Mit 
der Bezeichnung „andere Bereiche“ sind nach der Definition des Sta
tistischen Bundesamtes öffentliche Unternehmen und Einrichtungen 
(einschließlich Sondervermögen und Zweckverbände), die nicht zum 
Sektor Staat gehören, private Unternehmen, private Haushalte sowie 
das Ausland gemeint. Die „anderen Bereiche“ stehen in der finanz
statistischen Erfassung dem öffentlichen Gesamthaushalt gegenüber.

15 Siehe hierzu Abschnitt C des Kommunalen Finanzreports 2021.
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis eigener Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, der 
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TABELLE 3  Annahmen zur Entwicklung der kommunalen Auszahlungen, in Prozent

Auszahlungspositionen Istentwicklung Entwicklungsannahmen

Ø 2016–2019 2020 2021 2022 2023 2024

Personalausgaben 5,4 4,6 3,2 3,2 3,2 3,2

Lfd. Sachaufwand (Verw.- u. Betriebsaufwand) 4,9 2,3 5,0 4,5 4,0 4,0

Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an andere Bereiche 9,3 11,6 5,0 5,0 5,0 5,0

KdU-Ausgaben 0,0 2,4 –2,3 1,8 0,9 1,8

Soziale Leistungen ohne KdU 0,9 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Sachinvestitionen 11,2 11,7 2,5 2,5 2,5 2,5

Übrige bereinigte Ausgaben 3,3 12,1 1,0 1,0 1,0 1,0

Bereinigte Ausgaben zusammen 4,8 5,9 3,0 3,1 2,9 3,0

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis eigener Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes,  
der Bundesagentur für Arbeit sowie des Finanzplans 2021 des Bundes
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4. Ergebnisse der Projektion

In Abbildung 3 ist die – auf der Grundlage der Projektion zu  

erwartende – Entwicklung der kommunalen Gesamtein

nahmen für den Zeitraum bis 2024 dargestellt. Die Grafik  

lässt einen deutlichen „Coronaknick“ erkennen: Zwar 

konnte ein absoluter Rückgang der kommunalen Einnah

men im Jahr 2020 dank der Hilfsmaßnahmen des Bundes  

und der Länder verhindert werden, doch zum einen ist für 

2021 „Stand jetzt“ – d. h. ohne zusätzliche Unterstützungs

maßnahmen – mit einer Stagnation der Einnahmen zu 

rechnen und zum anderen kann zum gegenwärtigen Zeit

punkt auch für die kommenden Jahren nur eine schritt

weise Normalisierung der Entwicklungsdynamik erwartet 

werden. Dies gilt insbesondere für die Jahre bis einschließ

lich 2022. In jedem Fall muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

davon ausgegangen werden, dass die Entwicklung der kom

munalen Einnahmen im Zeitraum bis 2024 per Saldo deut

lich hinter dem Entwicklungspfad aus dem Zeitraum vor 

2020 zurückbleiben wird: Im Jahr 2024 werden die kommu

nalen Gesamteinnahmen demzufolge mit geschätzten 328 

Mrd. Euro rd. 13 Mrd. Euro (ca. 3,8 Prozent) unterhalb des 

vor dem Beginn der CoronaKrise bestehenden Entwick

lungspfades der Einnahmen liegen.

Ein weiteres Ergebnis der Projektion ist, dass damit ge

rechnet werden muss, dass sich die kommunalen Ausgaben 

in den Jahren 2021 und 2022 – trotz der angenommenen 
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ABBILDUNG 3   Projektion der Einnahmeentwicklung (bereinigte Einnahmen), in Milliarden Euro

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis eigener Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, der Bundes-
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Finanzplans 2021 des Bundes
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Das Jahr 2020 haben die Kommunen aufgrund der umfas

senden Hilfs und Entlastungsmaßnahmen des Bundes und 

der Länder in fiskalischer Hinsicht unbeschadet überstan

den. Schlussendlich konnten die Gemeinden und Gemein

deverbände das Jahr 2020 trotz der historisch schweren 

Krise per Saldo sogar mit einem Finanzierungsüberschuss 

von 2 Milliarden Euro abschließen (Abbildung 5). Ohne die 

staatlichen Maßnahmen hätten die Kommunen im Jahr 

2020 hingegen ein Finanzierungsdefizit von deutlich mehr 

als 10 Milliarden Euro erzielt.19

Mit dem – zumindest nach derzeitigem Stand der politi

schen Entscheidungen zu erwartenden – weitgehenden 

Wegfall dieser Sondereffekte ab 2021 ist jedoch eine durch

greifende Verschlechterung der Lage zu befürchten. Dies 

gilt insbesondere für das Jahr 2022, in dem nach der vor

liegenden Projektion ein Finanzmittelfehlbetrag von 8,4 

Milliarden Euro entstehen könnte. Dies wäre nominal das 

höchste Defizit der Geschichte. Sofern andere Deckungs

möglichkeiten – wie die Auflösung von Rücklagen – nicht in 

der erforderlichen Höhe zur Verfügung stehen, führt dies zu 

einem erneuten Anstieg der Kassenkredite.

19 Allein durch die Herausrechnung des Gewerbesteuerausgleichs in Höhe 
von 10,842 Milliarden Euro (Zuweisungen nur bezogen auf die Flächen
länder) und die Erhöhung der KdUBundesbeteiligung (Entlastung um 
rd. 3 Milliarden Euro für die Flächenländer) ergibt sich für 2020 ein 
kommunales Finanzierungsdefizit von nahezu 12 Milliarden Euro.

schrittweisen Normalisierung der Einnahmeentwicklung 

und der eher zurückhaltenden Annahmen hinsichtlich der 

Veränderung der kommunalen Ausgaben – mit einer größe

ren Dynamik entwickeln werden als die kommunalen Ein

nahmen (Abbildung 4); dies gilt insbesondere für 2021, in 

dem die kommunalen Gesamteinnahmen nach der vorlie

genden Modellrechnung leicht sinken werden (–0,4 Pro

zent). Dem steht ein Ausgabenwachstum um mehr als 3 

Prozent gegenüber. Für 2022 ist zwar mit einer deutlichen 

Zunahme der Einnahmen zu rechnen, allerdings fällt diese 

mit 2,9 Prozent noch immer schwächer aus als das Ausga

benwachstum (3,1 Prozent). Mit anderen Worten: Bis 2022 

ist unter den aktuellen Umständen tendenziell mit einer 

Verschlechterung der kommunalen Finanzlage zu rechnen.  

Dies gilt insbesondere auch im Vergleich mit dem Jahr 2020, 

in dem ein flächendeckender „Absturz“ der Kommunal

haushalte dank der vielfältigen Entlastungsmaßnahmen 

der staatlichen Ebenen verhindert wurde. Erst ab 2023 kann 

demnach mit einer zwar schrittweisen, aber dennoch deut

lich sichtbaren Verbesserung der kommunalen Finanzlage  

gerechnet werden. Vor diesem Hintergrund ist die Perspek

tive der Kommunen für die nähere Zukunft keineswegs un

problematisch. Deutlich wird dies anhand der in Abbildung 

5 dargestellten Projektion des kommunalen Finanzierungs

saldos.
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ABBILDUNG 4   Entwicklungsraten der kommunalen Gesamteinnahmen und –ausgaben (bereinigte Einnahmen und 

Ausgaben) gemäß Projektion, in Prozent

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis eigener Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, der Bundes-
agentur für Arbeit, des Arbeitskreises Steuerschätzung, der mittelfristigen Finanzplanungen der Länder sowie des 
Finanzplans 2021 des Bundes
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis eigener Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, der Bundes-
agentur für Arbeit, des Arbeitskreises Steuerschätzung, der mittelfristigen Finanzplanungen der Länder sowie des 
Finanzplans 2021 des Bundes
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5. Fazit

Die Auswirkungen von Pandemie und Wirtschaftskrise  

werden die kommunalen Haushalte auch nach deren Über

windung weiterhin betreffen. Vor allem in Bezug auf Ge

meindesteuern und Schlüsselzuweisungen als wichtigste 

Einnahmekategorien ist mit dauerhaften Einnahmever

lusten der Kommunen im Vergleich zum Vorkrisentrend 

zu rechnen. Die Ausgaben hingegen behalten, annahme

gemäß, ihren Wachstumstrend relativ unbehelligt bei. In 

der Konsequenz sind die Kommunen ab dem Jahr 2021 von 

hohen und anhaltenden Defiziten bedroht, welche die Er

folge der vorhergehenden Dekade zunichtemachen. Ohne 

neue Hilfen von Bund und Ländern wird ein erheblicher Teil 

der Kommunen in neue Haushaltskrisen stürzen. 
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Summary

in den westdeutschen Ländern resultiert der Effekt, dass 

der Steuereinbruch der Gemeinden 2020 letztlich deutlich 

überkompensiert wurde. Nettosteueraufkommen plus 

Ausgleichszuweisungen lagen in den Flächenländern 5,86 

Mrd. Euro höher als die Netto-Gewerbesteuer im Vorjahr. 

•  Ziel und Mechanismus der Ausgleichszuweisungen be-

wirkten, dass steuerstarke Länder und Gemeinden höhere 

Erstattungen erhielten als steuerschwache. Neunzig Pro-

zent der Mittel flossen in die westdeutschen Kommunen. 

In allen Ländern lagen die Erstattungen jedoch höher als 

die Steuerausfälle. 

•  Anhand der einzelgemeindlichen Analyse Nordrhein-

Westfalens wird deutlich, dass der Steuerrückgang die 

Gruppe struktur- und finanzschwacher Städte prozentual 

härter traf und der Steuereinbruch im Einzelfall bis zu 70 

Prozent erreichte. Durch Steuererstattungen und gerin-

gere Umlage wurden jedoch auch diese Städte von Verlus-

ten abgeschirmt und neue Haushaltskrisen vermieden. 

•  In absoluten Beträgen war der Steuerverlust in wirt-

schaftsstarken Städten größer. Spiegelbildlich flossen 

auch die Finanzhilfen von Bund und Land überproportio-

nal in die wirtschaftsstarken Städte. 

•  Die Gewerbesteuer ist seit Jahrzehnten im Bundesdurch-

schnitt die wichtigste Steuerquelle der Gemeinden und 

deckt 20 Prozent der Einnahmen. Ihr Aufkommen steht 

– neben dem konjunkturellen Einfluss – in engem Zu-

sammenhang zur lokalen Wirtschaftsstruktur und variiert 

daher regional deutlich. So erzielen die Gemeinden Hes-

sens z. B. je Einwohner das Doppelte des Nachbarlandes 

Thüringen.

•  Im Zuge der Coronakrise brachen die Einnahmen aus der 

Gewerbesteuer bundesweit um 10 Milliarden Euro (18,2 

Prozent) ein. Der stärkste Einbruch war im zweiten Quar-

tal zu verzeichnen, während die Einnahmen des vierten 

Quartals bereits wieder in der Nähe des Vorjahreswertes 

lagen.

•  Um finanzielle Hemmnisse der Kommunen in der Be-

kämpfung der Pandemie zu vermeiden, beschlossen Bund 

und Länder, die Rückgänge der Gewerbesteuer je hälftig 

pauschal auszugleichen. Die Kompensation bemaß sich 

nicht an den realen Einnahmeverlusten, sondern an einer 

Steuerprognose aus dem Mai 2020. Sie belief sich auf 

einen Verlust von 10,84 Milliarden Euro in den Flächen-

ländern. 

•  Im Jahr 2020 fiel ebenso die in den westdeutschen Kom-

munen erhobene erhöhte Gewerbesteuerumlage (Erhö-

hung der Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der Kom-

munen an den Kosten des Solidarpakts) planmäßig weg 

(Entlastungseffekt im Jahr 2020: 2,79 Milliarden Euro). 

Dadurch sanken die Nettoeinnahmen der Gewerbesteuer 

im Jahr 2020 in deutlich geringerem Maße als die Brutto-

einnahmen (–5 Milliarden Euro, –11,7 Prozent).

•  Aus dem Zusammenwirken der auf Prognosen basieren-

den Kompensation von Steuermindereinnahmen sowie 

der planmäßigen Reduzierung der Gewerbesteuerumlage 
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1. Einleitung

Gerade im Hinblick auf die Gewerbesteuer müssen jedoch 

zwei für die Gemeinden positive Effekte unterschieden wer-

den:

•  Die wichtigste politische Maßnahme zur Stabilisierung 

der kommunalen Finanzen in 2020 war der von Bund und 

Ländern beschlossene pauschale Ausgleich der Gewer-

besteuermindereinnahmen, welcher sich in Summe auf 

11,46 Milliarden Euro belief (10,84 Milliarden Euro für die 

Gemeinden in den Flächenländern).2 

•  Unabhängig von der Coronakrise lief zusätzlich 2019 die 

seit 1995 bestehende erhöhte Gewerbesteuerumlage in 

den westdeutschen Gemeinden aus.3 In 2020 verblieb 

damit netto ein höherer Anteil in den Gemeinden. Dies 

brachte den Gemeinden der Flächenländer eine finanziel-

le Entlastung von 2,79 Milliarden Euro in 2020.

Dieser Abschnitt des Kommunalen Finanzreports zeichnet 

die Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2020 im Detail 

nach. Dabei werden zunächst die bundesweite Entwicklung 

und die Effekte der Hilfsmaßnahmen beschrieben. Danach 

folgt ein Blick auf die einzelnen Länder. Zuletzt wird exem-

plarisch die einzelgemeindliche Entwicklung am Beispiel 

der 396 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen analysiert, um 

etwaige interkommunale Verwerfungen und Effekte auf un-

terschiedliche Typen von Gemeinden aufzudecken.

2 Siehe Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der 
neuen Länder, 14. Oktober, Bundesgesetzblatt 2020 Teil I Nr. 45. 

3 Während die Gemeinden in 2019 noch 15,3 Prozent ihrer Gewerbe-
steuereinnahmen (brutto) an Bund und Länder abgeben mussten, re-
duzierte sich dieser Anteil in 2020 auf ca. 9 Prozent. 

Den Kommunen in Deutschland kommt nicht nur das 

grundgesetzlich garantierte Recht auf Selbstverwaltung zu, 

sie besitzen zudem einen verfassungsrechtlichen Anspruch 

auf eine wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle mit Hebes-

atzrecht (Art. 28 Grundgesetz). Diese Garantie wird durch 

die Gewerbesteuer erfüllt, die an die lokale Wirtschafts-

kraft anknüpft und für welche die Gemeinden den Steuer-

satz eigenständig festlegen. Die Gewerbesteuer ist seit vie-

len Jahrzehnten die wichtigste Steuer der Gemeinden in 

Deutschland und deckt im Durchschnitt rund 20 Prozent der 

bereinigten Einnahmen. Obgleich die Gewerbesteuer eine 

Gemeindesteuer ist, führen diese seit 1971 in unterschiedli-

chem Maß eine Umlage an Bund und Länder ab.1 Man unter-

scheidet daher Brutto- und Nettoeinnahmen.

Im Zuge der coronabedingten Rezession im Jahr 2020 brach 

die Gewerbesteuer in einem Maße ein, das bis dato nur 

2009/10 in der globalen Finanzkrise zu verzeichnen war. Die 

Finanzkrise hatte lang anhaltende finanzielle Konsequen-

zen für die Kommunen. Haushaltsdefizite und Kassenkre-

dite stiegen sprunghaft an, Investitionen wurden auf Jahre 

vernachlässigt. Diese Effekte haben die Debatte um die 

kommunalen Finanzen eine ganze Dekade geprägt. Die Ent-

wicklungen im Jahr 2020 waren, so hat bereits Abschnitt C 

des Kommunalen Finanzreports gezeigt, insgesamt grund-

verschieden. Die Kommunen haben 2020 mit einem leich-

ten Plus abgeschlossen, die Kassenkredite wurden weiter 

reduziert und die Investitionstätigkeit konnte planmäßig 

deutlich zulegen. Ursächlich für diese positive Gesamtlage 

waren die umfangreichen Hilfsmaßnahmen von Bund und 

Ländern. 

1 Bundesministerium der Finanzen (2020), Die Entwicklung der Ge-
werbesteuerumlage seit der Gemeindefinanzreform 1969, 24.6.2020, 
URL: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Stan-
dardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbezie-
hungen/Kommunalfinanzen/Entw-Gewerbesteuerumlage-seit-1969.
html, zuletzt abgerufen am 8.6.2021

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzen/Entw-Gewerbesteuerumlage-seit-1969.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzen/Entw-Gewerbesteuerumlage-seit-1969.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzen/Entw-Gewerbesteuerumlage-seit-1969.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzen/Entw-Gewerbesteuerumlage-seit-1969.html
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Abbildung 1 zeigt die Struktur der kommunalen Steuerein-

nahmen im Jahr 2020, die von jener der Vorjahre abweicht. 

Von besonderer Bedeutung sind der kommunale Anteil der 

Einkommensteuer mit 41,5 Milliarden Euro und die Gewer-

besteuer (netto) mit 41,2 Milliarden Euro (37,65 Milliarden 

Euro in den Flächenländern). Von verhältnismäßig geringe-

rer Bedeutung sind die Grundsteuern A und B (14,7 Milliar-

den Euro) sowie der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer 

(9,0 Milliarden Euro). Dass der kommunale Anteil der Ein-

kommensteuer hier die Einnahmen aus der Gewerbesteu-

er (netto) – wenn auch nur geringfügig – übertrifft, ist ein 

historisches Novum. Dieses Ergebnis ist maßgeblich durch 

den krisenbedingten Einbruch der Gewerbesteuer in 2020 

beeinflusst, welcher höher war als jener der Einkommens-

steuer. Im Jahr 2019 lagen die Gewerbesteuereinnahmen 

noch fast 3 Milliarden Euro über den Einnahmen der Ein-

kommenssteuer.

Die kommunalen Steuereinnahmen beliefen sich in 2020 in 

den Flächenländern brutto auf insgesamt 102,2 Milliarden 

Euro. Sie machten damit etwas mehr als 37 Prozent der Ein-

nahmen der laufenden Rechnung aus. Das um die Ausgaben 

für die Gewerbesteuerumlage bereinigte Nettosteuerauf-

kommen betrug im Jahr 2020 in der Summe aller 13 Flä-

chenländer 98,4 Milliarden Euro (entspricht rund 36 Prozent 

der Einnahmen der laufenden Rechnung). Neben den kom-

munalen Steuern finanzieren sich die Kommunen haupt-

sächlich durch Zuweisungen von Bund und Ländern, durch 

Gebühren und Beiträge sowie durch Einnahmen aus wirt-

schaftlicher Tätigkeit.4

4 Vgl. Freier, Ronny, und René Geißler (2020). „Kommunale Finanzen 
in der Corona-Krise“. Wirtschaftsdienst (100) 5. 356–363.

2. Entwicklung bundesweit

ABBILDUNG 1  Kommunale Steuereinnahmen in 2020 (inkl. Stadtstaaten), in Mrd. Euro

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 4)
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Gewerbesteuer

Zunächst wird der enorme Einbruch der Gewerbesteuer im 

zweiten Quartal 2020 deutlich. Während das erste Quartal  

2020 noch auf einem vergleichbaren Niveau wie das Vor-

jahresquartale lag, schlagen die Effekte der Coronakrise im 

zweiten Quartal 2020 durch. Die quartalsmäßigen Einnah-

men (brutto) sanken hier auf einen Tiefstand von 8,8 Milli-

arden Euro. Ein vergleichbares niedriges Aufkommen gab  

es zuletzt im dritten Quartal 2010 im Zuge der großen Fi-

nanzkrise. Verglichen mit dem absoluten Höchststand im 

zweiten Quartal 2019 von 14,9 Milliarden Euro handelt es 

sich hier um eine Reduktion um 41 Prozent. Es fällt aller-

dings auch auf, dass bereits das erste Quartal 2020 unter 

dem Wert der beiden Vorjahre lag. Die Konjunktur hatte 

sich bereits leicht abgekühlt.

Ursächlich für den abrupten Rückgang der Gewerbesteuer-

einnahmen im zweiten Quartal 2020 war die Entscheidung  

des Bundesfinanzministeriums, Kürzungen der vierteljähr-

lichen Gewerbesteuerabschlagszahlungen durch die Unter-

nehmen unbürokratisch anzuerkennen. Diese unter nehmens-

freundliche Politik verschaffte betroffenen Unternehmen in 

einer Zeit großer Unsicherheit zusätzliche Liquidität, führte 

aber zu frühzeitigen Einbrüchen der Gewerbesteuer. Das zwei-

te Quartal war geprägt durch den ersten Lockdown, hohe Un-

sicherheit und sehr pessimistische Konjunkturprognosen.5

5 Ifo München (2020). „ifo Geschäftsklimaindex bricht ein (März 
2020)“. Pressemeldung. 25. 3.2020. Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR für Wirt-
schaft) (2020). Die gesamtwirtschaftliche Lage angesichts der Coro-
napandemie. Sondergutachten vom 30. März 2020. Wiesbaden.

Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuereinnah-

men (brutto) im Zeitverlauf 2006 bis 2020 (inkl. Stadtstaa-

ten). Sichtbar werden insbesondere die enormen Einbrüche 

in der Finanzkrise 2009/2010 und infolge der Coronapande-

mie 2020. In der Finanzkrise sanken die Einnahmen aus der 

Gewerbesteuer von 2008 zu 2009 um 8,6 Milliarden Euro (21 

Prozent). Im Jahr der Coronakrise fiel der Einbruch nominell 

sogar etwas größer aus. Hier gingen die Einnahmen um 10,1 

Milliarden Euro zurück (18 Prozent). In den Flächenländern 

lag der Rückgang bei 7,7 Milliarden Euro, prozentual wurden 

damit Einbußen von –15,3 Prozent realisiert.

Die Abbildung zeigt zudem, dass die Erholung der Gewerbe-

steuereinnahmen im Nachgang der Finanzkrise einige 

Jahre in Anspruch nahm. Erst 2012 konnte das Einnahme-

niveau vom Vorkrisenjahr 2008 wieder erreicht werden. In 

der Folge stiegen die Gewerbesteuereinnahmen dann aller-

dings deutlich. Sie lagen auf dem Höchststand 2018 fast 15 

Milliarden Euro über dem Stand von 2008 (plus 36 Prozent). 

Diese Entwicklung spiegelt die positive gesamtwirtschaft-

liche Entwicklung wider, die Deutschland in der vergange-

nen Dekade erlebte.

Abbildung 3 vertieft diese Zeitreihe ab dem Jahr 2016 an-

hand der jeweiligen Quartalsergebnisse. Die obere Linie 

verdeutlicht die Gewerbesteuereinnahmen brutto, bei der 

unteren Linie wird die Gewerbesteuer abzüglich der Gewer-

besteuerumlage dargestellt (netto). 
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ABBILDUNG 2  Zeitreihe der Gewerbesteuereinnahmen (brutto) (inkl. Staatstaaten), in Mrd. Euro

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 4)
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Gewerbesteuer

Die Abbildung quantifiziert auch den Effekt der Einsparung. 

Wendet man den 2019 geltenden Umlagesatz auf die Brut-

toeinnahmen in 2020 an, ergibt sich eine (hypothetische) 

um 2,79 Milliarden Euro höhere Gewerbesteuerumlage. Der 

enorme Rückgang bei den Bruttoeinnahmen wird für die 

Gemeinden demnach durch die schon vor der Coronakrise 

feststehende Veränderung der Gewerbesteuerumlage abge-

federt. Während der Einbruch der Bruttoeinnahmen der Ge-

werbesteuer in den Flächenländern bei 17,8 Prozent lag, lag 

der Rückgang bei den Nettoeinnahmen nur bei 11,7 Prozent.

Während die Veränderung bei der Gewerbesteuerumla-

ge den Einbruch für die Gemeinden etwas abfedern konnte, 

aber zeitlich zufällig erfolgte und öffentlich kaum beachtet 

wurde, gilt dies für eine andere politische Maßnahme nicht: 

Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen 

und der neuen Länder beschlossen Bund und Länder im ver-

gangenen Jahr einen pauschalen Ausgleich rückläufiger Ge-

werbesteuermindereinnahmen (Textbox 1).6

6 Siehe Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der 
neuen Länder, 14. Oktober, Bundesgesetzblatt 2020 Teil I Nr. 45.

Im Verlauf des Jahres 2020 entwickelten sich die Gewer-

besteuereinnahmen positiver als zunächst befürchtet. Im 

vierten Quartal wurden 12,8 Milliarden Euro vereinnahmt. 

Dieser Wert lag nur etwa 1 Milliarde Euro unter dem Wert 

des Vorjahresquartals, was einen Einnahmeverlust von nur 

noch 7 Prozent zum Vorjahresquartal entspricht. Das sich 

die Gewerbesteuer in den letzten Monaten des Krisenjahres 

stabilisieren konnte, muss vor allem der spürbaren Erho-

lung im Exportsektor der deutschen Industrie zugeschrie-

ben werden.

Der zweite Aspekt ist die Entwicklung der Gewerbesteuer 

netto abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Hier werden die 

Veränderungen ab 2020 sehr deutlich sichtbar (Textbox 1).

Den finanziellen Effekt der geringeren Umlage zeigt Abbil-

dung 4. In den Flächenländern lag die Gewerbesteuer (brut-

to) in 2019 bei 50,34 Milliarden Euro. Davon wurden über 

die Gewerbesteuerumlage 7,71 Milliarden an Bund und Län-

der abgeführt (15,3 Prozent). In 2020 lagen die Gewerbe-

steuereinnahmen in den Flächenländern bei 41,39 Milliar-

den Euro. Davon wurden allerdings nur noch 3,74 Milliarden 

Euro an Bund und Länder über die Gewerbesteuerumlage 

abgeführt, ein Anteil von etwa 9 Prozent. 
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ABBILDUNG 3  Entwicklung der Gewerbesteuer brutto und netto, in Mrd. Euro, quartalsweise

Anmerkungen: Bei der Gewerbesteuer netto (untere Kurve) wurden nicht die tatsächlichen Zahlungsflüsse im 
jeweiligen Quartal dargestellt. Vielmehr handelt es sich um den Anteil an den Bruttoeinnahmen, der in der Jahresend
abrechnung den Gemeinden netto verbleibt. Die tatsächlichen Zahlungsflüsse weisen deutliche Quartalsunterschiede 
auf. Im ersten Quartal erfolgt nur eine Spitzabrechnung des Vorjahres, in zweiten und dritten Quartal jeweils eine 
Abschlagszahlung und im vierten Quartal eine Abrechnung fürs laufende Jahr. 
Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 5.2)
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Er entfiel ab dem Jahr 2020, was zu einer deutlichen Absenkung 

der Gewerbesteuerumlage in Westdeutschland führt (Tabelle 1).

Ein Beispiel verdeutlicht die oben genannten Zahlen. Gemeinde 

A in einem westdeutschen Land vereinnahmt bei einem Hebes

atz von 380 annahmegemäß 2 Millionen Euro Gewerbesteuer

einnahmen (brutto). Diese Gemeinde musste in 2019 eine Umla

ge in Höhe von 336.842 Euro (16,84 Prozent) zahlen. 

Umlage = (2.000.000 Euro)⁄380 ∙ 64 = 336.842 Euro

Von dieser Summe gehen 260.526 Euro an das Land und 76.316 

Euro an den Bund. In 2020 verringert sich durch den Wegfall des 

Zuschlags von 29 Punkten die Gewerbesteuerumlage. In 2020 

zahlt diese Gemeinde nur mehr eine Umlage von 184.211 Euro 

(9,21 Prozent). 

Umlage = (2.000.000 Euro)⁄380 ∙ 35 = 184.210 Euro

Der Anteil an den Bund bleibt unverändert mit 76.316 Euro. Das 

Land bekommt in diesem Jahr 107.895 Euro.

Der Wegfall des Zuschlags auf die Gewerbesteuerumlage der 

westdeutschen Länder verändert die Verteilung somit erheblich. 

Diese Änderung trifft per Definition nur die westdeutschen Ge

meinden, da die ostdeutschen Gemeinden diesen Zuschlag auf 

den Landesanteil nie tragen mussten. 

TEXTBOX 1   Veränderungen bei der Gewerbe
steuerumlage 2020 

Seit der Gemeindefinanzreform 1969 müssen Gemeinden einen 

Teil ihrer Einnahmen der der Gewerbesteuer an Bund und Länder 

abführen; die sogenannte Gewerbesteuerumlage.7 Die Um lage 

besteht aus einem Bundesanteil und einem landesspezifischen 

Anteil. Die Gewerbesteuer brutto abzüglich der Gewerbesteuer

umlage ergibt die bei den Gemeinden verbleibenden Nettoein

nahmen. Grundgesetzlich ist die Gewerbesteuerumlage in Art. 

106 Abs. 6 S. 4 GG geregelt. 

Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wird zunächst 

das Istaufkommen der Gewerbesteuer (brutto) in der Gemein

de gemessen. Dieses Istaufkommen wird durch den Hebesatz 

im jeweiligen Jahr geteilt. Dadurch wird vermieden, dass eine 

Hebe satzänderung die Höhe der Umlage beeinflusst. Der resul

tierende Quotient wird mit einem Vervielfältiger zur Gewerbe

steuerumlage multipliziert. 

Umlage = Istaufkommen⁄Hebesatz ∙ Vervielfältiger

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage wurde über die Jahre 

mehrfach geändert, um politisch gewünschte föderale Vertei

lungsergebnisse zu erreichen. Hierfür wurde der Vervielfälti

ger immer wieder angepasst.8 Von besonderem Interesse sind 

die Veränderungen in den Jahren nach der Wiedervereinigung. 

Bis 1990 waren Bundesanteil und Landesanteile gleich und 

lagen bei einem Vervielfältiger von 26 + 26 = 52. Bei einem He

besatz von beispielsweise 400, ergibt sich ein Umlagesatz von 

52 / 400 = 13 Prozent am Istaufkommen. Ab 1991 waren Bun

desanteil und die Landesanteile verschieden. Teilweise wurden 

beide Anteile jährlich verändert. Besonders wichtig ist der 1995 

eingeführte Zuschlag auf den Landesanteil. Hiermit haben die 

westdeutschen Länder ihre Gemeinden an den Kosten der Fi

nanzierung des Solidarpaktes beteiligt. Der beachtliche Zuschlag 

auf den Landesanteil betrug von 1995 bis 2019 29 Punkte.9 

 7  Bei der Gemeindefinanzreform 1969 sollten die Gemeindefinanzen 
quantitativ gestärkt und auf eine breitere Basis gestellt werden. Die 
Gemeinden wurden mit einem Anteil an der Einkommensteuer betei
ligt. Im Gegenzug wurden Bund und Länder mit der Gewerbesteuer
umlage an der Gewerbesteuer beteiligt.

 8  Bundesministerium der Finanzen (2020). „Die Entwicklung der Gewer
besteuerumlage seit der Gemeindefinanzreform 1969“. 24.6.2020.

 9  Bis Ende 2018 gab es zusätzlich auch einen Umlageanteil, bei dem die 
Kom munen an den Kosten des „Fonds Deutsche Einheit“ beteiligt wur
den. Dieser Umlagesatz variierte über die Jahre und lag zuletzt in 2018 
bei 4,3 Prozent. Da dieser in 2019 bereits nicht mehr abgeführt wurde, 
wird die Analyse bezogen auf diesen Umlageanteil nicht weiter vertieft.

TABELLE 1   Vervielfältiger in 2019 und 2020 bei der 

Berechnung der Gewerbesteuerumlage

Westdeutsche Länder Ostdeutsche Länder

2019

Bundesanteil: 14,5 Bundesanteil: 14,5

Landesanteil: 49,5 Landesanteil: 20,5

Gesamt: 64 Gesamt: 35

2020

Bundesanteil: 14,5

Landesanteil: 20,5

Gesamt: 35
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Gemessen am Aufkommen des Jahres 2019 wurden die  

Gemeinden damit durch Bund und Länder „überkompen-

siert“. Ursächlich hierfür ist, dass das Volumen der Aus-

gleichsmittel sich nicht nach dem Istaufkommen des Jahres 

2019, sondern nach den Ergebnissen der Steuerschätzung 

in Bezug auf das prognostizierte Gewerbesteueraufkommen 

im Jahr 2020 richtete. Hierzu wurde das Ergebnis der Steu-

erschätzung vom Mai 2020 mit jenem aus Oktober 2019 ver-

glichen. Aus der Differenz beider Schätzungen wurde der 

Pauschalwert der – von Bund und Ländern auszugleichen-

den – Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 abge leitet 

(siehe Textbox 2). Hinzu kommt, dass die Gewerbesteuer-

entwicklung im dritten und – insbesondere – im vierten 

Quartal 2020 besser verlaufen ist, als im Mai 2020 prognos-

tiziert wurde (siehe Abbildung 3). 

Insgesamt wurden hier 10,84 Milliarden Euro zur Deckung 

von Gewerbesteuerausfällen der Flächenländer geplant und 

gezahlt. Abbildung 5 zeigt den Effekt dieser Ausgleichszah-

lungen. Wichtig für den finanziellen Effekt ist, dass die Er-

stattung netto erfolgte; die Gemeinden darauf also keine 

Umlage abführen mussten. 

Sowohl brutto als auch netto überstieg die Gewerbesteu-

er 2020 unter Berücksichtigung der Ausgleichszuweisungen 

die Werte des Vorjahres: Die letztlich relevanten Nettoein-

nahmen lagen 2019 bei 41,39 Milliarden Euro. Die Summe 

aus Nettoeinnahmen der Gewerbesteuer und Ausgleichs-

zahlungen belief sich 2020 hingegen auf 48,47 Milliarden 

Euro. Die kassenwirksamen Einnahmen lagen damit gut 7 

Milliarden Euro über dem Vorjahreswert. 
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ABBILDUNG 4   Gewerbesteuer brutto und netto 

sowie der Effekt der Veränderung 

der Gewerbesteuerumlage in den 

Flächenländern,  

in Mrd. Euro, 2019 und 2020

Quelle: Eigene Berechnungen nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes 
(Fachserie 14 Reihe 4)
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Der gesetzlich geregelte Beitrag des Bundes entspricht einem 

Anteil von 50 Prozent. Zusätzlich hat der Bund auch den Be

trag kompensiert, der sich als Entlastung (für den Bund) durch 

die Gewerbesteuermindereinnahmen bei den Bundeser

gänzungszuweisungen ergibt. Dass für einzelne Länder der 

schlussendliche Anteil nicht hälftig aufgeteilt wurde, liegt darin 

begründet, dass der Bund bei der Ermittlung seines Beitrags 

die Auswirkungen der Gewerbesteuermindereinnahmen im 

bundesstaatlichen Finanzausgleich berücksichtigt hat. 

Wichtig für das genaue Verständnis dieser Ausgleichszahlun

gen ist, dass die Zahlung als Pauschale ausgestaltet wurde. 

Bund und Länder haben entschieden, nicht die tatsächlichen 

Einbrüche der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 zu 

kompensieren, denn eine solche Vorgehensweise hätte eine 

komplexe Administration der Zahlungen und eine rückwir

kende Spitzabrechnung erfordert. Stattdessen wurden die 

Zahlungen frühzeitig pauschaliert, was den Verwaltungsauf

wand gemindert und die Planungssicherheit erhöht hat. 

Grundlage für die Berechnung der Pauschale war ein Abgleich 

des für das Jahr 2020 erwarteten NettoGewerbesteuerauf

kommens zwischen den Ergebnissen der Steuerschätzung vor 

der Coronapandemie (31. Oktober 2019) und den Ergebnissen 

der Steuerschätzung vom 14. Mai 2020. Die Kompensations

zahlung wurde dabei so bemessen, dass die in der Steuerschät

zung für das Jahr 2020 ausgewiesenen Mindereinnahmen bei 

der NettoGewerbesteuer vollständig ausgeglichen werden. 

Die Verteilung auf die Länder erfolgte auf der Basis des Ge

werbesteueraufkommens der vorangehenden vier verfügba

ren Quartale. Für die Weiterreichung der Zahlungen von den 

Ländern an die Gemeinden wurde ebenfalls bestimmt, dass 

sich die Zahlungen an den zu erwartenden Mindereinnahmen 

orientieren. Die genauen Regelungen nahmen die Länder ei

genständig vor.

TEXTBOX 2   Ausgleich der Gewerbesteuer minder
einnahmen durch Bund und Länder 

Im Zuge der Coronapandemie wurde früh klar, dass den Ge

mein den hohe Ausfälle bei der Gewerbesteuer drohten. Zu

dem wurde befürchtet, dass die Sozialausgaben ansteigen, was 

in Summe zu weitreichenden finanziellen Schieflagen führen 

könnte. Verbände und Wissenschaftler forderten daher ein 

Eingreifen von Bund und Ländern.10

Am 3. Juni 2020 beschloss die Bundesregierung, die krisenbe

dingten Ausfälle der Gewerbesteuereinnahmen zu kompen

sieren. Der pauschale Ausgleich sollte hälftig vom Bund und 

den Ländern getragen werden. Für dieses Vorhaben war eine 

Grundgesetzänderung (Artikel 104a und 143h GG) notwendig,  

welche am 17. September 2020 mit Zustimmung des Bundes

rates durch den Bundestag umgesetzt wurde. Im Anschluss 

wurde am 6. Oktober das „Gesetz zur finanziellen Entlastung 

der Kommunen und der neuen Länder“ beschlossen.11 

Im Rahmen dieses Gesetzes erhalten die Länder pauschal ins

gesamt 6,134 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt (5,571 

Milliarden für die Flächenländer). Der Betrag wurde entspre

chend der zu erwartenden Mindereinnahmen auf die Länder 

verteilt. Mit dem Gesetz wurde zudem der von den Ländern an 

ihre Gemeinden zu zahlende Ausgleichsbetrag festgelegt. Ins

gesamt beliefen sich die Ausgleichszuweisungen von Bund und 

Ländern auf 11,46 Milliarden Euro (10,84 Milliarden in den 

Flächenländern12). 

 10  Freier, Ronny, und René Geißler (2020). „Kommunale Finanzen in 
der CoronaKrise“. Wirtschaftsdienst (100) 5. 356–363; Deutscher 
Städtetag (2020). „Beispiellose Einbußen – Handlungsfähigkeit der 
Städte sichern“. Pressemitteilung. 5.5.2020.

 11  Art. 143h GG wurde nach Annahme dieses Gesetzes außer Kraft ge
setzt.

 12  Die Stadtstaaten haben vom Bund insgesamt eine Summe von 618 
Millionen Euro bekommen. Da  hier keine Gemeindestrukturen vor
herrschen, entfällt der Landesanteil.



12

ner. Deutlich werden zunächst die regionalen Unterschie-

de. Die ostdeutschen Kommunen sind auch 30 Jahre nach 

der Wiedervereinigung relativ steuerschwach. Die höchsten 

Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden in Hessen, Bay-

ern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen erzielt.

Die Gewerbesteuer resultiert direkt aus der lokalen Wirt-

schaftskraft. Sie fällt damit zwangsläufig interkommu-

nal und regional sehr unterschiedlich aus. Abbildung 6 

zeigt die Nettoeinnahmen der Gewerbesteuer auf Ländere-

bene in 2019 (links) und 2020 (rechts) in Euro je Einwoh-

3. Gewerbesteuereinnahmen in den Ländern

ABBILDUNG 6   Karten zur Gewerbesteuer (netto) in den Ländern, 2019 (links) und 2020 (rechts),  

in Euro je Einwohner, 2019 (links) und 2020 (rechts)

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 4)
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je Einwohner). Prozentual sind aber die ostdeutschen Län-

der Sachsen (-19,0 Prozent) und Brandenburg (-16,7 Pro-

zent) stärker betroffen. Insgesamt traf die Rezession Ost-

deutschland mit einem Rückgang von -15,5 Prozent härter 

als die westdeutschen Gemeinden mit -11,2 Prozent, was 

darauf zurückzuführen ist, dass die Reduktion der Gewer-

besteuerumlage nur für die westdeutschen Gemeinden galt. 

Hier zeigt sich trotzdem ein interessanter Unterschied zur 

Finanzkrise 2009/2010, in welcher die kleinteilige ostdeut-

sche Wirtschaft relativ stabil war. In der Corona Pandemie 

waren Ost und West ähnlich betroffen. Dem Westen kam 

insbesondere der anziehende Export in der zweiten Jahres-

hälfte 2020 zur Hilfe. Besonders interessant ist der Ausrei-

ßer Schleswig-Holstein. Entgegen dem allgemeinen Trend 

konnten die Gemeinden hier bei den Nettoeinnahmen der 

Gewerbesteuer ein Plus verzeichnen. Der geringe rezes-

sionsbedingte Rückgang der Gewerbesteuer brutto wurde 

durch die geringere Umlage mehr als ausgeglichen, sodass 

netto ein höheres Aufkommen erreicht wurde.

Einen detaillierten Einblick in den unterjährigen Verlauf der 

Krise 2020 ermöglicht Abbildung 8. Hier sind die Gewerbe-

steuereinnahmen (netto) in den vier Quartalen dargestellt. 

Die linke Karte zeigt die regionale Verteilung der Pro-Kopf-

Einnahmen im ersten Quartal, das kaum von der Corona-

krise beeinflusst war. Die Karten des zweiten bis vierten 

Der krisenbedingte Rückgang 2020 hat an diesen Strukturen 

nichts geändert. In der Gegenüberstellung der Jahre 2019 

und 2020 deutet sich der Einbruch bei den Gewerbesteuern 

lediglich an. Die Quartilskarte verbleibt hier in zu groben 

Kategorien und kann das wirkliche Ausmaß des Einbruchs 

bei der Gewerbesteuer nicht verdeutlichen. 

Die genauen Zahlen zum Niveau und zur Veränderung ge-

genüber 2019 zeigt Abbildung 7. Im linken Panel sind die 

Gewerbesteuereinnahmen (netto) in 2020 je Einwohner ab-

steigend sortiert. Die Zweiteilung von ost- und westdeut-

schen Ländern ist offensichtlich. Die fünf ostdeutschen 

Länder liegen am Ende der Steuerverteilung. Sie erreichen 

mit 311 Euro je Einwohner weniger als 60 Prozent des west-

deutschen Niveaus (524 Euro je Einwohner) und weniger 

als die Hälfte des Spitzenreiters Hessen (649 Euro je Ein-

wohner). Das rechte Panel verdeutlicht die Veränderun-

gen gegenüber 2019. Mit Ausnahme von Schleswig-Holstein 

mussten die Gemeinden aller Länder deutliche Verluste der 

Netto-Gewerbesteuer hinnehmen. Auch Schleswig-Hol-

stein hatte bei den Bruttoeinnahmen ein leichtes Minus, 

dieser Rückgang wurde aber durch die Einsparungen bei der 

Gewerbesteuerumlage überlagert. 

Die höchsten nominalen Einbrüche verzeichnen Nordrhein-

Westfalen (-85 Euro je Einwohner) und Hessen (-82 Euro 

Niveau Entwicklung
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ABBILDUNG 7   Gewerbesteuer (netto) in den Ländern, Niveau 2020 und Veränderung gegenüber 2019, in Pro-Kopf-

Euro 2020 und Veränderung gegenüber 2019

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 4)
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ABBILDUNG 8   Karten zur quartalsweisen Entwicklung der Gewerbesteuer (netto) in den Ländern, 1. – 4. Quartal 

2020, in Euro je Einwohner, 1. – 4. Quartal 2020

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 4)
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Sachsen-Anhalt (je 74 Euro je Einwohner). Im Vergleich mit 

den Verlusten aus Abbildung 8 zeigt sich bereits, dass die 

Ausgleichszahlungen für alle Länder höher bemessen waren 

als die Nettorückgänge der Gewerbesteuer gegenüber dem 

Vorjahr.13

Die Ausgleichszahlungen wurden hälftig von Bund und Län-

dern übernommen (Textbox 1). Um dies zu gewährleisten, 

wurde bei der Ermittlung der Zahlbeträge für jedes Land 

auch der Effekt berücksichtigt, der sich durch die Gewerbe-

steuermindereinnahmen als Entlastung im bundesstaatli-

chen Finanzausgleich bei den Bundesergänzungszuweisun-

gen ergibt. Die Höhe dieses Betrages wurde durch den Bund 

mittels einer Modellrechnung abgeleitet. Daraus ergibt sich 

je nach Land eine unterschiedliche Aufteilung der Zahllas-

ten (Abbildung 9). In Hessen beispielsweise übernimmt der 

Bund lediglich 45,5 Prozent der Zahlungen an die Gemein-

den. Bei sinkenden Gewerbesteuereinnahmen stellt sich das 

Land im Finanzausgleich besser; dieser Effekt wurde bei der 

Bemessung der Beträge berücksichtigt. Anders beispiels-

weise im Mecklenburg-Vorpommern: Durch den Einbruch 

bei den Gewerbesteuern in den steuerstarken Ländern ver-

13 In diesem Zusammenhang sei jedoch noch einmal darauf hingewie-
sen, dass der Gewerbesteuerausgleich nicht ausgelegt gewesen ist, 
Aufkommensverluste gegenüber dem Vorjahr auszugleichen, sondern 
gegenüber dem Niveau, das vor dem Beginn der Coronakrise für das 
Jahr 2020 prognostiziert worden ist.

Quartals übernehmen für die Vergleichbarkeit die Quar-

tilsgrenzen aus dem ersten Quartal. Der hohe Einbruch im 

zweiten Quartal wird überdeutlich, da die Karte im zwei-

ten Quartal erkennbar heller gefärbt ist. Deutlich wird auch, 

dass der Einbruch im zweiten Quartal in den westdeutschen 

Ländern stärker war. Bayern, Baden-Württemberg und 

Nordrhein-Westfalen überspringen gleich mehrere Farbka-

tegorien. Neben dem starken Rückgang verdeutlicht die Ab-

bildung auch die schrittweise Erholung im dritten und vier-

ten Quartal insbesondere in den westdeutschen Gemeinden. 

Das Ausgangsniveau vom ersten Quartal wieder allerdings 

nicht erreicht. Deutlich wird zudem der Sondereffekt in 

Schleswig-Holstein. Hier wird im zweiten Quartal nur ein 

leichter Einbruch und schon im dritten Quartal eine deutli-

che Erholung verzeichnet.

Wie beschrieben, wurde dem Steuereinbruch 2020 über um-

fangreiche Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern be-

gegnet. Die mit Abstand größte Maßnahme war dabei die 

pauschale Ausgleichszahlung für die Gewerbesteuermin-

dereinnahmen. Abbildung 9 zeigt die Höhe der Ausgleichs-

zahlungen in Euro je Einwohner nach Ländern. Die höchs-

ten Zahlungen flossen an die Gemeinden in Hessen (193 

Euro je Einwohner), Bayern (183 Euro je Einwohner) und Ba-

den-Württemberg (167 Euro je Einwohner). Die niedrigsten 

Zahlungen erhielten die Gemeinden in Brandenburg und 
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ABBILDUNG 9   Ausgleichszahlung für Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 in den Ländern,  

in Euro je Einwohner, 2020

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Gesetzes
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Abbildung 10 zeigt die Einsparung der westdeutschen Bun-

desländer durch die Veränderungen bei der Gewerbesteue-

rumlage in Euro je Einwohner. Sie summieren sich auf rund 

2.788 Millionen Euro.14 Analog zur Aufkommenshöhe er-

zielten wiederum die Gemeinden in Hessen die höchsten 

Einsparungen; hier verblieben im Jahr 2020 48 Euro je Ein-

wohner zusätzlich. Durchschnittlich sind es in den west-

deutschen Gemeinden 43 Euro je Einwohner.15

Dass die ostdeutschen Länder von diesem Effekt nicht pro-

fitieren konnten, liegt in der Natur der Sache. Mit der Ver-

änderung der Gewerbesteuerumlage wurde eine bestehende 

Ungleichbehandlung der Gemeinden in Ost und West be-

endet, sodass ab 2020 die Gewerbesteuerumlage bundes-

weit einheitlich anfällt. Die ostdeutschen Länder konnten 

in den politischen Verhandlungen aber einen anderen Punkt 

14 Für diesen Wert wurden die länderspezifischen Bruttoeinnahmen in 
2020 mit dem gesetzlichen Faktor aus 2019 multipliziert und die Ab-
weichungen zu den tatsächlichen Nettoeinnahmen gebildet.

15 Hessen erhebt die erhöhte Gewerbesteuerumlage in gleicher Höhe als 
einziges Land auf landesrechtlicher Grundlage weiterhin. Im Rahmen 
des Programms „Starke Heimat Hessen“ wird das Geld aber nicht wie 
zuvor in den Landeshaushalt allgemein eingespeist. Vielmehr soll das 
Geld über Umwege am Ende auch der kommunalen Familie zur Ver-
fügung stehen. 50 Prozent werden für konkrete Vorhaben (z. B. Kita, 
Digitalisierung) genutzt, 25 Prozent gehen in den hessischen kom-
munalen Finanzausgleich. Dieser Teil kommt explizit den finanz-
schwachen Kommunen zugute. Und 25 Prozent verbleiben bei den 
einzelnen Kommunen, womit hier vor allem finanzstarke Kommunen 
profitieren.

liert Mecklenburg-Vorpommern Gelder in Finanzausgleich, 

da die Steuerkraftdifferenzen geringer sind. Um diese Ver-

luste auszugleichen, übernimmt der Bund hier einen An-

teil von fast 90 Prozent der Zahlungen an die Gemeinden. 

Insgesamt liegt der Bundesanteil an den Ausgleichszuwei-

sungen durch die Effekte aus dem Finanzausgleich auch in 

Summe etwas höher als 50 Prozent. In Ostdeutschland be-

trug er 84 Prozent, in Westdeutschland 51 Prozent.

Bei der Betrachtung der Ausgleichszahlungen fällt auf, dass 

Westdeutschland deutlich höher profitierte. Hier summie-

ren sich die Ausgleichszahlungen auf fast 10 Milliarden Euro 

(9.897 Millionen Euro, 154 Euro je Einwohner), in den ost-

deutschen Ländern beliefen sich die Zahlungen auf knapp 

eine Milliarde Euro (945 Millionen Euro, 76 Euro je Einwoh-

ner). Die Gründe für diesen Effekt sind vielfältig. Zum einen 

ist dies ein Ergebnis des unterschiedlichen Verlaufs der 

Krise über das Jahr 2020. Die westdeutschen Länder waren 

zunächst stärker betroffen, konnten sich aber in der zwei-

ten Jahreshälfte erholen. Da die Ausgleichszahlungen pau-

schal auf Basis der Steuerschätzung im Mai bemessen wur-

den, ergeben sich hier höhere Werte für die westdeutschen 

Länder. Der zweite Effekt für den Ost-West-Unterschied 

liegt in der bereits angesprochenen Veränderung der Ge-

werbesteuerumlage. Durch die Veränderungen – die nur die 

westdeutschen Länder betreffen – verbessert sich deren Po-

sition der Nettoeinnahmen. 
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ABBILDUNG 10   Einsparung durch die Veränderung der Gewerbesteuerumlage in den Ländern, 2020,  

in Euro je Einwohner, 2020

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 4)
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durchsetzen. Der Bund trägt ab 2020 50 statt 40 Prozent der 

Zusatz- und Sonderrenten aus der ehemaligen DDR.16 Das 

Ergebnisprotokoll des Koalitionsausschusses sieht für diese 

Regeländerung einen Finanzbedarf von jährlich 340 Milli-

onen Euro vor. Da diese Gelder den ostdeutschen Ländern 

und nicht direkt den Gemeinden zugutekommen, wurde be-

stimmt, dass diese Gelder zur Investitionsförderung in den 

Kommunen eingesetzt werden sollen.

16 Siehe § 15 Abs. 2 Gesetz zur Überführung der Ansprüche und Anwart-
schaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen des Beitritts-
gebiets (AAÜG).
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In den Analysen der ersten Kapitel dieses Abschnitts wur-

den aggregierte Zahlen zu den Gewerbesteuereinnahmen 

der Gemeinden bundesweit und auf Länderebene diskutiert. 

Um exemplarisch einen Eindruck von der lokalen Entwick-

lung zu gewinnen, nimmt dieses Kapitel eine Analyse der 

Gemeinden Nordrhein-Westfalens vor.17 Nordrhein-West-

falen eignet sich besonders für eine solche beispielhaf-

te Analyse, da es mit 18 Millionen Einwohnern das bevöl-

kerungsreichste Land und die Varianz der Wirtschafts- und 

Steuerkraft hoch ist. 

Abbildung 11 zeichnet zu Beginn die Entwicklung in Nord-

rhein-Westfalen auf Quartalsebene 2018 bis 2020 nach. Die 

17 Das Statistische Landesamt IT.NRW veröffentlichte einzelgemeindli-
che Zahlen bereits im Februar 2020.

4. Entwicklung auf Gemeindeebene in NRW 

Brutto- und Nettoentwicklung entspricht weitgehend dem 

bundesweiten Verlauf (Abbildung 3). In den Jahren 2018 und 

2019 wurden durchweg sehr hohe Steueraufkommen gene-

riert. Der größte Einbruch erfolgte im zweiten Quartal 2020, 

in welchem die Bruttoeinnahmen von 2,86 Milliarden Euro 

im ersten Quartal auf 1,92 Milliarden Euro sanken. Noch 

deutlicher ist ein Vergleich mit dem Vorjahresquartal, wor-

aus sich ein Rückgang von 45,6 Prozent ergibt.

Abbildung 11 verdeutlicht auch für Nordrhein-Westfalen, 

dass die Veränderung der Gewerbesteuerumlage den Ein-

bruch der Gewerbesteuer netto etwas abfedert. Die Graphik 

zeigt, dass die Lücke zwischen Brutto- und Nettoeinnah-

men bis einschließlich 2019 deutlich größer war als 2020. 

Dies bestätigt auch ein Blick auf die Gesamtbetrachtung: In 
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ABBILDUNG 11   Entwicklung der Gewerbesteuer brutto und netto in NordrheinWestfalen, in Mrd. Euro, quartalsweise 

2018–2020

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben IT.NRW
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In der Abbildung 12 wird verdeutlicht, wie die Entwicklung 

der Netto-Gewerbesteuer in verschiedenen Gruppen von 

Kommunen ausfiel. Im linken Panel wird nach kreisfrei-

en und kreisangehörigen Städten unterschieden. Hier tre-

ten keine wesentlichen Differenzen der Entwicklung zuta-

ge. In den kreisfreien Städten gingen die Nettoeinnahmen 

um etwa 15 Prozent zurück, in den kreisangehörigen Städten 

um 13 Prozent. In beiden Gruppen waren die Ausgleichszah-

lungen ausreichend, um die Mindereinnahmen zu kompen-

sieren. Dies deutet auch einen interessanten NRW-spezifi-

schen Umstand der Wirtschaftsstruktur an. Üblicherweise 

ist die Wirtschaftskraft in den großen kreisfreien Städten 

höher als in den Kreisen. In Nordrhein-Westfalen ist dies 

nicht der Fall, was auch mit der besonderen Lage im Ruhr-

gebiet zu tun hat. 

Ein etwas anderes Bild ergibt sich allerdings, wenn man  

die Gemeinden anhand des Kriteriums der Zugehörigkeit  

zum „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ einteilt (rechtes Panel 

in Abbildung 12). Der Stärkungspakt ist ein landesseitiges  

Hilfsprogramm, das seit 2011 insgesamt 64 finanzschwa-

chen Gemeinden jährliche Sondertransfers zur Überwin-

dung der hohen Defizite gewährt. Für Gemeinden im 

Stärkungspakt ergibt sich beim Nettoaufkommen ein er-

2019 wurden in Nordrhein-Westfalen 12,8 Mrd. Euro Ge-

werbesteuer (brutto) vereinnahmt. In 2020 sank diese Zahl 

auf 10,2 Mrd. Euro, ein Rückgang um fast genau 20 Prozent. 

Bei den Nettoeinnahmen fiel der Rückgang durch die Ver-

änderung der Gewerbesteuerumlage moderater aus (minus 

14 Prozent). Wie die Abbildung 10 vorstehend gezeigt hat, 

konnten die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen durch die 

Veränderung der Gewerbesteuerumlage in 2020 zusätzli-

che Nettoeinnahmen in Höhe von etwa 770 Mio. Euro ver-

buchen. 

Wie in den anderen Ländern profitierten auch die nord-

rhein-westfälischen Gemeinden im Jahr 2020 neben der 

Absenkung des Gewerbesteuerumlagesatzes zusätzlich von 

den Ausgleichzahlungen durch Bund und Land (2,72 Milli-

arden Euro). Unter Berücksichtigung der Ausgleichszuwei-

sungen lagen die Gewerbesteuereinnahmen der nordrhein-

westfälischen Gemeinden im Jahr 2020 damit erkennbar 

über dem Vorjahresniveau: Der Rückgang des Nettoauf-

kommens von 11,0 Milliarden Euro in 2019 auf 9,4 Milliar-

den Euro in 2020 wurde mit der Ausgleichszahlung von 2,72 

Milliarden Euro mehr als ausgeglichen (plus 1,12 Milliarden 

Euro).

ABBILDUNG 12   Gewerbesteuer (netto) und Ausgleichszahlung in kreisfreien Städten und kreisangehörigen 

Gemeinden sowie in Stärkungspakt Kommunen in NordrheinWestfalen, in Mrd. Euro, 2019 und 2020

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben von IT.NRW
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Vorjahresquartal bei 17,0 Prozent. Dagegen war der Ein-

bruch mit 7,1 Prozent im ersten Quartil deutlich geringer. 

Die Abbildung zeigt zudem, dass die Ausgleichszahlungen 

auch hier über alle Gruppen hinweg dafür gesorgt haben, 

dass das Gewerbesteueraufkommen des Vorjahres über-

troffen wurde. Dass die steuerstarken Gemeinden bei dieser 

Hilfeart die höchsten Zahlungen erhielten, ist zwangsläu-

fig und auch sachlich begründet. Denn Ziel der Zahlungen 

bestand darin, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kom-

munen trotz des krisenbedingten Steuereinbruchs sicher-

zustellen. 

Neben den Entwicklungen in einzelnen Gruppen von Ge-

meinden lohnt ein Blick auf die regionale Verteilung. Die 

Karten der einzelgemeindlichen Niveaus in 2019 und 2020 

(mit und ohne Ausgleichszahlungen) zeigen den deutlichen 

Einbruch der Nettoeinnahmen in 2020 und die Entlastungs-

wirkung der Ausgleichszahlungen (Abbildung 14).

Die linke Karte oben stellt die regionale Verteilung der Ge-

werbesteuer (netto) in 2019 dar. Je dunkler eine Gemeinde 

eingefärbt ist, umso höher sind die Nettoeinnahmen je Ein-

wohner. In der Karte rechts oben sind die Pro-Kopf-Ein-

nahmen aus der Gewerbesteuer (netto) in 2020 dargestellt. 

Um den Einbruch gegenüber 2019 deutlich herauszustellen, 

wurden die Quartilsgrenzen aus 2019 beibehalten. Die Karte 

zeigt wesentlich mehr helle Flächen, was ein niedrigeres 

hebliches Minus vom 21,4 Prozent (von 2,57 Milliarden 

Euro in 2019 auf 2,02 Milliarden in 2020). Dagegen liegt 

der Rückgang bei Gemeinden außerhalb des Stärkungspak-

tes bei lediglich 11,8 Prozent. Offenbar war die Wirtschafts-

struktur in diesen eher strukturschwachen Städten anfäl-

liger als in den übrigen, finanziell stabileren Gemeinden. 

Blickt man allerdings auf die Ausgleichszahlungen, wird 

deutlich, dass die Stärkungspakt-Gemeinden analog auch 

höhere Ausgleichszahlungen erhielten. Beide Gruppen 

kommen letztlich in 2020 durch die Ausgleichszahlungen  

in Summe auf höhere Gesamteinnahmen als im Vorjahr. 

Dies ist ein wichtiges und positives Ergebnis, denn die 

Haushalte der Stärkungspakt-Gemeinden sind besonders 

fragil und der wirtschaftliche Einbruch hätte die hart errun-

genen Sanierungserfolge der Vorjahre zunichtegemacht.

In Abbildung 13 werden die Gemeinden Nordrhein-West-

falens anhand der Netto-Gewerbesteuerkraft 2019 in vier 

Quartile eingeteilt. Im untersten Quartil finden sich die  

relativ steuerschwachen Gemeinden, im obersten Quartil  

die steuerstärksten. Abbildung 13 zeigt jeweils wieder das 

Nettoaufkommen der Gewerbesteuer sowie die Ausgleichs-

zahlungen. 

Deutlich wird zunächst, dass die steuerstärksten Kommu-

nen die höchsten Einbußen bei den Nettoeinnahmen hin-

nehmen mussten. Im vierten Quartil lag der Rückgang zum 
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ABBILDUNG 13   Gewerbesteuer (netto) und Ausgleichszahlung in steuerstarken und steuerschwachen Gemeinden in 

NordrheinWestfalen, in Mrd. Euro, 2019 und 2020

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben IT.NRW
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re Karte ist im Vergleich zur oberen Darstellung an zahlrei-

chen Stellen dunkler gefärbt. Es wird allerdings auch deut-

lich, dass dieser Effekt nicht für alle Gemeinden eintrat.

Die Entwicklungen der Verteilungen der Gewerbesteuerein-

nahmen über die nordrhein-westfälischen Gemeinden las-

sen sich mit Darstellungen der Kerndichte vergleichend 

abbilden. Im linken Panel oben in Abbildung 15 wird die Ge-

Aufkommen signalisiert. In der Karte links unten in Ab-

bildung 14 wurden zu den Nettoeinnahmen aus der Gewer-

besteuer 2020 die Pro-Kopf-Werte der Ausgleichszahlun-

gen addiert. Im Ergebnis zeigt sich eine deutliche Erholung. 

Auch der Umstand, dass das Netto-Gewerbesteueraufkom-

men im Jahr 2020 unter Berücksichtigung der Ausgleichs-

zahlungen über dem Niveau von 2019 gelegen hat, wird hier 

graphisch in der regionalen Verteilung deutlich: Die unte-

ABBILDUNG 14   Karten der Gewerbesteuer (netto) in den Gemeinden in NordrheinWestfalen, in Euro je Einwohner, 

2019 (links oben), 2020 (rechts oben), 2020 mit Ausgleichszahlungen (links unten)

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben von IT.NRW
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die Verteilung der Gesamteinnahmen aus Netto-Gewerbe-

steuer und Ausgleichszahlung leicht rechts von der Kurve 

aus 2019. 

Die Abbildungen 16 und 17 untersuchen die unterjährige 

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. In vier Karten 

stellt Abbildung 16 für jedes Quartal in 2020 die Nettoein-

nahmen der Gewerbesteuer dar. Das erste Quartal links war 

nur unwesentlich von den Effekten der Coronakrise betrof-

fen. Die Farbeinteilung gestaltet sich in vier Stufen von hell 

(geringe Pro-Kopf-Steuereinnahmen) zu dunkel (hohe Pro-

Kopf-Steuereinnahmen).18 Die 396 Gemeinden sind in dem 

18 Man beachte, dass bei den Werten in den Quartalen auch vereinzelt 
negative Einnahmen zu beobachten sind. Diese negativen Einnah-
men sind das Resultat von Steuerrückzahlungen.

samtverteilung der Pro-Kopf-Bruttoeinnahmen bei der Ge-

werbesteuer für 2019 und 2020 gegenübergestellt. Sichtbar 

wird der bereits oben beschriebene deutliche Rückgang der 

Einnahmen in 2020 gegenüber 2019. Die Abbildung macht 

zudem deutlich, dass dieser Rückgang die gesamte Vertei-

lung betrifft. Im Panel rechts oben werden die Verteilungen 

des Nettoaufkommens in 2019 und 2020 verglichen. Auch 

hier zeigt sich der Einbruch. Allerdings fällt die Verschie-

bung moderater aus als bei den Bruttoeinnahmen. Dies ist 

durch die Veränderungen bei der Gewerbesteuerumlage be-

gründet. Das letzte Panel zeigt die Verteilung der Nettoein-

nahmen in 2019 gegenüber den Nettoeinnahmen und Aus-

gleichszahlungen in 2020. Hier wird der Anstieg gegenüber 

2019 deutlich. Während in den oberen Panelen die Kern-

dichten für das Jahr 2020 nach links verschoben war, liegt 
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ABBILDUNG 15   Kerndichteschätzungen der Gewerbesteuer (brutto/netto) und der Ausgleichszahlung in den 

Gemeinden in NordrheinWestfalen, in Euro je Einwohner

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben von IT.NRW 
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ABBILDUNG 16   Karten Gewerbesteuer (netto) in den Gemeinden in NordrheinWestfalen im 1.–4.Quartal,  

in Euro pro Einwohner, 1.–4. Quartal 2020

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben von IT.NRW
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TABELLE 2   Liste der zehn Gemeinden in Nordrhein

Westfalen mit den höchsten Einbrüchen 

bei den ProKopfNettoeinnahmen der 

Gewerbesteuer netto, in Euro pro Einwohner, 

2019 zu 2020

Name Gewerbe
steuer 
2019

Gewerbe
steuer 
2020

Differenz In 
Prozent

Monheim am 
Rhein

4.843 3.391 –1.452 30

Wesseling 1.689 907 –782 46

Lotte 1.325 579 –746 56

Burbach 3.147 2432 –715 23

Porta 
Westfalica

1.196 543 –652 55

Marl 929 317 –612 66

Espelkamp 1.524 931 –593 39

Wipperfürth 1.007 435 –571 57

Übach
Palenberg

735 207 –528 72

Hallenberg 1.056 532 –524 50

Quelle: Eigene Berechnungen nach  
Angaben von IT.NRW

Abbildung 17 zeigt die quartalsweise Entwicklung der Ge-

werbesteuer netto in einer anderen Perspektive. Hier sind 

die prozentualen Veränderungen in einem Quartal gegen-

über den Einnahmen im Vorjahresquartal kartiert.19 Rosa 

bis rote Flächen deuten auf einen Rückgang der Einnahmen 

hin, blaue Flächen auf eine Steigerung. 

Im ersten Quartal findet sich ein ausgewogenes Verhältnis 

von Rückgängen und Steigerungen, was dem üblichen Ver-

lauf entspricht. Im zweiten Quartal überwiegen hingegen 

die rosa und roten Flächen. Von den insgesamt 396 Kom-

munen weisen im zweiten Quartal 114 Gemeinden Rück-

gänge zwischen 50 Prozent und 100 Prozent auf (dunkelro-

te Flächen). Weitere 134 Gemeinden hatten Rückgange von 

20 bis 50 Prozent zu verzeichnen (rote). In lediglich 75 Ge-

meinden waren die Steuereinahmen stabil oder gar stei-

gend. Im dritten und vierten Quartal werden auch in dieser 

19 Für den Fall, dass eine Gemeinde in einem Jahr sogar negative Ein-
nahmen (Rückzahlungen) vorweist, wurden die prozentualen Rück-
gänge auf 100 Prozent beziffert. Dies macht die Legende besser les-
bar und bleibt interpretierbar. Betroffen ist in jedem Quartal nur eine 
Handvoll von Gemeinden.

linken Panel an festen Quartilsgrenzen annähernd in vier 

gleichgroße Gruppen eingeteilt.

Die Karten für die regionalen Verteilungen im zweiten bis 

vierten Quartal sind farblich ebenfalls von hell nach dunkel  

organisiert. Die Einteilung in Farben ist für die Vergleich-

barkeit anhand der linken Karte vorgenommen worden. 

Durch diese Vorgehensweise werden Veränderungen in den 

Verteilungen gegenüber der ersten Karte sichtbar. Die Serie 

der Karten zeigt den hohen Einbruch im zweiten Quartal, 

die moderate Erholung im dritten Quartal und die deutliche  

Erholung im vierten Quartal. Im zweiten Quartal sind statt 

99 Gemeinden nur noch 39 Gemeinden in der höchsten 

(dunkelsten) Kategorie eingruppiert. Dagegen liegen im 

vierten Quartal 92 von ursprünglich 99 Gemeinden wieder 

in der obersten Kategorie. 

Um sich das Ausmaß der Einbrüche vor Augen zu führen, 

listet Tabelle 2 die zehn Gemeinden auf, die von 2019 zu 

2020 in Summe die höchsten Einbrüche der Gewerbesteuer 

netto hinnehmen mussten. Mit deutlichem Abstand steht 

hier Monheim am Rhein an der Spitze. Diese Stadt verein-

nahmte in 2020 netto 1452 Euro je Einwohner weniger. Der 

hohe Wert ist darauf zurückzuführen, dass Monheim am 

Rhein in 2019 mit 4843 Euro je Einwohner ein Pro-Kopf- 

Gewerbesteueraufkommen erzielt hatte, das etwa dem 

Zehnfachen des Bundesdurchschnitts entsprach.

Auch die anderen Städte der Liste zeigen, wie bedeutsam die 

Rückgänge in einzelnen Fällen sein können. Ausgehend von 

ganz unterschiedlichen Ausgangsniveaus wurden durchweg 

Rückgänge von mehr als 500 Euro je Einwohner realisiert. 

Diese hohen nominalen Rückgänge trafen meist sehr steu-

erstarke Gemeinden. Betrug der Rückgang der Netto-Ge-

werbesteuer im Bundesdurchschnitt 11,7 Prozent, so zeigt 

Tabelle 1, wie groß die Ausschläge in einzelnen Gemein-

den sein können, die sich hinter dem Landes- oder Bundes-

durchschnitt verbergen. An der Spitze verloren Gemeinden 

teils über 70 Prozent des Vorjahresaufkommens. 
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ABBILDUNG 17   Prozentuale Veränderungen der Gewerbe steuer (netto) gegenüber dem Vorjahres quartal, in Prozent, 

jeweiliges Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahresquartal in 2019

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben von IT.NRW
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Abbildung 19 rundet das Bild noch einmal ab. Hier werden 

die Nettoeinnahmen aus der Gewerbesteuer und die Aus-

gleichszahlung in 2020 in Relation zur Höhe der Nettoein-

nahmen von 2019 gesetzt. Die Karte zeigt die regionale Ver-

teilung dieser Differenz (in Euro je Einwohner). Gemeinden 

mit blau eingefärbten Flächen haben am Ende der Jahres 

2020 in Summe gegenüber 2019 ein höheres Ergebnis er-

zielt. Gemeinden, die rosa oder rot eingefärbt sind, haben 

sich gegenüber 2019 verschlechtert. 

Insgesamt zeigt die Karte ein recht positives Bild. 300 von 

396 Gemeinden konnten sich trotz des Krisenverlaufs am 

Ende des Jahres 2020 gegenüber 2019 verbessern. Nochmal 

83 Gemeinden sind mit moderaten Verlusten (weniger als 

100 Euro je Einwohner) gegenüber 2019 durch das Jahr ge-

kommen. In lediglich 13 Gemeinden sind die Verluste mit 

über 100 Euro je Einwohner substanziell.

Darstellung die Erholungseffekte deutlich. Während im  

dritten Quartal die roten und rosa-farbenden zwar weiter  

dominieren, zeigt die Karte für das vierte Quartal bereits 

wieder ein ausgewogenes Bild.

Die Einbrüche bei der Gewerbesteuer (netto) sind jedoch 

nur die „halbe Geschichte“: Wie zuvor bereits ausgeführt, 

profitierten auch die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 

im Jahr 2020 von dem pauschalen Ausgleich der Gewerbe-

steuermindereinnahmen. Abbildung 18 zeigt die einzelge-

meindliche Verteilung dieser Ausgleichszahlung. Je dunkler 

eine Fläche eingefärbt ist, desto höher ist die Ausgleichs-

zahlung.

Etwa ein Viertel der Gemeinden hat Ausgleichszahlungen 

im niedrigen Bereich (zwischen 4 und 25 Euro je Einwohner) 

erhalten (sehr helle Flächen). Am anderen Ende der Vertei-

lung stehen die 25 Prozent der Gemeinden, die überdurch-

schnittliche Ausgleichszuweisungen von mehr als 160 Euro 

je Einwohner erhielten.

ABBILDUNG 19   Karte der regionalen Verteilung 

der Differenz zwischen dem Netto

auf kommen + Ausgleichszahlung 

in 2020 und dem Nettoaufkommen 

der Gewerbesteuer 2019, in Euro je 

Einwohner, 2020 

Quelle: Eigene Berechnungen nach 
Angaben von IT.NRW

ABBILDUNG 18   Karte der regionalen Verteilung der 

pauschalen Ausgleichszahlungen für 

Gewerbesteuermindereinnahmen in 

2020

Quelle: Eigene Berechnungen nach 
Angaben von IT.NRW
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Gewerbesteuer

Schwankungen sein. Durch die bundesgesetzliche Regelung 

waren auch die Länder gezwungen, die Ausgleichszahlun-

gen vor Ende des Jahres zu berechnen und auszuzahlen. Die 

Istzahlungen im vierten Quartal wurden deshalb nicht be-

rücksichtigt. Wenn eine Gemeinde relativ hohe Einzahlun-

gen im zweiten und dritten Quartal hatte, im vierten Quar-

tal aber coronabedingt hohe Einbrüche verzeichnet, wurden 

diese Verluste in der Berechnung der Ausgleichszahlungen 

nicht berücksichtig.

Die Gründe für den in Einzelfällen geringeren Ausgleich 

sind vielfältig. Nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz 

in Nordrhein-Westfalen (siehe Textbox 3) werden die Aus-

gleichszahlungen nach dem Durchschnitt der Einnahmen 

aus den drei vorangegangenen Jahren berechnet. Wenn für 

eine einzelne Gemeinde nur das Jahr 2019 besonders hohe 

Gewerbesteuereinnahmen aufweist, dann fällt die Aus-

gleichszahlung entsprechend gering aus und die Differenz  

zum Ausreißerjahr 2019 ist besonders hoch. Ein anderer  

Grund für eine hohe Differenz können unterjährige 

TEXTBOX 3   Gewerbesteuerausgleichsgesetz 
NordrheinWestfalen

Gemäß § 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbe

steuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID

19Pandemie durch Bund und Länder oblag es den Ländern, die 

Verteilung der Gewerbesteuerausgleichszuweisungen an die 

einzelnen Gemeinden zu regeln. In NordrheinWestfalen erfolg

te die Mittelverteilung auf der Grundlage des am 25. November 

2020 vom Landtag beschlossenen „Gesetz zur Ausführung des 

Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen 

der Gemeinden infolge der COVID19Pandemie durch Bund 

und Länder“ (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NordrheinWest

falen). 

Während der Bund die Mindereinnahmen auf der Grundlage 

eines Vergleichs zweier Steuerschätzungen ermittelt hat (siehe 

hierzu Textbox 1), erfolgte die einzelgemeindliche Berechnung 

der Gewerbesteuerausfälle in NordrheinWestfalen – ebenso 

wie in allen übrigen Ländern – auf Basis des Istaufkommens der 

Gewerbesteuer. Das aktuelle NettoGewerbesteueraufkommen 

einer Gemeinde wurde zu diesem Zweck mit den NettoAufkom

menswerten der jüngeren Vergangenheit verglichen (Referenz

aufkommen). Da das Gewerbesteueraufkommen auf einzelge

meindlicher Ebene von Jahr zu Jahr erheblichen Schwankungen 

unterworfen sein kann, wurden dem aktuellen Aufkommen 

dabei nicht nur die NettoGewerbesteuereinnahmen des Vor

jahres gegenübergestellt, sondern das Durchschnittsaufkom

men eines drei Jahre umfassenden Zeitraums. Dieser Mehrjah

resdurchschnitt des NettoGewerbesteueraufkommens wurde 

zudem für jede Gemeinde um 7,7 Prozent erhöht (sog. Faktori

sierung). Hierdurch wurde dem Umstand Rechnung getragen, 

dass die Kommunen vor dem Beginn der Coronapandemie mit 

einem über dem Istaufkommen der vergangenen Jahre liegen

den Gewerbesteueraufkommen rechnen konnten. Der genann

te Erhöhungsfaktor wurde aus dem im Orientierungsdatenerlass 

vom 2. August 2019 enthaltenen Prognosewert für das Netto

Gewerbesteueraufkommen 2020 abgeleitet.

Gemäß § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes mussten die Ausgleichs

zuweisungen noch im Jahr 2020 vollständig an die zuweisungs

berechtigten Gemeinden gezahlt werden. Diese Vorgabe hat 

erst unmittelbar vor der Verabschiedung des Bundesgesetzes 

im parlamentarischen Verfahren Eingang in das Gesetz gefun

den. Sie hatte zur Folge, dass die Steuerentwicklung des vierten 

Quartals 2020 für die Ermittlung der Ausgleichszuweisungen 

nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Das maßgebliche Ge

werbesteueraufkommen des Jahres 2020 wurde in Nordrhein

Westfalen daher stattdessen über den vier Quartale umfassen

den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 

erfasst. Analog dazu wurde der drei Jahre umfassende Refe

renzzeitraum vom vierten Quartal 2016 bis zum dritten Quartal 

2019 gewählt.
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Die Gewerbesteuer ist die bedeutendste kommunale Steuer.  

Da sie eng mit Wirtschaftsstruktur und Konjunktur ver-

knüpft ist, mussten die Gemeinden im Jahr 2020 starke 

Einbußen hinnehmen. Im Gegensatz zur ähnlichen Finanz-

krise 2009/2010 reagierten Bund und Länder jedoch in 

gänz lich anderer Richtung und beschlossen einen pauscha-

len Ausgleich der erwarteten Mindereinnahmen in Höhe 

von fast 11 Milliarden Euro. Zusätzlich ist im Jahr 2020 die 

erhöhte Gewerbesteuerumlage für die westdeutschen Kom-

munen ausgelaufen, die diesen rund 2,8 Milliarden Euro 

Entlastung brachte. Da die pessimistischen Prognosen 

aus dem Frühjahr glücklicherweise nicht vollends eintra-

fen, wurden die rezessionsbedingten Verluste im Ergebnis 

für nahezu alle Gemeinden mehr als ausgeglichen. Dies gilt 

auch für strukturschwache Städte, die Gefahr liefen, die Sa-

nierungserfolge der vergangenen Jahre zu verlieren. Gleich-

wohl bestehen für die Jahre ab 2021 eine hohe Unsicherheit 

und die Gefahr, dass die Schäden aus Pandemie und Rezes-

sion mit Verzögerung eintreten. 
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Summary

•  Seit Einführung der KdU 2005 erstattet der Bund den 

Kommunen einen im Zeitverlauf wachsenden Anteil der 

Kosten. 2019 lag dieser im Bundesdurchschnitt bei 47 

Prozent. Mit dem Ziel der finanziellen Entlastung in der 

Wirtschaftskrise wurde der Bundesanteil ab 2020 um 25 

Prozentpunkte erhöht.

•  Im Katalog der kommunalen Sozialleistungen besitzen 

die KdU aus SGB-II eine besondere Sensibilität, da sie in 

engem Zusammenhang zum Arbeitsmarkt stehen. Tradi-

tionell sind die KdU-Ausgaben daher in wirtschafts-

schwachen Kommunen deutlich höher, als in wirtschafts-

starken. 

•  Im langfristigen Zeitverlauf von 2015 bis 2019 waren die 

bundesweiten Ausgaben nominal relativ konstant, ob-

gleich in diesem Zeitraum die Arbeitslosigkeit deutlich 

zurückging. Ursachen dieses Effektes liegen in Migration 

und steigenden Mieten. 

•  Auf regionaler Ebene der Länder treten deutliche Unter-

schiede der Trends auf. In Ostdeutschland, 2009 noch 

an der Spitze der Ausgaben, sanken diese stark zu 2019, 

während sie in NRW oder dem Saarland stiegen. 

•  Die zehn Kommunen mit den geringsten KdU-Ausgaben  

waren bayerische Kreise, während die zehn Kommunen  

der höchsten Ausgaben zehn kreisfreie Städte sind (7 aus 

NRW). Im Zeitverlauf hat die Belastungskonzentration  

in den Städten zugenommen. Die Ausgaben der Stadt  

Gelsenkirchen waren 2019 je Einwohner mehr als 20 Mal 

höher als jene im Kreis Unterallgäu.

•  Im Jahr 2020 sind die bundesweiten Ausgaben der KdU 

– relativ gering – um drei Prozent gestiegen, was einen 

Trendwechsel der Vorjahre bedeutet. Der Höhepunkt der 

Ausgaben war im Juni erreicht, sank danach leicht ab, 

liegt jedoch weiterhin über dem Niveau von 2019. In Ost-

deutschland sanken die KdU-Ausgaben trotz der Wirt-

schaftskrise, während sie in Westdeutschland stiegen. 
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1. Einleitung

In all diesen Leistungsbereichen kam es in den vergange-

nen zehn Jahren zu erheblichen Veränderungen. Im Bereich 

des SGB VIII führte der bundespolitisch beschlossene Kita-

Ausbau zu einer Verdoppelung der Ausgaben zwischen 2008 

und 2019 sowie zu erheblichen und dauerhaften Transfers 

des Bundes. Innerhalb des SGB XII hat der Bund seit 2014 

die demografisch bedingt hoch dynamische Finanzierung 

der Grundsicherung im Alter übernommen. Ab dem Jahr 

2017 trat eine umfassende Reform der ehemals in SGB XII 

verorteten Eingliederungshilfe in Kraft.

Im Zuge der Corona-Pandemie sind die Kosten der Unter-

kunft (KdU) nach SGB II von besonderem Interesse, denn 

hierin spiegelt sich die Entwicklung des lokalen Arbeits-

marktes wider. Darüber hinaus sind die KdU seit ihrer Ein-

führung Gegenstand regelmäßiger Diskussion, kommunaler 

Forderungen und bundesrechtlicher Anpassung, da natur-

gemäß ein Konflikt zwischen hohem Ausgabebedarf und  

geringer Wirtschaftskraft auftritt. Dieses Kapitel stellt die 

zeitlichen und regionalen Trends der KdU vor und im Ver-

laufe der Wirtschaftskrise des Jahres 2020 dar.

Die sozialen Aufgaben und daraus entstehenden Kosten der 

Kommunen sind Gegenstand jahrzehntelanger Debatten. 

Diese speist sich sowohl aus rechtlichen (Bundesgesetze 

als Auftragsgrundlage), praktischen (geringe lokale Hand-

lungsspielräume), ökonomischen (Sinnhaftigkeit der Veror-

tung auf lokaler Ebene) und finanziellen Argumenten. Ins-

besondere die hohe Dynamik der Sozialausgaben wird seit 

Langem thematisiert und meist mit der Forderung verbun-

den, der Bund möge Kosten erstatten.1 Denn die sozialen 

Aufgaben binden wachsende Teile der kommunalen Haus-

halte, verdrängen Mittel für rechtlich nicht oder wenig re-

gulierte Maßnahmen wie z. B. Investitionen und führten vor 

allem finanzschwache Kommunen oft in Haushaltskrisen. 

Grundsätzlich tragen die Kommunen soziale Leistungen aus 

vier Sozialgesetzbüchern (SGB):

•  SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende (u.a. Ein-

gliederung in Arbeit, Kosten der Unterkunft, Bildung und 

Teilhabe)

•  SGB VIII Jugendhilfe (u.a. Hilfen zur Erziehung, Kita,  

Familienhilfe)

•  SGB IX Bundesteilhabegesetz (u.a. Leistungen für Men-

schen mit Behinderung)2

•  SGB XII Sozialhilfe (u.a. Grundsicherung im Alter, Hilfen 

zur Pflege, Eingliederungshilfe, Hilfen zum Lebensunter-

halt)

1 Verwiesen sei hier auf die Initiative des damaligen Ministerpräsiden-
ten Niedersachsens, Ernst Albrecht, dem Bund die hälftige Finanzie-
rung der Sozialhilfe zu übertragen (BT-Drs. 11/2685 vom 21.7.1988). 

2 Die konkrete kommunale Betroffenheit variiert zwischen den Ländern.
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In den Folgejahren war die Höhe des Bundesanteils immer 

wieder Gegenstand politischer Diskussionen und es kam zu 

einer Vielzahl rechtlicher Anpassungen (Textbox 1). Diese 

befristeten und unbefristeten Aufstockungen des Bundes-

anteils hatten teils das Ziel, die Kommunen finanziell zu 

entlasten, dienten teils aber auch der relativ fokussierten 

Förderung strukturschwacher Kommunen für andere Zwe-

cke (Wixforth 2016). Infolge dieses Bundesanteils muss in 

der Analyse der Haushaltsbelastungen zwischen Brutto- 

und Netto-Ausgaben (nach Abzug des Bundesanteils) der 

Kommunen für KdU unterschieden werden. Die folgenden 

Abschnitte analysieren größtenteils die Brutto-Ausgaben, 

da diese die sozialen und wirtschaftlichen Problem lagen 

einer Kommune widerspiegeln.

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II wurde 

mit dem Jahr 2005 eingeführt, um die vormals getrennt be-

stehenden Hilfesysteme der Sozialhilfe und der Arbeits-

losenhilfe zu vereinen (Geißler und Niemann 2015, S. 26).3 

Die Kommunen sind für verschiedene Leistungen zustän-

dig, wobei die KdU den bei Weitem größten Teil der Ausga-

ben binden. Träger der Leistungen sind in allen Bundeslän-

dern die Kreise und kreisfreien Städte. 

Im Vergleich zu anderen sozialen Aufgaben der Kommunen 

besitzen die KdU zwei problematische Eigenschaften: Sie 

stehen in direkter Abhängigkeit zur wirtschaftlichen und 

sozialen Lage einer Kommune. Und sie resultieren fast voll-

ständig aus gerichtlich gefestigten Ansprüchen an die Woh-

nungsgröße sowie dem lokalen Mietniveau (Arnold et. al. 

2015a: 78 f.). Diese beiden Eigenschaften führen dazu, dass 

wirtschaftsschwache Kommunen überproportional belas-

tet sind, ohne dass diese Kommunen echten Einfluss auf 

die Ausgabenhöhe besitzen. Diese Belastung kann zu einer 

Verdrängung anderer Ausgaben wie z. B. Investitionen und 

damit zu einem Verfall kommunaler Infrastruktur und per-

spektivisch sinkender Wirtschaftskraft führen (Arnold et al. 

2015b: 1038). Auch die Korrelation der KdU zu den Kassen-

krediten ist belegt (BBSR 2012).

Eine der Intentionen zur Einführung des SGB II in 2005 war 

die finanzielle Entlastung der Kommunen von der früheren 

Sozialhilfe (Wixforth 2016: 3). Um eine de facto Entlastung 

durch die damalige Reform auch zu gewährleisten, trägt der 

Bund seit Einführung der Leistung einen Teil der Ausgaben.4 

3 Die Parallelität zweier Leistungen in unterschiedlicher Höhe, An-
spruchsvoraussetzungen, Trägerschaft und Finanzierung führte zu 
Intransparenz, Bürokratie, gegenseitigen Kostenverschiebungen und 
Gerechtigkeitsfragen.

4 Die Abwicklung dieser Zahlungen erfolgt über die Länderhaushalte, 
die die Zahlungen auf Basis von Ausführungsgesetzen und anhand 
der kommunalen Ist-Ausgaben der KdU an ihre Kommunen weiter-
reichen.

2. Hintergrund der KdU

TABELLE 1   Hilfearten in SGB 2 in kommunaler 

Trägerschaft in Mio. Euro, 2018

Hilfeart im SGB II Ausgaben in 
Mio. Euro

In Prozent

Leistung für Unterbringung und 
Heizung (KdU)

13.236 83,9

Grundsicherung für Arbeits
suchende nach SGB II

1.030 6,5

Leistungen für Bildung und 
Teilhabe

443 2,8

Arbeitslosengeld II (ohne KdU) 358 2,3

Sonstige Leistungen nach SGB II 714 4,5

Quelle: DESTATIS, kommunale Rechnungsstatistik 2018



7

Kosten der Unterkunft

des Jahres 2020 konnten die Kommunen in den Flächenländern 

unter den geltenden Regeln mit einem durchschnittlichen Bun

desanteil von 47,5 Prozent rechnen.

Rückwirkend zum Januar 2020 wurde die Bundesbeteiligung ein 

weiteres Mal geändert und mit zusätzlich 25 Prozentpunkten 

deutlich erhöht. Der Bund erhöht seine Beteiligung auf bis zu 75 

Prozent, schöpft diesen Rahmen aktuell jedoch noch nicht aus.

Abbildung 2 zeigt den Effekt der zusätzlichen Bundesbeteili

gung 2020 im Ländervergleich. Sichtbar wird das nach Bundes

ländern unterschiedliche Erstattungsniveau 2019, das aus der 

Privilegierung von BadenWürttemberg und RheinlandPfalz 

bei der SockelBeteiligung sowie den Berechnungsverfahren bei 

der Beteiligung aus dem Bildungs und Teilhabepaket sowie den 

AsylKdU resultieren (grüner Balken der Abbildung). Die 2020 

eingeführte zusätzliche Entlastung von einheitlich 25 Prozent

punkten wird, vereinfacht gesagt, addiert. Im Ergebnis variiert 

somit auch die Bundesbeteiligung insgesamt zwischen den Län

dern im Jahr 2020 und in kommenden Jahren.

TEXTBOX 1   Entwicklung der Bundesbeteiligung 
an den KdU1

Im Jahr 2005 wurden die Sozialleistungen der Arbeitslosenhilfe 

und Sozialhilfe in Form des SGB II zusammengelegt. Zielstellung 

war eine Vereinfachung des Systems und nicht zuletzt die finan

zielle Entlastung der Kommunen. Um diese Entlastung auch tat

sächlich zu erreichen, wurde im Zuge der Reform eine Bundes

beteiligung an den KdU eingeführt.

Ursprünglich lag die Bundesbeteiligung einheitlich bei 29,1 Pro

zent (SockelBeteiligung). Die genaue Bundesbeteiligung wurde 

seit 2005 mehrfach verändert. So wurden zusätzliche Beteili

gungskomponenten eingeführt, das Berechnungsverfahren des 

Bundesanteils geändert und bestehende Komponenten erhöht 

oder abgesenkt. Im Ergebnis setzte sich der Bundesanteil 2019 

aus vier Komponenten zusammen. Abbildung 1 zeigt den Bun

desanteil und dessen Zusammensetzung im Zeitverlauf. Anfang 

 1  Für weiterführende Analysen vgl. Boettcher et al. (2021) und  
Wixforth (2016) 
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ABBILDUNG 1   Zusammensetzung des Bundesanteils an den KdU im Zeitverlauf und nach Komponenten

*) Bei den dargestellten Beteiligungsquoten nach Absatz 9 (AsylKdU) handelt es sich noch nicht um abschließende Werte. 
Auf der Grundlage der im Jahr 2020 von den Kommunen getätigten IstAusgaben für die KdU von Bedarfs gemeinschaften 
mit Fluchtmigrationskontext wird mit der BundesbeteiligungsFestlegungsverordnung 2021 eine rückwirkende 
Anpassung der Beteiligung erfolgen, die in dieser Abbildung jedoch noch nicht berücksichtigt werden konnte.
Quelle: Boettcher et al. 2021.
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ABBILDUNG 2   Kostenübernahme durch den Bund, Regelentlastung nach geltender Gesetzgebung zu Beginn des 

Jahres 2020 und Zusatzentlastung von 25 Prozent

Quelle: Eigene Berechnungen nach des § 46 SGB II sowie der BundesbeteiligungsFestlegungsverordnungen 2019  
und 2020.

Teils weniger als 69 Prozent der KdUAusgaben vom Bund über

nommen werden. Zwischen der höchsten (RheinlandPfalz) und 

niedrigsten Erstattungsquote (Brandenburg) liegen fast 15 Pro

zentpunkte. 

Die höchste Erstattung erhalten die Kommunen in Rheinland

Pfalz (81,2 Prozent) gefolgt von jenen in BadenWürttemberg 

(77,1 Prozent) und dem Saarland (76,4 Prozent). Am anderen 

Ende des Spektrums liegen die ostdeutschen Kommunen, wo 
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3. Entwicklung der KdU von 2005 bis 2019

KdU nicht vor. Betrachtet man diese Zahlen vor dem Hin-

tergrund steigender kommunaler Gesamteinnahmen und 

Gesamtausgaben über die Zeit, sank die Belastung der Kom-

munen aus den KdU in den vergangenen Jahren sogar. 2006 

banden sie im bundesweiten Durchschnitt neun Prozent der 

bereinigten Gesamtausgaben, 2019 waren es nur noch fünf 

Prozent.

Die Erstattungen des Bundes haben sich in ihrem Anteil fast 

jährlich geändert, was zunächst an ihrem formelbasierten 

Berechnungsverfahren und ab 2011 an zusätzlichen Erstat-

tungskomponenten liegt (vgl. Textbox 1). Im Vergleich zu 

2005 lag der Bundesanteil bereits 2019 deutlich höher und 

stieg 2020 noch einmal sprunghaft an. 

Abbildung 3 zeigt die bundesweiten kommunalen Ausga-

ben für KdU seit Einführung dieser Leistung 2005. Deutlich 

wird, dass die Ausgaben über den gesamten Zeitraum bis 

2019 nominal nahezu konstant blieben. Lediglich im Zeit-

raum 2012 bis 2017 bestand eine gewisse Ausgabendynamik 

von durchschnittlich etwa zwei Prozent jährlich (Anstieg 

von 13,45 Mrd. Euro auf 14,88 Mrd. Euro). Bereits im Folge-

jahr aber sanken die Ausgaben wieder. Diese geringe Aus-

gabendynamik ist ein fundamentaler Unterschied zu den  

anderen großen Blöcken der kommunalen Sozialausgaben. 

In den Bereichen Kita, Grundsicherung im Alter oder Ein-

gliederungshilfe steigen die Ausgaben u.a. infolge politi-

scher Entscheidungen (Kita-Ausbau) oder demografischer 

Entwicklungen kontinuierlich und deutlich schneller als die 

Einnahmen. Offensichtlich liegen solche Faktoren bei den 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005

Erstattung BundKdU pro Jahr in Mrd. Euro

ABBILDUNG 3   Jährliche Brutto-Ausgaben der Kommunen für Kosten der Unterkunft in SGB 2 und jährliche 

Erstattungen des Bundes, in Mrd. Euro

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Strukturen der Grundsicherung, Zahlungsansprüche von Bedarfsgemeinschaften; 
Statistisches Bundesamt, Kassenstatistiken
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in die Rente (Brenke 2014: 952).6 In Westdeutschland gab  

es keinen vergleichbaren Abbau der SGB-II Zahlen. 

Die Spannweite der Veränderungen reicht von –35 Prozent  

in Sachsen bis zu +21 Prozent im Saarland. Bestand das 

Quartett an der Spitze der Ausgaben 2009 aus vier ostdeut-

schen Ländern, war 2019 nur noch Eines darunter. An der 

Spitze der Belastung, in den Kommunen NRWs und dem 

Saarland, sind im Zeitverlauf gravierende Verschlechterun-

gen zu beobachten. Lag NRW 2009 noch 40 Euro je Einwoh-

ner über dem Bundesdurchschnitt, stieg diese Differenz bis 

2019 auf 72 Euro. Im Saarland wuchs der Abstand von 11 auf 

42 Euro je Einwohner.

6 Der Rückgang in SGB II geht nicht mit einem Anstieg der Grundsiche-
rung im Alter einher. Zwischen 2009 und 2019 sank die Zahl ostdeut-
scher SGB II Bezieher um 737.000 Personen. Ende 2019 bezogen aber 
lediglich 33.000 Ostdeutsche Rentner Grundsicherung im Alter. Vgl. 
Statistisches Bundesamt: Pressemeldung Nr. 140 vom 22. April 2020.

Hinter den bundesweiten Zahlen stehen regional sehr un-

terschiedliche Ausgabenniveaus und zeitliche Trends (Ab-

bildung 4). Unter den Flächenländern weisen 2019 die Kom-

munen NRWs die höchste Belastung aus. Es zeigt sich ein 

kontinuierlicher abnehmender Verlauf bis hin zu Bayern 

mit den geringsten Ausgaben. Je Einwohner sind die Aus-

gaben NRWs drei Mal so hoch wie jene in Bayern. Im lang-

fristigen Vergleich zum Jahr 2009 zeigt sich eine andere  

Struktur an der Spitze der Belastung. Damals hatten vier 

ostdeutsche Länder die höchste Ausgabenbelastung. Bei 

den drei Ländern mit den geringsten Ausgaben je Einwoh-

ner (Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz) gab es 

hingegen keine Veränderung. Offensichtlich kam es in Ost- 

und Westdeutschland zu unterschiedlichen Trends in diesen 

zehn Jahren. In den ostdeutschen Kommunen sanken die 

KdU-Ausgaben um 31 Prozent, in den westdeutschen Kom-

munen stiegen sie um zwölf Prozent. In Ostdeutschland ge-

lang es, in dieser Dekade einen großen Teil der in Folge der 

Wiedervereinigung entstandenen Langzeitarbeitslosigkeit 

abzubauen.5 Mehrheitlich erfolgte dies durch den Übergang 

5 Im Jahr 2005 lag die Arbeitslosenquote Ostdeutschlands acht Prozent-
punkte über jener in Westdeutschland. 2020 betrug die Differenz nur 
noch 1,8 Prozentpunkte.
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ABBILDUNG 4   Kommunale Ausgaben für KdU je Einwohner im Jahresvergleich

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Strukturen der Grundsicherung, Zahlungsansprüche von Bedarfsgemeinschaften
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ckend hoch. So waren beispielsweise die Landkreise Meck-

lenburg-Vorpommerns alle der höchsten Kategorie zuge-

ordnet. Im Zeitraum von 10 Jahren hat sich die Situation in 

Ostdeutschland wesentlich verbessert. Der enorme Ost-

West Unterschied ist auf der Karte von 2019 nicht mehr zu 

erkennen. Obwohl die Verbesserung in Ostdeutschland klar 

erkennbar ist, zeigt sich aber auch, dass sich dieser nicht 

gleichmäßig verteilt. Während sich in Brandenburg die Ber-

lin-nahen Landkreise deutlich verbessern konnten, liegen 

drei der kreisfreien Städte sowie die Kreise Prignitz, Ucker-

mark und Oberspreewald-Lausitz weiterhin in der obersten  

Kategorie. Der Landkreis Uckermark hat mit einem Pro-

Kopf Betrag von 262 Euro sogar die höchsten Ausgaben 

insgesamt in Ostdeutschland. In Sachsen-Anhalt ist die 

Situation ebenfalls sehr ungleich verteilt. Deutliche Verbes-

serungen gab es im Landkreis Börde, weiterhin sehr hohe 

Um die regionalen Unterschiede genauer zu untersuchen, 

stellt die Abbildung 5 die Karten der Gesamtkreise von 2009 

(links) und 2019 (rechts) gegenüber. In den Karten werden 

die Ausgaben pro Kopf für KdU auf der Ebene der Gesamt-

kreise (kreisfreie Städte und Landkreise mit den kreisange-

hörigen Gemeinden) dargestellt.7

Zunächst zeigt sich das bereits beschriebene Bild. In 2009 

waren die Ausgaben für KdU in Ostdeutschland flächende-

7 Für das Farbschema 2019 wurden markante Wertgrenzen in An-
lehnung an die Quartilsgrenzen gewählt. Die vier dargestellten Ka-
tegorien verteilen sich demnach zu etwa jeweils 25 Prozent auf die 
Gesamtkreise und kreisfreien Städte. Um die Vergleichbarkeit zu er-
höhen, wurde für 2009 das Farbschema auf der Basis der gleichen 
Wertgrenzen wie 2019 festgelegt. Weil die KdU Zahlen in 2009 teil-
weise deutlich höher waren (insbesondere im Osten), ergibt sich in 
der dunkelsten Farbgebung beispielsweise ein Anteil von 31 Prozent 
der Gesamtkreise.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Zahlungsansprüche von Bedarfsgemeinschaften – gesonderte Abfrage bei der 
Bundesagentur für Arbeit

ABBILDUNG 5   Karte der Gesamtkreise, Kosten der Unterbringung und Heizung, Gegenüberstellung der Pro-Kopf 

Bruttoausgaben in den Gesamtkreise von 2009 (links) und 2019 (rechts)
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TABELLE 2   Liste der jeweils 10 Kommunen mit den 

höchsten bzw. niedrigsten Pro-Kopf-

Ausgaben für die Kosten der Unterbringung 

und Heizung, 2019

Kommune KdU-Ausgaben je 
Einwohner 2019

Unterallgäu, Kreis 21 Euro

Ansbach, Kreis 23 Euro

FreyungGrafenau, Kreis 24 Euro

Eichstätt, Kreis 25 Euro

DonauRies, Kreis 25 Euro

Pfaffenhofen a.d. Ilm, Kreis 26 Euro

Kitzingen, Kreis 31 Euro

Neumarkt i.d.OPf., Kreis 31 Euro

Bamberg, Kreis 33 Euro

StraubingBogen, Kreis 33 Euro

Wuppertal, Stadt 337 Euro

Delmenhorst, Stadt 337 Euro

Duisburg, Stadt 343 Euro

Kiel, Landeshauptstadt 349 Euro

Wilhelmshaven, Stadt 359 Euro

Herne, Stadt 364 Euro

Mönchengladbach, Stadt 367 Euro

Dortmund, Stadt 385 Euro

Essen, Stadt 400 Euro

Gelsenkirchen, Stadt 434 Euro

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Zahlungsansprüche von Bedarfs
gemeinschaften – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise 
(Monatszahlen)

Ausgaben hatten dagegen beispielsweise die Landkreise  

Mansfeld-Südharz und der Salzlandkreis. In Mecklen-

burg-Vorpommern zeigt sich eine deutliche Zweiteilung. 

Während der Westen des Landes sich sichtlich verbessern 

konnte, verbleiben die östlichen Landkreise trotz einiger 

Verbesserungen in der höchsten Ausgabenkategorie.

Im Westen Deutschlands zeigen sich die Problemlagen vor 

allem in NRW, in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, dem 

Saarland und Hessen. Hier sind die Ausgabenniveaus oft 

über das Jahrzehnt konstant geblieben oder mit der Infla-

tion moderat angestiegen. In der Karte von 2019 (rechts) 

zeigen sich jetzt jedoch vermehrt Kreise in den höchsten 

Kategorien.

Neben der Nivellierung der markanten Ost-West Problema-

tik, zeigen die Karten von 2009 und 2019 vor allem eine 

starke Stadt-Land Differenzierung. Bundesweit stechen  

die kreisfreien Städte gegenüber den Landkreisen heraus.  

Dies zeigt sich deutlich, wenn man die Liste der Kommu-

nen mit den höchsten und den niedrigsten KdU-Ausgaben 

pro Einwohner 2019 (Tabelle 2) betrachtet. Auf der Liste der 

Kommunen mit den niedrigsten Ausgaben finden sich aus-

schließlich bayrische Landkreise (maximal 33 Euro je Ein-

wohner). Anders verhält es sich auf der Liste der Kommu-

nen mit den höchsten Ausgaben. Hier sind ausschließlich 

kreisfreie Städte aus Westdeutschland vertreten; davon sie-

ben aus NRW. All diese Städte haben Ausgaben von mindes-

tens 330 Euro für KdU, damit sind die Kosten mindestens 10 

Mal so hoch wie in den genannten bayrischen Landkreisen.

Weitere wichtige Informationen liefert ein Blick auf die Ver-

teilungen der KdU in 2009 und 2019. Abbildung 6 stellt diese 

als Kerndichteschätzungen als approximative Dichtefunkti-

onen vergleichend dar. Die Linien weisen deutliche Unter-

schiede auf. Die Verteilung der Kommunen ist 2019 enger 

als 2009. Ein großer Teil der Kommunen hat sich über die 

Zeit aus dem Bereich zwischen 170 bis 300 Euro nach links, 

damit zu geringeren Ausgaben, verschoben. Hierbei han-

delt es sich im Wesentlichen um Kommunen in Ostdeutsch-

land. Dagegen ist in der Spitze der Verteilung eine deutliche 

Zunahme zu verzeichnen. Lag das Maximum in 2009 noch 

bei knapp unter 350, werden in 2019 schon Werte von über 

430 Euro pro Einwohner erreicht. Wie die Abbildung 4 ge-

zeigt hat, entfallen diese Extremwerte hauptsächlich auf die 

Kommunen NRWs. 
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ABBILDUNG 6   Kerndichteschätzung der Pro-Kopf Brutto ausgaben für Kosten der Unterbringung und Heizung, 

Gegenüberstellung der Verteilungen von 2009 und 2019
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KdU 2020 KdU 2019
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ABBILDUNG 7   Pro-Kopf Bruttoausgaben für Kosten der Unterbringung und Heizung (je Land), 2020 und 2019 

(Veränderung gegenüber 2020 in Klammern)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Zahlungsansprüche von Bedarfsgemeinschaften – Deutschland, West/Ost, Länder 
und Kreise (Monatszahlen)

Die Corona-Krise stellt neben der gesundheitspolitischen 

Dimension vor allem wirtschaftlich eine Herausforderung 

dar. Wie eingangs erwähnt, sind die KdU unter den Sozial-

kosten besonders konjunkturabhängig und daher sensibel 

im Krisenjahr 2020. Ein methodischer Vorteil sind die mo-

natsgenauen Daten der Bundesagentur für Arbeit. Für viele 

andere Sozialausgaben ist eine verlässliche Datengrundlage 

für 2020 erst wesentlich später zu erwarten.

Auf das Gesamtjahr 2020 gerechnet sind die Auswirkungen 

auf die KdU eher gering. Deutschlandweit sind die Ausgaben 

von 14,0 Mrd. Euro in 2019 auf 14,4 Mrd. Euro in 2020 ange-

4.  KdU im Krisenjahr 2020

stiegen. Angesichts der Größenordnung der ökonomischen 

Verwerfungen ist dieser Anstieg um 2,9 Prozent sehr mo-

derat. Die Gesamtbetrachtung ist aber in dreierlei Hinsicht 

beschönigend. Zum einen werden regionale Unterschiede, 

zum anderen die Dynamik im Jahresverlauf und zum Dritten 

der Trendwechsel 2020 überdeckt. 

Abbildung 7 zeigt die KdU-Ausgaben je Einwohner je Bun-

desland im Jahresvergleich. Die Darstellung ist in Teilen 

überraschend. Für die Flächenländer lässt sich im Durch-

schnitt zunächst ein Anstieg von lediglich 2,2 Prozent do-

kumentieren. Dies deutet darauf hin, dass die gesamtdeut-
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sche Entwicklung nicht unerheblich von den Stadtstaaten 

getrieben wurde. Zwischen den Flächenländern zeigen sich 

zudem große Unterschiede. So sind die Bruttoausgaben für 

KdU in allen ostdeutschen Flächenländern trotz der Coro-

na-Bedingungen deutlich rückläufig. Insgesamt gingen die 

Kosten hier um 2,9 Prozent zurück. Den größten Rückgang 

verzeichnet Brandenburg, wo die KdU in 2020 um 4,1 Pro-

zent sanken. Dagegen sind die Zahlen in Westdeutschland 

durchweg gestiegen. Beachtenswert sind insbesondere die 

Steigerungen in Bayern (+9,6 Prozent) und Baden-Würt-

temberg (+5,7 Prozent), die allerdings von sehr geringen 

Ausgangswerten 2019 ausgingen.

Zeigen sich bereits auf Länderebene Unterschiede, so fallen  

diese auf Ebene der einzelnen Kommunen noch einmal 

deut lich höher aus. Abbildung 8 zeigt die prozentuale Ver-

änderung der Bruttoausgaben in 2020 gegenüber 2019. Die 

grünen Flächen repräsentieren sinkende Ausgaben, die lila-

magenta farbenden Flächen steigende.8

Abbildung 8 bestätigt zunächst die Befunde aus Abbildung 

7. In Ostdeutschland blieb der Trend rückläufiger KdU-

Ausgaben fast flächendeckend erhalten.9 In der Hälfte der 

Kommunen ist jener mit mehr als drei Prozent zudem recht 

deutlich. In Süddeutschland zeigen sich hingegen prozentu-

al hohe Steigerungen. Insbesondere in den Bezirken Schwa-

ben, Oberbayern und Niederbayern liegen (mit Ausnah-

me des Landkreises Kelheim) alle Kommunen in den oberen 

Kategorien. Außerhalb von Bayern und Baden-Württem-

berg zeigen nur wenige Kommunen in den höchsten Ka-

tegorien starke Zuwächse. Neben wenigen Landkreisen in 

Rheinland-Pfalz und Hessen sind dies die kreisfreien Städte 

Köln (+7,7 Prozent) und Hagen (+6,1 Prozent) in Nordrhein-

Westphalen und der Landkreis Pinneberg (+6,2 Prozent) in 

Schleswig-Holstein.

Um die Größenordnung der Anstiege zu verdeutlichen,  

listet Tabelle 3 jeweils die zehn Kommunen mit den höchs-

ten und niedrigsten relativen Veränderungen von 2019 zu 

2020 auf. Bei den Kommunen mit den stärksten Absen-

kungen steht der Landkreis Vulkaneifel (Rheinland-Pfalz) 

an der Spitze (-10,5 Prozent). Darauf folgen neun Kommu-

nen aus Ostdeutschland. Deutlich einseitiger ist das Bild bei 

den prozentualen Steigerungen, wo sich durchweg bayri-

8 Um die regionalen Unterschiede besser aufzeigen zu können, wurde 
bei dieser Abbildung vom Quartilskonzept abgewichen und fünf Kate-
gorien dargestellt.

9 Eine Erklärung hierfür ist die Altersfluktuation, in deren Folge Lang-
zeitarbeitslose in die Altersrente wechseln.

sche Landkreise wiederfinden. Ausgehend von einem sehr 

geringen Niveau im Januar 2020 haben diese mindestens 

einen Ausgabenanstieg um 19,9 Prozent zu verzeichnen. Zu 

beachten ist allerdings, dass der hohe prozentuale Anstieg 

dieser Kommunen ein mathematischer Effekt sehr geringer 

Ausgangswerte ist. Die Belastung aus KdU ist dennoch auch 

in 2020 äußerst gering. 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Zah lungs
ansprüche von Bedarfs gemein schaften – 
Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise 
(Monatszahlen)

ABBILDUNG 8   Karte der prozentualen Veränderung 

(2020 gegenüber 2019) der Kosten 

für Unterbringung und Heizung in den 

Gesamtkreisen und kreisfreien Städten
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Da der Verlauf der Pandemie sich nicht gleichförmig gestal-

tete, lohnt ein Blick in die Monatszahlen. Abbildung 9 ver-

mittelt die bundesweite Entwicklung der KdU-Ausgaben 

über die Monate des Jahres 2020. Um die Entwicklung 2020 

besser einordnen zu können, wurden die Daten ab Januar 

2018 in die Grafik aufgenommen. 

Vor der Wirtschaftskrise 2020 waren die KdU über lange Zeit 

rückläufig. Von März 2018 bis Dezember 2019 sind die mo-

natlichen Ausgaben in den Flächenländern (ohne Stadtstaa-

ten) von 1,04 Mrd. auf 944 Mill. Euro gesunken (–9 Prozent). 

Diese positive Entwicklung wurde 2020 innerhalb von nur 

wenigen Monaten zunichte gemacht. Mit den Lockdown-

Maßnahmen im März/April/Mai stiegen die KdU deutlich an 

und zeigen im Juni ihren vorläufigen Höhepunkt. Mit 1,03 

Mrd. Euro liegen sie wieder auf dem Niveau von März 2018. 

Vergleicht man die Zahlen im Juni 2020 mit denen von De-

zember 2019, zeigt sich damit ein dynamischer Anstieg von 

8,6 Prozent. Im Juli beginnt eine leichte Entspannung, die 

bis November anhält. Trotz neuer Lockdown-Maßnahmen 

am Jahresende zeichnet sich kein weiterer Anstieg ab. Dies 

erlaubt jedoch keine Prognose für die monatlichen Ausga-

bentrends des Folgejahres 2021. Obgleich die Ausgaben im 

November und Dezember niedriger als im Juni liegen, ist 

das Niveau dennoch etwa fünf Prozent über dem der Vor-

jahresmonate. 

Im Lichte der Abbildung 9 sind die Zahlen für das Gesamt-

jahr 2020 damit ein Stück weit anders zu bewerten. Der  

moderate Anstieg von nur 2,9 Prozent ergibt sich haupt-

sächlich auf Grund der sehr niedrigen Zahlen zu Beginn des 

Jahres. Schon ab April liegen die monatlichen Kosten mehr 

als fünf Prozent über dem Niveau vom Dezember 2019. Auch 

wenn die Ausgabenspitzen im Mai, Juni und Juli sich im 

weiteren Verlauf wieder etwas nivellieren, so bleibt das  

Niveau im Herbst und Winter ungebrochen erhöht. 

Abbildung 9 verdeutlicht zudem, dass der Anstieg ab April 

sich erheblich von einer linearen Fortschreibung des Trends 

der Vorjahre abhebt. Die gestrichelte Linie prognostiziert 

den Verlauf der monatlichen Kosten für KdU ab März 2020.10 

In dieser Prognose wären im Dezember 2020 monatliche 

Kosten von 906 Mill. Euro ohne Corona-Krise zu erwarten  

gewesen. In den tatsächlichen Werten liegen die KdU im 

Dezember bei 994 Mill. Euro, Mehrkosten von 9,7 Prozent. 

10 In dem linearen Modell werden die Zahlen vom Januar 2018 bis Fe-
bruar 2020 genutzt um ab März 2020 eine konterfaktische Prognose 
eines Verlaufs ohne Kriseneffekte zu simulieren.

TABELLE 3   Liste der jeweils 10 Kommunen mit den 

höchsten bzw. niedrigsten Verände rungs-

raten bei den Kosten der Unter bringung und 

Heizung von 2019 zu 2020

Kommune KdU-Ausgaben je 
Einwohner 2020

Prozentualer An-
stieg im Vergleich 
2020 zu 2019

Vulkaneifel, Landkreis 65 Euro –10,5 %

ElbeElster, Landkreis 143 Euro –7,9 %

Bautzen, Landkreis 95 Euro –7,8 %

SpreeNeiße, Landkreis 139 Euro –7,6 %

Cottbus, krf. Stadt 258 Euro –7,3 %

OberspreewaldLausitz, 
Landkreis

174 Euro –7,3 %

Altenburger Land, 
Landkreis

155 Euro –7,1 %

AnhaltBitterfeld, 
Landkreis

173 Euro –7,0 %

Prignitz, Landkreis 174 Euro –6,8 %

Börde, Landkreis 109 Euro –6,3 %

Pfaffenhofen, Landkreis 31 Euro 19,9 %

DonauRies, Landkreis 29 Euro 20,1 %

Regensburg, Landkreis 44 Euro 20,1 %

Erding, Landkreis 54 Euro 24,3 %

Miesbach, Landkreis 48 Euro 25,1 %

Rosenheim, Landkreis 53 Euro 25,5 %

Dachau, Landkreis 48 Euro 27,2 %

Unterallgäu, Landkreis 26 Euro 27,6 %

Lindau (Bodensee), 
Landkreis

66 Euro 28,9 %

Freising, Landkreis 46 Euro 33,6 %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Zahlungsansprüche von Bedarfs
gemeinschaften – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise 
(Monatszahlen)
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Insgesamt verdeutlichen die Karten einen weiteren Effekt. 

Während die höchsten prozentualen Steigerungsraten in 

Süddeutschland realisiert wurden, bleiben selbst Steige-

rungsraten von 20 und mehr Prozent ohne Konsequenz für 

die Kategorisierung innerhalb der regionalen Verteilung.  

So bedeutet beispielsweise im Landkreis Oberallgäu eine 

nominelle Steigerung von 5,9 Euro pro Einwohner im Jahr 

eine prozentuelle Steigerung von fast 17 Prozent. Dagegen 

stellt eine Steigerung von 5,2 Euro pro Einwohner im Jahr 

im Rhein-Kreis Neuss in NRW nur eine Erhöhung von 4,1 

Prozent dar. 

Abbildung 10 zeigt den Verlauf der Entwicklung auf drei 

Karten von Gesamtkreisen für die Monate Januar, Juni und 

Dezember.11 Auf den ersten Blick erscheinen die Verände-

rungen zwischen den Monaten nicht erheblich. Die bereits 

vorstehend beschriebenen regionalen Problemlagen sind 

durchweg erkenntlich. Bei einem genaueren Blick treten je-

doch durchaus Verschlechterungen für einzelne Kommunen 

hervor. In NRW vergrößert sich die Problemzone um das 

Ruhrgebiet. In Niedersachsen rutschen fünf Kommunen zu-

sätzlich in die höchste Ausgabenkategorie. Während im Ja-

nuar 102 Kommunen in der höchsten Kategorie monatlicher 

Kosten lagen, fallen im Juni 119 Kommunen in diese Kate-

gorie.

Die Karte im Dezember zeigt eine teilweise Normalisierung. 

Es wird aber auch deutlich, dass keine vollständige Rück-

kehr auf das Ausgangsniveau vom Januar erreicht wird. 

So sind im Vergleich zur Karte im Januar sechs zusätzliche 

Kommunen der zweithöchsten und sechs zusätzliche Kom-

munen der höchsten Kategorie zugeordnet.

11 Die Grenzen für die Einteilungen in die vier Kategorien wurden mit 
der Januar-Karte festgelegt und orientieren sich in dort etwa an den 
Quartilen. Für die Karten im Juni (Hochpunkt der Krise bei den KdU) 
und im Dezember nutzen für die Vergleichbarkeit dann dieselben 
Grenzwerte für die Einteilung.
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Verlauf ohne Corona-Krise 
(Simulation)

ABBILDUNG 9   Entwicklung der monatlichen Kosten für Unterbringung und Heizung, Monatsdaten, Januar 2018–

August 2020, Lineare Simulation für die Daten eines Verlaufs ohne Krise ab März 2020, in Mrd. Euro

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Zahlungsansprüche von Bedarfsgemeinschaften – Deutschland, West/Ost, Länder 
und Kreise (Monatszahlen)
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ABBILDUNG 10   Entwicklung der Kosten für KdU Leis tungen, Monatsdaten, Gesamt kreis karten für Januar, Juni und 

Dezember 2020, Monatskosten Pro-Kopf

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Zahlungsansprüche von Bedarfs gemeinschaften – Deutschland, West/Ost, Länder 
und Kreise (Monatszahlen)
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darstellen. Um dies zu erreichen musste in der Darstellung 

auf eine Darstellung in festen Quantilen verzichtet werden.

Die Karte 11 zeigt zunächst den deutlichen direkten Reduk-

tionseffekt der Kostenübernahme. Folgende Beispiele ver-

deutlichen die Wirkungsweise: Die Stadt Brandenburg an 

der Havel hat Bruttoausgaben von 271 Euro pro Einwohner 

in 2020. Der Bund übernimmt in Brandenburg im Durch-

schnitt 66,4 Prozent der Kosten. Unter der Annahme einer 

landesdurchschnittlichen Entlastungsquote muss die Kom-

mune demnach 33,6 Prozent der Kosten netto tragen.14 

Damit entstehen bei der Stadt Brandenburg 91 Euro Netto-

ausgaben. Für die Stadt Kaiserlautern in Rheinland-Pfalz 

ergibt sich eine andere Rechnung, da der Bund für Rhein-

land-Pfalz einen höheren Anteil der Kosten übernimmt. 

Kaiserslautern muss von 276 Euro Bruttoausgaben einen 

Anteil von 18,8 Prozent tragen. Die Nettokosten belaufen 

sich demnach auf 52 Euro.

Neben dem großen allgemeinen Entlastungseffekt ma-

chen die Karten deutlich, dass der höhere Bundesanteil 

in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu deutli-

chen Mehr entlastungen führt. Dagegen verschlechtert sich 

die regionale Verteilung zu Ungunsten von NRW und Ost-

deutschland.

14 Die Darstellung dient einzig der Illustration des Entlastungseffekts. 
Die genannten einzelgemeindlichen Werte der KdU-Entlastungs-
quote können jedoch von den tatsächlich abgerechneten Ist-Werten 
abweichen. Ursächlich hierfür ist, dass die Bundesmittel für die Ent-
lastungskomponenten nach den Absätzen 8 und 9 des § 46 SGB II (die 
vollständige Erstattung der kommunalen Ausgaben für das Bildungs- 
und Teilhabepaket sowie die vollständige Übernahme der KdU-Aus-
gaben von Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtmigrationskontext) auf 
den jeweiligen kommunalindividuellen Ausgaben basieren. Die in der 
Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung geregelten landesspezi-
fischen Beteiligungsquoten nach den Absätzen 8 und 9 gelten somit 
nicht für jede einzelne Kommune eines Landes, sondern sie stellen 
lediglich den Landesdurchschnittswert dar, dem wiederum die kom-
munalindividuellen Daten für die jeweiligen Leistungsausgaben zu-
grunde liegen.

Um die Folgen der Corona-Pandemie für die Kommunen 

einzudämmen, entschied sich die Bundesregierung, im Jahr 

2020 den Bundesanteil an KdU rückwirkend zum Januar  

für alle Länder um 25 Prozentpunkte zu erhöhen.12 Auch 

wenn die Maßnahme im Rahmen der Pandemiebekämp-

fung beschlossen wurde, ist sie trotzdem zeitlich unbefris-

tet und gilt somit auch für die Folgejahre. Damit setzte sich 

die lange Geschichte wiederholter Änderungen der Bundes-

beteiligung an den KdU-Ausgaben fort (vgl. Textbox 1).

Die pauschale Übernahme von zusätzlichen 25 Prozent be-

deutet eine hohe finanzielle Belastung von rund 3,6 Mrd. 

Euro in 2020. Die Übernahme dieses zusätzlichen Anteils 

wurde von weiten Teilen der kommunalen Gemeinschaft 

und aus der Wissenschaft befürwortet.13 Die Maßnahme ist 

nicht nur geeignet, die Handlungsfähig keit der Kommunen 

in der Krise zu gewährleisten, sie entlastet insbesondere  

finanz- und wirtschaftsschwache Kommunen. In diesem  

Kapitel stellen wir die Effekte dieser Entlastung dar.

Abbildung 11 beinhaltet die Gegenüberstellung von Brutto- 

und Nettoausgaben. Die linke Karte in Abbildung 11 stellt 

die Bruttoausgaben pro Einwohner in 2020 dar. In der rech-

ten Karte werden dem die Nettoausgaben (Bruttoausgaben 

minus die länderspezifische Kostenübernahme) gegenüber-

gestellt. Die Kategorisierung der Karte für die Bruttoaus-

gaben wurde so gewählt, dass 1. alle Kategorien tatsächlich 

besetzt sind und 2. die Wertgrenzen auch bei der Darstel-

lung der Nettoausgaben eine sinnvolle regionale Verteilung 

12 Siehe Artikel 2 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommu-
nen und der neuen Länder vom 06. Oktober 2020, BGBl. I S. 2072.

13 Siehe beispielsweise das von allen 16 Ländern (und 2 der 3 kom-
munalen Spitzenverbände) getragene Forderungspapier in der AG 
Altschulden der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffent-
lichungen/themen/heimat-integration/gleichwertige-lebensver-
haeltnisse/unser-plan-fuer-deutschland-langversion-kom-gl.pd
f;jsessionid=0D20DF6B265CD63FFA32FC459EC8F177.2_cid295?__
blob=publicationFile&v=4 (S. 52 des PDF-Dokuments).

5.  Erhöhung des Bundesanteils an den KdU

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/unser-plan-fuer-deutschland-langversion-kom-gl.pdf;jsessionid=0D20DF6B265CD63FFA32FC459EC8F177.2_cid295?__blob=publicationFile&
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/unser-plan-fuer-deutschland-langversion-kom-gl.pdf;jsessionid=0D20DF6B265CD63FFA32FC459EC8F177.2_cid295?__blob=publicationFile&
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/unser-plan-fuer-deutschland-langversion-kom-gl.pdf;jsessionid=0D20DF6B265CD63FFA32FC459EC8F177.2_cid295?__blob=publicationFile&
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/unser-plan-fuer-deutschland-langversion-kom-gl.pdf;jsessionid=0D20DF6B265CD63FFA32FC459EC8F177.2_cid295?__blob=publicationFile&
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/unser-plan-fuer-deutschland-langversion-kom-gl.pdf;jsessionid=0D20DF6B265CD63FFA32FC459EC8F177.2_cid295?__blob=publicationFile&
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nominal stabilen KdUAusgaben der Kommunen wider (Abbil

dung 3).1

Die gewichtigste Erklärung für die Verharrung der SGBIIZah

len liegt in der Migration. Wie Abbildung 12 zeigt, stieg die 

Quote ausländischer Leistungsempfänger in SGB II seit dem Jahr 

2012 kontinuierlich von 21 Prozent auf 37 Prozent in 2020 an. 

Dieser Anstieg überdeckt die sehr gute Entwicklung der deut

schen Leistungsbezieher, deren Zahl im Zeitraum 2006 bis 2019 

 1  Eine weitere Ursache für die trotz sinkender SGBIIZahlen stagnie
renden KdUAusgaben sind steigende Mietniveaus.

TEXTBOX 2  Wirkung der Migration auf SGB II 

Die KdUAusgaben der Kommunen resultieren wesentlich aus 

Zahl und Struktur der SGBIIBedarfsgemeinschaften. Seit 

dem Höhepunkt der SGBIIZahlen im Jahr 2006 sank die Zahl 

der betroffenen Personen um 20 Prozent bis 2019. Dies ist ein 

bemerkenswerter Fortschritt, allerdings ist der Rückgang deut

lich geringer ausgefallen als jener der Arbeitslosenquote, wel

che in diesem Zeitraum um über 50 Prozent sank. Offenbar 

erreichte die langanhaltende gute Konjunktur die Grundsiche

rung nur vermindert. Dies spiegelt sich auch in den langfristig 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Zahlungsansprüche von Bedarfs gemeinschaften – Deutschland, West/Ost, Länder 
und Kreise (Monatszahlen)

ABBILDUNG 11   Gegenüberstellung der Bruttoausgaben für KdU (links) und der Nettozahlungen nach 

Kostenübernahme des Bundes (rechts), jeweils in Euro Pro-Kopf
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Qualifikation dieser Migration ist gering und somit die Möglich

keit, auf dem Arbeitsmarkt ein existenzsicherndes Einkommen 

zu erreichen. Die bisherigen Erfahrungen der Integration zeigen 

die Hürden auf und deuten darauf hin, dass ein erheblicher Teil 

dauerhaft in SGB II verbleiben wird.4 Des Weiteren verteilt sich 

diese Migration nicht gleichmäßig über alle Gemeinden, son

dern kumuliert in den alten Industriestädten Westdeutschlands, 

was sich u.a. aus dem verfügbaren Wohnungsangebot erklärt 

(GeisThöne 2019, S. 8). Die Lasten der Migration treffen damit 

die Städte vermehrt, die ohnehin wirtschafts, finanz und sozi

alschwach waren. Die Problemlagen und regionalen Disparitä

ten wachsen. Diese Gruppe an Kommunen kann daher von der 

guten wirtschaftlichen Entwicklung in Bezug auf die KdU nicht 

profitieren.5 

 4  Das IAB legte 2020 eine Bestandsaufnahme der Integration der 
Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt vor (Brücker et al.) Die Voraussetzun
gen der Erwerbstätigkeit sind schwierig. Nur ein sehr geringer Anteil 
(5 Prozent) hat eine formelle Berufsausbildung abgeschlossen. Gute 
Deutschkenntnisse liegen mehrheitlich nach fünf Jahren des Aufent
haltes nicht vor. Die Erwerbstätigkeit selbst entwickelt sich positiv auf 
55 Prozent nach fünf Jahren, entfällt jedoch überproportional auf ge
ring entlohnte Helfertätigkeiten, erfolgt oft in Teilzeit und macht Auf
stockung über SGB 2 notwendig. Zusätzlich hat die CoronaRezession 
2020 Flüchtlinge härter betroffen.

 5  Das Beispiel der besonders betroffenen Stadt Duisburg verdeutlicht 
diese Effekte: Die monatlichen Ausgaben für KdU betrugen im De
zember 2012 rund 11,8 Mio. Euro. In der Folge stiegen sie kontinu
ierlich bis auf rund 15 Mio. Euro Mitte 2017 und lagen im Dezember 
2019 bei 14,1 Mio. Euro.

um 44 Prozent sank. Der Anstieg der Fallzahlen ausländischer 

Bezieher ab 2012 geht auf die Freizügigkeit für Bulgarien und 

Rumänien zurück, die nach der EUOsterweiterung mit zeitli

cher Verzögerung im Jahr 2011 in Kraft trat. Neben einer gro

ßen Zahl qualifizierter und erfolgreich integrierter Menschen 

kam es auch zu erheblichen Größenordnungen der Armutsmig

ration, die auf Umwegen (z. B. Aufstockung) Zugang zu Leistun

gen des SGB II erreichten. Diese Entwicklung führte in einigen 

Städten zu spürbaren Problemlagen und befristeten Finanz

hilfen des Bundes (Bogumil und Kurzenbach 2014, Textbox 1). 

Diese Entwicklung verstärkte sich ab 2015 im Zuge der Asylpo

litik, denn nach Abschluss der Asylverfahren wechseln die Per

sonen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II, was 

sich dort in steigenden Fallzahlen bemerkbar macht.2 Der Anteil 

nichtdeutscher Empfänger stieg ab 2015 binnen zwei Jahren 

sprunghaft von 25 auf 34 Prozent. Ost und Westdeutschland 

bewegen sich hierbei auf unterschiedlichen Niveaus. Während in 

Ostdeutschland Ende 2020 der Anteil nichtdeutscher Empfän

ger bei einem Viertel lag (von 12 Prozent in 2012), erreichte er 

in Westdeutschland 41 Prozent (von 23 Prozent in 2012).3 Die 

Struktur der SGB II Empfänger verändert sich somit im Zeitver

lauf. Hinzu treten auch hier zwei besondere Problemlagen: Die 

 2  In Reaktion darauf übernahm der Bund ab 2016 die KdU der Asylbe
werber vollständig.

 3  Allerdings war der Anstieg in Ostdeutschland umso spürbarer. In der 
Stadt Cottbus stieg der Anteil nichtdeutscher SGBIIBezieher von 
acht Prozent 2015 auf 28 Prozent in 2019.
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TABELLE 4   Entlastung der Kommunen in den Flächen-

ländern, in Mill. Euro

Flächenland Entlastung durch zusätzliche 
Bundesbeteiligung

SchleswigHolstein 131,2

Niedersachsen 332,4

NordrheinWestfalen 1026,4

Hessen 275,7

RheinlandPfalz 128,7

BadenWürttemberg 299,0

Bayern 274,9

Saarland 51,4

Brandenburg 93,3

MecklenburgVorpommern 67,4

Sachsen 139,5

SachsenAnhalt 101,3

Thüringen 64,3

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Zahlungsansprüche von Bedarfs
gemeinschaften – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise 
(Monatszahlen)

Abbildung 13 verdeutlicht den Nutzen der zusätzlichen Kos-

tenübernahme von 25 Prozentpunkten durch den Bund in 

2020. Da hier keine regionalen Unterscheidungen getroffen 

werden, hilft diese Entlastung naturgemäß den besonders 

hoch belasteten Kommunen. Die Karte zeigt somit deutlich, 

dass insbesondere NRW, Niedersachsen, Schleswig-Hol-

stein, Hessen und Ostdeutschland profitieren, während der 

Effekt in Bayern minimal ist. Allein in NRW werden durch 

die Kostenübernahme 1,03 Mrd. Euro zusätzlich durch den 

Bund übernommen (Tabelle 4). Spitzenreiter bei den Ein-

sparungen durch die zusätzliche Kostenübernahme ist  

Gelsenkirchen. Hier werden zusätzliche 112 Euro pro Ein-

wohner realisiert.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Zah lungs
ansprüche von Bedarfs gemein schaften – 
Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise 
(Monatszahlen)

ABBILDUNG 13   Tatsächliche Einsparungen durch die 

zusätzliche Übernahme von 25 Pro-

zent der Kosten für Unterbringung 

und Heizung durch den Bund, in Euro 

Pro-Kopf
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Die KdU stehen naturgemäß in engen Zusammenhang 

zum lokalen Arbeitsmarkt. Die Ausgaben der Kommunen 

schwanken daher regional stark und belasten wirtschafts-

schwache Kommunen härter. Die im langfristigen Verlauf  

gesunkene Arbeitslosigkeit spiegelte sich nur begrenzt in 

den kommunalen KdU-Ausgaben wider. Dabei unterschei-

den sich die Trends in Ostdeutschland (Rückgang) und 

West deutschland (Anstieg) voneinander. Der Ausgabenan-

stieg im Krisenjahr 2020 verlief mit bundesweit drei Prozent 

relativ gering, obgleich die Effekte regional Teils stärker 

ausfielen. Um die Kommunen angesichts der Wirtschafts-

krise zu entlasten, erhöhte der Bund seinen seit jeher be-

stehenden Ausgabenanteil um 25 Prozentpunkte auf bis zu 

75 Prozent, was eine hohe Netto-Entlastung der Kommunen  

bedeutet. Mit dem noch bestehenden geringen Ausgaben-

anteil der Kommunen sind die KdU ab 2020 keine proble-

matische Ausgabenkategorie mehr.

6. Fazit
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Die kommunalen Kassenkredite gelten seit vielen Jahren als 

Krisenindikator für die Bewertung der kommunalen Haus-

halte. Nach der Finanzkrise von 2009/2010 stiegen sie um 

50 Prozent und erreichten Höchststände von fast 50 Milliar-

den Euro im Jahr 2015. Diese Entwicklung wurde mit großer 

Sorge beobachtet, denn die Kassenkredite – eine Art Dispo-

kredit der Kommunen – galten als Zeichen einer drohen-

den Überschuldung. Als die Kassenkredite zwischen 2015 

und 2019 aufgrund der Verbesserung der Haushaltslage und 

durch Maßnahmen der Länder deutlich sanken, wurde dies 

als Indikator finanzieller Gesundung interpretiert. 

Gleichwohl waren die Kassenkredite im Jahr 2020 wieder-

holt Thema der Bundespolitik. Im Januar 2020 wiederholte 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz seine Forderung einer Alt-

schuldenübernahme durch Bund und Länder. Die konjunk-

turell bedingt gute Haushaltslage des Bundes, einhergehend 

mit Nullzinsen, bot die Gelegenheit, das über Jahrzehnte  

gewachsene Problem zu lösen. Im Zuge der Beratungen über  

die Coronahilfspakte wurde die Altschuldenübernahme im 

Sommer 2020 ein weiteres Mal thematisiert und später ver-

worfen. Angesichts der Erfahrungen der Finanzkrise stand 

die Befürchtung im Raum, dass die wirtschaftlichen Verwer-

fungen im Jahr 2020 die mühsam erreichten Erfolge der Vor-

jahre zunichtemachen.

Diese Befürchtung ist, so zeigte bereits Abschnitt C des Kom-

munalen Finanzreports, nicht eingetreten. Im Gegenteil sind 

die Kassenkredite infolge der umfangreichen finanziellen 

Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern im Jahr 2020 sogar 

weiter gesunken. Jenseits des beschriebenen Ergebnisses  

der Schuldenentwicklung im Jahr 2020 bleiben jedoch einige  

Fragen offen, die im Rahmen des vorliegenden Kapitels in 

den Blick genommen werden sollen. Hierbei handelt es sich 

z. B. um die unterjährige Entwicklung in 2020 sowie um die 

unterschiedliche Betroffenheit bestimmter Kommunaltypen 

und die regionale Verteilung der kommunalen Kassenkredite. 

•  Kassenkredite gelten gemeinhin als Krisenindikator der 

Kommunen. Angesichts der Erfahrungen der Finanzkrise 

von 2009/2010 stand Anfang 2020 im Zuge der Pandemie 

und Rezession die Befürchtung eines rapiden Anstieges 

im Raum, welcher die Erfolge der Vorjahre zunichtema-

chen könnte. Die Analyse zeigt, dass diese Befürchtungen 

nicht eintraten und die umfangreichen Hilfsmaßnahmen 

von Bund und Ländern einen Wiederanstieg der Kassen-

kredite verhinderten.

•  Allgemein blieb die kommunale Verschuldung 2020 auf-

fallend stabil. Über drei Viertel des krisenbedingt hohen 

gesamtstaatlichen Schuldenzuwachses entfielen auf den 

Bund.

•  Unterjährig kam es 2020 zu einem erheblichen Zuwachs 

der kommunalen Kassenkredite, der erst Ende 2020 über 

die im vierten Quartal 2020 ausgezahlten Bund-Länder-

Hilfen abgebaut werden konnte. In Summe sanken die 

Kassenkredite damit 2020 gegenüber 2019.

•  Im Ländervergleich blieben die kommunalen Belastungs-

differenzen 2020 bestehen, obgleich das Saarland infolge 

des Umschuldungsprogramms des Landes die Volumina 

um ein Viertel reduzieren konnte. In keinem Land traten 

signifikante krisenbedingte Zuwächse der Verschuldung 

auf.

•  Anhand der einzelgemeindlichen Daten für Nordrhein-

Westfalen wird nachgewiesen, dass sich auch innerhalb 

des Landes keine Verschiebungen der Kassenkredite zwi-

schen den Gemeinden ergaben. Insbesondere die Städte  

des Stärkungspaktes verzeichneten keine zusätzlichen 

Belastungen.

Summary 1. Einleitung
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2.  Entwicklung der kommunalen Verschuldung 
auf Bundesebene

zent auf die Kommunen.1 Noch deutlicher tritt die Rolle des 

Bundes heraus, wenn man nur auf den Schuldenzuwachs 

2020 schaut, der zu 78 Prozent auf ihn entfiel.

Abbildung 1 zeigt die vierteljährlichen Zuwachsraten der  

Gesamtverschuldung (in Prozent gegenüber dem Vorjahres-

quartal) von Bund, Ländern und Kommunen. Sichtbar ist  

zunächst die lange Phase der relativen Entschuldung von 

2016 bis 2019. In diesem Zeitraum lagen die Veränderungs-

raten für alle Ebenen fast durchgängig im negativen Bereich. 

Auch wenn die Verläufe für alle Ebenen vergleichbar waren, 

wird hier auch deutlich, dass die Kommunen in Summe die 

stärksten Schuldenrückgänge verzeichnen konnten. 

1 Die Sozialversicherungen wurden hierbei nicht berücksichtigt.

Bevor sich der Blick dieses Abschnittes gänzlich den Kassen-

krediten zuwendet, soll eine Einordnung jener Kredite in die 

gesamtstaatliche Verschuldung vorgenommen werden. Der 

Großteil der öffentlichen Verschuldung liegt beim Bund, 

der Ende 2020 1.403 Milliarden Euro trug, eine Steigerung 

gegen über 2019 von 214 Milliarden Euro. Die Länder haben 

im selben Zeitraum die Schuldenlast von 579 auf 636 Milli-

arden Euro um 57 Milliarden Euro erhöht. Bei den Kommu-

nen lag die Gesamtverschuldung (beim nicht öffentlichen 

Bereich) bei 132,5 Milliarden Euro und damit um lediglich 

1,7 Milliarden Euro höher als noch 2019. Ende 2020 entfie-

len somit knapp zwei Drittel der Gesamtverschuldung auf 

den Bund, 29 Prozent auf die Länder und lediglich gut 6 Pro-
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ABBILDUNG 1   Vergleich Bund, Länder und Kommunen, Veränderung der Gesamtverschuldung, in Prozent ggü. dem 

Vorjahresquartal

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 5.2)
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Kassenkredite

Seit 2015 sind die Kassenkredite rückläufig. Zwischen 2015 

und 2019 ist ihr Niveau jährlich durchschnittlich um fast 10 

Prozent zurückgegangen. Der höchste Rückgang fand 2018 

statt, wo sie um 16 Prozent sanken. Im Jahr 2019 entfielen 

von der kommunalen Gesamtverschuldung von 130,8 Milli-

arden Euro nur noch 33 Milliarden Euro auf die Kassenkredi-

te; ein Anteil von rund 25 Prozent. Die Gründe für die posi-

tive Entwicklung der Kassenkredite zwischen 2015 und 2019 

liegen in der überdurchschnittlich positiven Haushaltslage  

für viele Kommunen und in speziellen Programmen einzel-

ner Länder.3 

Durchaus überraschend konnte im Jahr 2020 mit einem 

Abbau von 4 Prozent der positive Trend beibehalten werden. 

(von 33,0 Milliarden Euro in 2019 auf 31,6 Milliarden Euro  

in 2020). Die Entwicklung verlief im Vergleich zu den Vor-

jahren zwar deutlich abgeschwächt, aber ein weiterer Rück-

gang war im Frühjahr des Jahres 2020 keineswegs zu erwar-

ten und muss angesichts der besonderen Bedingungen im 

Krisenjahr als bemerkenswert gelten. 

Dass die Kassenkredite 2020 rückläufig waren, die Gesamt-

verschuldung aber in Summe leicht gestiegen ist, liegt an 

einem entsprechenden Zuwachs an Wertpapierschulden 

und Krediten (+3,1 Milliarden Euro). Dieser Effekt ist sehr 

wahrscheinlich nicht durch Pandemie und Wirtschaftskrise  

bedingt. Vielmehr zeigt sich hier, dass die Kommunen im 

3 Vgl. Bertelsmann Stiftung: Kommunale Finanzreporte 2017 und 2019.

Im Jahr 2020 werden für Bund und Länder die pandemie-

bedingten Auswirkungen auf die jeweiligen Haushalte früh 

sichtbar. Schon zum Ende des zweiten Quartals liegen die 

Gesamtschulden des Bundes 11,6 Prozent über dem Vorjah-

resquartal. Am Ende des vierten Quartals lagen die Gesamt-

schulden des Bundes 18 Prozent über dem Vorjahresniveau, 

die Schulden der Länder sind im selben Zeitraum um fast 

10 Prozent gestiegen. Dagegen nimmt sich die Entwicklung 

der kommunalen Gesamtschulden im Jahr 2020 bescheiden 

aus. Die Schulden der Kommunen sind (jeweils zum Vorjah-

resquartal) im zweiten Quartal um 1,8 Prozent, im dritten 

Quartal um 3,2 Prozent und zum Stichtag 31.12.2020 um 1,3 

Prozent gestiegen.

Abbildung 2 wendet sich nun den kommunalen Schulden zu 

und zeigt im Zeitverlauf die Zusammensetzung aus Kassen-

krediten und Investitionskrediten.2 Die Jahre nach der Fi-

nanzkrise 2009/2010 waren von steigenden Kassenkrediten 

geprägt. Der Höchststand bei den kommunalen Kassenkre-

diten wurde im Jahr 2015 mit 50 Milliarden Euro markiert. 

Zwischen 2011 und 2015 lag der Anteil der Kassenkredite an 

der Gesamtverschuldung stets über einem Drittel.

2 Von 2011 bis 2015 weist die Fachserie 14 5.2 die Kreditmarktverschul-
dung aus. Ab 2016 wurde die Klassifikation in der Fachserie leicht 
verändert und bezeichnet jetzt Wertpapierschulden und Kredite beim 
nicht öffentlichen Bereich.
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ABBILDUNG 2  Entwicklung der kommunalen Schulden, in Mrd. Euro, 2011–2020

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 5.2)
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Die Lage der Kommunen war und ist in Bezug auf Kassen-

kredite sehr heterogen. Abbildung 4 vergleicht die Entwick-

lung in den kreisfreien Städten, den kreisangehörigen Ge-

meinden und den Landkreisen von 2019 auf 2020.5 Die 

Niveauunterschiede sind gravierend. Mit 16,9 Milliarden 

Euro liegen deutlich über 50 Prozent aller Kassenkredite bei 

den kreisfreien Städten. Dies ist umso erstaunlicher, wenn 

man sich vergegenwärtigt, dass in den kreisfreien Städten 

weniger als 20 Millionen Menschen leben.6 In den kreisfrei-

en Städten entspricht die Pro-Kopf-Belastung mit Kassen-

krediten etwa 890 Euro pro Einwohner im Durchschnitt. 

Die kreisangehörigen Gemeinden hatten in 2020 eine Kas-

senkreditbelastung von 12 Milliarden Euro. Die Landkreise  

dagegen haben in 2020 in Summe lediglich eine Belastung 

mit Kassenkrediten von knapp unter 2 Milliarden Euro (6 

Prozent). In den Landkreisen und den dazugehörigen Ge-

meinden leben in Deutschland ca. 56 Millionen Einwohner. 

Damit lag die durchschnittliche Kassenkreditbelastung je 

Einwohner hier bei etwas unter 250 Euro. 

5 Die Zahlen dieser drei Kategorien summieren sich nicht eins zu eins 
zu der Gesamtsumme in Abbildung 3. Besondere Institutionen (z. B. 
Landschaftsverbände) wurden in dieser Analyse außen vor gelassen.

6 Diese beinhaltet alle kreisfreien Städte in Flächenländern (ohne 
Stadt staaten). Besondere Regionen wie die StädteRegion Aachen, die 
Region Hannover und der Regionalverband Saarbrücken werden ent-
sprechend der Kategorisierung von Destatis nicht zu den kreisfreien 
Städten gezählt.

Jahr 2020 die geplanten Investitionen regulär durchgeführt 

und zu diesem Zweck auch Investitionskredite aufgenom-

men haben.

Abbildung 3 zeigt die Zeitreihe der Kassenkredite auf Quar-

talsbasis seit 2016, woraus unterjährige Schwankungen 

deutlich werden. Sichtbar wird, dass die Kassenkredite im 

ersten bis dritten Quartal 2020 über dem Niveau von 2019 

lagen, was auf Kriseneffekte hindeutet, wie z. B. Liquiditäts-

bedarf für zusätzliche Maßnahmen oder Rückgänge bei den 

Steuereinnahmen. Erst im vierten Quartal fallen die Kassen-

kredite deutlich ab (–4,55 Milliarden Euro zum dritten Quar-

tal) und erreichen ein Niveau unter den Vorjahreszahlen.

Ein Anstieg der Kassenkredite im ersten Quartal ist nicht 

ungewöhnlich und tritt in vielen Jahren auf.4 Im ersten 

Quartal 2020 war der Anstieg aber besonders deutlich und 

zog sich zudem auch durch die Quartale 2 und 3. Der außer-

ordentliche Rückgang des Niveaus der Kassenkredite im 

vierten Quartal ist ganz wesentlich durch die zeitliche Aus-

gestaltung der Hilfsprogramme begründet. Ende des Jahres 

wurden u. a. die Erstattungen der Gewerbesteuereinbrüche 

abgewickelt, was den Kommunen die Möglichkeiten gab, 

Kassenkredite zu reduzieren.

4 Eine wesentliche Ursache hierfür ist, dass die erste von vier Quartals-
zahlungen der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer 
gemäß den gesetzlichen Regelungen erst zu Beginn des zweiten Quar-
tals geleistet wird. Im vierten Quartal werden hingegen stets zwei 
Abschläge ausgezahlt. Auch aus diesem Grunde geht das Volumen der 
unterjährig aufgenommenen Kassenkredite im vierten Quartal eines 
Jahres regelmäßig erkennbar zurück.
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ABBILDUNG 3  Entwicklung der kommunalen Kassenkredite, in Mrd. Euro, quartalsweise 2016–2020

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 5.2)
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Kassenkredite

Erstaunlich ist dagegen, dass sich die Entwicklung der Kas-

sen kredite von 2019 zu 2020 trotz der beschriebenen Niveau-

unterschiede uniform darstellt. Kreisfreie und kreisangehö-

rige Gemeinden konnten die Kassenkredite um jeweils rund 

4 Prozent senken. Für die Landkreise ist der Rück gang mit 14 

Prozent deutlich höher, nimmt sich in Anbetracht der gerin-

gen Ausgangshöhe aber auch nicht außergewöhnlich aus.
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Quelle: Eigene Berechnungen nach An
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(Fachserie 14 Reihe 5.2)
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Im Abschnitt C dieses Kommunalen Finanzreports wurde 

die Entwicklung der Kassenkredite auf Länderebene bereits  

dargestellt. Abbildung 5 zeichnet in diesem Kapitel ein 

komplementäres Bild. Die linke Karte zeigt das Niveau der 

Kassenkredite in 2020. Ergänzend dazu sind in der rechten 

3.  Regionaler Stand der Kassenkredite

Karte die prozentualen Veränderungen der Kassenkredite 

gegenüber 2019 dargestellt. 

Die Karte verdeutlicht zunächst, dass die Kassenkredite  

noch immer sehr ungleich zwischen den Ländern verteilt 

ABBILDUNG 5   Kommunale Kassenkredite in den Ländern, Niveau 2020 und Veränderung ggü. 2019,  

in Pro-Kopf-Euro, 2020 und in Prozent 2020 ggü. 2019

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 5.2)
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hilfen substanzielle Anteile dieser enormen Bestände zu-

rückgefahren (Textbox 1). Insgesamt sank die Kassenkredit-

belastung um 491 Euro je Einwohner, ein Rückgang um 26 

Prozent. Dass die Kassenkredite im Vorfeld extrem hoch 

waren, zeigt sich auch daran, dass die Kommunen trotz die-

ses enormen Rückgangs auch im Jahr 2020 weiterhin die 

höchsten Kassenkreditbestände im Ländervergleich aufwei-

sen. Absehbar wird es hier auch im Jahr 2021 zu Verände-

rungen kommen, denn das Land wird weitere Kassenkredite 

von den Kommunen in das hierfür geschaffene Sonderver-

mögen des Landes übernehmen und die Kommunen damit 

zusätzlich finanziell entlasten. 

Jenseits der aktuellen Entwicklungen ist es sinnvoll, sich 

auch mit den finanziellen Möglichkeiten des jeweiligen 

Landes auseinanderzusetzen. Abbildung 6 zeigt zu diesem 

Zweck die Korrelation zwischen den Kassenkrediten der 

Kommunen und der landesseitigen Gesamtverschuldung. 

Die Graphik verdeutlicht, dass die Länder Nordrhein-West-

falen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt 

neben hohen Kassenkrediten der Kommunen auch selbst 

mit überdurchschnittlich hohen Krediten belastet sind. Ins-

besondere das Saarland sticht in der Abbildung in beiden 

Kategorien als deutlicher Spitzenreiter hervor. Die Graphik 

zeigt auch, dass es eine Gruppe von Ländern gibt, bei denen 

sind. Der Großteil der Kassenkredite konzentriert sich wei-

terhin auf die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Rhein-

land-Pfalz und dem Saarland. In Ostdeutschland sticht 

Sachsen-Anhalt hervor, aber auch hier werden nicht die 

Spitzenwerte der westdeutschen Länder erreicht. In Ost- 

und Süddeutschland liegen die Kassenkredite meist auf  

unproblematischem Niveau. 

Während sich die Kassenkredite im Bundesschnitt nur mo-

derat verändert haben, zeigt die rechte Karte, dass die Ent-

wicklungen in den Ländern zum Teil sehr unterschiedlich 

waren. In vier Flächenländern gab es von 2019 zu 2020 po-

sitive Zuwachsraten, in neun Ländern negative. In den ost-

deutschen Kommunen sind die Kassenkredite im Jahr 2020 

im Schnitt um 25 Euro je Einwohner und damit um 14 Pro-

zent gesunken. Den höchsten prozentualen Rückgang 

konnte Thüringen verbuchen, wo die Kassenkredite um 62 

Prozent sanken. Quantitativ bemerkenswert und zudem 

qualitativ erläuterungsbedürftig ist aber v. a. der Rückgang 

im Saarland, welches 2019 noch bundesweit die höchsten 

Zahlen zeigte. Mit 1887 Euro je Einwohner lag die Belas-

tung in 2019 im Saarland mehr als 600 Euro je Einwohner 

über den Kassenkreditbeständen in Rheinland-Pfalz, dem 

Land, das mit 1273 Euro je Einwohner die zweithöchste Kas-

senkreditbelastung aufwies. In 2020 wurden im Saarland im 

Rahmen des sogenannten „Saarlandpaktes“ über Landes-
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ABBILDUNG 6   Korrelation von Gesamtschulden des Landes und Kassenkrediten der Kommunen, in Euro pro 

Einwohner, Stichtag 31.12.2020

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 5.2)
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weder substanzielle kommunale Kassenkredite noch über-

durchschnittliche Schulden des Landeshaushaltes existie-

ren (Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg). 

In der Mehrheit der Länder bewegen sich beide Größen auf 

ähnlichem Niveau, was auf ähnlich stabile (z. B. Bayern, 

Sachsen, Baden-Württemberg) bzw. belastete Haushalte  

(Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland) beider 

Ebenen hinweist. Hohe Kassenkreditbestände deuten somit 

nicht zwingend auf eine Verlagerung der Verschuldung vom 

Land zu den Kommunen hin. Im Gegenteil zeigt ein anderer  

Teil der Länder, dass die Verschuldungslage des Landes-

haushaltes deutlich schlechter als jene der Kommunen ist 

(z. B. Schleswig-Holstein, Thüringen, Hessen, Niedersach-

sen). Der in Textbox 1 vorgestellte Saarlandpakt zeigt jedoch 

ebenso, dass eine hohe Verschuldung des Landes kein Aus-

schlusskriterium für Umschuldungen ist.

TEXTBOX 1  Der „Saarlandpakt“ 
Die Kommunen des Saarlandes stehen seit Jahrzehnten an der 

Spitze der höchsten Kassenkreditbelastungen. Ende 2019 be

schloss der saarländische Landtag ein umfangreiches Hilfspro

gramm zum Abbau dieser Kredite.1 Im Rahmen des sogenannten 

„Saarlandpaktes“ verpflichtet sich die Landesregierung, Kassen

kredite in Höhe von einer Milliarde Euro zu übernehmen. Diese 

werden in einem Sondervermögen über 45 Jahre durch das Land 

getilgt. Im Gegenzug verpflichten sich die teilnehmenden Kom

munen, die verbleibenden Kassenkredite in Höhe von 1,1 Milliar

den Euro (Stichtag 2017) ebenso zu tilgen. 

Die Übernahme der Kassenkredite durch das Land geschieht  

jeweils am Tag der Fälligkeit, bis das maximal beanspruchbare 

Volumen der Kommune erreicht ist. Der Anspruch jeder Kommu

ne berechnet sich aus dem prozentualen Anteil am Gesamtvo

lumen aller Kassenkredite am Stichtag 31. Dezember 2017. Die 

Teilnahme am Saarlandpakt war von den Kommunen bis zum 30. 

Juni 2020 beim saarländischen Ministerium für Finanzen und Eu

ropa anzumelden. Aktuell nehmen alle Kommunen am Saarland

pakt teil.2 Die Kommunen haben die Kassenkredite innerhalb 

 1  Gesetz zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommunalen 
Handlungsfähigkeit im Rahmen des Saarlandpaktes vom 30.10.2019.

 2  Saarländischer Rundfunk: Alle Kommunen beim Saarlandpakt dabei, 6. 
Juni 2020.

von 45 Jahren anhand eines vorgegebenen Tilgungsplans zurück

zuzahlen, wodurch sich finanzielle Spielräume eröffnen sollen. 

Jedes Jahr ist ein Mindestbetrag zu tilgen. Sollte dies in einem 

Haushaltsjahr rechtlich nicht möglich oder unwirtschaftlich sein, 

wird die Tilgung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt, spä

testens jedoch bis zur Fälligkeit (31. Dezember 2064). Über den 

Mindestbetrag hinausgehende Tilgungen sind möglich, haben  

jedoch – bis zur schlussendlichen Tilgung – keinen Einfluss auf 

den Mindestbetrag im nächsten Jahr. 

Das zweite Ziel des Saarlandpaktes ist die Stärkung der Investi

tionskraft, wofür das Land jährlich 20 Millionen Euro zur Verfü

gung stellt, die sich zu je 50 Prozent nach Einwohnern und Umla

gegrundlagen verteilen. Anträge sind jährlich beim Ministerium 

für Inneres, Bauen und Sport zu stellen. Voraussetzung dafür ist 

jedoch ein ausgeglichener Haushalt ab 2024. Kann dies nicht  

eingehalten werden, kann das Land die Zuweisungen zurück

fordern. 

Aus dem Gesetz zum Saarlandpakt gründet sich zudem ein Kom

munaler Sanierungsrat als Kontrollorgan. Dieser besteht aus 

Vertretern des Innenministeriums sowie des Städte und Ge

meinderates.
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Die Analyse im ersten Teil dieses Abschnittes beschränkt 

sich auf aggregierte Zahlen der Bundes- oder Landesebene. 

Eine detailliertere bundesweite Analyse mit einzelgemeind-

lichen Zahlen ist für 2020 noch nicht verfügbar. Um den-

noch einen Eindruck der lokalen Entwicklungen zu gewin-

nen, wird in diesem Kapitel auf die nordrhein-westfälischen 

Gemeinden Bezug genommen. 

Die Gemeinden Nordrhein-Westfalens sind aus verschiede-

nen Gründen besonders interessant. Zum einen ist Nord-

rhein-Westfalen mit fast 18 Millionen Menschen das be-

völkerungsreichste Land in Deutschland und allein deshalb 

von besonderer Wichtigkeit. In Bezug auf die Kassenkredite  

ergeben sich ebenfalls besondere Voraussetzungen. Auf die 

Kommunen in Nordrhein-Westfalen entfallen über 60 Pro-

zent der bundesweiten Bestände. Allein zehn kreisfreie 

Städte vereinen eine Schuldenlast von fast 10 Milliarden 

4.  Entwicklung der Kassenkredite in den 
Gemeinden im Jahr 2020

Euro auf sich, nahezu ein Drittel des bundesweiten Volu-

mens. Sechs Städte (Oberhausen, Essen, Dortmund, Mül-

heim an der Ruhr, Duisburg und Wuppertal) weisen Kassen-

kredite von mehr als einer Milliarde Euro in den Büchern 

aus. Gleichzeitig existieren in Nordrhein-Westfalen auch 

Gemeinden, die gänzlich ohne Kassenkredite auskommen.

Um die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen mit dem Bun-

destrend zu vergleichen, zeigt Abbildung 7 eine Zeitreihe  

der Quartalszahlen von 2016 bis 2020. Die Entwicklung ist 

absolut vergleichbar mit dem bundesweiten Verlauf (Ab-

bildung 3). Vom ersten Quartal 2016 zum vierten Quartal 

2019 sanken die Kassenkredite in Nordrhein-Westfalen von  

27,1 auf 20,9 Milliarden Euro, ein Rückgang um mehr als  

25 Prozent.
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ABBILDUNG 7   Entwicklung der kommunalen Kassenkredite in Nordrhein-Westfalen,  

in Mrd. Euro, quartalsweise 2016–2020

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 14 Reihe 5.2)
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Abbildung 8 zeigt, dass der Rückgang der Kassenkredite sich 

gerade aus dem Kreis der Gemeinden im Stärkungspakt be-

gründet. In den übrigen Gemeinden blieben die Kassenkre-

dite 2020 in Summe stabil.

Insgesamt zeigt sich noch einmal, dass die Unterstützungs-

maßnahmen von Bund und Ländern in 2020 zielführend die 

Haushalte – auch in krisenhaften Gemeinden – stabilisieren 

konnten. Neben der Erstattung der Gewerbesteuerausfälle7 

ist hierbei insbesondere die Erhöhung des Bundesanteils an 

den Kosten der Unterkunft (KdU) besonders zu nennen, die 

für die nordrhein-westfälischen Kommunen im Jahr 2020 

mit einer Entlastung von etwas mehr als einer Milliarde 

Euro verbunden gewesen ist. Aufgrund der coronabedingten 

Belastungen wurde den am Stärkungspakt teilnehmenden 

Kommunen im Jahr 2020 darüber hinaus eine Sonderhilfe  

in Höhe von insgesamt 342 Millionen Euro gewährt. 

7 Auf der Grundlage des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes NRW wur-
den im Dezember 2020 Ausgleichszuweisungen in Höhe von 2,72 
Milliarden Euro an die 396 nordrhein-westfälischen Gemeinden aus-
gezahlt.

Im Jahr 2020 folgt die Belastung ebenfalls dem Bundes trend. 

Zu den Stichtagen der Quartale 1 bis 3 lagen die Kassen-

kreditbestände leicht über dem Jahresendwert von 2019.  

Im vierten Quartal konnte infolge der Unterstützungsleis-

tungen von Bund und Ländern und aufgrund von anziehen-

den Gewerbesteuerzahlungen ein leichter Rückgang (im 

Vergleich zu 2019) erreicht werden. 

Abbildung 8 stellt die Entwicklung der Kassenkredite der 

verschiedenen Kommunaltypen dar. Im linken Panel sind 

die kreisfreien Städte, kreisangehörigen Gemeinden und  

die Landkreise aufgezeigt. Hier wird ersichtlich, dass der 

leichte Rückgang der Kassenkredite im Wesentlichen auf 

kreisfreie Städte zurückgeht. 

Das rechte Panel in Abbildung 8 vergleicht Gemeinden inner-

halb und außerhalb des Stärkungspaktes. Der Stärkungs pakt 

ist ein landesseitiges Hilfsprogramm, das seit 2011 insge-

samt 64 finanzschwachen Gemeinden jährliche Sonder-

transfers zur Überwindung der hohen Defizite gewährt. In 

Anbetracht von Pandemie und Wirtschaftskrise sind diese 

Städte besonders gefährdet, da sie weniger finanzielle Re-

silienz aufweisen und ihre bisherigen Erfolge bedroht sind. 

ABBILDUNG 8   Kassenkredite in kreisfreien Städten, kreisangehörigen Gemeinden und Landkreisen sowie in 

Stärkungspakt Kommunen in Nordrhein-Westfalen, in Mrd. Euro, 2019 und 2020

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben von IT.NRW (vierteljährliche Schuldenstatistik der Gemeinden/
Gemeindeverbände)
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munen dienen Kassenkredite nur zum Zwecke der reinen 

Liquiditätssicherung. In 2020 wurden hier 103 Kommunen 

verzeichnet.

Abbildung 11 zeigt hier einen deutlichen Anstieg der Grup-

pe von Kommunen mit positiven Kassenkrediten unter 100 

Euro je Einwohner seit 2017. Während 2016 nur 20 Kom-

munen Kassenkredite in diesem Umfang nutzten, hat sich 

diese Zahl bis 2020 verfünffacht. Diese Entwicklung ist ver-

mutlich mit Beobachtungen auf den Finanzmärkten zu er-

klären. Seit einigen Jahren verlangen Banken aufgrund der 

Zinssituation für größere Einlagen Verwahrentgelte. Um 

diese Entgelte zu umgehen, lohnt es sich für Kommunen, 

ihre Finanzeinlagen nicht auf Girokonten, sondern in län-

gerfristige Geldanlagen zu investieren. Um trotzdem die 

kurzfristige Liquidität zu sichern, greifen diese Kommunen 

dann bei Zahlungsbedarfen auf diese unterschwelligen  

Kassenkreditbelastungen zurück.

Die Gemeinden, die in den Graphiken grau eingefärbt sind, 

haben in 2020 ein moderates Niveau bei den Kassenkredi-

ten (zwischen 100 und 1000 Euro je Einwohner). Die oran-

Ein Blick auf die regionale Karte der einzelgemeindlichen 

Niveaus in 2019 und 2020 zeigt dann auch tatsächlich wenig 

Mobilität (Abbildung 9). Bei diesen Karten handelt es sich 

um Quartilskarten, deren Kategorien sich annähernd an 

Quartilen der Verteilung der Pro-Kopf-Kassenkredite ori-

entieren. Von 2019 zu 2020 gibt es natürlich einzelne Ver-

änderungen, aber die regionale Verteilung in Summe bleibt 

stabil. Zweifellos zeigen die Karten jedoch auch, dass die 

bestehenden Ungleichheiten sehr bedeutsam sind.

Abbildungen 10 und 11 zeigen die regionale Verteilung der 

Kassenkredite noch einmal in einer anderen Aufteilung und 

stellen gleichzeitig einen Vergleich zur Entwicklung über 

die Zeit her (Abbildung 11). In 2020 haben 107 Kommunen 

(Gemeinde und Gemeindeverbände) keine Kassenkredite. 

Diese Gemeinden sind in Abbildung 10 dunkelgrau einge-

färbt.8 Dazu kommt eine Gruppe von Kommunen, die zwar 

positive, aber sehr geringe Kassenkredite von unter 100 Euro  

je Einwohner aufweist (graue Kommunen). Für diese Kom-

8 Im linken Panel sind nur die Gemeinden und nicht die Gemeindever-
bände eingezeichnet. Von den Gemeinden sind 2020 in 90 Gemein-
den keine Kassenkredite zum Stichtag 31.12.2021 zu verzeichnen.

ABBILDUNG 9   Karte der Kassenkredite in den Gemeinden in Nordrhein-Westfalen,  

in Euro je Einwohner, 2019 (links) und 2020 (rechts)

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben von IT.NRW (vierteljährliche Schuldenstatistik der Gemeinden/
Gemeindeverbände)
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ge und gelb eingefärbten Kommunen weisen deutlich über-

durchschnittliche Niveaus bei den Kassenkrediten auf. Hier 

werden Niveaus von über 1.000 beziehungsweise über 2.000 

Euro je Einwohner erreicht. Wie Abbildung 11 verdeutlicht, 

nehmen die Gruppen mit moderaten bis deutlich erhöhten 

Kassenkrediten seit 2015 beständig ab. In 2015 lagen noch 

249 Kommunen in diesen drei Kategorien (47 Kommunen in 

der höchsten Kategorie), in 2020 sind es nur noch 220 (38 

Kommunen in der höchsten Kategorie). Abbildung 11 bestä-

tigt auch das Bild hoher einzelgemeindlicher Stabilität in 

den Kassenkrediten trotz der Krise in 2020. Im Vergleich zu 

2019 sind bei den Gruppenstärken kaum Veränderungen zu 

beobachten.

Abbildung 12 beleuchtet die einzelgemeindliche Verteilung 

der Kassenkredite zwischen den Jahren 2019 und 2020 aus 

einer anderen Perspektive. Die Abbildung greift auf die Dar-

stellung einer Kerndichteschätzung zurück. Hierbei wird 

das relative Aufkommen (die Häufigkeit) bestimmter Kas-

senkreditbelastungen für die Jahre 2019 und 2020 verglei-

chend dargestellt. Die Graphik zeigt einerseits, dass es eine 

erhebliche Masse der Gemeinden am Nullpunkt (keine Kas-

senkredite) und im Bereich zwischen null bis 2000 Euro pro 

Einwohner liegt. Wichtig ist zudem die Erkenntnis, dass 

die Verteilungen 2019 und 2020 sehr nahe beieinanderlie-

gen. Auch wenn es vereinzelte Verschiebungen innerhalb 

der Verteilung gegeben haben kann, ist die Struktur der Ge-

samtverteilung unverändert. 
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ABBILDUNG 11   Anzahl der nordrhein-westfälischen Kommunen mit Liquiditätskrediten (inkl. Wertpapierschulden) 

differenziert nach der Pro-Kopf-Schuldenhöhe

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben von IT.NRW (vierteljährliche Schuldenstatistik der Gemeinden/
Gemeindeverbände) 

ABBILDUNG 10   Karte Inzidenz von Kassenkrediten 

in 2020 und 2019 in Kommunen in 

NRW, Inzidenz von Kassenkrediten

Quelle: Eigene Berechnungen nach  
An gaben von IT.NRW (vierteljährliche 
Schulden statis tik der Gemeinden/
Gemeinde verbände) 
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ABBILDUNG 13   Liste der zehn Gemeinden mit den 

höchsten Kassenkrediten in NRW,  

in Euro je Einwohner, 2020 

Name Kassenkredite pro Kopf

Monschau 3424.2

Witten 3450.4

Remscheid 3694.4

Waltrop 3819.2

Heimbach 4008.4

OerErkenschwick 4054.5

Herten 4120.6

Hagen 4466.8

Mülheim an der Ruhr 6404.1

Oberhausen 7312.6

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben  
von IT.NRW (vierteljährliche Schuldenstatistik  
der Gemeinden/Gemeindeverbände)

Während der Blick auf die Gesamtverteilung einen belast-

baren Eindruck über die Situation im Ganzen vermittelt, 

lohnt ein Blick auf die Extremwerte der Verteilung, um  

für einzelne Städte die spezielle Problematik darzustellen. 

Abbildung 13 zeigt die Kassenkredite in den zehn Städten 

Nordrhein-Westfalens mit den höchsten Pro-Kopf-Werten. 

Diese zehn Kommunen tragen Kassenkredite je Einwohner 

zwischen 3.400 und 7.300 Euro. Bis auf Monschau, Rem-

scheid und Heimbach sind alle dem erweiterten Einzugs-

bereich des Ruhrgebiets zuzuordnen. Die höchsten Kassen-

kredite werden in Oberhausen (7.313 Euro), Mülheim an der 

Ruhr (6.404 Euro) und Hagen (4.467 Euro) dokumentiert. 

Dass die Probleme der Kassenkredite nicht kurzfristiger 

Natur sind, zeigt ein Blick in den kommunalen Finanzre-

port 2015. Auch in den dort dokumentierten Daten für 2013 

lag Oberhausen mit einer Pro-Kopf-Verschuldung mit Kas-

senkrediten von 7.219 Euro an der Spitze der Verteilung in 

Nordrhein-Westfalen.9

9 Arnold, Felix, Florian Boettcher, Ronny Freier, René Geißler und Ben-
jamin Holler (2015). Kommunaler Finanzreport 2015. Hrsg. Bertels-
mann Stiftung. Göttingen. 112.
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5. Fazit

Die Problematik der Kassenkredite hat die öffentliche Wahr-

nehmung der kommunalen Haushalte über Jahre geprägt. 

Im Frühjahr des Jahres 2020 ließ sich unter den Pandemie-

bedingungen zunächst eine ähnlich negative Entwicklung  

wie zu Zeiten der Finanzkrise von 2009/2010 erwarten. 

Diese Befürchtung hat sich jedoch nicht bewahrheitet. 

Der umfangreiche Maßnahmenkatalog von Bund und Län-

dern hat die Haushalte stabilisiert und mithin auch einen 

Kassen kreditanstieg verhindert. Dieser Abschnitt belegt 

diese Beobachtung sowohl in der Gesamtbetrachtung aller 

Kommunen, auf Länderebene als auch einzelgemeindlich 

anhand von Nordrhein-Westfalen. Für Nordrhein-Westfa-

len wird darüber hinaus deutlich, dass sich die interkom-

munale Verteilung der Kassenkredite durch die Krise 2020 

nicht geändert hat und insbesondere die Städte des Stär-

kungspaktes vor einem Wiederanstieg der Schulden ge-

schützt wurden.

Auch wenn sich der positive Trend der Vorjahre nicht mehr 

mit der gleichen Dynamik fortgesetzt hat wie in den wirt-

schaftlich und fiskalisch außergewöhnlich stabilen Vorjah-

ren, müssen die Zahlen des Jahres 2020 als Erfolg gewertet 

werten. Abschnitt D des Kommunalen Finanzreports zeigt 

in seiner Finanzprognose jedoch ebenso, dass dieser Erfolg  

für die Folgejahre bedroht ist. Wenn Bund und Länder nicht 

mit neuen Maßnahmen gegensteuern, muss zukünftig wie-

der mit einer rapiden Steigerung der Kassenkredite, ins-

besondere in den finanzschwachen Kommunen, gerechnet 

werden.
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Bericht der Verwaltung; hier: 
Haushaltskonsolidierungserlass vom 05.07.2021 
 

Zusammenfassung:  
 
Der Haushaltskonsolidierungserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung vom 5. Juli 2021 wird dem Finanzausschuss zur 
Kenntnisnahme vorgelegt.  
  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Bruns, Martin am 10.08.2021 
Koop, Axel am 09.08.2021 
 

 

Sachverhalt: 
 
Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des 
Landes Schleswig-Holstein (MILIG) hat am 5. Juli 2021 einen Erlass zur 
Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (kurz: 
Haushaltskonsolidierungserlass) veröffentlicht.  
 
Der Erlass erhält u. a. eine Fortschreibung der Hinweisliste zur Beschränkung der 
Ausgaben und Ausschöpfung der Einnahmequellen. Die wesentlichen Änderungen 
gegenüber dem bisherigen Erlass vom 23. September 2020 sind durch Fettdruck 
kenntlich gemacht. 
 
Alle kommunalen Körperschaften werden gebeten, die in dieser Liste enthaltenen 
Hinweise auch für die Beratungen zum Erlass der Haushaltssatzung 2022 zu nutzen. 
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Meike Paulmann 

Meike.Paulmann@im.landsh.de 
Telefon: +49 431 988-3129 

Telefax: +49-431-988-6-143129 

5. Juli 2021 

Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (Haushalts-
konsolidierungserlass) 
 
 
Das laufende Haushaltsjahr wird wie das Vorjahr geprägt durch die COVID-19-Pandemie. 
Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich zur aktuellen Finanzsituation der Kom-
munen auf den Finanzbericht „Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein“ vom 
15. Juni 2021. 
 
Externe Faktoren und Hindernisse dürfen jedoch nicht dazu führen, erforderliche Bemü-
hungen zur Haushaltskonsolidierung zu reduzieren oder gar darauf zu verzichten. Kommu-
nen sollten sich fragen, was sie durch ihr eigenes Handeln zur Verbesserung ihrer finanzi-
ellen Situation beitragen können. Haushaltskonsolidierung muss als Daueraufgabe in die 
wesentlichen kommunalen Steuerungsprozesse eingebunden sein, ansonsten entfalten 
Maßnahmen häufig nicht ihre gewünschte Wirkung. 
 
Neben einer strategischen Zielplanung sollte eine Haushaltskonsolidierung vorrangig 
durch Begrenzung des Anstiegs der Aufwendungen im Ergebnisplan erfolgen. Die schles-
wig-holsteinischen Kommunen verfügen aber auch über Möglichkeiten, ihre Erträge zu 
steigern. Im Realsteuervergleich 2019 liegt der gewogene durchschnittliche Hebesatz in 
Schleswig-Holstein sowohl bei der Grundsteuer A und B als auch bei der Gewerbesteuer 
weiterhin zum Teil deutlich unter den gewogenen durchschnittlichen Hebesätzen der Kom-
munen in den bundesdeutschen Flächenländern.  
 
Als eine Grundlage für die Überprüfung möglicher Konsolidierungsmaßnahmen füge ich 
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die aktualisierte Liste mit Hinweisen zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlun-
gen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen bei. Inhaltlich wesentli-

che Neuerungen sind in gewohnter Form durch Fettdruck kenntlich gemacht. Den Erlass 
gleichen Betreffs vom 23. September 2020 hebe ich auf. 
 
Zum Umgang mit den kommunalhaushaltsrechtlichen Folgen im Zusammenhang mit den 
erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 sowie mit frei-
willigen Aufwendungen und Ertragsverzichten im selben Zusammenhang gelten meine 
Hinweise aus dem Erlass vom 23. September 2020 fort.  
 
Ich bitte alle kommunalen Körperschaften, die in dieser Liste enthaltenen Hinweise auch 
für die Beratungen zum Erlass der Haushaltssatzung 2022 zu nutzen. 
 
Die Landrätinnen und Landräte als Kommunalaufsichtsbehörden und als Gemeindeprü-
fungsämter bitte ich, die aktualisierte Liste als eine Grundlage für Haushaltsgespräche und 
für die im folgenden Jahr durchzuführenden Prüfungen der ihrer Aufsicht unterliegenden 
Gemeinden im Rahmen von Fehlbetragszuweisungen für 2021 zu verwenden. Für die An-
erkennung von Fehlbeträgen weise ich darauf hin, dass gemäß § 17 Absatz 1 FAG ein 
Ausgleich nur für unvermeidliche Jahresfehlbeträge erfolgen kann.  
 
Unter Hinweis auf Ziffer 3.40 der Anlage bitte ich die Gemeindeprüfungsämter, in die Prü-
fung auch die Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bil-
dungszentren und Gesellschaften einzubeziehen und hierbei insbesondere die Einrichtun-
gen, die nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts geführt werden (§ 101 Absatz 4 
GO), aus Gründen der Gleichbehandlung wie entsprechende Einrichtungen im Rahmen 
des Haushalts zu berücksichtigen. 
 
Ich bitte die Landrätinnen und Landräte, die ihrer Aufsicht unterliegenden Gemeinden von 
diesem Erlass zu unterrichten. 
 
Hinweis: 
Diesen Erlass mit der anliegenden Hinweisliste finden Sie in Kürze auch im Internetauftritt 
der Landesregierung unter http://www.schleswig-holstein.de (→ Themen und Aufgaben → 
Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → weitere rechtli-
che Regelungen). Die Hinweisliste wird dort sowohl als Word- als auch als Excel-Datei zur 
Verfügung stehen. 
 
 
Gez. 
Mathias Nowotny 
 
 

Anlage   

http://www.schleswig-holstein.de/


- 3 - 

 

nachrichtlich: 
 
 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände 
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag 
Reventlouallee 6 
24105 Kiel 
 
 
Landesrechnungshof 
Schleswig-Holstein 
Postfach 31 80 
24030 Kiel 
 
 
Finanzministerium 
des Landes Schleswig-Holstein 
- VI 2 - 
24105 Kiel 
 
 
 
 
 
mit der Bitte um Kenntnisnahme 
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1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen 

 
1.1 Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zu-

weisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haus-
haltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige be-
schränkt worden sind. 

1.2 Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit 
defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstre-
ben. 

1.3 Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zu-
schüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für 
die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem an-
gestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztli-
chen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zu-
schussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden 
öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 
4.2 dieses Erlasses. 

1.4 Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung 
und Entgelten;  

1.5 Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen. 
1.6 Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit 

der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe 
hierzu im Internet unter www.kfw.de). 

                                            
1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 23. September 2020 herausgegebenen 
Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt. 
2 Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie zum Beispiel Handrei-
chungen sind im Internet unter http:/www.landesrechnungshof-sh.de zu finden. 
3 Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de 
→ Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen zu finden. 
4 Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 15. Juni 2021, 
http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → 
Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung 

https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://landesrechnungshof-sh.de/de/home
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kommunales/Finanzen/kommunaleFinanzen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kommunales/Finanzen/finanzsituation.html
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1.7 Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und 
der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor an-
deren Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläute-
rung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlas-
ses 

1.8 Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der 
Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, 
ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können. 

1.9 Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Emp-
fehlung im Haushaltserlass 

1.10 Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der 
Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröff-
neten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand 
um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betref-
fenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um 
dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich 
der Pensionsrückstellungen) zu realisieren. 

1.11 Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken) 
1.12 Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige 

Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- 
oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart wer-
den kann.  

1.13 Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs) 
1.14 Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung 

und Unterhaltung gegeben werden können. 
1.15 Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr 

genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen 
1.16 Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen 
1.17 Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Ei-

genbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften 
1.18 Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein 
1.19 Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsge-

sprächen 
1.20 Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Ver-

günstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Ge-
meinde 

1.21 Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von 
Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstel-
lung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Ge-
meinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres 
Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-
H. Seite 338). 

1.22 Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, 
Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen) 

1.23 Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für 
Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im 
Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. 
September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landes-
rechnungshofs). 
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1.24 Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch 
von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission 
auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei 
Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begren-
zung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kom-
munalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch 
die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen. 

1.25 Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die 
Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrech-
nungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversor-
gungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den 
wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. Sep-
tember 2019). 

1.26 Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass 
zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015 

1.27 Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zu-
schüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbe-
richt 2013 des Landesrechnungshofs) 

2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen 
 

2.1 Hundesteuer: mindestens 120 € 
2.2 Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachge-

rechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für 
die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren 
gegenübergestellt werden. 

2.3 Spielgerätesteuer: mindestens 12,0 % der Bruttokasse 
2.4 Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser) 
2.5 Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule 
2.6 Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken  
2.7 Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öf-

fentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG 
2.8 Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, so-

fern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist. 
2.9 Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf 

eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken 
2.10 Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die 

rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 
2.11 Erhebung von Sondernutzungsgebühren 
2.12 Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Um-

fang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG) 
2.13 Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaub-

nisbehörde 
2.14 Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter 

(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs) 
2.15 Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung 
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2.16 Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stell-
plätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung soll-
ten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu er-
wartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt wer-
den. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte 
der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender 
Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).  

2.17 Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner 
in Tourismusgemeinden 

2.18 Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erho-
lungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden 

2.19 Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe 
2.20 Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrund-

stücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeran-
teil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Haber-
mann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Er-
lasses  

2.21 Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen  
2.22 Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete 
2.23 Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen 
2.24 Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport 

(d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Ju-
gendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; 
Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs) 

2.25 Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnli-
che Veranstaltungen, die die Kommune durchführt 

2.26 Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen 
2.27 Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räum-

lichkeiten der Kommune durch Dritte 
2.28 Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen 

und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volks-
hochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Ab-
schluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei 
Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindes-
tens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren 
mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs). 

2.29 Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrich-
tungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kom-
mune 

2.30 Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden 
2.31 Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der 

Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung 
von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten 

2.32 Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung 
2.33 Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsent-

wicklung benötigt werden. 
2.34 Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber auf-

grund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen. 
2.35 Veräußerung von sonstigem Vermögen 
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2.36 Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den 
Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen 
eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 
2012 zur Gewährung von Bürgschaften 

2.37 Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbe-
richt 2021 des Landesrechnungshofs) 

2.38 Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsma-
nagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und 
Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs) 

2.39 Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglich-
keiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den 
Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommu-
nalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). 
Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft wer-
den. 

 
3. Weitere Maßnahmen  
 

3.1 Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verrin-
gert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskör-
perschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit 
der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die För-
derung nach § 31 FAG wird hingewiesen. 

3.2 Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbe-
sondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwal-
tung des Zentralen Ortes 

3.3 Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Ar-
beitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeld-
stellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der 
Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung 
siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses. 

3.4 Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rech-
nungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu 
Ziffer 4.4 dieses Erlasses 

3.5 Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden 
3.6 Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen 

(zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere 
von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei 
Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemein-
den, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird. 

3.7 Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern 
eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert wer-
den. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungspla-
nung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die 
Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografi-
schen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ 
des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017) (zusammengefasst mit der bis-
herigen Ziffer 3.57) 

3.8 Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung 
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3.9 Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbesei-
tigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern 
in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des 
Landesrechnungshofs). 

3.10 Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungs-
hof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses 
mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungs-
ausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingar-
tenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportaus-
schuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information 
des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitali-
sierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse 
einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Aus-
schüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht 
erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließ-
lich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Ge-
meinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des 
Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach kön-
nen dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss so-
wie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öf-
fentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der 
Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm 
sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenhei-
ten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen 
beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen. 

3.11 Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwal-
tungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Bei-
spiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zu-
sammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine ge-
straffte Ausschussstruktur. 

3.12 Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und 
Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen  

3.13 Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den 
Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei 
Nachträgen 

3.14 Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstra-
ßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichti-
gung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der 
Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre 
mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche 
Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der 
Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Ge-
meinden, in denen Radwege gebaut werden sollen. 

3.15 Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – 
Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 
des Landesrechnungshofs) 

3.16 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes 
(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs) 

3.17 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des 
Landesrechnungshofs) 
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3.18 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines 
maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kom-
munalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs) 

3.19 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Ver-
besserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch 
eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des 
Landesrechnungshofs) 

3.20 Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf 
kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 
des Landesrechnungshofs) 

3.21 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbe-
richt 2008 des Landesrechnungshofs) 

3.22 Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch 
Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof 
stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte 
Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des 
Landesrechnungshofs). 

3.23 Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommuna-
ler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 
2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Be-
reich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen wer-
den, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Frei-
beruflern durch das Gebäudemanagement. 

3.24 Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für tech-
nische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, 
Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen. 

3.25 Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht 
darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiun-
gen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an 
freischaffende Stadtplaner vergeben. 

3.26 Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): 
unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heiz-
kosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass even-
tuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu 
im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrech-
nungshofs zu seiner Querschnittsprüfung. 

3.27 Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und 
Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Ge-
meindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an 
die Schülerinnen und Schüler übernehmen. 

3.28 Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte 
eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten 
des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar 
erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage 
am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen 
und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automati-
schen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist 
(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). 

3.29 Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, in-
wieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich 
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ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken haupt-
amtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet da-
von können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten 
durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden. 

3.30 Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhe-
bung zweckmäßig sein. 

3.31 Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit ei-
ner Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsa-
chen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im In-
ternet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden 
nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, 
Reduzierung der Lagerkosten.  

3.32 Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof 
stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigen-
reinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs) 

3.33 Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäude-
reinigung 

3.34 Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung ei-
ner Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen  

3.35 Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies 
der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblas-
serin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen 
Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresab-
schluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss 
des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen 
Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen. 

3.36 Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das 
schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder 
einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personal-
aufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen. 

3.37 Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der 
Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Son-
dervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit ent-
fällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der 
kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgeglieder-
ten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung 
stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirt-
schaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresab-
schlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Ge-
samtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtab-
schluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zu-
sätzliche Kosten verursacht. 

3.38 Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von 
Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Be-
gründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen. 

3.39 Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), 
und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird emp-
fohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine 
Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch 

https://www.zoll-auktion.de/auktion/
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die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buch-
führung nach der GemHVO-Doppik umzustellen. 
 

3.40 Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), 
Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidie-
rung durch Prüfung der Möglichkeiten einer 
 - Verbesserung der Ertragslage 
 - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt  
 - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und  
 - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. 
Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Ge-
schäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und 
eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen. 

3.41 Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesell-
schaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der 
Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 
2008 des Landesrechnungshofs). 

3.42 Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der über-
nommenen Bürgschaften 

3.43 Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin 
enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den 
Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet 
unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommu-
nales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise 
und Erläuterungen) 

3.44 Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemer-
kungen 2011 des Landesrechnungshofs) 

3.45 Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon 
aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die 
Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 
des Landesrechnungshofs). 

3.46 Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon 
ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und 
in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verab-
schiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebe-
satzsatzung zu erlassen.  

3.47 Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziffer 4 und in der Anlage 
des Runderlasses zu §§ 77 und 85 (ehemals §§ 85, 95 g) der Gemeindeord-
nung – Kredite – vom 23. Januar 2017 zu berücksichtigen. Auf die Ausführun-
gen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 
2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rech-
nungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des 
Landesrechnungshofs), wird hingewiesen. 

3.48 Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgeräte-
steuer über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hin-
aus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in 
Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4). 

3.49 Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewer-
besteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisun-
gen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfs-

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kommunales/Finanzen/haushaltsrecht.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kommunales/Finanzen/haushaltsrecht.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kommunales/Downloads/Downloads_Finanzen/Gemeindehaushaltsreform/regelungen/krediterlass_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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zuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanz-
situation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 
Fußnote 4)  

3.50 Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch 
Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, 
der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von 
Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des 
Landesrechnungshofs) 

3.51 Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen 
(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs) 

3.52 Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher 
Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich 
scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Beset-
zung und Öffnungszeiten an.  

3.53 Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenom-
men haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert 
worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungs-
strukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).  

3.54 Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der 
Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transpa-
renz  
a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten 

Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und 
b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den 

Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2. 
3.55 Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditange-

legenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche 
Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren. 

3.56 Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Ange-
boten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich 
günstigeren Konditionen.   

3.57 Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschrei-
bung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öf-
fentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach 
allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreund-
lich und am wenigstens korruptionsanfällig. 

3.58 Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßen-
bau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling 
zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schotter-
tragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen 
und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten. 
 

 
4. Hinweise 
 

4.1 Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grund-
sätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesell-
schaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände 
der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches 
Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an 
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Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen 
der dänischen Minderheit oder an das Landestheater). 

4.2 Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschafts-
pflege in der Feuerwehr wird anerkannt. 

4.3 Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittel-
fristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und 
Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 
1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen. 

4.4 Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprü-
fungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristi-
gen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieri-
ger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- 
und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch 
ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer 
nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzel-
fall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein. 

4.5 Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bau-
unterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene 
Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des 
jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur 
Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand 
(zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen 
bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folge-
jahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden). 

4.6 Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund 
von Fehlbeträgen entstanden sind. 

4.7 Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und 
Beamte werden als unvermeidlich anerkannt. 

4.8 Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine 
Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situ-
ation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu be-
rücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch 
dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der 
Gemeinde nicht möglich ist.  

4.9 Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die 
Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein 
(Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbe-
darfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, 
die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, wer-
den vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei 
der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.   

4.10 Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, 
ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Ge-
meinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von 
Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wie-
derkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrund-
stücke.  

4.11 Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, 
führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über 
den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch 

http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/bpb/page/bsshoprod.psml?doc.hl=1&doc.id=VVSH-VVSH000007060&documentnumber=14&numberofresults=32&doctyp=vvsh&showdoccase=1&doc.part=F&paramfromHL=true#ivz5
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/bpb/page/bsshoprod.psml?doc.hl=1&doc.id=VVSH-VVSH000007060&documentnumber=14&numberofresults=32&doctyp=vvsh&showdoccase=1&doc.part=F&paramfromHL=true#ivz5
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zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus ver-
waltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Stra-
ßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die 
Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahres-
fehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen ver-
mindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.  

4.12 Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. 
Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, bei freien Trägern im 
Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen, sicherstellen, dass der Betrieb der 
Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Stan-
dards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden mög-
lich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. 
Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können 
daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Re-
form gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den 
Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehl-
betragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in 
Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen. 
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